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Einleitung. 

1. Ein Jahrhundert in Umwälzungen und blutigen Kriegen, deren 

Ende nicht abzuſehen iſt, ſtellt die Außenſeite des Verſuches dar, den 

Staat auf ganz anderen Grundlagen zu erbauen, als die Weisheit vor— 

angegangener Zeitalter für nöthig gehalten. Unter dem Vorwande näm- 

lich, die Rechte der Natur wieder herzuſtellen, trennte das vorige Jahr— 

hundert die weltliche von der geiſtlichen Ordnung, ja von Gott über— 

haupt, und räumte dem Menſchengeiſte ſeinem Schöpfer gegenüber eine 

unbeſchränkte Freiheit ein. Längſt iſt es durchſchaut, daß der Staat 

ohne Gott, oder die atheiſtiſche Geſellſchaftslehre die letzten 

Aufſchlüſſe über die verſchiedenen Formen und Abſtufungen der Revolu— 

tion bietet und daß auf dieſen Wegen ein dauernder öffentlicher Friede, 

dieſer erſte Beſtandtheil aller ſtaatlichen Wohlfahrt, nimmer zu hoffen 

iſt. Unverkennbar iſt auch das Ringen aller Beſſern, von dieſer unheil— 

vollen Grundlage wegzukommen und gegen die Alles bedrohenden Fluthen 

eine ſtarke Wehr aufzurichten. Wir kennen aber keine andere Hülfe, als 

jene, die Gott ſelber der menſchlichen Geſellſchaft gegeben hat. Das 

Weichen von dieſem Grunde, wie die unfehlbare Wirkung, das Ver— 

derben der Geſellſchaft, mit den Bedingungen der Rückkehr in's gehörige 

Licht zu ſetzen, iſt die Aufgabe der folgenden Abhandlung. Die Be— 

leuchtung der Grundſätze des §. VI. und §. X. des Syllabus ſoll uns 

hiezu dienen. Die innere Verwandtſchaft derſelben wird es rechtfertigen, 

wenn wir die Trennung von Staat und Kirche mit der Religionsfreiheit 

zuſammennehmen; bildet doch dieſe nur die Kehrſeite von jener und ge— 

hören beide weſentlich zur liberalen Socialdoctrin. 

Wir beginnen mit einer geſchichtlichen Erörterung der Theſen, um 

darauf die ſachliche Würdigung ihrer Irrthümer folgen zu laſſen. 



Erſter Theil. 
—ͤ—.——— 

Geſchichtliche Erörterung der Theſen. 

§. 1. Die Theſen 39 und 40. 

2. Der Satz, den wir an der Spitze des §. VI. erblicken !: 

„Der Staat, als der Urſprung aller Rechte, befißt ein gewiſſes unbegrenztes 

Recht“ 

wird in der Quelle? als der letzte Ring an der Kette der materialiſti⸗ 

ſchen Irrlehren charakteriſirt; er erſcheint als die Spitze, durch welche ſich 

die atheiſtiſche Weltanſicht gegen die auf den Ideen der Gerechtigkeit 

und Religion erbaute Geſellſchaft kehrt; er bildet das Schlagwort einer 

Partei, welche mittelſt ſeiner den radicalen Umſturz der beſtehenden Ord⸗ 

nung zu legitimiren ſucht. „Indem ſie ferner Lüge auf Lüge, Wahnſinn 

auf Wahnſinn häufen und alle rechtmäßige Auctorität und alle legitimen 

Rechte, Verpflichtungen und Gebote mit Füßen treten, tragen ſie kein 

Bedenken, an die Stelle des wahren, legitimen Rechtes falſche, erlogene 

Rechte der Kräfte zu ſetzen und die moraliſche Ordnung der materiellen 

zu unterwerfen. Auch anerkennen ſie außer den ſtofflichen keine andern 

Kräfte und ſetzen alle moraliſche Bildung und Sittlichkeit in die An⸗ 

häufung und Vermehrung der Reichthümer, wie immer ſie geſchehe, und 

in die Befriedigung jeder Art ſchlechter Lüſte. Und mit ſolchen nichts⸗ 

würdigen und abſcheulichen Grundſätzen hegen und pflegen und erheben 

ſie den verworfenen Sinn des gegen den Geiſt ſich empörenden Fleiſches 

und legen dieſem natürliche Befugniſſe und Rechte bei, welche nach ihrem 

Vorgeben von der katholiſchen Lehre mißhandelt werden, wobei ſie die 

Mahnung des Apoſtels: „„wenn ihr nach dem Fleiſche lebet, werdet ihr 

ſterben; wenn ihr aber durch den Geiſt die Werke des Fleiſches ab⸗ 

1 „Reipublicae status, utpote omnium jurium origo et fons, jure quodam 
pollet nullis circumscripto limitibus «“ 

2 Maxima quidem vom 9. Juni 1862. S. Recueil des allocutions etc. 
citèes dans l’Eneyclique et le Syllabus du 8. Decembre 1864 p. 458. 



7 

tödtet, werdet ihr leben““, gänzlich verachten. Außerdem geht ihr Stre- 

ben dahin, alle Rechte jeglichen rechtmäßigen Eigenthums zu vergewal- 

tigen und zu vernichten, und fo erdichten fie fälſchlich und bil- 

den ſich ein ein gewiſſes von keinen Grenzen umſchriebenes 

Recht, von dem fie wähnen, der Staat, nach ihrer leichtfertigen Mei- 

nung der Urſprung aller Rechte, ſei damit ausgerüſtet.“ 

3. Die Grundlage dieſer Staatslehre bildet alſo in Wirklichkeit der 

vollendete Abfall vom Geiſte zum Fleiſche, d. h. nicht nur von der über⸗ 

natürlichen Ordnung und ihrem Geſetze, ſondern auch aus der natür- 

lichen Wahrheit in die Lüge, aus der natürlichen Gerechtigkeit in die 

Revolution und Willkürherrſchaft. Für die Bekenner der unbegrenzten 

Staatsmacht iſt die Offenbarung und das göttliche Recht der Kirche ein 

überwundener Standpunkt. Auch die Lehre der natürlichen Vernunft 

über die Unerbittlichkeit des Sittengeſetzes; über die Vergeltung nach 

dem Tode; über den Unterſchied von gut und bös, Tugend und Laſter; 

über die Pflichten gegen Gott, die ſocialen wie die privaten, hat bei 

dieſer Partei keine wirkſame Geltung mehr. Weil aber die menſchliche 

Natur doch eines feſten Haltes für den Einzelnen wie für die Gefell- 

ſchaft bedarf, wird der Staat zu einem unumſchränkten Weſen, zu einer 

Art Gottheit gemacht. Er ſoll feinen Anbetern Alles erſetzen: die Vor- 

ſehung, das Gewiſſen, den Himmel, das Gericht, das höchſte Gut. In 

dem vollkommenen Chaos der Religion, der Tugend und Wahrheit iſt 

das Vaterland noch das einzig gebliebene Eiland, an das ſie ſich krampf— 

haft anklammern, die Liebe zu ihm die einzige Tugend; freilich wird es 

unter ihren Händen ein Idol, ſein Cult eine neue Art von Götzendienſt, 

deßhalb auch wie der alte mit jeder Art von Unſtttlichkeit und ſelbſt 

Ungeheuerlichkeit verbunden. Das iſt in kurzen Zügen die atheiſtiſche 

Staatslehre. Wer ſich ihr ergeben hat, will begreiflich mit dem Seelen— 

heil nicht weiter behelligt werden; in der Erinnerung an die Ewigkeit, 

auf die er nimmer hofft, liegt für ihn kein Troſt; die Sorge für die 

Rettung der Seele ſei, beredet er ſich, ein Abweg von der wahren menſch— 

lichen Glückſeligkeit; in der Mahnung der katholiſchen Lehre zur Ab— 
tödtung ſieht er nicht eine wohlthätige Anleitung zum Heile, ſondern eine 

Feindſeligkeit gegen das menſchliche Geſchlecht. 

4. Hier findet dann die 40. Theſe 1: 

1 „Catholicae Ecclesiae doctrina humanae societatis bono et commodis 

adversatur.“ 
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„Die Lehre der katholiſchen Kirche widerſtreitet dem Wohle und den Intereſſen 
der menſchlichen Geſellſchaft“ 

ihren Ort. Sie iſt jener beredten Schilderung von den Anſtrengungen 

der Geheimbünde zur Umwälzung von Staat und Kirche, im erſten 

Rundſchreiben Pius' IX. entlehnt 1: „Damit ſie die Völker deſto leichter 

hintergehen und die Unerfahrenen und Unvorſichtigen betrügen und mit 

ſich in ihre Irrthümer hineinziehen, geben ſie lügneriſcher Weiſe vor, 

ihnen allein ſeien die Wege zur Wohlfahrt bekannt, und maßen ſich 

friſchweg den Namen Philoſophen an, als ob die Philoſophie, welche 

ſich nur mit der Erforſchung der natürlichen Wahrheit abgibt, dasjenige 

zurückweiſen müßte, was Gott Selber, der höchſte und gütigſte Urheber 

der geſammten Natur, aus beſonderem Wohlwollen und Erbarmen den 

Menſchen kundgeben wollte, damit ſie das wahre Glück erreichen.“ Ein 

Beiſpiel aus dem Leben veranſchaulicht übrigens am beſten die Wohl- 

fahrt, welche von dieſer neuen alleinſeligmachenden Philoſophie der Atheiſten 

den Völkern und den Einzelnen zugedacht iſt. Es iſt der kurzen Herr— 

ſchaft der Partei in der Römiſchen Republik vom J. 1849 entlehnt 2. 

„Es iſt Niemanden verborgen, in welch trauriger und beklagenswerther 

Lage ſich Unſere geliebteſten Unterthanen durch die Wirkſamkeit eben 

jener Menſchen, welche ſo ſchwere Verbrechen gegen die Kirche be— 

gehen, befinden. Der öffentliche Schatz iſt vergeudet, erſchöpft; der 

Verkehr liegt darnieder; unerſchwingliche Steuern werden Hoch wie Nieder 

auferlegt; das Privateigenthum wird denen, die ſich Volksführer ſchelten 

laſſen, preisgegeben; die Freiheit der Gutgeſinnten iſt in Frage geſtellt 

und in höchſter Gefahr, ihr Leben durch den Dolch des Meuchelmörders 

bedroht; das, und wie die ſchweren Uebel noch heißen mögen, durch 

welche die Bürger geängſtigt und in Schrecken gehalten werden, ſind 

alſo die Anfänge jener Glückſeligkeit, welche die Feinde des Papſtthums 

verheißen.“ Möchten doch, ſchließt der Papſt, dieſe Heimſuchungen den 

Bethörten die Augen öffnen und dieſelben erkennen laſſen, daß all' dieſe 

Uebel aus der Verachtung der Religion ſtammen und daß eben nur „bei 

der göttlichen Lehre Chriſti und Seiner heiligen Kirche Hülfe zu finden 

iſt, ſofern dieſe Lehre als fruchtbare Mutter und Pflegerin aller Tugen⸗ 

den und als Feindin der Laſter, wie ſie die Einzelnen zu Wahrheit und 

1 Qui pluribus vom 9. November 1846. Acta ex quibus excerptus est 
Syllabus. Romae, 1865. p. 5. 

2 Allocution Quibus quantisque vom 20. April 1849. 
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Gerechtigkeit führt und durch das Band gegenſeitiger Liebe verknüpft, 

ſo für die öffentliche Wohlfahrt der bürgerlichen Geſellſchaft und ihre 

Ordnung eine außerordentliche Sorge und Thätigkeit entfaltet.“ 

5. Die Staatsvergötterer zerſtören alſo bei ihren Anhängern nicht 

allein die Hoffnung auf ein beſſeres Jenſeits, ſie vernichten auch die 

irdiſche Wohlfahrt der Einzelnen wie der Völker, wie die neueſten Er— 

fahrungen ebenſo wohl als die Zeiten des römiſchen Verfalls und die 

Schreckensherrſchaft am Ende des vorigen Jahrhunderts beweiſen. Ohne 

Religion und Sittlichkeit auch kein zeitliches Glück. Die katholiſche Lehre 

dagegen ſtellt jene moraliſchen Güter ſicher, alſo iſt ſie auch in zeitlicher 

Hinſicht eine Wohlthäterin, und Jene, welche dieſelbe untergraben, ſind 

die wahren Feinde der menſchlichen Geſellſchaft. Mit dem alten Heiden— 

thum lebt auch die Sprache der chriſtlichen Apologeten wieder auf. 

6. Iſt die Lehre, daß der Staat ein unbegrenztes Recht habe, ja 

die Quelle alles Rechtes ſei, Abſolutismus und zwar in ſeiner Vollen— 

dung, ſo hat die Kirche mit der 39. Theſe dieſe ſociale Irrlehre formu— 

lirt und geächtet, während ſie in der 40. die materialiſtiſche Unterlage 

indirect, direct aber die irreligiöſe Staatslehre, oder die Trennung der 

Geſellſchaft von dem Lichte der geoffenbarten Wahrheit, kennzeichnet. 

Wir erhalten alſo hier die Ausſicht auf drei Seiten der atheiſtiſchen 

Staatslehre: in ihrer Rechtslehre iſt ſie abſolutiſtiſch, in der Sittenlehre 

materialiſtiſch, der Offenbarung gegenüber ungläubig. Um bezüglich des 

erſten Merkmals Mißdeutungen zu entgehen, iſt es gerathen, ſich an 

das zu halten, was die Theſe ausſpricht. Vieles wird in Folge des 

verwirrten Sprachgebrauchs für Abſolutismus ausgegeben, was in Wahr— 

heit entweder zu den berechtigten Staatsformen gehört, von denen hier 

ganz abzuſehen, oder rechtmäßige Behauptung der Staatsgewalt iſt. 

Wäre freilich nur jener Gebrauch der Gewalt legitim, welcher und ſo 

lange er von den Untergebenen geſetzt und anerkannt iſt, oder nur jene 

Staatsverfaſſung im Recht begründet, welche ſich auf den Volkswillen 

als ihre Quelle ſtützt: dann müßte man alle Anſprüche auf ein ſelbſt— 

eigenes Recht der höchſten Auctorität als Ausflüſſe des Abſolutismus 

anſehen, ebenſo jede unwiderrufliche Entſcheidung, oder die „rechtliche 

Unfehlbarkeit“ der rechtmäßigen Gewalt, auch ſo lange ſie im Kreiſe ihrer 

Befugniſſe bleibt, als abſolutiſtiſch preisgeben . „Der Souverän kann 

Vergl. Dr. Held. Staat und Geſellſchaft vom Standpunkte der Geſchichte 

der Menſchheit und des Staates. Leipzig. Brockhaus. 186365. II., 535. 587. 
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nicht Unrecht thun“, lautet die von Hobbes eingeführte Parole des Ab— 

ſolutismus; doch läßt dieſe verrufene Phraſe eine Deutung zu, welche 

ihr den ſchlimmen Sinn benimmt; wenn wir ſie nämlich verſtehen von 

dem Souverän, ſoferne er ſeine Gewalt in legitimer Weiſe gebraucht. 

Es würde aber der krankhafte Proceß zum Abſolutismus hin in dem 

Augenblicke anſetzen, als die höchſte Gewalt im Staate die Grenzen ihrer 

Befugniſſe mißachtete. Und das gälte ebenſo wohl von Autokraten als 

von einer demokratiſchen Regierung, ob conſtitutionelle Formen beſtünden 

oder nicht. Die Vollendung langte dann bei der Lehre der 39. Theſe 

an, daß der Souverän das Recht mache, in keiner Weiſe vorausſetze, 

und bei dieſem Geſchäfte einer ſchrankenloſen Macht ſich erfreue. 

7. Nach dem eben citirten Staatsrechtslehrer ſtellte der Abſolutismus 

eine der verſchiedenen Anſichten vom „Staatsprincip“, oder wie Andere 

ſagen, von der Staatsidee! dar; oder er wäre eine irrige Anſicht von 

Dem, was der Staat nach der göttlichen Weltordnung unter uns Men⸗ 

ſchen hier auf Erden ſein ſoll. Die entſprechende Praxis, durch Staats— 

ſtreiche, widerrechtliche Geſetze, oder durch Umwälzungen, könnte mannig— 

fach ſein und müßte von der Theorie wohl unterſchieden werden. Die 

abſolutiſtiſchen Grundſätze können mit andern Worten ebenſo wohl in 

hocheonſervativen Kanzleien als tiefrevolutionären Clubs ſich vorfinden. 

Die verſchiedenen Auffaſſungen vom Staate ſpiegeln ſich aber vornämlich 

in den Anſichten über den Urſprung und die Beſtimmung desſelben ab. 

Dr. Held ſucht mit Recht Beides im göttlichen Schöpfungsgedanken, der 

wiſſenſchaftlich erkennbar iſt „in dem allgemeinen natur- und vernunft⸗ 

nothwendigen freigeſelligen Weſen des Menſchen.“ Soferne wir der Hülfe 

des Chriſtenthums bedurften, um das göttliche Ebenbild in der Einzeln— 

wie in der Socialperſönlichkeit deutlicher zu erkennen, müſſen wir im 

Allgemeinen dieſe Ableitung des Staates aus der ſittlichen Menſchen— 

natur und feine Rückführung auf die göttliche Weltordnung die chriſt— 

liche Staatsidee nennen. Nicht als ob ſie eine geoffenbarte Wahrheit 

enthielte, ſondern nur in dem angegebenen Sinne, daß das Licht der 

chriſtlichen Aera erſt dieſe tiefere Erfaſſung des Staates ermöglicht hat?. 

Dieſes ſchicken wir voraus, um den Begriff des genannten Auctors vom 

Abſolutismus beſſer würdigen zu können. Der Abſolutismus, den er 

1 v. Moy. Grundlinien einer Philoſophie des Rechtes. Wien 1854. Mayer. II. 
S. 8 ff. 

2 Vergl. Dr. Held. A. a. O. II, 637. 638. 
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von der Anarchie und vom Deſpotismus wie vom Conſtitutionalismus 

unterſcheidet, iſt, wenn wir ſeine Erklärung in die gewöhnliche Sprache 

übertragen, der Staatsgrundſatz, welcher das geſammte, öffentliche wie 

private Rechtsleben von der geſetzgebenden Gewalt im Staate abhangen 

läßt; während beim Deſpotismus die individuelle Willkür des Souveräns 

darüber entſcheidet, in der Anarchie aber die Rechte der Staatsgewalt 

den Anſprüchen der Untergebenen geopfert werden 1. Der Conſtitutio⸗ 

nalismus dagegen (offenbar in einem weiteren, als dem gewöhnlichen 

Sinne genommen) wäre die durch rechtliche Einrichtungen geſicherte Be— 

ſchränkung der höchſten Gewalt zu dem Zwecke, um Freiheit und Ord— 

nung nach den Forderungen der göttlichen Idee vom Staate auszu— 

gleichen 2. 

8. Unſeres Dafürhaltens würde, wie dem Deſpotismus die Anarchie, 

ſo dem Abſolutismus der Liberalismus richtiger zur Seite geſtellt; da— 

gegen der Conſtitutionalismus aus dieſer Reihe herausgenommen, weil 

er mehr eine beſondere Verfaſſungsform als eine eigenthümliche Auf— 

faſſung von der Beſtimmung des Staates zu enthalten ſcheint. Für das 

Erſtere ſpricht auch der geſchichtliche Gegenſatz; der Liberalismus hat 

ſich theils dem proteſtantiſchen, theils dem gallicaniſchen Staats princip 

gegenüber ausgebildet und wie es gewöhnlich geſchieht, das Fehlerhafte 

an dieſen Geſtalten des Abſolutismus nicht verbeſſert, ſondern auf die 

Spitze getrieben. Nach dieſer Seite hin ſtellen ſich beide, Abſolutismus 

und Liberalismus, als Krankheitsformen der chriſtlichen Geſellſchaftsent— 

wicklung dar, während Deſpotismus und Anarchie mit der vorchriſt— 

lichen Zeit gemein ſind. Darauf weist auch, daß die letztgenannten eine 

habituelle Unordnung mehr auf dem Willensgebiet der Herrſchenden und 

Gehorchenden, der Liberalismus und ſein Geſpan dagegen in dem 

höhern Reiche der Intelligenz zur Erſcheinung bringen. Deßhalb tritt 

das Verderben des Abſolutismus im Gewande falſcher Doetrinen auf. 

1 Abſolutismus iſt „der Staatsgrundſatz, infolge deſſen der nach den gegebenen 
Umſtänden principiell möglicherweiſe richtig aufgefaßte Staat und ſein ganzes Leben, 
oder beides, ſoweit es richtig aufgefaßt, und dieſe richtige Auffaſſung in der Sitte, 

Gewohnheit oder in Geſetzen, welche auch das Staatsoberhaupt binden, ausge— 

ſprochen iſt, von dem ſtaatlichen Willen des Trägers der Staatsgewalt ab— 

hängt.“ A. a. O. II, 641. 
2 „Das Princip der rechtlich beſchränkten Staatsgewalt unterſcheidet ſich von 

den vorausgegangenen inſoferne, als nach ihm grundſätzlich in der ganzen Einrich— 

tung und Lebensthätigkeit des Staates die richtige Ausgleichung zwiſchen Freiheit 
und Ordnung durch dieſem Zweck entſprechende Rechtsinſtitutionen verſucht wird.“ 
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Daher wird man die chriſtliche Staatsidee als den eigentlichen Gegenſatz 

von Liberalismus und Abſolutismus betrachten müſſen, während der 

Anarchie und Deſpotie die Herrſchaft der gerechten Geſinnung oder der 

Gerechtigkeit gegenüber ſteht. 

9. Eine lichtvolle Ergänzung bietet Jarcke, wenn er auf die An⸗ 

ſchuldigung der Liberalen eingeht: der Abſolutismus ſei die nothwendige 

Folge des Prineips, das vom Chriſtenthume aufgeſtellt werde, daß alle 

Gewalt von Gott komme. Umgekehrt, erwiedert Jarcke, iſt „die Doctrin 

des Abſolutismus erſt im Kampfe gegen die Inſtitutionen des Mittel⸗ 

alters entſtanden.“ „Irrgläubige und atheiſtiſche Philoſophie haben ſich 

zum Verſuche der wiſſenſchaftlichen Begründung desſelben die Hand ge— 

boten. Das auf eine pſeudotheokratiſche Grundlage geſtellte falſche gött— 

liche Recht der Könige, wie Salmaſius und Maſenius es lehrten, iſt nur 

eine Maske für die bittere Gehäſſigkeit gegen den chriſtlichen Staat, 

welche Hobbes und Baruch Spinoza zuerſt in ein wiſſenſchaftliches Lehr— 

ſyſtem brachten. Beiderlei Formen, eine nicht minder gottlos als die 

andere, ſind nur Spielarten derſelben heidniſchen Staatslehre, die von 

der Vergötterung der weltlichen Gewalt ausgeht 1.” Hienach müßten wir 

das Specifiſche des Abſolutismus in den Rückfall in die heidniſche Staats— 

idee legen. Soferne nämlich bei dieſer die Unterordnung der Staats- 

gewalt unter die Schranken des göttlichen Geſetzes und die Ableitung 

aus dem göttlichen Willen mangelt, hat ſie mit dem Abſolutismus aller— 

dings die Lehre gemein, daß nicht Gott, ſondern der Menſch der Ur— 

heber des Rechtes und ſeiner Ordnung im Staate ſei. Der weſentliche 

Unterſchied aber von der heidniſchen Idee beſtände immerhin darin, daß 

dieſe das Licht der Offenbarung erſt noch zu gewärtigen hatte. Daraus 

folgte von ſelber, daß eigentlich die Verachtung der göttlichen Oberherr— 

lichkeit das Charakteriſtiſche des Abfalls von der chriſtlichen Staatsidee 

bildet. Inſoferne hat es guten Grund, was ein berühmter Publieiſt, 

der Convertit Adam von Müller, am Anfange des Jahrhunderts, im 

Angeſichte der Verirrungen der deutſchen Philoſophie auf dieſem Gebiete, 

ausgeſprochen hat: „Ich ſehe in der allgemeinen Schwärmerei für die 

Chimäre des abſoluten Staates, des abſoluten Geſetzes und der abſoluten 

Vernunft nichts Anderes, als das Ringen und Drängen eines unglück⸗ 

lichen Geſchlechtes nach dem perſönlichen Gott, von dem es abgefallen iſt?.“ 

1 Principienfragen. Paderborn. Schöningh 1854. S. 57. 
2 Von der Nothwendigkeit einer theologiſchen Grundlage der geſammten Staats- 

wiſſenſchaft. Leipzig 1819. S. 4. 



13 

10. Damit erhalten wir neue Aufſchlüſſe für die Feindſchaft des 

(philoſophiſch vollendeten) Abſolutismus gegen die katholiſche Lehre. Sein 

Haß wächst in der That, in dem Maße als er ſich ausprägt. Natürlich! 

Der Abſolutismus iſt der Gipfel des Hochmuthes, der den Menſchen ans 

treibt, ſich auf den Herrſcherthron Gottes zu erſchwingen, und um ſo 
ſchuldbarer, weil ihm das Licht der chriſtlichen Erkenntniß zur Seite ſteht, 

das den Heiden mangelte. Die katholiſche Lehre dagegen, wie ſie die 

Herrſcherrechte Gottes mit unerbittlicher Strenge feſthält, iſt ihrem Ur- 

ſprunge nach ſchon ein lebendiges Zeugniß für die tiefſte Selbſtherab— 

laſſung Gottes, zugleich ein fortwährendes Lob Seiner Menſchenfreund— 

lichkeit. Durch all' das aber enthält ſie ein bleibendes Verwerfungsurtheil 

über den Abſolutismus. Kaum irgendwo tritt die berührte Feindſeligkeit 

mehr zu Tage, als bei der heute fo weit verbreiteten Hegel'ſchen Staatsphile⸗ 

ſophie, deren verderbliche Einwirkung nicht allein in den verſchiedenen Strei— 

tigkeiten zwiſchen Staat und Kirche auf deutſchem Boden, ſondern weit dar— 

über hinaus in politiſchen und ſocialen Umwälzungen der Gegenwart ſich 

fühlbar macht. Will man die atheiſtiſche Staatslehre in ihrer Abrundung 

kennen lernen, ſo muß man eben bei dieſer Philoſophie anſprechen. In 

ihr ſind wie in einer Grundſuppe alle ſocialen Irrlehren, die ſich auf 

dem Wege des Abfalles von der Offenbarung in Englands Skeptikern 

und Freigeiſtern, in Frankreichs Senſualiſten und Deutſchlands Ratio— 

naliſten ſeit zwei Jahrhunderten erhoben haben, zuſammengefloſſen, viel- 

leicht um durch ihre Ungeheuerlichkeit dem Menſchengeiſte länger zu im— 

poniren. Daher denn auch ihr tödtlicher Haß gegen die katholiſche Lehre, 

der ſich wie eine giftgeſchwängerte Atmoſphäre auf faulem Moorgrunde 

erhebt. Hier haben wir alſo eine geſchichtliche Ausprägung für unſere 

beiden Theſen, welche die beſte Erläuterung derſelben bietet !. 

11. Selbſt von wohlmeinenderen deutſchen Publieiſten konnte man, 

aus Anlaß der Kirchenſtreitigkeiten in den verfloſſenen Decennien, den 

Grundſatz zu Markte bringen ſehen, „daß die Prineipien des modernen 

Staates und der katholiſchen Kirche, da beide kein Gleichberechtigtes 

neben ſich anerkennen, unvereinbar ſeien.“ Es iſt deßhalb nicht über— 

flüſſig, an die Vorausſetzung zu erinnern, unter welcher allein dieſes 

richtig iſt. Dieſe iſt keine andere als die Lehre der Hegelinge, daß der 

arme moderne Staat das „griechiſche Princip“ in ſeinen Eingeweiden 

1 Um nicht den Gang der Abhandlung zu verwickeln, haben wir eine nähere 
Beleuchtung der Hegel'ſchen Staatsidee in den Anhang verwieſen. 
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trage, alſo mit einer Staatsreligion alten Styles ſchwanger gehe. — 

Es iſt richtig unter der Vorausſetzung, daß, wie bei den Stürmen gegen 

die badiſche Convention bemerkt wurde, der moderne Staat die „gött⸗ 

liche Miſſion“ (was iſt bei den Hegelianern nicht Alles göttlich!) „em⸗ 
pfangen hat, alle hohen und ſittlichen Lebenszwecke menſchlicher Geſell⸗ 

ſchaft mittelſt ſeiner Ordnungen zu erreichen“ 1. Auch find, wie Bei⸗ 

ſpiele beweiſen, unerquickliche Vermiſchungen des heidniſch-abſolutiſtiſchen 

Staatsprincips mit dem ſogenannten chriſtlichen des 16. Jahrhunderts 

noch keineswegs ausgeſtorben. Ein Muſterbild dieſer Art bot ſeiner 

Zeit eine „chriſtlich⸗ſtaatsrechtliche Abhandlung“, welche zu zeigen ver- 

ſuchte, „daß es dasjenige nicht geben ſoll, was man gewöhnt iſt, Kirche 

zu nennen.“ Zur Motivirung dieſes Wunſches wurde da im Hegel'ſchen 

Sinne geltend gemacht, das Leben der Menſchheit dürfe nur Einen 

Zweck, den Staat, haben; daher ſoll „der Staat als Rechtsverfaſſung 

und als religiöſe Verfaſſung abſolut vereinigt, ganz und innerlich eins 

fein.” Da hätten wir alſo wieder das „griechiſche Princip“!? „Die 

Menſchheit hat eben nur einen Geſammtlebenszweck, wie nur ein 

Daſein.“ Das wäre vorerſt noch zu prüfen! „Ein Volk, worin Rechts⸗ 

verfaſſung und Kirche ſcharf geſchieden wären, verzehrte ſein eigenes 

Lebensmark,“ was die Ottonen, die Konſtantine und andere Größen 

unter den Monarchen nicht begriffen haben! 

12. Näher aber noch liegt uns die Herrſchaft des Hegel'ſchen Staats⸗ 

princips in dem unglücklichen Italien, welche unſeren Theſen das Da⸗ 
ſein gegeben hat: 

Einer dieſer jungitaliſchen Hegelinge, d' Ercole, erklärte Vieles, 

wenn er ſchrieb: „Das politiſche Bewußtſein, welches Italien unter 

der Bewunderung der ganzen Welt“ (mit einziger Ausnahme etwa der 

Pariſer Börſe) „in dieſer letzten Zeit an den Tag gelegt, hat ſeine 

eigentlichen Wurzeln in dieſen (Hegel'ſchen) Prineipien“ (über Staat, 

Recht und Religion) 3. Ein anderer glühender Freund der italieniſchen 

Einheit, der Apoſtat Spaventa, findet in dem die Hauptaufgabe der Ita⸗ 

liener des 19. Jahrhunderts, „ſich ganz und weſentlich und vollſtändig 

1 Beleuchtung der Verhandlungen der proteſtantiſchen Conferenz in Durlach den 

18. Nov. 1859. Von Dr. Karl Zell. Freiburg. Herder 1860. 
2 Dr. Schmitthenner. Das Recht des Regenten in kirchlichen Dingen. Eine 

chriſtlich ſtaatsrechtliche Abhandlung. Berlin 1838. 
3 In der nunmehr eingegangenen Hegel'ſchen Zeitſchrift: „Der Gedanke“. 

II. S. 70. Nach Auszügen im Märzheft des „Katholiken“. 1868. S. 259. 
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innerlich zu befreien“ von dem, was er die „Widerſprüche des mittel- 

alterlich⸗katholiſchen Bewußtſeins“ nennt. Quis tulerit Gracchos de 

seditione querentes? Wer hält es aus, wenn die Hegelinge von Wider— 

ſprüchen reden, ſie, die den Widerſpruch als Lebensprineip umfaſſen? 

Uebrigens iſt es richtig, daß das Hegelthum in feiner Art eine vollfom- 

mene „Befreiung“ oder Trennung von der chriſtlichen Geſellſchaftslehre 

darſtellt. Als der Hauptfehler der letztern wird der Dualismus zwiſchen 

Staat und Kirche angegeben, zum Entgelt werden wir es als den Haupt- 

vorzug Jungitaliens preiſen, daß es ſich zum Monismus oder zum 

„griechiſchen Prineip“ bekehrt. Nach der modernen Seligkeitslehre müſſe 

der Staat als das Ganze gefaßt werden, ja geradezu als „die Verwirk— 

lichung der göttlichen Idee in der Praxis des ſocialen Lebens, wie in 

der Wiſſenſchaft und der Kunſt, als die reale Selbſtoffenbarung Gottes 

in der Welt“ — und in den Finanzkünſten, wollen wir zur Verherr— 

lichung des Hegel'ſchen Gottes beiſetzen, denn ſeine wirthſchaftliche Herrlich— 

keit überbietet alle früheren Selbſtoffenbarungen dieſes Weſens. — „Den 

Staat zu begreifen als die Objectivirung des geſammten Menſchenlebens 

und dieſes als die eigentliche Offenbarung des göttlichen Lebens““, dies 

ſei der Grundgedanke für die Aufgabe der modernen Philoſophie, wie 

die Hegelinge in Italien ſie verſtehen. Bei ſolchen Aſpirationen iſt es 

eine große Ehre für die Encyelica Quanta cura und den Syllabus, von 

der hegeliſch begeiſterten Studentenwelt Neapels mit öffentlichen Inſul— 

ten empfangen worden zu ſein. Der Taumel beginnt nun freilich der 

Ernüchterung auch in dieſen Kreiſen zu weichen, wie die allſeitige 

Reaction gegen das eingeſchwärzte Hegelthum beweist. Es iſt aber eine 

merkwürdige Wendung unſerer an Ueberraſchungen ſo reichen Zeit, daß 

die Krone der außerkirchlichen deutſchen Philoſophie vor dem Felſen— 

manne ſchließlich ihr Grab ſuchen mußte! 

13. Der Staat mit widerchriſtlicher und unſittlicher Grundlage, 

wie immer er ſich behange, iſt innerlich faul, iſt die Verweſung der 
Geſellſchaft, ihre Zerſetzung in Atome, bei der man ſich für die Zukunft 

auf einen Deux ex machina wechſelſeitig vertröſtet, um das Elend der 

Gegenwart erträglicher zu finden. Der Hegel'ſche Staatsbegriff birgt 

deßhalb in ſeinem Schooße das ausgebildetſte Bekenntniß der europäiſchen 

Revolutionspartei. Dies haben die Ehrlicheren unter den Schülern 

Brief vom 22. März 1865. Im „Gedanken“ VI. S. 130 ff. Katholik a. 
a. O. S. 270. 
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offen eingeſtanden. Das „griechiſche Princip“! ihres Meiſters gefiel 

ihnen aus mancherlei Gründen recht gut; obwohl es einen Rückſchritt 

von zwei Jahrtauſenden poſtulirt, war es wie gemacht für die fortge- 
ſchrittenſte unter den Parteien der Gegenwart. Aber dieſe fand zugleich, 

daß mit ihm oder „mit dem Princip des freien Selbſtbewußtſeins oder 

des (Menſchen⸗) Geiſtes, der abſolut iſt, der alten Welt gegenüber nir⸗ 

gends als in abstracto Ernſt gemacht werde.“ Der Standpunkt 

Hegels ſei immer noch der des „theologiſchen Duſels.“ Groß ſeien die 

Hegel'ſchen Entdeckungen der Freiheit: daß „die ſich ſelbſtbeſtimmende 

Vernunft, die Gegenwart des Ewigen“, Staat und Geſchichte die Sub 

jectivirung des Abſoluten und nur mehr Ein Gehorſam, der gegen die 

Vernunft, möglich ſei ?; allein es fehle die dieſen Social-Grundſätzen 

entſprechende geſellſchaftliche Praxis. Die Hegel'ſche Philoſophie ift, 

„richtig verſtanden, die Auflöſung aller Syſteme. Es fehlt nur, daß der 

auflöſende Denker, der Menſch der Geſchichte, der Schöpfer eines ewig 

jungen Geiſteslebens an die Spitze geſtellt werde“ 3. Wir find nicht in 

die Geheimniſſe der Partei eingeweiht, wiſſen alfo nicht, ob inzwiſchen 

der philoſophiſche Meſſias erſchienen iſt. Nach einer um zwei Jahr- 

zehnte jüngeren Manifeſtation „auflöſender Denker“ beſitzt der „Humani⸗ 

tätsſtaat“ das Arcanum des „ewig jungen Geiſteslebens“: Beſeitigung 

jeder Feſſel für das Fleiſch, jeder Dienſtbarkeit unter Menſchen, ſowie 

des kalten Mein und Dein. Was aber noch das Wunderbarſte iſt an 

dieſem Eldorado der Zukunft: Alles wird glückſelig und es herrſcht all— 
gemeine perſönliche Sicherheit !. 

14. So wären wir alſo glücklich bei unſerm Ausgangspunkt, bei 

der Glückſeligkeitslehre der italieniſchen Geheimbünde ? angelangt. Dieſe 

1 S. darüber die Erklärung in der Beilage. 

2 Arnold Ruge. Actenſtücke. 7. 9. 24. 54 ff. 

Arnold Ruge. Geſ. Werke. VI. S. 33. 
Wer dieſe und ähnliche neueſten Ausgeburten des antiſocialen Aberwitzes 

näher kennen lernen will, den verweiſen wir auf die „Apologetiſchen Ergänzungen 
der Fundamentaltheologie“ von Dr. Nep. Ehrlich. V. Der Menſch und der Staat 

S. 288 ff. 
5 „Es wurde mir von Leipzig eine Broſchüre zugeſchickt, die auf Veranlaſſung 

der Freimaurerloge in Padua verfaßt wurde. Dieſe hat nämlich alle Gelehrten, 
die in der Schule des Fortſchrittes erzogen ſeien, aufgefordert, ein Gutachten dar⸗ 

über abzugeben, wie man die unbefugte Einmiſchung jeder Auctorität in Glaubens- 
angelegenheiten verhindern könne. Der Verfaſſer ſucht dieſe Aufgabe zu löſen, in- 
dem er als die beiden Inſtitute auf Erden, von denen alles Böſe herkomme und 

die deßhalb zerſtört werden müßten, das Eigenthum und die Ehe bezeichnet. Das 
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aber wiederholen nur in ſchlechtem Ausdruck, was die Materialiften des 

vorigen Jahrhunderts mit einer gewiſſen kühnen Originalität binge- 

worfen haben 1. Die Vergötterung der menſchlichen Vernunft endet bei 

der Verthierung, bei der Läugnung der höhern, ſittlichen Natur in uns, 

des Rechtes und ſeiner Ordnung, bei der Zerſtörung des Staates. Um 

über dieſe traurige Thatſache ein tieferes Verſtändniß und mit dieſem 

zugleich die Grundlage für die Erörterung der übrigen Theſen der 

§§. VI und X des Syllabus zu gewinnen, ſei uns ein kurzer Rückblick 

auf die geſchichtlichen Vorausſetzungen des modernen Staatsbegriffes 

geſtattet. 

$. 2. Die Ausbildung der Theorie von der Trennung des 

Staates und der Kirche. 

15. Den Ausgangspunkt biete die chriſtliche Socialordnung. Sie 

ruht auf dem Felſengrunde der Welterlöſung. Daß Chriſtus nicht eine 

Schule, ſondern ein geiſtliches Reich gründete?, mit dem Gebote an 

alle Menſchen ohne Ausnahme, unter der Gefahr des ewigen Heiles in 

dasſelbe einzutreten und das Evangelium als oberſte Norm ihres Ver— 

haltens anzuerkennen, konnte für die beſtehende ſtaatliche Ordnung und 

ihre Träger nicht ohne die tiefſten Wirkungen bleiben. Soferne die— 
ſelbe mit heilsgefährlichen Irrthümern verwachſen war, ſtand ihr 

von Seite der neuen Lehre ein Kampf auf Leben und Tod bevor, auf 

welchen die Jünger vom Herrn vorbereitet werden?; unbeirrt von der 

Einſprache weltlicher Obrigkeiten ſollen dieſe vor den Mächtigen der 

Erde das Evangelium bekennen. Gegen die Pflicht, ihm ſich zu unter- 

werfen, gibt es keine Berufung auf irgend welche irdiſche Gewalt; im 

Colliſionsfalle überwiegt ſie alle anderen menſchlichen Pflichten, die der 

iſt das Ende dieſer Richtung.“ Frhr. Wilh. Emman. v. Ketteler, Biſchof v. Mainz. 

Stellung und Pflicht der Katholiken im Kampfe der Gegenwart. Herder 1868. 

S. 12 f. 

1 Die Recherches philosophiques sur le droit de propriete considérée 

dans la nature par un jeune philosophe, die 1780 erſchienen, ſtellen den Men⸗ 

ſchen in Beziehung auf Socialität vollkommen gleich mit dem Thiere; nach dem 

Rechte der Selbſterhaltung habe jedes Weſen (ob Menſch oder Thier) ein „Recht“ 

auf Alles, deſſen es bedarf und das es bewältigen kann. Das Weib kommt nur als 

Waare in Betracht. Auch der Cannibalismus wird gerechtfertigt. 

2 Den genaueren Erweis ſ. in der VI. St. a. M. L. beſ. S. 25 ff. 

3 Matth. 10, 18. 
Encyelica XII. 2 
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Selbſterhaltung nicht ausgenommen. Dieſes ift den Trägern der welt- 

lichen Obrigkeit ebenſowohl geſagt, als andern Adamskindern; warum 

auch ſollten ſie allein von der Ladung zum hochzeitlichen Mahle ausge⸗ 

ſchloſſen ſein? Oder weßhalb ſollten alle menſchlichen Handlungen eine 

höhere Norm im Evangelium empfangen haben, jene aber, die auf das 

öffentliche Wohl gerichtet ſind, von derſelben ausgenommen ſein? 

16. Ein Vorbild der unfehlbaren Wirkung dieſer göttlichen Lehren 

für die geſellſchaftliche Ordnung unter den Menſchen bot ſchon der Alte 

Bund. Seinen politiſchen Einrichtungen liegt im Unterſchiede von allen 

heidniſchen Geſellſchaͤftsformen die klare Erkenntniß zu Grunde: Gott 

iſt es, welcher den Mächtigen dieſer Erde ihre Gewalt gegeben hat; ſie 

ſind alſo Seinem Geſetze im Gebrauche ihrer Gewalt unterworfen und 

Ihm als ihrem höchſten Richter verantwortlich 7. Der theokratiſche Cha— 

rakter des ifraelitifchen Staates, welcher das Staatsoberhaupt auch in 

politiſchen Dingen den Geſandten Gottes, des eigentlichen Oberhauptes, 

unterwarf, bildete eine Eigenthümlichkeit jener Vorſtufe zum meſſia⸗ 

niſchen Reiche. Wenn ſodann die Richtung des moſaiſchen Geſetzes auf 

das zeitliche Wohl eine gewiſſe Unterordnung des Prieſterthums unter 

das Königthum bedingte?, ſo iſt dieſe durch den Univerſalismus der 

Weltreligion und ihre ſtrenge Richtung auf das Himmliſche und Geift- 

liche aufgehoben worden. Zu dem Unvergänglichen aber gehörte, neben 

der Scheidung des Geiſtlichen und Weltlichen?, die Unterwerfung der 

oberſten Gewalt unter das göttliche Geſetz, denn dieſe iſt ſchon in der 

ſittlichen Natur begründet“. Hält man hiemit die hieher bezüglichen 

Stellen des Neuen Teſtamentes zufammen?, fo treten uns bereits in 

deutlichen Umriſſen zwei verſchiedene Ordnungen mit verſchiedenen Ge— 

walten entgegen, verſchieden nämlich durch ihren Zweck, ihren Umfang 

und ihre Mittel, die aber zugleich in eine gewiſſe Beziehung geſetzt ſind. 

Die letztere drückt ſich theils darin aus, daß die weltliche Gewalt nichts 

vermag gegen das Reich Gottes, mit deſſen Eintritt ſich die Religions⸗ 

angelegenheiten der ſtaatlichen Hoheit entziehen; theils darin, daß die 

1 Buch der Weisheit 6, 4— 11. Jeſ. Sirach 17, 14. 15. 
® S. Thomas Aqu. De regimine principum I. cp. 14. 
3 II. Chron. 19, 10. 11. mit 26, 16 ff. 
Hermann Conring. De Politia Hebraeorum. Ugolin. Antiquit. XXIV., 

319 sqq. 

Joh. 18, 36. Matth. 22, 21. 1 Petri 2, 13—14. Röm. 13, 1-7. 
Titus 3, 1. 
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Chriſten, deßhalb, weil fie als Volk Gottes eine neue geiftliche Familie 

bilden, nicht aufhören, im Gewiſſen zum Gehorſam gegen die ſtaatliche 

Ordnung verpflichtet zu ſein. Dem entſprechen dann auch die allbe— 

kannten Thatſachen aus den Zeiten der Urkirche. Dem hohen Rathe 

der Juden wird von den Apoſteln alles Recht ſich in die geiſtlichen An⸗ 

gelegenheiten der neuen Religion einzumiſchen, abgeſprochen 1. Bis dahin 

hatte er eine, auch von den Römern anerkannte geiſtliche Gewalt be— 
ſeſſen?, dieſe hatte alſo mit dem meſſianiſchen Reiche aufgehört, indem 

ſie an die Vorſteher der Kirche überging. Die Römer legten ſich ſchon 

dem jüdiſchen Geſetze gegenüber keine Gewalt bei, viel weniger haben 

ſie eine ſolche über die Kirche erlangt. Schon der Gedanke, daß die 

Apoſtel zu irgend welcher geiſtlichen Verrichtung die Beiſtimmung der 

römiſchen Landpfleger oder eines Gliedes der herodianiſchen Familie nach— 

geſucht hätten, iſt eine Ungereimtheit. 

17. Der geſchichtliche Sieg dieſer Socialprineipien über den heid— 

niſchen Staat wurde wie bekannt erſt nach einem heftigen Kampfe, der 

alsbald mit dem Bekanntwerden der neuen Religion zu Rom entbrannte;, 

errungen. Die chriſtliche Religion wurde als ein Angriff auf die Grund— 

lage des Staates, den Göttercult, auch von beſſeren Kaiſern geächtet; 

die Chriſtenverfolgung nahm alſo, abgeſehen von den Ausbrüchen des 

Volksfanatismus, einen geſetzlichen Charakter an. Aber wer wollte es 

wagen, die kaiſerlichen Ediete gegen das natürliche Rechtsgefühl, an 

welches ſchon die Apologeten ſiegreich appellirten, in Schutz zu nehmen? 

Der heidniſche Staat hatte kein Recht, die junge Kirche 

zu verfolgen, im Gegentheil, er war verpflichtet, fie gegen die be— 

ſtehenden heidniſchen Culte zu ſchützen. Mit gutem Grunde beriefen ſich 

auch die chriſtlichen Apologeten darauf, daß die Staatsgeſetze und die herr— 

ſchende Praxis nur die Irreligioſität, nicht aber eine beſtimmte Religion 

verpönten; daß es überhaupt unmöglich war, einen beſtimmten Cult zur 

herrſchenden Staatsreligion zu erheben, wenn auch der Staat das Recht 

hiezu hätte erweiſen können “. Wendete man ein: aber die Chriſten 

ſchließen ja jede Art von Göttercult aus, während der Staat nur 

beſtimmte Culte preisgibt, ſo verwieſen die Apologeten auf die philo— 

1 Apg. 5, 293 4, 19. 20. 
2 Apg. 18, 14—16. De finibus utriusque potestatis Ecclesiasticae et 

laicae. Ratisbonae 1782. p. 128 sqꝗ. | 
Tertullian. Apol. cp. 2. — Ruinart. Aeta martyrum. Praef. $3 n. 26. 
* Athenagoras. Legat. ad Caesar. n. 2. Ed. Migne p. 896. 

2* 
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ſophiſchen Secten, die noch viel rückſichtsloſer, unter dem Beifall der 

Zeitgenoſſen, gegen alle beſtehenden Culte vorangingen 1. Legte man 

vollends allgemeinere Normen der Sittlichkeit und der natürlichen Religion 

an, ſo konnten allein die Chriſten die Probe beſtehen, denn alle die un⸗ 

menſchlichen Verbrechen, die man ihnen anzudichten das Bedürfniß hatte, 

wurden ungeſtraft von den Götzendienern verübt, und in der Erfüllung 

der Pflichten gegen den Staat leuchteten die Chriſten ihren Mitbürgern 

als Muſter voran 2. Auch die Ausrede blieb verſagt, daß die chriſtliche 

Religion ſich als Geheimniß der Prüfung der heidniſchen Obrigkeit ent- 

ziehe; denn die Chriſten forderten dieſe, Kaiſer und Senat, wiederholt 

zur Prüfung auf s. Aber beſtanden nicht ausdrückliche Verbote gegen 

neue Religionen? Tertullian wies nach, daß fie außer Geltung ge- 

kommen waren. Die Geſetze über unerlaubte Verbindungen aber fanden 

auf die Chriſten keine Anwendung. Denn dieſe waren keine Faction 

im Sinne des Geſetzes, ſondern, wie Tertullian ſiegreich ausrief, eine 

religiöſe Geſellſchaft, auf göttlichem Grunde ruhend, auf das Ewige 

gerichtet, ein Reich, das, die Grenzen des Staates überſchreitend, ſich 

über die ganze Welt ausdehnte “. Daher auch die Verlegenheit der 

römiſchen Kaiſer, wie ſie z. B. in der Correſpondenz zwiſchen Plinius 

d. J., dem Statthalter von Nicomedien, und Trajan zu Tage tritts; 

in ihrem Schwanken zeigt es ſich deutlich, daß mit der Kirche eine That⸗ 

ſache vor ihnen ſtand, welche ihrem Geſetzeswerk über den Kopf wuchs. 

18. Die Anerkennung der chriſtlichen Religion durch die römiſchen 

Kaiſer hatte darum nicht die Wirkung, daß die Kirche erſt das Recht 

auf den Schutz der öffentlichen Gewalt gegen ihre Bedränger erwarb; 

denn dieſen ſchuldeten ſchon die heidniſchen Kaiſer. Und geſetzt, die 

Kaiſer wären nur für ihre Perſon in die Kirche eingetreten, dann hätte 

dieſe bloß eine Bürgſchaft für die Verwirklichung ihres Rechtes erlangt, 

daß die Chriſten ebenſo wie die Heiden nach dem Gewiſſen leben 

1 Tertullian. L. c. cp. 46. 

2 Justin. L. Apol. n. 17. Ed. Migne p. 354. 

3 Justin. L. c. n. 44. 

* Corpus sumus de conscientia religionis et disciplinae divinitate et 

spei foedere. Unam omnium rempublicam agnoscimus mundum. L. e. cp. 
38. ef. den Brief an Diognet cp. 5— 7. Und zu den fraglichen römiſchen Geſetzes⸗ 
ſtellen Savigny, Syſtem des heutigen Röm. Rechts. II., 256 ff. 

5 Epp. Plinii IIdi X, 97. 98. 43. S. den Anhang zur 1. Apol. des hl. 
Juſtin bei Migne p. 430 sqq. 
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durften 1. Allein mit den Kaiſern trat auch die römiſche Staatsoh- 

rigkeit ein und ſo unterwarf ſich auch der Staat den Vorſchriften 

des Glaubens. Die Wirkung war für die Socialperſönlichkeit im Weſent— 

lichen keine andere, als für die Einzelnperſönlichkeit, wurde nur ver— 

ſchieden durch die verſchiedene Natur der Subjecte. Wie alſo der 

Gläubige ſich den Glaubensgeſetzen und disciplinären Vorſchriften unter— 

wirft, fo auch die chriſtlich gewordene Staatsgewalt ?; fie ehrte die 

Organe der geiſtlichen Gewalt nach der Stellung, welche ihnen der 

Glaube anweist, ſchützte ihre Auctorität als ein öffentliches Gut, beſtrafte 

Jene, welche ſie untergruben, als Uebertreter ſtaatlicher Geſetze, ſchrieb 

den Unterthanen den Glauben vor, zu welchem ſich die lehrende Kirche 

bekannte und verfolgte Häretiker und Apoſtaten mit bürgerlichen Strafen . 

Warum auch ſollte, fragt der hl. Auguſtin, der chriſtliche Herrſcher, der 

die Verbrechen gegen die Sittlichkeit ahndet, nicht ebenſo gegen die Ver— 

brechen bezüglich der Religion und der Kirche einfchreiten? * Damit 

griff die weltliche Obrigkeit nicht in ein fremdes Gebiet über, wie ſie 

ausdrücklich anerkannte, daß ihre zum Schutze der Religion erlaſſenen 

Geſetze nur das ſtaatlich ausführten, was kirchlicher Seits beſchloſſen 

war 5. Ueberſchritten Manche die Grenzen, fo wurden ihre Geſetze ent— 

weder abgeſchafft, oder durch nachträgliche Anerkennung Seitens der 

Kirche zur Ordnung zurückgeführt. 

19. Dieſes gilt namentlich auch von dem germaniſch-chriſtlichen 

Staate, der ſich mit dem römiſch-chriſtlichen zu den gleichen Grundſätzen 

dem canoniſchen Rechte gegenüber bekannte O. Mangeln auch z. B. in 

manchen fränkiſchen Reichsgeſetzen, welche kirchliche Beſtimmungen enthal— 

1 Taparelli. Verſuch des Naturrechts. § 1429. Deutſche Ausgabe. II, S. 283. 
2 Novell. 131 cp. 1. 

L. 2. 3. 4. Cod. Just. de summa trinitate ac fide catholica (I., 1.). L. 10. 

De paganis (I, 11.). Nov. 131 cp. 15. 

* „Aliter servit Rex Deo quia homo est, aliter quia Rex est: quia homo 

est ei servit vivendo fideliter: quia vero etiam Rex est, servit leges justa prae- 

eipientes et contraria prohibentes, convenienti vigore sanciendo ... Quis 

mente sobrius Regibus dicat: nolite curarein regno vestro, a quo teneatur 

vel oppugnetur Ecclesia Domini vestri; non ad vos pertineat in regno vestro, 

quis velit esse religiosus sive sacrilegus, quibus non potest dici, non ad vos 

pertineat in regno vestro quis velit esse pudicus, quis impudicus.“ Ep. ad 

Bonifacium (185) n. 19. 20. 
5 Nov. 6. Epil. cf. Nov. 42. 
6 Vgl. die Conſtitution Childeberts I. (554); des Frankenkönigs Gunthram 

(585), und Capitularien Karl des Gr., bei Pertz Monum. III, 1. 4. 8. 54. 86. 
mit can. Principes seculi. 20 und Incestuosi. 22. c. 23. I. Qu. 5. 
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ten, ausdrückliche Vorbehalte, fo folgt daraus nicht, daß fie die Grenzen 

der beiden Gewalten zu Gunſten des Staates verwiſchten. Einmal 

gingen die meiſten dieſer Kirchengeſetze vom geiſtlichen Stande aus und 

ihre Veröffentlichung verſah ſie ordnungsgemäß mit der königlichen Sane⸗ 

tion. Oder dieſelben beſtanden aus Excerpten von Synodalbeſchlüſſen, 

die in der Regel von Biſchöfen beſorgt waren; oder endlich die chriſt⸗ 

lichen Könige handelten im Sinne der Kirche, welche in jenen einfachen 

Verhältniſſen dieſen Eifer zur Förderung der geiſtlichen Wohlfahrt eher 

ermuthigen als einſchüchtern wollte 1. 

20. Hiemit erlangte die Staatsgewalt im Mittelalter eine ähnliche 

Stellung zur Kirche, wie das Königthum in der altteſtamentlichen Theo— 

kratie. Aber wie die Theokratie aus dem Stande der Vorbereitung und 

des Außerordentlichen unter den Propheten herausgegangen iſt und ſich 

zu einer höhern prieſterlichen Ordnung entfaltet hat; ſo erweitert ſich 

der Staat über die Schranken des nationalen Königthums zu einem 

chriſtlichen Völkerbunde mit dem Kaiſer an der Spitze. Durch Nichts 

vielleicht hat die Kirche ihr Wohlwollen und ihre befruchtende Kraft für 

das ſtaatliche Leben mehr bekundet, als durch die Wiedererweckung der 

Kaiſergewalt im Abendlande: das Höchſte, wozu es die Menſchheit auf 

dem politiſchen Gebiete bringen kann, eine Verbrüderung der Nationen 

in der Förderung des Reiches Gottes. Es war die Krone deſſen, was 

der Staat der geiſtlichen Wiedergeburt im Chriſtenthume zu danken hatte: 

von der Kirche hat er die Befähigung zu höhern ſittlichen Lebenszwecken 

und zu einem wirkſameren Schutze der perſönlichen Rechte und Güter 

feiner Angehörigen empfangen; durch fie iſt er der entwürdigenden Um⸗ 

armung des Götzendienſtes entriſſen worden; von ihr hat er die Würde 

der menſchlichen Perſönlichkeit erfahren und ein Recht kennen lernen, 

das im Beſiegten nicht ſtirbt; ſie hat ihn zum Bewußtſein ſeiner Hoheit 

gebracht, indem ſie ihm in dem Abgrunde göttlicher Machtvollkommenheit 

die eigentliche Quelle ſeiner Gewalt erſchloß. In der That, was will 

die zweideutige Vergötterung der Staatsgewalt durch die diesfalls ſo 

freigebigen Götzendiener neben der Anſchauung des canoniſchen Rechtes, 

das im Könige das „Ebenbild der göttlichen Majeſtät“ erkennt? und 
den chriſtlichen Fürſten „zu der ganzen Höhe des Gedankens emporhebt, 

Gottes Stellvertreter“? zu ſein? 

1 De finibus utriusque potestatis, p. 160 sqq. 
2 Can. Haec imago. 13. C. 33. Qu. 5. 

3 Phillips. Kirchenrecht. II, 471 ff. 
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21. Die Grundidee des chriſtlichen Staates, die Lehre von den 

beiden Gewalten, die ſich am vollkommenſten in der chriſtlichmittelalter⸗ 

lichen Geſellſchaft ausgebildet hat, iſt ein unvergängliches Poſtulat an 

die menſchliche Geſellſchaft; aber das Subſtrat dieſer Socialidee, das 

Leben der einzelnen chriſtlichen Nationen iſt vergänglich; dieſe haben ihre 

Sonnenhöhe, jene chriſtliche Jugend, auf welche man das Wort des 

Dichters anwenden möchte: 

„O glückſelige Zeit, wo der Jüngling blüht und die Jungfrau, 

Unaufhaltſam enteilſt du, um nimmer wieder zu kehren.“ 

Keine Romantik des Alters, in welches die Spaltungen ihre wach— 

ſenden Schatten werfen, vermag die Jugendkraft der Glaubensfülle 

einem Volke zu erſetzen. Die Sonne der Völker aber, ungeſchwächt in 

ihrem Glanze, bleibt Chriſtus, wenn auch auf dieſes oder jenes Volk 

bereits die Nacht ſich niederläßt. Was für die griechiſch-römiſche Welt 

trinitariſche und chriſtologiſche Häreſien, Streitigkeiten über Gnade und 

Freiheit, Schismen, kaiſerliche Religionsediete, Bilderſtürmerei und Ver— 

folgungen des Klerus werden ſollten, das kann möglicherweiſe für das 

europäiſche Abendland die Kette jener traurigen Erſchütterungen der 

kirchlichen Einheit im Glauben und in der Verfaſſung ſein, welche mit 

dem großen abendländiſchen Schisma ſich eröffnen und in der franzöſi— 

ſchen Revolution ihren Höhepunkt gewinnen. Für das Verhältniß der 

beiden Gewalten zu einander haben ſie die Wirkung einer thatſächlichen 

Auflöſung des von Gott gegründeten Bundes in einer Reihe von vor— 

mals chriſtlichen Staaten. Zuerſt weicht der chriſtliche Völkerbund (die 

Ethnarchie) oder das Kaiſerthum in chriſtlicher Geſtalt unter dem Drucke 

der centrifugalen nationalen Strömung; dann dringt dieſe in das Innere 

der Kirche ein, um ſich in ſchismatiſchen Tendenzen zu verſuchen, die 

unter Mitwirkung der Glaubensſpaltung theilweiſe zum Ziele gelangen 

und das Gegenbild des chriſtlichen Staates, die Unterordnung des Geiſt— 

lichen unter die Staatshoheit in ſoweit anbahnen. Hier entſtehen auch 

neue Theorieen über Staat und Kirche, welche von der Strenge und 

Einfachheit der chriſtlichen Idee immer mehr abweichen, bis ſie mit 

dem Aufgeben der gläubigen Grundlage dieſelbe zum Gegentheil ver— 

zerrt haben. 

22. Als den gemeinſamen Pol, nach welchem dieſe Theorieen vergiren, 

können wir die allſeitige Unabhängigkeit der weltlichen Gewalt, als den 

gemeinſamen Stützpunkt die Meinung, daß die geiſtliche Jurisdiction nicht 



24 

göttlichen, ſondern menschlichen Rechtes ſei, bezeichnen. Aber in der Entwick— 

lung dieſer widerchriſtlichen Socialdoctrin läßt ſich ein Fortſchritt hauptſäch⸗ 

lich in dreifacher Abſtufung wahrnehmen: Die weltliche Gewalt ſoll in der 

Kirche bleiben, durch die Feſthaltung der Glaubenseinheit und die Un⸗ 

terordnung unter die kirchliche Lehrgewalt; aber in der Diseiplin ſoll 

fie unabhängig, die Nation im Gegenſatz zur Univerſalkirche autonom 

werden; die Grenzen werden vom Staate, beziehungsweiſe der Natio⸗ 

nalkirche feſtgeſtellt. Das Beiſpiel hiefür bieten die Reformconeilien 

und ihre ſpäteren Ableger im Gallicanismus und Joſephinismus. Das 

Fundament iſt die Beſtreitung des päpſtlichen Primates der Jurisdiction 

als göttlichen Inſtitutes in der Kirche. Auf der zweiten Stufe wird 

zwar noch die Abhängigkeit der Staatsordnung vom chriſtlichen Geſetze 

grundſätzlich feſtgehalten; allein die Einheit im Glauben der Kirche wird 

verlaſſen und auch der Lehrgewalt der Gehorſam gekündet. Die Aus- 

legung des chriſtlichen Geſetzes und die Ordnung der Kirchenverfaſſung 

wird vom Laienthum, ſei es in demokratiſcher Geſtalt von den Gemeinden 

oder abſolutiſtiſch von der Staatsgewalt, in die Hand genommen. Bei⸗ 

ſpiele bieten England unter Heinrich VIII. und Eliſabeth, ſowie die 

nordiſchen, insbeſondere die deutſchen Staaten, welche ſich von der katho— 

liſchen Kirche im Laufe des ſechszehnten Jahrhunderts getrennt haben. 

Die dritte Stufe gibt die Offenbarung als Grundlage der Staatsordnung 

völlig auf und vollendet ſich in der atheiſtiſchen Staatslehre. Das 

Moralgeſetz und die Rechtsprincipien, vom Glauben emaneipirt, kommen 

nur als Object der „freien Wiſſenſchaft“ in Betracht, die freie Wiſſen⸗ 

ſchaft aber iſt in Wahrheit eine Staatsangelegenheit geworden. Die 

Geburtsſtätte dieſer mit der Freigeiſterei ſich entwickelnden Ideen iſt 

England, aber die praktiſche Ausgeburt derſelben, die den modernen 

Staat, das Werk der Philoſophie und der Geheimbünde, zu Tage ge— 

fördert hat, iſt der franzöſiſchen Revolution vorbehalten geblieben. Die 

Kirche hat nicht alle Staaten an dieſem Strudel verloren, aber ſie hat 

die Grenzen zwiſchen chriſtlichen und getrennten Staaten wiederholt 

wechſeln ſehen müſſen; im Allgemeinen hat ſich das Gebiet derjenigen, 

welche der chriſtlichen Ordnung die Treue bewahrt haben, verengert. 

Andererſeits hat mit der vollen Auswirkung des widerchriſtlichen Social 

princips zum atheiſtiſchrevolutionären Staatsidol eine heilſame Er- 

nüchterung und in Folge davon ſelbſt in vormals der Kirche feind— 

ſelig gegenüberſtehenden Kreiſen eine rückläufige Bewegung Platz ge— 

griffen. Die Abwege haben nicht minder dazu gedient, die ver— 
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ſchiedenen Seiten der chriſtlichen Geſellſchaftslehre immer mehr ins Licht 

zu ſetzen. 

23. Der mittelalterliche Cäſareopapismus mit ſeinem Vorbild im 

Byzantinismus kann als der Ausgangspunkt für die ganze Bewegung 

zur Abtrennung der politiſchen Geſellſchaft von der Kirche angeſehen 

werden. Vor einiger Zeit hat der berühmte römiſche Lehrer des Natur— 

rechts, Audiſio, die überraſchende Aehnlichkeit zwiſchen dem Kirchenrecht 

des Hohenſtaufen Friedrich II. und den Ideen der italieniſchen Actions— 

partei unter Mazzini und Garibaldi nachgewieſen 1. Die Stelle, welche 

in der chriſtlichen Ordnung der Heiland einnimmt, iſt von dieſen Welt— 

verbeſſerern dem Imperator zugedacht; ſein Kanzler erſetzt den Papſt, die 

Hierarchie wird kaiſerlich zugeſchnitten und auf dieſem Wege die „Ein— 

fachheit der apoſtoliſchen Kirche“ realiſirt. Hätte der hl. Petrus nicht 

darauf vergeſſen, ſich bei Nero um eine Hofcharge zu bewerben, ſo könnte 

man dieſem kaiſerlichen Kirchenrecht allen hiſtoriſchen Hintergrund nicht 

abſprechen. Als die eigentlich wiſſenſchaftlichen Vertreter dieſes kaiſer— 

lichen Abſolutismus werden gemeinhin die Parteigänger Ludwig des 

Bayern gegen Papſt Johann XXII., Marſilius von Padua und Jo— 
hannes von Jand aufgeführt. Um dem Kaiſer freie Hand gegen die 

Kirche zu verſchaffen und einen Frieden in ſeinem Sinne über die Chri— 

ſtenheit zu bringen, wird die geſellſchaftliche Ordnung in der Kirche wie 

ihr Eigenthum unter die Hoheit des Kaiſers geſtellt und zum Subſtrat eine 

Lehre über den Urſprung der Gewalt genommen, welche mit der modernen 

Theorie von der Volksſouveränetät eine frappante Aehnlichkeit hat. Alle Ge— 

ſellſchaftsgewalt, auch die kirchliche, ſoll vom Volkswillen ausgehen; ſo 

lange die Staatsgewalt heidniſch blieb, ging die Kirchengewalt von den 

Gläubigen auf die Biſchöfe, nachher aber auf die Fürſten über. Die geiſtliche 

Gewalt für ſich ſoll ſich ferner auf Ermahnen und Lehren beſchränken 

und den Zwang ausſchließen. Die eigentliche disciplinäre Gewalt in 

der Kirche komme dem Kaiſer zu, von dem auch die Gliederung der 

geiſtlichen Aemter ſtamme. Die praktiſche Folgerung iſt, daß der Kaiſer 

Papſt und Biſchöfe nach Befinden ein- und abſetzen und über das Kir- 

chenvermögen verfügen kann?. Da die Urheber dieſer Lehre noch die 

1 In der röm. Academie vom 14. Juni 1866, nach einem Berichte der 

Civiltaà. 

2 Ausführlich widerlegt bei Albert Pighius in ſeinen 5 Büchern de Hierarchia. 
Die Verurtheilung der Hauptſätze durch Johann XXII. bei Roskovany, Monu- 
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Auctorität der lehrenden Kirche, der heiligen Schrift und der Goneilien 

anerkennen, ſo ſind ſie mit Leichtigkeit aus dieſen verſchiedenen Quellen 

zu widerlegen 1. 

24. Nahm Marſilius eine Gleichheit in den Gliedern der Hierar⸗ 

chie an, ſo gingen Luther und die Reformatoren des 16. Jahrhunderts 

einen Schritt weiter und lehrten ein allgemeines Prieſterthum der Gläu⸗ 

bigen. Sie eröffneten damit nach der Abſonderung von der katholiſchen 

Kirche eine neue Geſtaltung kirchlicher Organiſationen, ebenſo mannig⸗ 

faltig, als die Theorieen, welche zur Rechtfertigung dieſes Unternehmens 

nachträglich erfunden wurden?. So ſehr aber auch dieſe, nur mehr 

hiſtoriſchen Werth habenden Theorieen von einander abweichen, ſie haben 

alle ein gemeinſames Fundament in der Läugnung der kirchlichen Lehr— 

gewalt. Nicht die Kirche nämlich entſcheidet, welches der wahre Sinn 

des Wortes Gottes iſt, ſondern der geiſtliche Privatſinn der Ausleger, 

zu welchem dann, um ein öffentliches Symbol zuwege zu bringen, die 

weltliche Gewalt mit ihrer Auctorität hinzutritt. In Uebereinſtimmung 

mit Luther, Melanchthon, Chemnitz u. A. ſagt Brenz: es iſt Sache jedes 

Einzelnen (ad unumquemque hominem privatum pertinet) über die 

Religionslehre zu urtheilen und die wahre von der falſchen zu unter- 

ſcheiden. Zwiſchen den Privaten aber und dem Fürſten beſteht der Une 

terfchied, daß wie jener eine private, fo dieſer eine öffentliche Auctorität 

in der Entſcheidung über die Religionslehre beſitzt (quod ut privatus 

privatam, ita princeps publicam habet de doctrina religionis po- 

testatem judicandi et decidendi) 3. Selbſtverſtändlich iſt wie die Lehr⸗ 

ſo die disciplinäre Jurisdietionsgewalt in der Kirche aufgehoben und 

mit der Läugnung des Unterſchiedes zwiſchen Prieſterthum und Laien⸗ 

thum auch die Hierarchie der Weihe zerſtört. Mit dieſer vollkommenen 

Demokratiſirung der Kirche konnte es ſehr wohl beſtehen, daß dafür die 
politiſche Gewalt bis zur Theokratie hinauf geſchraubt wurde. Erſt dem 

18. Jahrhundert, dem die engliſche Revolution vorſpielte, blieb es 

vort aten die wohin Conſequenzen des neuen Socialprincips all- 

menta I, 95. Ueber den Zuſammenhang mit Cola Rienzo ſ. Phillips, a. a. O. 
III, 115. 

Vergleiche die vorausgegangenen Abhandlungen VI. und VII. über die Unab⸗ 

hängigkeit der Kirche, die kirchliche Gewalt und ihre Träger von P. Schneemann. 
2 Eine reichhaltige Zuſammenſtellung hat von den Neuern Dove in der 

Sechsten Aufl. von Richter's Kirchenrecht. (Leipzig 1867) S. 176 ff. 
3 Vergl. die verſchiedenen hieher gehörigen Stellen aus den Schriften der Re— 

formatoren bei Bellarmin, De verbo Dei III. cp. 3. 
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feitig zu entwickeln. Dieſes geſchah aber in der Wirklichkeit, wie immer, 

in Uebergängen. Als die beiden Extreme laſſen ſich die anglicaniſche 

Hochkirche einer- und die calviniſtiſchen Presbyterianer andererſeits 

(dafern wir von den Wiedertäufern und Schwärmern abſehen) betrach— 

ten. Die Lutheraner und Zwinglianer halten die Mitte. Ein Extrem 

der Presbyterianer bildeten frühzeitig die Independenten in England und 

Schottland, als deren Ableger das in den Vereinigten Staaten zum 

Uebergewicht gelangte Sectenweſen angeſehen werden kann. Ihren Ge— 

genſchlag können wir in jenen Hochkirchlern ſehen, die einer Verſtändi— 

gung mit der katholiſchen Kirche entgegenſtreben. 

25. Im 18. Jahrhundert auch geſchah es, daß ſich im Gegen— 

ſatz zu einer an Widerſprüchen überreichen lutheriſchen Orthodoxie mit Hülfe 

des Naturrechts jene proteſtantiſche Geſellſchaftslehre ausbildete, welche 

zwiſchen der katholiſchen und der liberalen die Mitte hält. Als Grund- 

züge derſelben können wir annehmen: in der chriſtlichen Geſellſchaft 

gibt es, wie in der heidniſchen, nur Eine oberſte Gewalt und kann es 

nur Eine geben; denn das Gegentheil iſt wider die Natur der ſtaat— 

lichen Ordnung. Die Kirche braucht deßhalb nicht im Staate zu ver— 

ſchwinden. Sie iſt als eine Corporation in ihm, für ſich betrachtet, 

Schule, in welcher es Lehrer gibt und Zuhörer; das Lehramt iſt ſelbſt 

göttlichen Rechtes, ſoferne es auf göttlichem Auftrage beruht, daß ge— 

lehrt werde. Aber die Lehrer haben keine göttliche Sendung und Voll— 
macht; deßhalb verpflichten ſie auch nicht im Gewiſſen, ſie ſo wenig, als 

die Bekenntniſſe, welche von der bürgerlichen Gewalt vorgeſchrieben werden. 

Denn das Weſentliche am Proteſtantismus iſt die Glaubensfreiheit der 

Einzelnen und ihre urſprüngliche Gleichheit in der Kirche. Alle Ge— 

walt in dieſer iſt von Unten ausgegangen; die erſten Chriſtengemeinden 

ſtanden als Corporationen unter dem heidniſchen wie dem chriſtlichen 

Staat, und unter der Staatshoheit blieben auch alle ihre Vereinigungen 

in den Coneilien, die ihre Geſellſchaftsggewalt nur von den Gemeinden 

hatten. Die chriſtlichen Kaiſer haben dieſen Corporationen, ihren Statuten, 

Geſetzen und Einrichtungen öffentlichen Charakter verliehen. Die öffent— 

lichen Aemter in der Kirche haben als öffentliche von ihnen ihre Auctorität !. 

Hugo Grotius in feinem Commentarius posth. de Imperio summar. po— 
testatum circa sacra. — Pufendorf. De habitu religionis christianae ad vitam 

eivilem; Heineccius, J. H. Böhmer u. A. Eine reiche Auswahl von Belegſtellen 

iſt in der ſchon eitirten Schrift de finibus utriusque potestatis p. 1—45 mit einer bün= 
digen Widerlegung und Beleuchtung durch die gegenüberſtehenden katholiſchen Principien 
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Da die Reformation nichts anders will, hat ſie die erſte Freiheit ber: 

geſtellt !. 

26. Auf dieſer Grundlage bildete ſich der „chriſtliche Staat“ im 

proteſtantiſchen Sinne des Wortes aus, als deſſen beſonderes Verdienſt 

es gewöhnlich gerühmt wird, die weltliche Gewalt nach den Vorſchriften 

der heiligen Schrift wieder in ihre Hoheit und Würde zurückverſetzt zu 

haben. Von der chriſtlichen Socialordnung iſt allerdings der Grund— 

ſatz hier geblieben, daß die Obrigkeit wie der Einzelne nicht allein den 

im Naturgeſetze enthaltenen, ſondern auch den im Worte Gottes geoffen- 

barten göttlichen Geboten unterthan, auch zum Schutze der chriſtlichen 

Lehre und Zucht verpflichtet ſei; deßgleichen die Ableitung der obrig— 

keitlichen Gewalt aus göttlicher Anordnung. Dieſes haben die Refor— 

mationen mit der katholiſchen Zeit gemein, nicht, wie einige wähnen, 

im Gegenſatz zu ihr, aufgebracht. Aber ſie unterſcheiden ſich von ihr 

weſentlich erſtens in dem, daß ſie der Kirche die göttliche Sendung und 

Stiftung beſtreiten im Widerſpruche mit den klaren Stellen der heiligen 

Schrift und der einſtimmigen Ueberzeugung des chriſtlichen Alterthums. 

Dadurch geben ſie der weltlichen Obrigkeit ein Uebergewicht, wovon die 

chriſtliche Zeit nichts weiß. Was die Kirche zweitens und unabhängig 

von der weltlichen Gewalt, ſelbſt im Kampfe mit ihr liegend, aus eige— 

nem, göttlichem Rechte geordnet und entſchieden hat, ſoll bis auf die 

Feſtſtellung der Glaubensſymbole ein Recht der öffentlichen Gewalt im 

Staate ſein. Die Lehrentſcheidungen und kirchlichen Glaubensregeln 

ſollen alſo nicht mehr untrügliche im Gewiſſen verpflichtende Ausſprüche 

der vom heiligen Geiſt geleiteten Kirche, ſondern politiſche Beſchwich— 

tigungsmittel fein; bei ihnen gibt nicht mehr die Wahrheit den Aus- 

ſchlag, ſondern, wie ein Vertheidiger dieſer Theorie ſagt, der öffentliche 

Friede, weßhalb es ſich, wie derſelbe ehrlich genug beifügt, wohl er— 

eignen kann, daß die Glaubensſymbole etwas Falſches enthalten 2. Die— 

zu finden. — Eine mit vieler Erudition geſchriebene lutheriſche Darſtellung findet 

man in Mosheims Vertheidigung des fog. Collegialſyſtems gegen das Territorial⸗ 
ſyſtem von Thomaſius, Hobbes u. A., in deſſen „Allgemeinem Kirchenrecht der Pro- 

teſtanten“. Herausgeg. von Windheim. Helmſtädt. 1760. S. 16 ff. 208 ff. 542 ff. 
„Antea Episcopi vel ipse Pontifex pleraque jura circa sacra sibi vin- 

dicaverunt, et ita jus circa doctrinas publicas solummodo exercuerant. Luce 
vero Evangelii erumpente Protestantes jure suo se in pristinam libertatem 
vindicarunt“. J. H. Böhmer. Jus eccl. Prot. I. 1. 450. 

2 J. H. Böhmer drückt dieſes in folgender Weiſe aus: „haec approbatio 
respicit publicam doctrinam; verum antem a falso non semper dirimit. Unde 
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ſes hinderte aber die betreffenden Obrigkeiten nicht, von der Annahme 

ſolcher Symbole alle bürgerlichen und politiſchen Rechte abhängig zu 

machen und die Diſſidenten, mochten ſie Katholiken, oder auch Refor— 

mirte, oder Lutheraner, oder Rationaliſten ſein, je nach dem Wechſel 

des Syſtems, aus dem Lande zu weiſen. Das hieß in der That das 

Gewiſſen nicht frei machen, ſondern es einer Knechtſchaft unter Men- 

ſchenſatzungen unterwerfen, gegen welche die Herrſchaft der göttlich be— 

glaubigten Lehrauctorität in der Kirche goldene Freiheit iſt. 

27. Der Grundſatz gefährdete aber, und dieſes iſt der dritte, fol— 

genſchwere Unterſcheidungspunkt, die chriſtliche Grundlage des Staates 

ſelber, ſofern durch ihn die Auslegung der heiligen Schrift und die 

oberſte Entſcheidung darüber, was als Offenbarung zu gelten habe, nur 

ſcheinbar bei den Theologen, in Wahrheit bei der höchſten Gewalt ver⸗ 

blieb. Sie wählte ja die Theologen aus, und da es an Mannigfaltig— 

keit der Richtungen nicht fehlte, wurde die Grundlage ſchwankend. Es konnte 

alſo auch eine rationaliſtiſche oder naturaliſtiſche Auffaſſung von der Reli— 

gion als das Wahre am Evangelium an höchſter Stelle die Oberhand ge— 

winnen. Was ſich daher im vorigen Jahrhundert thatſächlich vollzog, die 

philoſophiſchungläubige Auflöſung des chriſtlichen Staates, wie ſie z. B. 

im Preußiſchen Landrecht ſich eryſtalliſirte !, iſt durch das proteſtantiſche 

Princip vorbereitet worden, ſofern es der göttlichen Lehrauctorität in 

der Kirche feindlich iſt. 

28. Auf dieſem faulen Grunde iſt auch die Theorie der ſtaatlichen 

Hoheitsrechte über die Kirche gewachſen, eine Lehre, welche be— 

kanntlich bei den deutſchen Juriſten als eine Art Univerſalheilmittel gegen 

die Anwandlungen des canoniſchen Rechtes zu hohem Anſehen gelangte. 

Ihre Urheber betrachteten die völlige Aufhebung dieſes Rechtes als eine 

für die Proteſtanten vollendete Thatſache. Sie konnten ſich ihren pro— 

teſtantiſchen Gegnern gegenüber, die im Episcopalſyſtem einige Trümmer 

desſelben für die neue Kirchengewalt zu retten ſuchten, als habe dieſe 

die biſchöfliche Gewalt aus der katholiſchen Zeit beerbt, auf die Augs— 

contingere potest, ut hae c a vero et tramite Scripturae sit aliena.“ 

Jus Protest. I. tit. 1. § 32. „Non proprie spectat ad officium Principis“ (de- 

cidere controversias theologicas); „interim quando turba et tumultus in 

hisce litibus metuuntur, decernere potest quaenam doctrina publice doceri 
debeat, ut ita pax publica conservetur.“ Jus Paroch. cp. 2. $ 61. 

1 Dr. Ludovicus Gitzler. De statu Ecclesiae catholicae secundum Jus 

Borussicum. Vratislaviae. 1852. p. 8. sqq. 
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burger Confeſſion berufen, welche nur den „Dienſt am Worte“ kenne, 

mit dieſem aber ſo wenig als mit den Productionen eines Sängerchors 

die weltliche Gewalt beenge 1. Der Verſuch, der neuen Kirchengewalt 

einen ſelbſteigenen Urſprung neben der ſtaatlichen ausfindig zu machen 

und ſo ihre Selbſtſtändigkeit mehr zu ſichern, machte ſeinem Urheber 

Ehre, aber mit den geſchichtlichen Thatſachen ſtand die Lehre des Terri⸗ 

torialſyſtems mehr im Einklang 2. „Nach der proteſtantiſchen Anſicht“, 

erklärte J. H. Böhmer trocken ?, „iſt die kirchliche Jurisdietion ein 

Theil der Staatsgewalt, alſo machen die proteſtantiſchen Landesherrn mit 

Recht Anſpruch auf jene Jurisdiction“. Es ſeien die Fleiſchtöpfe 

Egyptens, wornach es die proteſtantiſchen Theologen gelüſte; aber das 

canoniſche Recht müſſe mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden. 

29. Wir können jedoch dieſe Frage ganz bei Seite laſſen, um 

die ſpätere allgemeinſte Auffaſſung der Proteſtanten von der weltlichen 

Hoheit über die Kirche zu gewinnen. „Die oberſte Gewalt des Fürſten“, 

wird aus dem Naturrecht hierüber vorgetragen, „erſtreckt ſich durch das 

ganze Gemeinweſen über alle Handlungen der Bürger, nicht allein ſo— 

fern fie als Einzelne in Betracht kommen, ſondern auch ſofern fie par- 

ticulare Vereinigungen eingehen und eine moraliſche Perſon conſtituiren. 

Die Kirchen ſind nichts Anderes als ſolche Particularvereinigungen und 

befinden ſich im Staate wie andere Corporationen (collegia); ſie ſind 

nicht Beſtandtheile des Staates, aber noch viel weniger ſtellen ſie einen 

beſonderen Staat dar.“ Um zu dieſem Reſultat zu gelangen, mußte 

man freilich auch davon abſehen, daß die veligiöfen Handlungen wie Beten, 

Opfern nicht ohne Weiteres den übrigen gleichgeſtellt werden können; 

was dasſelbe einigermaßen entſchuldigt, iſt der Urſprung der religiöſen 

Geſellſchaft, wie er bei den proteſtantiſchen Gemeinden als unbeſtreitbare 

Thatſache vorlag. Dieſe „Kirchen“ bleiben als Geſellſchaften unter der 

„Cum potestas ecclesiastica concernat res aeternas et tantum exercea- 

tur per ministerium verbi, non impedit politicam administrationem, sicut ars 

canendi non impedit politicam administrationem.“ Conf. Aug. 

2 ©. Mosheim. A. a. O. S. 551 ff., wo die Art, wie Churfürſt Johann von 
Sachſen im J. 1526, unter Beihülfe Melanchthons, das neue Kirchenweſen ordnete, 

beſchrieben iſt. Die prot. Geiſtlichen waren nur als eine Art Techniker beigezogen. 

Die Landesherrn nahmen die geiſtliche Gewalt des Papſtes und der Biſchöfe an ſich, 

und der Religionsfriede gab ihnen hierin freie Hand. Im Weſentlichen iſt es überall 

ſo gegangen, namentlich auch in England, als Heinrich VIII. ſich zum Haupte der 

Kirche erklärte. 
3 Jus ecclesiasticum. I. I. I. tit. 31 $ 44. $ 3. 
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Hoheit des Staates und für dieſen entſcheide bezüglich der Einmiſchung 

in ihre inneren Angelegenheiten einzig das Staatswohl. Das aber 

Yaffe ſich nicht wahrnehmen, „wenn nicht der Landesherr eine oberſte 

Gewalt über das Geiſtliche ausübe und auf alle Weiſe darauf bedacht 

ſei, das Aufkommen einer politiſchen Gewalt in der Kirche zu verhindern“ 

(d. h. die Unabhängigkeit in katholiſchem Sinne zu vereiteln). Dieſe 

Staatshoheit über die Kirche wird definirt als die Befugniß des Staats— 

oberhauptes, „feſtzuſetzen, was ſich in der Kirche auf das Staatswohl 

oder die öffentliche Sicherheit bezieht“. Aehnlich hat ſpäter der Art. 10 

der Erklärung der Menſchenrechte die Rückſicht auf die öffentliche Sicher— 

heit als zu oberſt maßgebend für die Stellung des Staates zur Religion 

überhaupt erklärt. Im Einzelnen entſpringe daraus das jus reformandi, 

oder das Recht zu beſtimmen, ob und wie weit ein kirchliches Bekenntniß 

öffentliche Religionsübung in einem Staate erlangen ſolle. Sodann 

das jus cavendi et inspiciendi, d. i. „dafür zu ſorgen und zu bewirken, 

daß das Wohl und die Ruhe der Geſellſchaft nicht durch die Kirche 

oder die Ausübung der geiſtlichen Gerichtsbarkeit beeinträchtigt werde“. 

Darin ſind inbegriffen: Rechte der Abwehr gegen den Schaden, den die 

Staatshoheit von einer ſolchen Kirche noch zu befürchten hätte, und po— 

ſitive Maßnahmen, durch Einwirkung auf die kirchliche Leitung. Den 

Schluß bildet das jus advocatiae, das „Schutzrecht“ des Staates für 

die Kirche und ihre Rechte 1. Es ſoll nämlich den alſo zufammen- 

gearbeiteten Kirchen noch ein Schein der Selbſtändigkeit gerettet 

werden. Welcher? iſt in der That gleichgiltig, nachdem ſelbſt das 

Recht der Exiſtenz der Willkür der omnipotenten Staatsgewalt über— 

liefert iſt. 

30. Die ganze Lehre von den Hoheitsrechten ſteht und fällt mit 

dem oberſten Grundſatze, daß die individuelle Gewiſſensfreiheit oder Un— 

abhängigkeit der kirchlichen Lehrgewalt gegenüber göttlichen Rechtes ſei?. 

Denn wenn dieſes Prineip richtig iſt, dann wird die „Kirchenhoheit“ 

d. h. die Staatshoheit über die Kirche allerdings ein berechtigter Schutz 

der Geiſtesfreiheit gegen die Anmaßungen eines Standes, welcher ſich, 

durch glückliche Umſtände begünſtigt, die Gewalt über die Gewiſſen zu 

erringen und den Schein göttlicher Vollmacht und Sendung zu behaupten 

wußte. Iſt aber umgekehrt die Vollmacht der lehrenden Kirche wirklich 

1 Georg Ludwig Boehmer. Principia juris canonici 1785. Ed. 7. § 20 sgg. 

2 J. H. Boehmer. Institutiones Juris canonici. I., I. $ 12. 
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göttlichen Urſprungs, jo find die Chriſten von Gott ſelber verpflichtet, 
in Sachen des Heiles ihr zu folgen, und die behauptete Gewiſſensfreiheit 
iſt eine Auflehnung, welche zu ſchützen keine Gewalt berechtigt ſein kann. 
Welche Alternative! entweder iſt die ganze Kirchengeſchichte ein Gewebe 

von Lug und Trug, und was wird dann aus den Apoſteln, aus dem 

Stifter ſelber? Kann er noch die ewige Weisheit ſein, wenn Er ein 

ſolches Werk geſtiftet hat? können Seine Verheißungen von der Sendung 

des heiligen Geiſtes, von Seinem Beiſtande noch göttliche ſein? kann 

die heilige Schrift noch Gottes Wort ſein? behalten nicht die Gottes⸗ 
läugner, die Encyclopädiſten, die extremſten Rationaliſten Recht? Dies 
iſt das eine Glied der Alternative. Wir laſſen es ſich ruhig ausſprechen; 

es hat ſich zur Genüge nach allen Seiten hin entwickelt. Und das 

andere Glied? was iſt die auf jene Freiheit gebaute moderne Geſellſchaft, 

wenn dieſe Freiheit Empörung iſt? wenn ſie Abfall iſt von der 

Wahrheit? wenn ſie der zweite Sündenfall iſt aus dem Paradieſe 

des Glaubens? Nun aber kann wirklich kein Zweifel darüber be— 

ſtehen, daß jene angeblich urchriſtliche Freiheit ſo wenig je in der 

Kirche beſtanden hat, als ihr untrennbarer Genoſſe, das allgemeine 

Prieſterthum !. 

31. Aber hat das Princip der Gewiſſensfreiheit nicht einen andern 

Boden für ſeine Berechtigung? Iſt es nicht göttlich im Sinne des 

Naturrechtes? und jeder Gewalt unter Menſchen gegenüber unveräußerlich? 

Dieſe Frage iſt ſpäter ausführlicher zu erörtern. Hier genügt die Be— 

merfung, daß mit dem Prineip in dieſem Sinne die Grundlage des 

Glaubens aufgegeben und der Staatsgewalt jedes Recht, ein beſtimmtes 

Religionsbekenntniß auszuſchließen, benommen wird 2. Mit der Aner⸗ 
kennung des Wortes Gottes wird die Pflicht, demſelben ſich zu unter— 

werfen, von allen Offenbarungsgläubigen eingeräumt; an dieſe Pflicht 

ſchließt ſich die andere von ſelber an, jene Vorſchriften zu beobachten, 

1 Claſſiſch bleibt der Erweis des katholiſchen Princips, daß die Schriftauslegung 
beim Lehramt der Kirche und dieſe, nicht die weltliche Gewalt, oder Private, die 

Miſſion und zwar göttliche Miſſion hat, zu lehren und die Kirche zu regieren, 
und daß die Hierarchie von Gott geordnet iſt, bei Bellarmin. De verbo Dei. III., 
4-10. Vergl. De Romano Pontifice I, 7. De membris Ecclesiae. I, sq. 14. 

III, 17-19. — S. übrigens den ausführlichen Nachweis der katholiſchen Wahrheit 

bei P. Schneemann in der X. Broſchüre. 

2 Dieſe Conſequenz haben zuerſt die Reformirten gegen die Lutheraner zu 

ziehen verſucht. In Deutſchland traten die Petitionen um allgemeine Religions- 
freiheit ſchon um 1575 —76 öffentlich hervor. S. Burkhard. Autonomia. I. fol. 

13 ff. 120 ff. 180 f. 
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welche etwa Gott felber gegeben hat, um Sein Wort gegen den menſch— 

lichen Irrthum ſicher zu ſtellen; alſo auch der Kirche ſich zu unterwerfen, 

wenn dieſes der von Ihm gewollte Weg iſt. Verſchmäht man dieſes, 

ſo bleibt für die Staatsgewalt nur die Religionsfreiheit. Es verſchwindet 

alſo z. B. das Recht, den Katholicismus zu verbieten, und damit löst 

ſich das proteſtantiſche Staatsprineip ſelber auf. Geſchichtlich iſt dieſe 

Folgerung der Neuzeit zuerſt in katholiſchen Staaten Wirklichkeit ge— 

worden und bedarf zu ihrer Erläuterung eines Blickes auf gewiſſe Ueber— 

gangsſtufen, die unter dem Namen des Gallicanismus und Joſephinis- 

mus allgemein bekannt ſind. 

32. Das Concil von Trient wollte von der Höhe aus, auf welcher 

es die ſocialen Schäden in der chriſtlichen Geſellſchaft überſchaute, die 

weltliche Gewalt zu einem dem chriſtlichen Geiſte mehr entſprechenden 

Verhalten zur Kirche zurückführen 1; freilich ohne Erfolg. Möchte die 

weiſe Abſicht der Kirche wenigſtens im 19. Jahrhundert nach den vielen 

bitteren Erfahrungen der letzten Zeit ein willigeres Gehör bei den Mäch— 

tigen dieſer Erde finden, als in jener Epoche! Einen nicht geringen 

Antheil an der Verhinderung jener heilſamen Abſichten hatten die bereits 

mehr oder weniger allgemein gewordenen abſolutiſtiſchen Gelüſte nach 

unbeſchränkter Freiheit der Staatsgewalt. In den der Kirche treuge— 

bliebenen Völkern konnten dieſelben nun freilich nicht bis zur Abſchütt⸗ 

lung des Glaubensjoches und zur Zertrümmerung der geiſtlichen Ordnung 

vorgehen, aber ſie machten ſich doch in dem Streben Luft, der ſtaatlichen 

Machtvollkommenheit einen weiteren Spielraum als früher zu gewinnen. 

Hiezu ſchienen ſich die Anſätze der Reformperiode zu eignen. So bildete 

ſich namentlich in Frankreich die gallicaniſche Theorie aus. Nach den 

Grundſätzen zu ſchließen, die Petrus de Marca zuſammengeſtellt hat?, 
haben die älteren Gallicaner mit einer naheliegenden Milderung prote— 

ſtantiſche Anſichten über die angebliche Freiheit der Urkirche auf die galli— 

caniſche Kirche übertragen, und ſo dem Papſte jeden Beſitz von Auctorität 

in Gallien vor dem 6. Jahrhundert abgeſprochen. Damals ſei nach dem 

Sturze der Römiſchen Herrſchaft der König das Haupt der Kirche ge— 

weſen. Daran reihten ſie die Behauptung, der Papſt könne außer dem 

1 S. den Reformationsentwurf, der in den Vorbereitungen ſtecken blieb, bei 

Buchholtz, Geſchichte der Regierung Ferdinands I. IX. S. 703. 
2 In ſeinen Prolegomena zu den Dissertationes de Concordia Sacerdotii 

et Imperii seu de libertatibus Ecclesiae Gallicanae, I. p. CXXVI. sq. 
Encyelica XII. 3 
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Concil keine für Gallien verbindlichen Geſetze erlaſſen; auch habe er 

überhaupt den allgemeinen Coneilien gegenüber keine Gewalt. Sie in 

Frankreich hätten den Beruf, dieſe Unabhängigkeit mittelſt der alten 

Kirchengeſetze zu behaupten und nöthigenfalls durch einen eigenen Pa⸗ 

triarchen gegen den Papſt zu ſchützen. Einſtweilen habe der König das 

Recht, auf eigene Fauſt hin in der Kirche Geſetze zur Aufrechterhaltung 

der Disciplin zu erlaſſen, wie auch die weltlichen Gerichte Appellationen 

vom Mißbrauch der geiſtlichen Gewalt annehmen könnten. 

33. Eine doctrinäre Grundlage für ſolche auf das Schisma zielen⸗ 

den Anmaßungen gab Edmund Richer 1; nach ihm ſoll der Kirche eine 

eigene Geſellſchaftsgewalt im ſtrengen Sinne des Wortes ſo wenig zu— 

kommen, als eine monarchiſche Verfaſſung. Was an diseiplinärer Ge— 

walt in der Kirche beſteht, ſoll nur eine Art Executive, ohne eigentliche 

geſetzgebende und richterliche Vollgewalt ſein und dem Papſte nicht mehr 

als den Biſchöfen und Prieſtern von Chriſtus zufließen. Die Kirche 

ſoll eine Zwangsgewalt nicht beſitzen, will auch er mit Marſilius. Hier 

habe die weltliche Gewalt ergänzend einzuſtehen, der Fürſt als der von 

Gott beſtellte Schirmherr und Wächter des kirchlichen wie des göttlichen 

Gebotes. Deßhalb kommen dem Letztern die bereits genannten Freiheiten 

der gallicaniſchen Kirche zu, nach eigenem Ermeſſen in der Kirche Ge— 

ſetze zu geben u. ſ. w. Obwohl verdammt, lebte dieſe Irrlehre doch in 

der Praxis der Gerichtshöfe gemildert fort und erhielt eine Art natio— 

nale Sanction in den vielgenannten gallicaniſchen Artikeln von 1682. 

34. Als den Mittelpunkt derſelben kann man die Aufrechthaltung 

dieſer eigenthümlichen gallicaniſchen Freiheiten, die Senelon viel richtiger die 

Sclaverei der gallicaniſchen Kirche nannte, anſehen, der königlichen Be— 

fugniß nämlich, unter dem Vorwande des Schutzes ſich in kirchliche An— 

gelegenheiten nach Befinden einzumiſchen, mittelſt des Placet mißliebige 

Kirchengeſetze, mittelſt des Appel comme d'abus läſtige Urtheile des 

geiſtlichen Gerichtes zu vereiteln. Dieß ſind „die Gewohnheiten und 

Einrichtungen, wie fie von Frankreich und der gallicaniſchen Kirche ans 

genommen find”, durch welche (nach Art. 3) die päpſtliche Gewalt ein- 

In feinem Werk de ecclesiastica et politica auctoritate. Eine gute Dar- 
ſtellung und Kritik ſ. bei C. Tarquini. Juris Ecelesiastici Publici Institutiones. 

Romae. Ex officina libraria Bonarum artium. 1862. p. 98 sq. Von Richer 
ſelber wiederholt widerrufen wurde das Syſtem 1612 zu Paris und zu Aix; ſodann 

durch die Inderxcongregation unter Paul V., Gregor XV. und Clemens XI., fowie 

durch ein eigenes Breve von Innocenz XI. im J. 1685 verdammt. 
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geſchränkt fein fol, Um aber dieſes vorgebliche königliche Recht beſſer 

zu fundiren und zu ſchützen, wird die Trennung der weltlichen von 

der geiſtlichen Gewalt (in Art. 1) zum Ausgangspunkte genommen und 

mit den Vertheidigern des Episcopalſyſtems (Art. 2) die Superiorität 

der Concilien über das Oberhaupt der Kirche, ſowie die Beſtreitung der 

päpſtlichen Lehrauctorität zu Hülfe gerufen. Wären die übrigen katho— 

liſchen Nationen in gleicher Weiſe vor den Papſt getreten, um ſich ihre Frei— 

heiten herauszunehmen, fo wäre an Statt der kirchlichen Ordnung ein Wirr⸗ 

warr von unabhängigen Nationalkirchen zu Stande gekommen, in denen, 

wie man mit Recht geſagt hat, der Hofwind an die Stelle des heiligen 

Geiſtes getreten wäre; die Kirche hätte ſich im günſtigſten Falle — 

menſchlich zu reden — in eine Conföderation aufgelöst, in Wahrheit in 

ſchismatiſche Staatsanſtalten, nach Art der orientaliſchen Kirche. Die 

Urheber dieſer gallicaniſchen Erklärung haben ihre Grundſätze ſelber 

widerrufen, aber es iſt doch eine merkwürdige Wendung, daß ein Jahr— 

hundert ſpäter der königlichen Gewalt jene Demokratiſirung von der 

Revolution beſcheert wurde, welche der Gallicanismus ſchließlich über 
die Kirchengewalt verhängen wollte. Dem Könige blieb von der Gnade 

der von ihm ſich trennenden Stände nur noch die Executive mit dem 

Berufe, die Grenzen ſeiner Gewalt, die Canones der ſouveränen Legis— 

lative zu hüten; und zuletzt wurde er auch dieſes Rechtes beraubt. 

35. Nach dem Vorangeſchickten iſt es alſo hiſtoriſch richtig, was 

aus Anlaß der Verhandlungen über den Syllabus und die Eneyelica 

Quanta cura im franzöſiſchen Senate (Sitzung vom 11. März 1865) 

geltend gemacht wurde: „Unſere Väter haben nie die Anſprüche der 

Kirche auf die allgemeine Regierung zugegeben; ſie hatten ihre Gewohn— 

heiten, ihre Freiheiten, dieſe betrafen Gegenſtände, die außer dem Be— 

reiche des Glaubens lagen; es waren Freiheiten nicht minder für die 

königliche Gewalt wie für die Kirche.“ Die Vaterſchaft iſt nur recht 

auszulegen und die Freiheit der Kirche neben der unbeſtrittenen Freiheit 

der königlichen Gewalt wohl zu verſtehen. Das ſchwergeprüfte, durch 

das Martyrium hindurchgegangene katholiſche Frankreich von heute wird 

eben ſeine Väter eher in den Geſinnungsgenoſſen des hl. Irenäus von 

Lyon erkennen, der am Ende des 2. Jahrhunderts ſchon den feſten An- 

ſchluß an Rom forderte, als in den Urhebern der Erklärung von 1682. 

Eine königliche Gewalt aber, die den Irrthum ihrer Freiheit eingeſtünde, 

beſteht nicht mehr. Im Lichte dieſes Irrglaubens freilich erſcheint der 

Anſpruch auf die Regierung der Univerſalkirche auch heute wieder als 
35 
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Anmaßung, wird die unumwundene Anerkennung des Primates des hei— 

ligen Stuhles zur „ultramontanen Doctrin“; die Parteinahme für die 

erſtarkte Einheit, geſetzt auch fie werde vom geſammten Episcopat geübt, 

iſt „Demüthigung des Episcopats“, „Vernichtung der nationalen Autono⸗ 

mie“, „Unterjochung der Völker“; die oberſte kirchliche Lehrauctorität 

wird zum „Eingriffe in die Gewiſſen“, und die den religiöſen Orden 

gewährte Freiheit ein „Hebel für die unerträgliche kirchliche Centra— 

liſation“! Dergleichen Auslaſſungen könnten nur Jenen befremdlich ſein, 

welche ſich durch die Blüthe der Kirche in Täuſchungen einwiegen ließen 

und etwa die tiefe Entzweiung überſähen, welche zwiſchen dem Streben 

nach einer unbeſchränkten Freiheit der weltlichen Gewalt und der Sehn— 

ſucht nach einer vollen Wiedergeburt der W Geſellſchaft aus dem 

chriſtlichen Geiſte beſteht. 

36. Die Uebertragung des Gallieanismus ins Deutſche iſt das fe— 

bronianiſche oder joſephiniſche Syſtem von den landesherrlichen Hoheitsrech— 

ten über die Kirche. Die Verwandtſchaft mit dem oben geſchilderten jus 

reformandi, jus cavendi et inspiciendi und jus advocatiae läßt ſich 

mit Leichtigkeit erkennen. Febronius machte aus ſeiner Annäherung an 

die proteſtantiſche Theorie kein Hehl, er hoffte durch die Beſtreitung des 

päpſtlichen Jurisdictionsprimates die Proteſtanten für eine Rückkehr zur 

Kirche günſtig zu ſtimmen, worin er ſich freilich verrechnete, denn dieſe 

wurden durch ſeine Theorie und ihre praktiſchen Wirkungen viel eher 

in ihrer Sache beſtärkt. Der Löwenantheil von der dem Papſte abzu— 

nehmenden Beute war den Landesherrn zugedacht. Um zu erkennen, 

wie dieſen, als den „Biſchöfen der äußeren Diseiplin“, eine förmliche 

Hoheit über die kirchliche Diseiplin ſchlechtweg eingeräumt war, ja, 

wie ſelbſt die Grenzlinie der letztern bereits überſchritten wurde, darf 

man nur die Vorrechte betrachten, welche die joſephiniſchen Kirchenrechts— 

lehrer dem Landesherrn einräumten. Nach Pehem z. B.“ ſoll dieſer 

das Recht haben, die „unweſentlichen Religionsgebräuche“, ſofern ſie 

(nach dem maßgebenden Urtheil der Staatsbehörde) der öffentlichen 

Wohlfahrt nachtheilig ſind, abzuſtellen; das Alter zur Ablegung der 

Kloſtergelübde feſtzuſetzen; die Statuten der religiöſen Orden zu refor— 

miren; die Zahl dieſer Inſtitute nach Gutbefinden zu beſtimmen; die 

kirchlichen Exemtionen zu beſeitigen; die Kundmachung päpſtlicher Ver⸗ 

1 Praelectiones in jus ecclesiasticum universum. Vindobonae 1785. Tom. J. 

$. 765 8g. 
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ordnungen, die des Placet entbehren, zu verbieten; Neeurs von geiſt— 

lichen Entſcheidungeu anzunehmen, und was die Krone von Allem iſt, 

den Biſchöfen die Ausübung ihrer angeblich urſprünglichen d. h. von 

der febronianiſchen Theorie behaupteten Jurisdictionsrechte anzubefehlen. 

Was bleibt nach einer ſo ergiebigen Ausbeutung des Reformationsrechtes 

für das Schutzrecht noch übrig? O ſehr Ekrkleckliches: es find Concilien 

zu berufen, verſteht ſich zur Durchführung der neuen Kirchenordnung; 

die Feinde der Kirche, oder beſſer des Joſephinismus, ſind zur Ordnung 

zu bringen; antikirchliche d. i. ultramontane Werke, die das alte Syſtem 

vertheidigen, ſind durch die Cenſur zu beſeitigen; Religionsgeſpräche 

dürfen nicht fehlen; das Kirchengut iſt durch ſtaatliche Adminiſtration 

ſicher zu ſtellen und nach Bedarf die kirchliche Eintheilung zweckmäßiger 

zu organiſiren; bei Allem aber find die Mißbräuche gehörig zu berück- 

ſichtigen !. 
37. Die ſchneidendſte Kritik? haben auch hier die Thatſachen ge— 

liefert. Eine Religion, welche auf der einen Seite ſtaatlich privilegirt, 

auf der andern als ein Werkzeug der politiſchen Gewalt öffentlich come 

promittirt wird, iſt ihrem heiligen Berufe, zu welchem göttliches Anſehen 

nöthig iſt, nicht gewachſen. Es darf deßhalb nicht Wunder nehmen, 

wenn unter dem Deckmantel des Joſephinismus Elemente ſich Geltung 

zu verſchaffen wußten, welche an die franzöſiſchen Encyclopädiſten er— 

innern. Ein berühmter katholiſcher Publieift ? hat Züge und Wirkungen 

dieſer verderblichen Theorie alſo geſchildert: Erſter Grundſatz: „der ge— 

fährlichſte Feind des Staates iſt die Kirche“. Der Inbegriff der Vor— 

ſichtsmaßregeln gegen dieſen Todfeind iſt das jus cavendi. Zweiter 

Grundſatz: „Kraft deſſen iſt vor Allem unausgeſetzte, alle Selbſtſtändig— 

keit des Gegners nach Kräften aufhebende, jede ſeiner Bewegungen um— 

lauernde, jede Regung, zu welcher uicht Erlaubniß eingeholt wurde, von 

vornherein verbietende Aufſicht heilige Pflicht“. Dieſe heißt jus supre— 

mae inspectionis. Dritter Grundſatz: „Die Verbindung der Biſchöfe 

1 Dr. Beidtel. Das canoniſche Recht betrachtet aus dem Standpunkte des 
Staatsrechts. Regensburg. Joſeph Manz. 1849. S. 211 f. 

2 Den Widerruf von Febronius veröffentlichte Pius VI. im Geh. Conſiſtorium 
vom 25. Dez. 1778. Eine Verdammung joſephiniſcher Grundſätze enthält auch die 

Bulle Auctorem fidei gegen die Synode von Piſtoja. Unter den wiſſenſchaftlichen 

Widerlegungen wird beſonders gerühmt der Antifebronianus von P. Zaccharia. 
1763. S. Tarquini. I. c. p. 101 sq. Phillips, Lehrbuch des Kirchenrechtes. II, 

1256 sq. 

3 Jarcke in: Gef. Schriften. Schöningh. Paderborn. 1854. IV, 103 - 106. 
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mit dem ausländiſchen gemeinſamen Oberhaupte der Kirche ift zu unter⸗ 

brechen und nach Thunlichkeit in Vergeſſenheit zu bringen“. Vierter 

Grundſatz: „Die Verbindung der Biſchöfe mit dem niedern Klerus und 

dem gläubigen Volke bleibt der eben geſchilderten Polizeiaufſicht unter— 

worfen. Jeder Hirtenbrief, jedes Faſtenmandat, jede Anſprache des Bi⸗ 

ſchofs an feine Heerde unterliegt der Staatscenſur“. 5) „Die Staate- 

gewalt übernimmt zum Behufe der Aufklärung und der Abrichtung für 

den „Staatszweck“ die oberſte Leitung der Erziehung des geſammten 

Klerus. Der religiöſe Volksunterricht wird vom Klerus, aber nach den 

vom Staate vorgeſchriebenen Lehrbüchern und Methoden gehandhabt.“ 

6) „Jede ungewöhnliche, das Volk erſchütternde Thätigkeit der Geift- 

lichkeit, durch Miſſionen u. drgl. wird, weil ſie Aufſehen erregen und 

an die alte Macht der Kirche erinnern könnte, hintangehalten. Das 

Volk muß gewöhnt werden, den Prieſter nur als eine durch die Fäden 

der Staatsbehörde in Bewegung geſetzte Gliederpuppe zu betrachten und 

nach dieſem Maßſtabe die Kirche zu ehren und zu ſchätzen“. 7) „Für 

das Uebrige ſorgt die Cenſur“. 

38. „Man verzeichne“, bemerkt Jarcke über die Wirkungen der 

beiden vorausgeſchickten Syſteme, „die Angriffe, welche alle katholiſchen 

Regierungen Europa's der Reihe nach ſeit dem Beginne des vorigen 

Jahrhunderts auf die Kirche unternahmen, in eine Spalte, und ſtelle auf 

demſelben Blatte ihnen gegenüber die Umwälzungen, welche eben dieſe 

Länder — Spanien, Portugal, Frankreich, Venedig, Toscana, Neapel, 

zuletzt Oeſterreich — erlitten. Die Moral dieſer Bilanz ergibt ſich von ſelbſt.“ 

— „Allenthalben, wo das Chriſtenthum in voller Freiheit wirkt, wo es 

nicht zur politiſchen Religion entwürdigt, wo es nicht als Werkzeug in 

der Hand ungläubiger Machthaber zu gemeinen Zwecken mißbraucht, wo 

der Prieſter nicht bloß als Knecht und Inſtrument der Polizei geduldet 

wird, ſondern als Bote Gottes frei zum Volke ſprechen darf, da allent— 

halben bewährt ſich heute noch wie vor 1800 Jahren das Chriſtenthum 

als eine Macht, welche ein Recht hat, Wunderglauben zu lehren, weil 

ſie Wunder thut. Aber wo der Unglaube und Macchiavellismus die 

Kirche zur Gliederpuppe des Staates machen wollen, da haben nur 

die beiden Endpunkte der Geſellſchaft, Jene, die wirklich auf der Höhe 

der gläubigen Erkenntniß ſtehen, und Jene, die, wie der Bauer, von dem 

ganzen Anſchlage noch Nichts merkten, die alte Treue des Glaubens be— 

wahrt. Die mittlere Schichte der falſch und halb Gebildeten iſt, mit 

geringen Ausnahmen, in Maſſe abgefallen.“ 
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39. Was den Gallicanismus widerlegt, zerſtört auch die joſephiniſche 

Theorie. Beide wollen die Grundlage des Glaubens feſthalten und doch 

das göttliche Recht des Primates, ja die göttliche Stiftung und Voll— 

kommenheit der kirchlichen Geſellſchaft ſelber beſeitigen, als ob nicht 

beides klar auf dem katholiſchen Glauben beruhte, wie alle Glaubens- 

quellen einmüthig bezeugen. Aber auch beide haben das traurige Schick— 

ſal erlebt, durch die Uebertreibung ihrer Sätze ſich gegen die weltliche 

Gewalt und ſtaatliche Ordnung, zu deren Glorie ſie erfunden waren, 

zu kehren. Damit ſind wir bei unſerer beſonderen Aufgabe angelangt, 

die dritte Stufe der Trennung der beiden Gewalten in der Theorie zu 

verfolgen. Sie läßt ſich als die der Gleichgültigkeit des „Vernunftrechtes“ 

gegen den Glauben ſchlechtweg bezeichnen. In muſtergültiger Weiſe haben 

dieſelbe die Grundſätze von 1789 mit dem entſprechenden Commentar 

der Thatſachen vor Augen geſtellt. Zunächſt wurde der Gallieanismus 

durch die bürgerliche Conſtitution des Klerus (12. Juli 1790) und den 

dieſem angeſonnenen bürgerlichen Eid auf dieſelbe (27. Nov. 1790) auf 

die Spitze getrieben. Offen wurde jetzt die geiſtliche Gewalt, ſelbſt in 
den als rein geiſtlich anerkannten Verrichtungen, der Ueberwachung und 

Ahndung durch weltliche Behörden unterworfen; die Kirchendiener ſollten 

als öffentliche Beamte des Staates, wie ſie, ihres Eigenthums beraubt, 

von dieſem beſoldet wurden, ſo auch von ihm in Pflicht genommen und 

dem Staatsgeſetz ohne allen Vorbehalt unterſtellt werden; ohne alle Rück— 

ſicht auf Concordat und canoniſches Recht wurde die Diöceſaneintheilung 

umgeſtoßen, den religiöſen Orden Eigenthum und Exiſtenz entzogen. 

Der Monarch, Anfangs aus falſcher Politik in dieſe Acte verwickelt, 

zog ſich zu ſpät für ſeine Gewalt auf jene Linie zurück, die ihm ſein 

Gewiſſen als Katholik wie als Staatsoberhaupt vorzeichnete. War denn 

der König nicht mehr frei, ſeinem Gewiſſen zu folgen und als Katholik 

zu handeln, nachdem die Gewiſſens- und Religionsfreiheit proclamirt 

war? Konnte der Convent die den Eid verweigernden Biſchöfe und Prieſter 

verfolgen? Der Eid iſt doch Gewiſſensſache? und das katholiſche Ge— 

wiſſen war frei? 

40. Dieſe ſchneidende Inconſequenz, der Bruch mit den einfachſten 

und ganz natürlichen Forderungen der Gerechtigkeit heftete ſich nicht zu— 

fällig an den vollendeten Bruch der neuen Staatsordnung mit Religion 

und Kirche. Das gallicaniſche Schisma in der bürgerlichen Conſtitution 

des Klerus ſollte nur die Brücke ſein zur Abſchaffung der Religion und 

zu einer der heftigſten Verfolgungen. Die „Vernunft“ mit Ausſchluß des 
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Glaubens ſollte fortan die oberſte Gewalt leiten. Aber die Vernunft 

fordert nichts ſo ſehr als Gerechtigkeit, und die Gerechtigkeit war pro— 

ſeribirt. So ſchrecklich rächte ſich an dieſer gefallenen „Vernunft“ die 

Trennung vom Glauben. Die emancipirte „Vernunft“ verkehrte ſich zur 

offenen Unvernunft, zum Sinnendienſt, zur ausgeſprochenen Empörung 

gegen Gottes heilige Herrſcherrechte über den Menſchen. An die Stelle 

des Rechtes trat die entſetzlichſte Willkürherrſchaft, die mit allen öffent⸗ 

lichen Gütern ihr frevles Spiel trieb. Es wurde jetzt offenbar, daß 

die Staatsgewalt mit der Trennung von der Kirche ihre eigene Grund» 

lage verlor. Um dieſe wieder zu gewinnen, hat der moderne Staat ſich 

zur Wiederanknüpfung neuer Verhältniſſe mit der Kirche entſchloſſen. 

Das Concordat Napoleons mit dem Papſte bezeichnet dieſe denkwürdige 

Umkehr; die Organiſchen Artikel aber weiſen auf die Halbheit, womit zugleich 

den Forderungen der Revolution, oder den Grundſätzen von 1789 genügt 

werden wollte. So ringt ſeitdem der Abſolutismus des atheiſtiſchen 

Staats mit der Gerechtigkeit gegen die Kirche; Concordate mit und ohne 

organische Artikel oder landesherrliche Ediete wechſeln mit Concordats— 

brüchen. Die Theſen, die nun zu erörtern ſind, werden uns genaueren 

Aufſchluß über dieſen eigenthümlichen Principienkampf der modernen 

Welt geben. 

§ 3. Die Theſen 41—55, 77—80. 

41. Die Theſen, die wir zunächſt im Auge haben, lauten: 

„41. Der Staatsgewalt, auch wenn ſie ſich in den Händen eines ungläubigen 
Herrſchers befindet, gebührt eine indirecte negative Gewalt in geiſtlichen 

Dingen; daher gebührt ihr nicht allein das Recht des ſogenannten Exe— 

quatur, ſondern auch das der ſogenannten Appellation vom Mißbrauch. 

„42. Bei einem Conflicte zwiſchen den Geſetzen beider Gewalten hat das welt— 

liche Recht den Vorzug. 

„43. Die weltliche Gewalt hat die Befugniß, die feierlichen Conventionen 

(vulgo Concordate), welche rückſichtlich der Ausübung der auf die kirch⸗ 

liche Immunität bezüglichen Rechte mit dem Apoſtoliſchen Stuhle abge— 

ſchloſſen ſind, ohne deſſen Einwilligung, ja auch gegen ſeine Einſprache 

aufzuheben, für null und nichtig zu erklären und unwirkſam zu machen. 

„44. Die Staatsbehörde kann ſich in Sachen miſchen, welche ſich auf die Reli⸗ 
gion, die Sitten und die geiſtliche Leitung beziehen. Daher kann ſie über 
die Unterweiſungen urtheilen, welche die Hirten der Kirche als Richtſchnur 

der Gewiſſen ihrem Amte gemäß ertheilen, ja ſie kann ſogar über die 

Verwaltung der Sacramente und die zu ihrem Empfange nöthige Dispo— 

ſition entſcheiden.“ 
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Encyelica Quanta Cura. Andere ... wagen es .. die oberfte 

Gewalt der Kirche und dieſes Apoſtoliſchen Stuhles, die ſie von Chriſtus dem 

Herrn empfangen, dem Gutdünken der ſtaatlichen Gewalt zu unterwerfen 

und alle Rechte derſelben Kirche und des heiligen Stuhles bezüglich deſſen 

zu beſtreiten, was ſich auf die äußere Ordnung bezieht; ſie ſchämen ſich 

nämlich keineswegs, zu behaupten: „Die Geſetze der Kirche binden im 

Gewiſſen nur, wenn ſie von der Staatsgewalt veröffentlicht werden; 
die Erlaſſe und Decrete der römiſchen Päpſte, die ſich auf Religion und 

Kirche beziehen, bedürfen der Sanction und Genehmigung, oder wenigſtens 

der Beiſtimmung der Staatsgewalt.“ Die apoſtoliſchen Conſtitutionen gegen 

die Geheimbünde „hätten keine Gültigkeit in jenen Ländern, wo dergleichen 

Vereine von der Staatsregierung geduldet werden; die Excommunication, 

welche das Eoneil von Trient und die römiſchen Päpſte“ gegen Uſurpation 

kirchlicher Rechte und Beſitzthümer verhängt haben, „beruhen auf einer 

Vermiſchung der geiſtlichen Ordnung mit der bürgerlichen und politiſchen“; 

„der Kirche ſtehe das Recht nicht zu, die Uebertreter ihrer Geſetze mit 

zeitlichen Strafen im Zaume zu halten.“ „Die kirchliche Gewalt ſei nicht 

durch göttliches Recht geſchieden und unabhängig von der ſtaatlichen Ge— 

walt, noch laſſe ſich eine ſolche Geſchiedenheit und Unabhängigkeit feſthalten, 

ohne daß die Kirche ſich weſentliche Rechte der Staatsgewalt widerrechtlich 

anmaße.“ 

42. Halten wir hier inne! 

Ihre geſchichtliche Erklärung erhalten die voranſtehenden Grund— 

ſätze zunächſt durch den allbekannten Conflict, der im Gefolge der revo— 

lutionären Strömung des Jahres 1848 zwiſchen der piemonteſiſchen Re— 

gierung und dem heiligen Stuhle ausbrach. Sieben Jahre zuvor hatte 

Papſt Gregor XVI. im Hinblick auf die Zeitverhältniſſe mebrere Abän— 

derungen des Concordates von 1734 bewilligt; allein zu gleicher Zeit 

mit der Erlaſſung der Verfaſſung von 1848 griff die Regierung zu Ein— 

richtungen, welche das Concordat im Ganzen und in ſeiner Grundlage, nicht 

bloß in einzelnen Einrichtungen, bedrohten. Es war ein Vorläufer, 

als unter dem 25. April 1848 das k. Placet, mit Berufung auf Bene— 

diet XIV. gegen alle päpſtlichen Bullen und Breven in Anſpruch genom- 

men wurde. Benediet XIV. hatte indeß eine Kenntnißnahme kirchlicher 

Erlaſſe nur in ſehr engen Grenzen! bewilligt. Nicht lange zuvor 

(10. Oct. 1847) war dagegen die Preſſe von der kirchlichen Aufſicht 

gänzlich, von der ſtaatlichen mehr und mehr bis zur vollen Zügelloſigkeit 

befreit worden. Andere Maßregeln zielten offen darauf, dem Staats— 

1 Seine Inſtruction vom 6. Januar 1742 geſtattet bloße Einſichtsnahme und 

ſchließt dieſe von allen den Glauben, die Sitten und die Bußdiseiplin betreffenden 

Erlaſſen aus. Acta Pii IX. II, p. 5% 8. 
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wefen feinen bis dahin bewahrten katholiſchen Charakter ganz zu beneh— 

men und die Kirche und ihre Einrichtungen ſelbſt des natürlichen Schutzes 

ihrer Freiheit zu berauben. Dahin gehörte es namentlich, wenn die 

durch das Concordat eigens verbürgten Real- und Perſonalimmunitäten 

zur Beſeitigung vorgemerkt wurden !, wie denn auch die Ausführung 

nicht lange auf ſich warten ließ. Weiter ausſehend war die neue Grenz- 

beſtimmung zwiſchen Staat und Kirche, welche der ſardiniſche Unter— 

händler zu Rom, Marquis Pareto, als leitenden Gedanken der Regierung 

durchblicken ließ: alles, was er „zeitliche Angelegenheiten des Klerus“ 

nannte, ſollte der weltlichen Jurisdiction unterſtellt werden, und allein die 

„rein geiſtlichen“ ſollten der Kirche verbleiben. So kehre man zu den 

natürlichen Grenzen der beiden Gewalten zurück. Die kirch⸗ 

liche Jurisdiction, wurde erläutert, habe ja keine andere Beſtimmung, als 

mittelſt der rein geiſtlichen Mittel den Gläubigen zum Beſitze der ewigen 

Seligkeit zu verhelfen; in ihren Bereich fallen der Unterricht der Religion 

und die Sacramente, ihre einzigen Waffen gegen die Widerſpenſtigen 

ſeien Gebet und Thränen und rein geiſtliche Cenſuren?. Die weltliche 

Gewalt aber, mit dem Berufe betraut, ihren Unterthanen einen gleichen 

Antheil an den zeitlichen Gütern ſicher zu ſtellen, habe ſich vor Nichts 

ſo ſehr zu hüten, als durch zeitliche Mittel den Bürgern geiſtliche Güter 

zuwenden zu wollen, d. h. den Anordnungen der Kirche noch ferner den 

weltlichen Arm zu leihen. Die Kirche müſſe weiter mit all ihren zeitlichen 

Bedürfniſſen der ſtaatlichen Territorialgewalt unterſtellt werden; es wäre 

ja ungehörig, über ein und dieſelbe Sache zweierlei Recht zuzulaſſen. 

Kurz, die Regierung nahm, eigenmächtig vom poſitiven Rechte abgehend, 

zur übertriebenſten gallicaniſchen Theorie ihre Zuflucht, beſtimmte mittelſt 

dieſer von ſich aus das Verhältniß zur Kirche; ſprach der letzteren alles 
ab, was ſie zu einer vom Staate im Aeußeren unabhängigen Geſellſchaft 

macht, insbeſondere neben dem freien Eigenthum die Coactivgewalt. 

Auf dieſe Weiſe wurden die oben ausgehobenen kirchenfeindlichen Grund— 

ſätze im Leben gehandhabt. — 

43. Wie ernſt es mit dieſer liberalen Grenzberichtigung gemeint 

war, ſollten bald mehrere Thatſachen in's Licht ſtellen. Die im Parla⸗ 

mente repräſentirte „ſouveräne Nation“ ſchaltete in ihren Beſchlüſſen 

über kirchliche Gegenſtände, als ſtünde ihr, wie weiland der franzoͤſiſchen 

Note des Marquis Pareto an den Cardinal Staatsſekretär vom 16. Juni 1848. 

2 Acta Pii IX. II, 85 sqq. 
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Nationalverſammlung oder Heinrich VIII., die höchſte geiſtliche Gewalt 

zu Gebote. „Ohne irgend welche Rückſicht auf das Oberhaupt der 

Kirche, auf beſtebende feierlich verbriefte Verträge und die Verfaſſung 

ſelber“ warfen ſich die Deputirten in ihrer Mehrheit „in Fragen zu 

Schiedsrichtern auf, die weitab von ihrer Zuſtändigkeit lagen“ . In 

dieſem Geiſte wurde ſelbſt der Religionsunterricht mit dem Geſetze Buon— 

compagni vom 4. October 1848 in ſtaatliche Regelung genommen; 

hob das Geſetz Siccardi vom 25. Februar 1850 eigenmächtig die Im— 

munitäten auf, beſchränkte es die kirchlichen Feſte und ſtellte bereits 

Maßregeln gegen das kirchliche Eigenthum in Ausſicht. Die Verheißun— 

gen der Verfaſſung, daß den Perſonen ihre Sicherheit und ihre Rechte 

geſchützt werden ſollten, hinderten nicht, daß am 25. Auguſt 1848 mit der 

Vertreibung von Ordensleuten beiderlei Geſchlechts begonnen wurde. 

Ihr einziges Verbrechen war ihr Stand. Vergeblich ließ der Papſt den 

23. September 1848 gegen die Landesverweiſung und Vermögensberau— 

bung, die an Unſchuldigen verübt wurde, Berufung auf das gemeine 

Recht und die Gleichheit vor dem Geſetze einlegen. Dieſe Gleichheit 

wurde von den Liberalen nur vorgewendet gegen die Kirche und ihre 

Rechte. Als ob dieſe mit einem Geſetze, das einzig von den Factoren der 

politiſchen Gewalt erlaſſen wurde, hätten beſeitigt werden können! Der 

Souverän hatte ſich zur Zeit, als noch ſtrenge Monarchie herrſchte, ſie— 

ben Jahre vor Erlaſſung der Verfaſſung, der Kirche gegenüber gebun— 

den und ſich zu ihrem Schutze verpflichtet?, wie konnte er nunmehr dieſe 

Rechte einer von ihm unabhängigen moraliſchen Perſon durch ſein poli— 

tiſches Geſetz haben umſtoßen wollen? Die politiſche Gleichheit, auf welche 

ſich die Liberalen ſtützten, war ja mit den Rechten der Kirche nicht un— 

verträglich, und wenn ſie es je geweſen wäre, ſo ruhte ihre Wirkſamkeit 

nach dieſer Seite, wo vom Staate unabhängige Rechte ihr im Wege 

ſtanden. Somit war es pure revolutionäre Gewaltthat, daß ſich die 

Liberalen am Rechte der Kirche vergriffen. An die ſchon genannten reih— 

ten ſich bald einige weitere Thatſachen an, welche hierüber deutlichen 

Aufſchluß geben. 

44. Als nämlich die Erzbiſchöfe von Saſſari und Turin in Hirten— 

ſchreiben den Klerus unterrichteten, wie er ſich Angeſichts des Geſetzes 

Siccardi gegen die kirchlichen Immunitäten zu verhalten habe, wurden 

1 Worte einer päpſtlichen Note vom 9. März 1850. 

2 Päpſtliche Note vom 18. März 1850. 
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Beide mit Mißachtung ihrer perſönlichen Würde und Rechte über dieſe 

kirchliche Amtshandlung vor das weltliche Gericht gezogen und Beide 

ſchließlich mit bürgerlichen Strafen belegt. „Es maßte ſich alſo die 

weltliche Regierung ein Urtheil an über die Unterweiſungen, welche die 

Hirten der Kirche ihrem Amte gemäß als Richtſchnur der Gewiſſen er⸗ 

laſſen hatten“ 1. Noch einen Schritt weiter ging die weltliche Gewalt, 

als der Erzbiſchof von Turin, ſeiner Pflicht getreu, dem Miniſter Santa 

Roſa die Sterbeſacramente verweigern ließ, weil derſelbe, durch Begünſti— 

gung der kirchenfeindlichen Acte dem Banne verfallen, ſich nicht dazu 

verſtand, ſeine Handlungsweiſe öffentlich zu widerrufen. Der ſeiner 

rechtmäßigen Obrigkeit wie billig Folge leiſtende Seelſorger, ein Servit, 

wurde mit ſeinen Ordensgenoſſen aus Turin vertrieben, der Erzbiſchof 

ſelber aber einer ſtrengen Haft unterworfen und durch Erkenntniß des 

weltlichen Richters zur Verbannung verurtheilt, „als ob es der welt— 

lichen Gewalt zuſtehen könnte, über die Verwaltung der heiligen Saera- 

mente und der zu ihrem Empfange nöthigen Dispoſition zu urtheilen“ ?. 

Dieſes, nach den eigenen Aufſtellungen über die Grenzen von geiſtlicher 

und weltlicher Gewalt offenbare Unrecht war nur ein Ring an der 

Kette von revolutionären Eigenmächtigkeiten, die mit der gewaltſamen 

Trennung der Staatsgewalt von der Kirche begonnen hatten. Dieſelben 

haben ſich bis in die letzte Zeit herein fortgeſetzt, in welcher Prieſter 

z. B. zu mehrmonatlicher Haft verurtheilt wurden, weil fie unwür— 

digen Perſonen die ſacramentaliſche Abſolution verweigerten! Auf dieſe 

und ähnliche Thatſachen nun bezieht ſich der in der Theſe 44 ausgeho— 

bene Satz, welcher nur in eine Formel faßt, was für die genannte Re— 

gierung bei dieſen flagranten Einbrüchen in das geiſtliche Gebiet leitende 

Maxime war. 4 

45. Wenn nun auch in dieſem ganz eigenthümlichen Kriege gegen 

die geiſtliche Gewalt die nothwendig erfolgende Excommunication von 

den zunächſt Betroffenen verachtet werden wollte, ſo konnten ſie ſich 

doch nicht über die nachtheilige Wirkung hinwegſetzen, welche die 

angedrohten Cenſuren auf die der Kirche getreu bleibenden Katholiken 

vorausſichtlich machen mußten. Um alſo hier einen Schein von Recht 

zu gewinnen und allenfalls ſchwankende katholiſche Beamte zu berücken, 

1 Allocution In consistoriali v. 1. Nov. 1850. Acta ex quibus excerptus 
est Syllabus, p. 82. 

2 In consistorali. A. a. O. 
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nahmen die Liberalen zu der gallicaniſch-janſeniſtiſchen Rüſtkammer ihre 

Zuflucht. Sie ließen die Lehre verbreiten, daß man der weltlichen Ge— 

walt nicht jede Art von Recht über das Geiſtliche abſprechen könne; wo 

daher die Kirche dieſem Rechte widerſtrebe und ſo den Conflict mit den 

weltlichen Geſetzen verſchulde, müſſe das katholiſche Gewiſſen auf Seite 

der weltlichen Gewalt treten. Dieſen Dienſt leiſtete der k. Kirchenrechts— 

lehrer Nuytz zu Turin mittelſt der in den Theſen 41 und 42 präcifirten 

Lehren. Nach der Erläuterung derſelben wird der Regierung ein gött— 

liches Recht zugeſprochen, den „unweſentlichen“ Disciplinargeſetzen der 

Kirche, durch welche ſonſt ein Conflict erzeugt würde, ihr Veto entgegen— 

zuſtellen, alſo namentlich alles zur geiſtlichen Strafgewalt, wie überhaupt 

zur geiſtlichen Regierung Gehörige unwirkſam zu machen, ſobald es der 

weltlichen Regierung Täftig iſt. Die kirchlichen Acte erſcheinen im Lichte 

dieſer Lehre einem (fingirten) göttlichen Rechte gegenüber als bloße 

Menſchenſatzungen; ſie ſind ſomit im Nachtheil, und ſo kann dann mit 

einigem Schein ein Vorzug für jenes behauptet werden. Auf denſelben 

Rechtstitel wurde die eigenmächtige Abänderung oder Aufhebung des 

Concordates geſtützt. Es iſt das ganze Kunſtſtück, wie leicht zu ſehen, 

nur eine Art Einführung des ſtaatlichen Hoheitsrechtes über die Kirche, 

das die Liberalen dem Territorialſyſtem entlehnt haben. Die angeführten 

Sätze der Encyeliea Quanta cura ſtellen einige beſondere Seiten des— 

ſelben dar. Nach dem Hauptſatz desſelben, der am Ende erſcheint, iſt 

es ein Eingriff in die ſtaatlichen Hoheitsrechte, wenn der geiſtlichen Ge— 

walt ein eigenes, göttliches Recht, das ihr unabhängig vom Staate zu— 

komme, beigelegt wird; in der Praxis wird deßhalb der Staatsgewalt 

die Beſtimmung der Grenzen zwiſchen Staat und Kirche vindieirt; es 

ſollen die kirchlichen Geſetze, ſobald ſie in die äußere Rechtsſphäre treten, 

ferner, ſo weit ſie wirklich geſetzliche Kraft anſprechen, von der Zuſtim— 

mung der weltlichen Gewalt dieſe Kraft empfangen. In gemiſchten An— 

gelegenheiten aber ſoll den kirchlichen Acten z. B. bezüglich der Geheim— 

bünde, oder der Vermögens- und Immunitätsverhältniſſe keine ver— 

pflichtende Kraft zukommen, wenn weltliche Geſetze entgegenſtehen. Der 

Kreis dieſer gemiſchten Angelegenheiten aber wird, im Gegenſatz zum 

canoniſchen Recht, maßlos erweitert und dieß in Verfolgung des oberſten 

Grundſatzes, daß alles „Zeitliche“ in der Kirche, — und dahin gehört 

Alles, was dieſelbe zu einer wirklichen Geſellſchaft macht —, von der 

weltlichen Gewalt geliehen ſei. 
46. Aehnliche Grundſätze, wie von den Liberalen in Jungitalien, 
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wenn auch unter anderen Berhältuiffen, wurden im ſüdlichen Deutſch⸗ 

land vorgekehrt. Den Anlaß boten die Streitigkeiten über die mit dem 

heiligen Stuhle abgeſchloſſenen Conventionen. Auch hier wurde den 

Regierungen, angeblich als Wirkung der ſtaatlichen Hoheitsrechte, ein 

unbeſchränktes Verfügungsrecht über die mit dem heiligen Stuhle ge— 

ſchloſſenen Verträge beigelegt und ihre vertragsmäßige Gebundenheit 

dem heiligen Stuhle gegenüber beſtritten. So wurde im Großherzog⸗ 

thum Baden von den Vertheidigern des Concordatsbruchs vorgebracht, 

„ſelbſt wenn die Convention Jahre lang unter allſeitiger Anerkennung 

in Wirkſamkeit geweſen wäre, hätte ſie durch übereinſtimmenden Beſchluß 

der Regierung und der Stände außer Kraft geſetzt werden können“; 

„für das inländiſche Staatsrecht wäre damit ihre Nichtgeltung entſchie— 

den geweſen“. Beriefen ſich die Katholiken, dieſer Anwendung der pro⸗ 

teſtantiſchen Theorie von Staat und Kirche gegenüber, auf die vollkom— 

mene Unabhängigkeit der katholiſchen Kirche vom Staate und den dadurch 

verſtärkten Vertragscharakter der Convention, ſo wurde behauptet, dieſe 

Unabhängigkeit begründe eine „offenbare Unmöglichkeit“ für den Staat, 

oder ſei mit feiner Hoheit unverträglich . „Als ob die Kirche nur eine 

Corporation im Staate ſei und folglich keiner anderen Rechte ſich erfreue 

als jener, die ihr von der bürgerlichen Gewalt bewilligt und zugeſtanden 

ſind. Wie weit aber dieſes von der Wahrheit entfernt ſei, wer ſollte 

das nicht einſehen? Die Kirche iſt als eine wahre und vollkommene 

Geſellſchaft von ihrem göttlichen Stifter gegründet, ſo daß ſie durch 

keine Gebietsgrenzen eingeſchränkt, auch keiner bürgerlichen Gewalt unter— 

than iſt und allenthalben ihre Rechte zum Heile der Menſchen frei aus- 

übt“ 2. 

47. Welche Anwendung die Liberalen von ihrem territorialiſtiſchen 

Prineip auf die chriſtliche Schule machen, iſt des Ausführlichen in der 

XI. Stimme aus Maria Laach: „Der moderne Staat und die chriſtliche 

Schule“ auseinander geſetzt. Eine andere Anwendung auf das corpora⸗ 

tive Leben der Kirche mit einer Recapitulation der eben entwickelten 

Principien über die beiden Gewalten, am Schluſſe, enthalten die The- 

ſen 49— 55. Sie lauten: 

1 Beleuchtung der Denkſchrift des Herrn Erzbiſchofs von Freiburg. Karlsruhe. 

Braun. S. 9. 17. 

2 Allocution Stultis gravibusque. Vom 17. Dezember 1860. Recueil p. 
424 8. 
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Die Staatsbehörde darf verhindern, daß die Biſchöfe und die gläubigen 
Völker frei und gegenſeitig mit dem Römiſchen Papſte verkehren. 

Die weltliche Obrigkeit hat durch ſich ſelbſt das Recht, Biſchöfe zu prä- 
ſentiren und kann von ihnen verlangen, daß ſie die Verwaltung ihrer Diö— 

ceſe antreten, bevor ſie die canoniſche Einſetzung und das apoſtoliſche 

Schreiben empfangen haben. 

Ja die weltliche Regierung hat das Recht, die Biſchöfe ihres Hirtenamtes 

zu entſetzen und iſt nicht gehalten, dem Römiſchen Papſte in den Stücken 

zu gehorſamen, welche die Gründung von Bisthümern und Einſetzung der 

Biſchöfe betreffen. 

Die Regierung kann kraft ihres Rechtes das von der Kirche für die Ab— 

legung der Ordensgelübde für Frauen ſowohl als Männer vorgeſchriebene 

„54. 

„55. 

Alter abändern und allen religiöſen Genoſſenſchaften unterſagen, Jemanden 

ohne ihre Erlaubniß zu den feierlichen Gelübden zuzulaſſen. 

Man muß die Geſetze abſchaffen, welche ſich auf den Schutz des Standes 

der religiöſen Genoſſenſchaften, ſeine Rechte und Pflichten beziehen; ja es 

kann eine Staatsregierung allen Denen Vorſchub leiſten, welche von dem 

erwählten Ordensſtande abfallen und ihre feierlichen Gelübde brechen wol— 

len; und gleichermaßen kann ſie eben dieſelben religiöſen Genoſſenſchaften 

gerade ſo wie die Collegiatkirchen und die einfachen Pfründen, auch wenn 

ſie dem Patronatsrechte unterſtehen, gänzlich aufheben und ihre Güter und 

Einkünfte der Verwaltung und Verfügung der Staatsgewalt unterſtellen 

und von Rechtswegen zutheilen. 

Die Könige und die Fürſten ſind nicht allein von der Jurisdiction der 

Kirche exempt, ſondern ſtehen auch bei Entſcheidung von Jurisdictions— 

fragen über der Kirche. 

Die Kirche iſt vom Staate, der Staat von der Kirche zu trennen.“ 

Aus Quanta cura: Sie ſchämen ſich keineswegs zu behaupten: „es ſei im 

Einklange mit den Grundſätzen der heutigen Theologie und des öffentlichen 

Rechtes, wenn man das Eigenthum der Güter, welche im Beſitze von 

Kirchen, von religiöſen Genoſſenſchaften und andern frommen Stiftungen 

ſich befinden, der Staatsregierung zueignet und zuerkennt.“ 

Solche Menſchen verfolgen mit wahrhaft bitterem Haſſe die religiöſen Genoſſen— 

ſchaften, obwohl dieſelben um Chriſtenthum, Staatsweſen und Wiſſenſchaft 

die höchſten Verdienſte ſich erworben haben, und geben durch ihr ſinnloſes 

Gerede, eben dieſe Orden hätten keinen rechtmäßigen Grund zur Exiſtenz, 

den Lügen der Ketzer Recht. Denn .. . „die Aufhebung der Orden ver— 

letzt den Stand des öffentlichen Bekenntniſſes der evangeliſchen Räthe, 

verletzt eine in der Kirche als mit der Apoſtoliſchen Lehre übereinſtimmend 

empfohlene Lebensweiſe, verletzt ſelbſt die ausgezeichneten Ordensſtifter, 

welche wir auf unſern Altären verehren und welche nur auf göttliche Ein— 

gebung hin dieſe Geſellſchaft gegründet haben.“ 

Sodann iſt es eine gottloſe Anſicht, die ſie ausſprechen, man müſſe den Bür— 

gern und der Kirche die Erlaubniß entziehen, „Almoſen um der chriſt— 

lichen Liebe willen öffentlich auszutheilen“, und das Geſetz beſeitigen, 

„durch welches an beſtimmten Tagen die knechtliche Arbeit um des Got— 

tesdienſtes willen verboten wird“, indem ſie höchſt betrüglich vorſchützen, 
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die erwähnte Erlaubniß und Vorſchrift ſtehe den Grundſätzen einer tüch⸗ 
tigen Nationalökonomie entgegen. 

48. Die 49. Theſe wird in der Quelle 1 als unmittelbarer Aus⸗ 

fluß des im Vorgehenden hinlänglich charakteriſirten Grundſatzes hinge— 

ſtellt, daß die Kirche nicht kraft göttlichen Rechtes eine vom Staate un⸗ 

abhängige Geſellſchaft ſei, ſondern erſt von dieſem zu erfahren habe, 

welche Rechte ihr zuſtehen. „Daher kommt der verkehrte Einfall der- 

ſelben, die bürgerliche Gewalt könne ſich in die Angelegenheiten ein- 

miſchen, die ſich auf die Religion, die Sitten und die geiſtliche Regie— 

rung beziehen und verhindern, daß die Biſchöfe und die gläubigen Völ— 

ker mit dem Römiſchen Papſte, dem von Gott beſtellten Oberhaupte der 

Geſammtkirche, frei und gegenſeitig verkehren. Auf dieſe Weiſe ſoll jene 

nothwendige und innige Verbindung, welche nach dem Willen Chriſti 

des Herrn ſelber zwiſchen den Gliedern Seines myſtiſchen Leibes und 

ihrem ſichtbaren Haupte beſtehen muß, aufgelöst werden.“ Um Beiſpiele 

für dieſe Eingriffe in das Grundelement jeder wirklichen Geſellſchaft zu 

haben, darf man nur beliebig nach irgend welcher Himmelsgegend ſich 

wenden. „In allen Theilen der Welt“, ſagte Gregor XVI. zu dem 

Czar Nicolaus I. in der denkwürdigen Audienz vom 13. December 18452, 

„richten die Katholiken ihre Blicke auf den Papſt als ihren Vater ... 

Demnach iſt der Papſt, als das Haupt der katholiſchen Kirche, in den 

veligiöfen Angelegenheiten für die Katholiken, fie mögen in was immer 

für einem Theile der Erde leben, keine fremde Macht. Ueber ſie alle 

erſtreckt ſich kraft ſeines göttlichen Primates ſeine kirchliche Gewalt. Alle 

ſind ſeine Kinder, alle umfaßt die Kirche mit ihren Geſetzen.“ Da dieſes 

Pietätsverhältniß ganz auf dem Glauben beruht, ſo ſchließt ſeine Ver— 

letzung zugleich einen Eingriff in die natürlichen Rechte des katholiſchen 

Gewiſſens in ſich, deſſen Freiheit jede Staatsgewalt, was immer ſie von 

der göttlichen Stiftung des Primates halten möge, zu ſchützen kraft des 

Naturgeſetzes verpflichtet iſt. 

49. Verfügen wir uns vom kalten Norden in jene Regionen, in 

denen die öffentliche Gewalt flüſſig iſt, oder in das Eldorado der Libe— 

ralen, ſo befinden wir uns in dem Geburtslande der folgenden Theſen, 

die 55. inbegriffen. Die Stelle von Nuytz vertritt bei einigen Paul 

1 Maxima quidem vom 9. Juni 1862. Recueil p. 456. 

2 Nach den jüngſt über Rußlands Birhennexbältnige vom hl. Stuhle veröffent⸗ 

lichten Actenſtücken. 
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| Vigil, der janſeniſtiſche Bibliothekar von Lima . In ſclaviſcher Nad- 

äffung der Jakobiner vertrieben die Liberalen in Neu-Granada und 

Mexiko die Geiſtlichen, welche pflichtgetreu ſich weigerten, ihren kirchen— 

feindlichen Machtſprüchen Folge zu leiſten. In gleicher Nachäffung ver- 

bannten fie veligiöfe Orden, confiscirten deren Vermögen und beſchloſſen, 

daß die Ordensgelübde keine verpflichtende Kraft haben. Die Regie— 

rung der erſtgenannten Republik verlangte noch insbeſondere vom Erz 

biſchofe von Santa Fe di Bogota, daß er die Verwaltung ſeiner Erz— 

diöceſe an einen ihr genehmen Prieſter abtrete; und als der Prälat ſich 

ſtandhaft der Zumuthung widerſetzte, wurde auch er vertrieben. Die— 

ſelbe Regierung konnte es ſich nicht verſagen, Diöcefen zu umſchreiben 

und zu errichten und auch durch die Anwendung der in Theſe 51 ſkiz— 

zirten Maximen ihre Hoheit zu verwerthen 2. Aehnlich wie ſie auf 

dem Wege des Geſetzes den religiöſen Orden ihren Rechtsſchutz entziehen 

wollte, boten die Liberalen in Mexiko, als ſie in einem der Bürgerkriege 

an's Ruder gelangten, allen Religioſen, die Luſt trügen, ihren Habit 

auszuziehen, den ſogenannten verfaſſungsmäßigen Schutz an? Von 

ihnen iſt das Subſtrat zur Theſe 52 genommen. Uebrigens iſt hiefür 

auch in Europa bekanntlich eine reiche Auswahl von Eingriffen in die 

katholiſchen Gewiſſens⸗, Genoſſenſchafts- und Vermögensrechte zur Illu— 

ſtration der liberalen Grundſätze vorräthig. Insbeſondere iſt man in 

Sardinien nicht zurückgeblieben. Der Geſetzesentwurf vom 28. Novem— 

ber 1854 mit dem Vorſchlag, alle Mönchsorden und geiſtlichen Genoſſen— 

ſchaften beiderlei Geſchlechtes, auch Collegiatkirchen und einfache Pfrün— 

den, ſolche nicht ausgenommen, die dem Patronatrechte unterſtehen, auf— 

zuheben und ihr Vermögen der freien Verfügung der weltlichen Gewalt 

zu überantworten *, iſt in den letzten Jahren zur Ausführung gelangt, 

und zwar mit all jener Rückſicht auf perſönliche Freiheit, auf wohl— 

erworbene Rechte und neue Grundgeſetze, die man von den Copiſten der 

Jakobiner zu erwarten berechtigt war. 

50. Dem ſchon erwähnten Werke des Paul Vigil iſt wie die cha— 

rakteriſirte 51., ſo auch die 54. Theſe entlehnt. Ueber beide bemerkt 

1 In feinem vom hl. Stuhle cenfurirten Werke: Defensa de la audoridad 
de los Gobiernos y de los Oispos. Lima 1848. 

2 Acta p. 116. 
3 Acta p. 158 f. 
* Acta p. 130. 

Eneyelica XII. 4 
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das Apoſtoliſche Rundſchreiben !: „der weltlichen Regierung legt er 

(Vigil) das Recht bei, die Biſchöfe, die der Geiſt Gottes geſetzt hat, 
die Kirche zu regieren, von der Ausübung ihres Hirtenamtes zu ent⸗ 

ſetzenz er ſucht die Staatslenker zu bereden, daß ſie dem Römiſchen 

Papſte in dem, was die Einſetzung der Biſchöfe und der Bisthümer be- 

trifft, den Gehorſam weigern. Die Könige und andere Fürſten, welche 

durch die Taufe Glieder der Kirche geworden find, entzieht er der Ju- 

risdiction derſelben Kirche, nicht anders als die heidniſchen Monarchen, 

als ob die chriſtlichen Fürſten in geiſtlichen und kirchlichen Dingen nicht 

Söhne und Untergebene der Kirche wären: ja indem er Himmliſches und 

Irdiſches, Heiliges und Unheiliges, das Oberſte und Unterſte ungeheuer⸗ 

licher Weiſe unter einander wirft, ſcheut er ſich nicht zu lehren, die ir⸗ 

diſche Gewalt ſtehe bei Entſcheidung von Jurisdictionsfragen über der 

Kirche, die eine Säule und Grundfeſte der Wahrheit iſt“. Zur Erläu— 

terung des Letzteren dient die Frage Vigils: „Kann die Kirche einen 

Fürſten excommuniciren?“ die derſelbe nach den Auszügen bei Pedro 

Qual? alſo beantwortet: „Die Excommunication kann nur auf einen 

Untergebenen fallen, aber der Fürſt als ſolcher iſt nicht Unterthan, 

er iſt die höchſte, unabhängige politiſche Gewalt.“ Paul Vigil hatte kurz 

zuvor ausdrücklich anerkannt, daß in der Kirche ein Unterſchied zwiſchen 

Vornehm und Gering, Fürſt und Unterthan nicht beſtehe, daß für alle 

Glieder derſelbe Glaube, dieſelben Sacramente gelten; daß die Religion kein 

verſchiedenes Maß anwende. Es bleibt alſo nur die Wahl, entweder 

einen Widerſpruch mit ſich ſelber bei Vigil anzunehmen, oder aber die 

Lehre bei ihm vorauszuſetzen, daß in Fragen der Jurisdietion dem 

Staate eine Oberhoheit über die Kirche, folglich auch für den mit der 

Staatsgewalt zur Einheit der Perſon verſchmolzenen Fürſten Erhaben- 

heit über Acte dieſer Jurisdiction zukomme. Und das Letztere iſt aller— 

dings, wie wir ſpäter ſehen werden, eine Vorausſetzung von Paul Vigil. 

51. Ueberblicken wir nunmehr die Reihe der von den Liberalen 

gegen die Kirche gehandhabten Grundſätze, fo können die vom Gallica- 

nismus erborgten Lappen die weſentlich verſchiedene Grundlage kaum 

verhüllen. Es wird von den Liberalen für den Menſchen eine unver- 

äußerliche Freiheit angeſprochen, die Offenbarung anzunehmen oder nicht, 

1 Multiplices vom 10. Juni 1851. Acta p. 88 sq. 
2 El Equilibrio entre las dos Potestades ö sea los derechos de la Iglesia 

vindicados contra los ataquos del Dr. Vigil. Barcelona 1852. I. p. 254. 
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und ſelbſt dem natürlichen Geſetze gegenüber wird eine gleiche Freiheit 

behauptet. Der Staat ſoll ſogar die Pflicht haben, eine ſolche Freiheit 

zu proclamiren 1. Erſt dieſes Princip gibt eine zureichende Erklärung 
für den Einbruch der ſardiniſchen und transatlantiſchen Revolution in 

das Recht der Kirche 2. Es iſt nichts anderes als der Grundſatz der 

atheiſtiſchen Staatslehre (Theſe 39, 40) ins praktiſche Gebiet übertragen, 

was die Liberalen das Zurückgehen auf die natürlichen Grenzen, oder 

Trennung von Staat und Kirche heißen. Die Theſe 55, in welcher der 

letztere Grundſatz ausgeſprochen iſt, läuft mit der 57. Theſe? parallel; 

als eine Folgerung aus der atheiſtiſchen Socialdoetrin für Staat und 

Kirche, will ſie für den Staat eben das, was die 57. Theſe für die 

Geſetzgebung und das Naturrecht poſtulirt: vollkommene Unabhängigkeit 

von den Normen des Glaubens. Sie fordert gleichſam die Apoſtaſie 

des chriſtlichen Staates, als das Natürliche, abſolut Berechtigte in der 

heutigen Weltordnung. Die 55. Theſe hat alſo mit der 57. ihre ge— 

meinſame Baſis in der Trennung der Sittlichkeit von der Religion und 

des Rechtes von beiden (Theſe 56) oder in der materialiſtiſchen Welt— 

anſchauung !“. Daraus erhellt von ſelber ihr innerer Zuſammenhang 

mit den Theſen 39 und 40. Nur die Kehrſeite von dieſer Stellung 

der weltlichen Gewalt zur Kirche bildet die Forderung der Liberalen, 

daß der Staat nicht die Auctorität der Kirche ihren Gliedern gegenüber 

ſchütze, ſondern dieſen die unbeſchränkte Religionsfreiheit verbürge. In— 

ſofern ſchließen ſich hier von ſelber die Theſen 77—79 des Syllabus 

an, zu denen drei entſprechende Sätze aus Quanta cura gleichſam die 

Brücke bilden. 

52. Dieſe letzteren lauten: 

Die beſte Art von Staatsweſen und der Fortſchritt verlangen ſchlechtweg, daß 
die menſchliche Geſellſchaft eingerichtet und regiert werde ohne alle Rück— 
ſichtsnahme auf die Religion, als ob dieſe nicht vorhanden wäre, oder 
wenigſtens ohne irgend welchen Unterſchied zwiſchen der wahren und den 
falſchen Religionen zu machen. 

Der beſte Zuſtand der Geſellſchaft iſt der, in welchem der Regierungsgewalt 
nur inſoweit die Pflicht zuerkannt wird, mit geſetzlich beſtimmten Strafen 
die Verletzer der katholiſchen Religion im Zaume zu halten, als es die 
öffentliche Sicherheit verlangt. 

Erklärung der Menſchenrechte von 1791. Art. 11. 
2 Vergl. n. 39. N 
S. IX. Stimme von P. Theodor Meyer. S. 83 ff. 
* Meyer. A. a. O. S. 51 ff. 

4 * 
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Die Freiheit des Gewiſſens und der Culte iſt ein jedem Menſchen eigenes Recht, 

welches durch das Geſetz ausgeſprochen und feſtgeſtellt werden muß in jeder 

wohl conſtituirten Geſellſchaft; und die Bürger beſitzen das Recht auf die 

durch keine kirchliche oder ſtaatliche Behörde zu beſchränkende vollſtändige 
Freiheit, ihre Gedanken jeglicher Art, ſei es durch das mündliche Wort 
oder durch den Druck oder auf andere Weiſe zur Oeffentlichkeit bringen 

und ausſprechen zu können. 

Ueber den Sinn gibt die feit der franzöſiſchen Revolution wieder— 

holte Verdammung dieſer Grundſätze den beſten Aufſchluß. Pius VI. 

beſchränkt in feinem Breve Quod aliquantum ? das verurtheilte Princip 

der Freiheit ausdrücklich auf die geiſtliche Ordnung, indem er es als 

eine Verläumdung erklärt, als wolle er ſich in die politiſche Conſtitution 

einmiſchen. Er bemerkt?: es iſt hier wohl zu unterſcheiden zwiſchen 

Denje nigen, welche ſich immer außer dem Schoße der Kirche befinden, 

als da ſind die Ungläubigen und die Juden; und Jenen, die ſich der 

Kirche durch den Empfang des Taufſacramentes unterworfen haben. 

„Die Erſten dürfen zum Bekenntniß des katholiſchen Glaubens nicht ge— 

zwungen werden“; für ſie alſo beſteht noch eine natürliche Freiheit. 

„Dagegen ſind die Andern dazu anzuhalten.“ „Daraus erhellt offenbar, 

daß es mit dieſer ſogenannten Freiheit (und Gleichheit) auf den Sturz 

der katholiſchen Religion abgeſehen iſt.“ 
53. Nicht minder belehrend iſt die Verurtheilung von Lamennais 

durch Gregor XVI. Sie ſtellt die Sätze von Quanta cura zugleich in 

einem neuen Lichte dar. Kam die Revolution von 1789 mit ihrem 

geiſtigen Urheber Rouſſeau auf die unumſchränkte Gewiſſensfreiheit durch 

das Streben, die politiſche Geſellſchaft aller Feſſeln zu entledigen, ſo 

hat dagegen Lamennais die Grundſätze von Rouſſeau zuerſt für die Kirche 

geltend gemacht. In ſeiner Jugend hatte er ſich zu tief in die Irrgänge 

dieſes Socialpolitikers eingelaſſens. Aus dieſer trüben Quelle mag ſich 
ſeinem Anfangs reinen Streben, die kirchliche Freiheit zu vertheidigen, 

etwas Unlauteres beigemiſcht haben. Während er, nach der Theorie 

des contrat social, im Staate nur eine Art Parteibildung, ein Werk, 

durch den freien Willen des Menſchen zu Stande gebracht, ſehen wollte, 

begann er dagegen in der Kirche eine Art ſchöpferiſche Unumſchränkt— 

1 Recueil, p. 54— 56. 

2 Sich berufend auf Tertullian adv. Gnost. ep. 2. n. 15. — Des hl. Aug. Briefe 

93 an Vincentius und 185 an Bonifacius; S. Thomas II. IIdae d. 10. a. 8. und 

Benedici XIV. De Serv. Dei Beatific. III. cp. 17. n. 13. 

3 Etudes religieuses. Juniheft 1867. 
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heit zur Umwandlung des Geſchlechts ſich vorzuſtellen. Wollten ſich die 

Gewalten der Erde ihrem Willen nicht beugen, wie thatſächlich vorlag, 

ſo ſollte ihnen Böſes mit Böſem vergolten und dieſelben von den Völ— 

kern, unter Mitwirkung der geiſtlichen Gewalt, beſeitigt werden. Wie 

Jarcke bemerkt !, trat der hier verborgene revolutionäre Abſolutismus 

bereits in einigen Spuren vor dem offenen Bruche mit der Kirche in 

feinem Werke: des progres de la revolution et de la guerre contre 

l’eglise 1829 hervor. Er findet eine ſolche Spur in der Lehre: wenn 

die weltliche Gewalt das Geſetz Gottes verletze, ſo ſei ſie von Rechts— 

wegen und in Kraft ihrer göttlichen Einſetzung ihres obrigkeitlichen 

Amtes verluſtig. In einem ſolchen Falle hätten die Unterthanen das 

Recht, eine wahre und rechtmäßige Obrigkeit an ihre Stelle zu ſetzen, 

weil ſie dem ihr von Gott ertheilten Auftrage nicht nachgekommen ſei. 

Ein Irrthum, der an die ceraſſere Lehre von Hus erinnert, daß eine 

obrigkeitliche Perſon, wenn ſie ſich im Stande der Sünde befindet, keinen 

Anſpruch auf Gehorſam habe. Eine andere Spur leuchte in dem Rathe 

hervor, die Kirche ſolle im Kampfe der Liberalen mit der königlichen 

Gewalt, wie er ſich unter der Reſtauration entwickelte, Neutralität be— 

obachten, weil beide Theile im Unrecht ſeien. Von dieſer gewiß falſchen 

Gleichſtellung der rechtmäßigen Obrigkeit mit einer politiſchen Partei im 

Staate, war allerdings der Schritt zu dem Rathſchlage, für dieſe 

Partei gegen die Obrigkeit ſich zu erklären, nicht wenig erleichtert. 

54. Die Kirche verſchloß dieſen und ähnlichen Rathſchlägen das 

Ohr und verdammte ſie durch den Mund Gregors XVI. als zu Auf— 

ruhr und Empörung führend (in der Encyclika Mirari vom 15. Auguſt 

1832). Sie erinnerte den hochfahrenden Geiſt an die Lehren des Evans 

geliums und der Väter: daß die Gewalt von Gott geordnet ſei, und 

daß Gott ſich widerſetze, wer ihr widerſtehe. So fand nun Lamennais, 

daß auch die geiſtliche Gewalt eine Verbündete der Tyrannei, ein Werk 

1 Auf zwei andere, der philoſophiſchen Erkenntnißlehre und dem theologiſchen 

Gebiete angehörende Elemente, welche auf den Contact mit dem Skepticismus und 

Naturalismus jener Zeit weiſen, deutet Rohrbacher hin. In erſter Hinſicht über- 

trug Lamennais auf die natürliche Erkenntniß ein mißverſtandenes Princip der 

übernatürlichen Ordnung; nicht in der individuellen, ſondern in einer allgemein 

menſchlichen Vernunft ſoll nach ihm das Kriterium der Gewißheit ruhen. — Was 

das Zweite betrifft, äußerte er um 1827 Anſichten über eine fog. primitive Kirche, 

oder die Religion im Stande der Natur, und über das Verhältniß von Natur 

und Gnade, welche der Würde und Stellung der übernatürlichen Ordnung zuwider 

liefen. Rohrbacher, Univerſalgeſchichte. Bd. 28. S. 371 ff. 
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Satans fei, und daß die einzige Hoffnung für die Regeneration des 

Geſchlechts aus der Beſeitigung beider Gewalten zu ſchöpfen ſei. Die 

Lehren der Zeitſchrift „Avenir“, die hiezu vorbereiten, laſſen ſich in folgende 

Sätze zuſammenfaſſen: in dem Kampfe der Revolution gegen die be— 

ſtehende weltliche Gewalt, den Gott zuläßt, ſei den Katholiken zwar 

nicht erlaubt, die Revolution herbeizuführen, es ſei denn, daß die Religion 

feindlich behandelt werde; wohl aber ſollen ſie ſich daran betheiligen, 

wenn ſie ausgebrochen ſei, um ſich einen Antheil am Siege zu ſichern. 

Man dürfe mit der Revolution als einem Wege zur Herrſchaft der 

Kirche ſympathiſiren. Obwohl hier Lamennais eine zweideutige Stellung 

zur Revolution anrieth, ſo wurde dieſe doch noch mit ihren Grundſätzen von 

1789 als an ſich verwerflich von ihm bekämpft. Aber bald verſchwand auch 

dieſer Gegenſatz gegen das Princip. Dieſes trat ein mit der Weigerung 

Lamennais', dem ſchonenden Urtheile in der Eneyelica Mirari 1832 ſich 

zu fügen, eine Weigerung, die in den Paroles d'un croyant (1833) 

thatſächlichen Ausdruck erlangte. In dieſer und den von nun ab folgenden 

Schriften von Lamennais? wird die Trennung von Staat und Kirche 

mit all ihrem Zubehör, der unbeſchränkten Gewiſſens- und Preßfreiheit, 

ganz im Geiſte der Revolution principiell vertheidigt. Eben dieſe 

Grundſätze: die Trennung von Staat und Kirche, die Lehre von der 

Gewiſſens⸗-, Cult⸗ und Preßfreiheit, hat Gregor XVI. verdammt, indem 

er dieſelben auf den religiöſen Indifferentismus als ihre letzte Quelle 

zurückführt. 

55. Die entſprechenden Theſen lauten: 

„77. In unſerer Zeit iſt es nicht mehr zuträglich, daß die katholiſche Religion 

mit Ausſchluß aller übrigen Culte als einzige Staatsreligion gelte. 

„78. Daher iſt es eine löbliche Anordnung, daß in gewiſſen katholiſchen Gegen— 

den geſetzlich feſtſteht, daß es jedem Einwanderer daſelbſt erlaubt ſei, ſeinen 

eigenen Cult, welcher immer es ſei, öffentlich auszuüben. 
„79. Denn es iſt falſch, daß die ſtaatlich bewilligte Freiheit eines jeden Cultes, 

ſowie auch die Allen verliehene volle Befugniß, jede beliebige Meinung und 
Anſicht öffentlich kundzugeben, dazu führe, die Sitten und Geſinnungen der 

Völker leichter zu verderben und die Pet des Indifferentismus zu ver⸗ 

breiten.“ 

Hievon hat die 77. Theſe, welche der Allocution Nemo vestrum 

vom 26. Juli 1855 entlehnt iſt, ihre Veranlaſſung in einem Regierungs- 

1 Recueil. p. 154 sqgq. 

2 Eine Zuſammenſtellung bei Jarcke. Gef. Schriften I, 262 ff. Vergl. Rohr- 

bacher, Univerſalgeſchichte. Th. 28. S. 383 ff. 
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und Syſtemwechſel in Spanien, ſowie in den damit gegebenen Ver⸗ 

letzungen des ſpaniſchen Concordates von 1851. (Erſt 1859 ſtellte eine 

neue Convention vom 25. Auguſt, publicirt den 24. Januar 1860, den 

Frieden zwiſchen Staat und Kirche, freilich wie die neueſten Ereigniſſe 

zeigen, nur auf kurze Zeit wieder her.) Im Widerſpruche alſo mit 

dem geltenden öffentlichen Rechte, wie nicht minder mit dem Geiſte dieſer 

katholiſchen Nation, die auf ihre durch glorreiche Kämpfe mühſam er⸗ 

rungene Glaubenseinheit mit Recht ſtolz iſt, hatten die Liberalen das 

Princip der Trennung einzuſchwärzen geſucht. Das Concordat ſtellt wie 

üblich den Grundſatz voran: „mit Ausſchluß jedes anderen Religions- 

bekenntniſſes wird einzig die katholiſche Religion wie bis dahin auch in 

Zukunft die Religion der ſpaniſchen Nation ſein“; dem entſprechend ſoll 

ſie „mit allen Rechten und Prärogativen, die ſie nach göttlichem Rechte 

und den canoniſchen Satzungen beſitzt, erhalten“ bleiben. Dieſe Be— 

ſtimmungen taſteten die Liberalen an, indem ſie ihre unbeſchränkte Reli— 

gionsfreiheit zur öffentlichen Geltung bringen wollten. Sie ſuchten nämlich 

in ihrer Weiſe einſeitig das religiöſe Grundgeſetz abzuändern durch den 

Artikel: „der Staat verpflichtet ſich die katholiſche Religion als einzige 

Staatsreligion aufrecht zu halten, deſſenungeachtet ſoll Niemand, weder 

Spanier noch Fremder, wegen ſeiner Religionsmeinungen verfolgt wer— 

den !!“ Dieſer Artikel wurde in den Cortes am 30. April 1855 ange— 

nommen. Die damit prineipiell angebahnte Religionsfreiheit fand aber 

in ganz Spanien den lebhafteſten Widerſtand. Sie konnte ſich auch 

keineswegs Boden erringen, als Emiſſäre der anglicaniſchen Bibelgeſell— 

ſchaft ihr Glück auf der pyrenäiſchen Halbinſel verſuchten, und iſt in 
der Convention vom 25. Auguſt 1859 grundſätzlich verlaſſen. Auf die zur 

Vertheidigung vorgebrachten Gründe der Liberalen bezieht ſich die Theſe. 

Dieſelbe beſtreitet den Grundſatz der katholiſchen Glaubenseinheit nicht 

direct, als wäre er mit dem Naturrechte unvereinbar; ſie ſagt nur, 

derſelbe laſſe ſich heutzutage nicht mehr feſthalten. Aehnliches wurde in 

den Debatten über die Glaubenseinheit in Tyrol vorgebracht. 

56. Als eine indirecte Rechtfertigung für die Verwerfung dieſer 

Maxime kann man das moraliſche Elend unter jenen katholiſchen Natio— 

nen anſehen, die nicht ſo glücklich waren, ſich noch bei Zeiten der liberalen 

Freiheit von der Religion zu erwehren. Unter ihnen befinden ſich die 

Republiken Neu⸗Granada und Mexiko, in denen die Theſen 78 und 79 

1 A. A. Z. 1855. Nr. 75. 
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ihre entſprechende Verwirklichung gefunden haben. Dort brachte, wie 

die Allocution Acerbissimum vom 27. September 1852 klagt, die Regie⸗ 

rung einen Geſetzesentwurf ein, welcher „den in Neu-Granada ſich 

niederlaſſenden Einwanderern unbeſchränkte öffentliche Religionsübung 

geſtattete.“ Die etwas ſpäter (1851) erlaſſene Verfaſſung dehnte trotz 

der Einſprache Pius' IX. dieſelbe ſchlechthin auf alle Einwohner aus, 

indem ſie ihnen noch dazu die Unterrichts-, Meinungs- und Preßfreiheit 

beſcheerte. Letzteres geſchah auch 1856 durch die Liberalen in Mexico, 

wie die Allocution Nunquam fore ſagt: „um ſo die Sitten und Ge— 

ſinnungen leichter zu verderben und die verabſcheuungswürdige, ſchreck— 

liche Peſt des Indifferentismus neben der Untergrabung unſerer heiligen 

Religion zu verbreiten.“ In Wirklichkeit äußerte ſich hier neben der 

Cultfreiheit die Barbarei auf breiteſter Grundlage; mit dem alten Erbe 

der Glaubenseinheit wurde ſelbſt das Eigenthum und die menſchliche 

Cultur durch offen antiſociale Beſtrebungen bedroht !. 

57. Vergleichen wir die Theſen 77 — 79 mit den vorangeſchickten 

Sätzen, insbeſondere dem dritten aus Quanta cura, ſo läßt ſich ein 

Unterſchied nicht verkennen. Die letzteren poſtuliren die Cultfreiheit als 

ein unveräußerliches, natürliches Recht, das unbedingten Anſpruch habe 

auf Geltung; dagegen behaupten die Theſen nur die Einführung unter 

den heutigen Zeitverhältniſſen als das allein Zuträgliche (77); 

„deßhalb“ ſoll ſie ſelbſt in Staaten mit ausſchließlich katholiſcher Bevöl⸗ 

kerung lobenswerth ſein (78); „denn“ die Einwürfe aus den moraliſchen 

Nachtheilen ſeien nicht ſtichhaltig (79). Sieht man freilich genauer zu, 

fo verſchwindet der Unterſchied. Denn wie die Veranlaſſung der Theſe 

77 zeigt (n. 55), will nicht geſagt werden: es gibt heutzutage ſtaat— 

liche Verhältniſſe, unter denen die Aufrechthaltung der Glaubenseinheit 

nicht zuläſſig iſt; ſondern es wird ganz allgemein, auch für katholiſche 

Nationen, bei denen ſolche Verhältniſſe nicht beſtehen, das Verdiet aus— 

geſprochen. Es muß alſo ein principieller Grund vorausgeſetzt werden, 

um die Allgemeinheit und Unbedingtheit, womit die Cultfreiheit empfohlen 

wird, zu erklären. Die Rückſichtnahme auf „unſere Zeit“ will dann 

nur ſagen, in unſeren fortgeſchrittenen Zeiten ſei das Princip der Eult- 

freiheit bereits zu einer gewiſſen allgemeinen Anerkennung gelangt. 

Dieſe innere Gemeinſamkeit mit dem liberalen Grundſatz können wir 

auch aus den Gründen, welche gemeinhin für die Theſe 77 angeführt 

1 S. einen Bericht der Times in der A. A. Z. 1856. Nr. 223. 
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werden!“, entnehmen: ihre Vertheidiger behandeln dieſelbe als eine un— 

abweisliche Forderung der heutigen Culturſtufe; das heißt ſie wollen, 

daß man in der modernen Geſellſchaft den Grundſatz der Menſchen— 

rechte (Art. 11) zugebe. Sofern die 78. Theſe eine Folgerung aus der 

77., die 79. eine Begründung derſelben enthält, theilen auch ſie die 

Verwerfung. Das Weichen von der Glaubenseinheit iſt an ſich ein 

Uebel, obwohl es ein nothwendiges Uebel werden kann. Daher iſt auch 

heute noch die Aufrechthaltung der Glaubenseinheit unter gewiſſen Ver— 

hältniſſen nicht allein zuläſſig, ſondern von der Pflicht geboten, das 

Gegentheil aber, das Weichen ohne nöthigende Gründe, tadelnswürdig. 

Mit der Glaubenseinheit iſt übrigens jede Art von Cultfreiheit 

ausgeſchloſſen. Geſetzt alſo, die Freigebung der Religion in Neu-Gra— 

nada hätte ſich auf ſpeciell genannte Bekenntniſſe eingeſchränkt, ſo könnte 

ſie immer noch dem Tadel unterworfen ſein, dieſer ſteigert ſich freilich 

dadurch, daß mit der völligen Gleichgiltigkeit nicht einmal die Grenzen 

des Naturgeſetzes eingehalten ſind. Die Theſe 77 mit andern Worten 

zwingt keineswegs zu der Annahme, die Kirche habe nur die unbeſchränkte 

Cultfreiheit tadeln wollen; ſie legt viel eher das Andere nahe?, daß 

das principielle Weichen von der Glaubenseinheit ſchlechtweg, wie immer 

es geſchehe, ob mit Bevorzugung einer Seete, oder aber mit völliger 

Religionsfreiheit, verwerflich ſei. Darüber kann ja kein Zweifel ſein, 

daß im Prineip für die katholiſche Kirche jede, die beſchränkte wie die 

unbeſchränkte Freiheit dem Glauben gegenüber unzuläſſig iſt. Ob in 

der Anwendung das Eine eher zuzulaſſen ſei als das Andere, läßt ſich 

aus unſern Theſen gleichfalls nicht ermitteln. Es haben ſogar ſchon 

in der Reformationsperiode katholiſche Polemiker, wie der Cardinal 

1 Beiſpielshalber verweiſen wir auf einen in jüngſter Zeit erſchienenen Aufſatz 

von einem „liberalen Katholiken“ in der Rivista universale di Genova, aus wel- 
chem die Civiltà in ihrer 247. Lieferung Auszüge gibt. Wir finden da folgende 

Sätze: „unläugbar iſt die gegenwärtige Bildung in ihrem Weſen die Entwicklung 
und zeitliche Verwirklichung der chriſtlichen Grundſätze.“ „Das Fundamentalprincip 

der modernen Bildung iſt die Religionsfreiheit“, ein Princip, das dem Evangelium 

nicht zuwider ſein ſoll, ebenſo wenig dem recht verſtandenen Wohl der Kirche; ob— 

gleich der Verfaſſer zugibt, daß es bis jetzt unter allen von der Revolution des 

J. 1789 eingeführten Principien den meiſten Widerſpruch von der Kirche erlitten 

habe. — Dem thut keinen Eintrag, daß dieſer Liberale die Religionsfreiheit in 

vollem Sinne nur auf das innere Gebiet des Gewiſſens beſchränkt und bezüglich 

der Culte die Schranken des Naturgeſetzes gewahrt wiſſen will. 
2 S. Alloc. Multis gravibusque v. 17. Dec. 1860. Recueil. p. 428 und 

die Theſen 15—18 des Syll. 



58 

Hoſius von Ermeland, der vollen Religionsfreiheit, wie die außer— 

lutheriſchen Bekenntniſſe ſie heiſchten, vor der beſchränkten den Vorzug 

gegeben. Freilich hätten dieſelben wohl nie in den liberalen Grundſatz, 

welcher vollkommene Gleichgiltigkeit des Staates gegen die Religion 

fordert, einwilligen können, weil dieſe gegen das Naturgeſetz verſtößt. 

58. Die 80. Theſe lautet: 

„Der Römiſche Papſt kann und ſoll ſich mit dem Fortſchritt, mit dem Liberalis⸗ 

mus und mit der modernen Bildung ausſöhnen und verſtändigen.“ 

„Schon längſt,“ bemerkt der Papſt zu der Zumuthung, die in dieſer 

Theſe enthalten iſt, „iſt der klägliche Zwieſpalt kein Geheimniß mehr, 

durch welchen in unſerer ſo unſeligen Zeit die ſtaatliche Geſellſchaft in 

Folge des Kampfes der Principien der Wahrheit und des Irrthums, 

der Tugend und des Laſters, des Lichtes und der Finſterniß zerriſſen 

wird. Denn während die Einen den Forderungen der ſogenannten mo— 

dernen Bildung beipflichten, vertheidigen die Andern im Gegentheil die 

Rechte der Gerechtigkeit und unſerer hl. Religion. Die Erſteren ver— 

langen, daß ſich der Römiſche Papſt mit dem Fortſchritt und dem Libe— 

ralismus, wie ſie ſagen, und mit der modernen Bildung ausſöhne und 

vergleiche. Aber die Letztern dringen mit Recht darauf, daß die un— 

veränderlichen und unerſchütterlichen Principien der ewigen Gerechtigkeit 

unverletzt aufrecht erhalten bleiben; ſowie daß geſichert werde der heil— 

ſame Einfluß unſerer hl. Religion ... Aber die Vertheidiger der mo— 
dernen Bildung ſind mit dieſem Gegenſatze nicht einverſtanden, da ſie 

für wahre und aufrichtige Freunde der Religion gelten wollen“ !. 

59. Iſt hieran etwas dunkel? Die Liberalen, um welche es ſich 
hier handelt und welche ausgeſchloſſen werden mit der Theſe, muthen 

dem Papſte nicht zu, die katholiſche Religion aufzugeben oder die Kirche 

dem Staate zu unterwerfen; aber ſie fordern kirchliche Anerkennung des 

Liberalismus, wornach die Freiheit der Culte, die Trennung des Staates 

im Princip berechtigt iſt. Umgekehrt: jene Katholiken, auf deren 

Seite ſich der Papſt ſtellt, ſchließen die praktiſche Duldung nicht— 

katholiſcher Geſellſchaften, die Verträge mit ihnen, die Verſtändigung 

mit dem thatſächlich getrennten Staate nicht aus, wohl aber ſtellen ſie 

dem Liberalismus, welcher der Freigebung des Irrthums und der Tren— 

nung principielle Berechtigung einräumt, die katholiſche Lehre, daß ein 

Jam dudum. 18 März 1861. 
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ſolches Recht keineswegs beſtehe, als unerſchütterlich entgegen. Vergebens 

berufen ſich die Gegner darauf, daß ihr Grundſatz, oder die Behauptung 

des principiellen Rechtes der Cultfreiheit der katholiſchen Religion nicht 

zuwider ſei. Die Bekenner jenes Grundſatzes, rechneten ſie ſich auch 

unter die noch katholiſchen Liberalen, erweiſen ſich als Feinde der katho— 

liſchen Religion. Der Liberalismus iſt dieſer entgegengeſetzt; ſeinem 

Grundſatz, daß die Cultfreiheit ein berechtigtes Princip ſei, liegt etwas 

Unkatholiſches zu Grunde, der Indifferentismus nämlich, welcher mit der 

katholiſchen Religion zerfallen iſt; nicht die bürgerliche, ſondern die religiöſe 

und dogmatiſche Toleranz. Dieſe liberalen Katholiken offenbaren auch 

ihren Zerfall durch ſprechende Thatſachen. „Wir wollten ihnen Glauben 

ſchenken,“ ſagt der Papſt, „wenn nicht die traurigſten Thatſachen, welche 

ſich tagtäglich vor Aller Augen ereignen, völlig vom Gegentheil über— 

zeugten.“ Als ſolche Thatſachen werden nun aufgezählt: poſitive Be— 

günſtigung und Ausbreitung der Irrlehren; der Bruch der feierlichen 

Verträge mit dem hl. Stuhle; die Verfolgung der religiöſen Orden; 

die Parteilichkeit zu Gunſten der Nichtkatholiken bei der Verleihung 

öffentlicher Aemter und ihre Bevorzugung im Schulweſen und in der 

Preſſe, neben offener Verfolgung pflichttreuer Katholiken, welche ihrer 

Kirche anhangen. All' das geſchieht im Namen des „Fortſchrittes“ und 

der „modernen Bildung“; es iſt alſo offenbar, daß dieſe Schlagwörter 

Prineipien verhüllen, welche der katholiſchen Religion feindſelig find. 

„Man nenne die Sache beim rechten Namen,“ fährt Pius IX. fort, „ſo 

wird ſich zeigen, daß der hl. Stuhl ſich allezeit treu bleibt. Die wahre 

Bildung hat an ihm immerdar ihren Hort und Pfleger gefunden. Von 

ihm iſt, wie die Geſchichte ausweist, in den Miſſionen alle wahre Bil— 

dung, Zucht und Geſittung unter die Völker ausgegangen. Mit einem 

Syſteme, das unter dem Aushängeſchild der Bildung eigens auf Schwäch— 

ung, wenn nicht gar Vernichtung der Kirche ausgeht, kann ſich der 

hl. Stuhl, der Römiſche Papſt, nimmer vergleichen.“ 

60. Der Gang der Widerlegung iſt uns einerſeits durch die Natur 

des Gegenſtandes, andererſeits durch die beſondere Aufgabe dieſer letzten 

Broſchüre vorgezeichnet. Alle Socialdoctrinen, haben wir im geſchicht— 

lichen Ueberblicke erkannt, charakteriſiren ſich in erſter Linie, ſeit Chriſti 

Erſcheinung, durch die Löſung der Frage: wie ſtellt ſich die öffent— 

liche Gewalt zum göttlichen Geſetze? Darnach richten ſich die con— 

creteren Aufſtellungen über das Verhältniß zur Kirche und ihrer Aucto— 

rität über die Mitglieder. So iſt es auch mit der liberalen, oder der 
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Theorie, daß Staat und Kirche zu trennen ſeien. Das erſte charakte⸗ 

riſtiſche Merkmal derſelben iſt ihre atheiſtiſche Grundlage, womit wir be— 

ginnen, bevor wir 2. u. 3. ihre Anwendung auf das Verhältniß des Staa⸗ 

tes zur Kirche und 4. ihren Grundſatz der Religionsfreiheit beleuchten. 

Im Gegenſatz ſodann zur VI. Broſchüre!, welche von der Kirche als gött— 

licher Stiftung ausging, um die liberalen Irrthümer der Gegenwart zu 

widerlegen, begeben wir uns auf den Boden unſerer Gegner, um vom 

Begriffe des Staates aus die richtige Anſchauung, wie über das Ber- 

hältniß der beiden Gewalten, fo über Glaubenseinheit und Religions- 

freiheit zu gewinnen. 

1 VI. St. a. M. L. S. 6. 



61 

Zweiter Theil. 

Widerlegung der Theſen. 

Erſter Abſchnitt. 

Das liberale Staatsprincip in ſeiner Grundlage, oder die atheiſtiſche 

Geſellſchaftslehre. 

§ 4. Stammen auch mancherlei Rechte vom Staate, ſo iſt 

dieſer doch nicht der Urſprung des Rechtes überhaupt, der 

vielmehr in Gott zu ſuchen iſt, von welchem auch unab— 

hängig vom Staate verſchiedene Rechte verliehen werden. 

Es iſt alſo das Recht des Staates in keiner Weiſe unbe— 

grenzt. (Theſe 39.) 

61. „Willſt Du mit mir“, beginnt Cicero ſeine Unterſuchungen über 

den Staat, „den Urſprung des Rechtes bis zu ſeiner Wurzel verfol— 

gen? dann werde ich Dir den Stammbaum desſelben in der Natur 

aufzeigen; denn von ihr ausſchließlich müſſen wir uns in dieſer Erörte— 

rung führen laſſen“ . Was haben wir uns unter dieſer „Natur“ zu 

denken, auf welche mit den Philoſophen die Rechtsgelehrten und Cano— 

niſten das Recht und den Staat einmüthig? zurückführen? Es iſt un⸗ 

1 De legibus I, 6. 

2 „Jeder Staat verdankt der Natur ſein Beſtehen.“ „Vom ſtaatlichen Rechte 

iſt einiges natürlich, anderes durch das Geſetz feſtgeſtellt. Natürlich aber iſt, was 

allenthalben gilt, nicht weil es ſo beſchloſſen oder nicht beſchloſſen iſt.“ Ariſtoteles Poli 

tik. I 2. Ethic. Nicom. V, 7. — „Alle Völker“, ſagt Gajus in den Pandekten, „be— 

ſitzen theils ein eigenthümliches“ (jus civile), „theils ein allen Menſchen gemein— 

ſames Recht“ (Jus gentium). Das letztere, das natürliche Recht, wie wir ſagen 

würden, iſt nach ihm jenes, „welches die natürliche Vernunft unter allen Menſchen 

feſtgeſetzt hat“. (L. 9. De just. et jure I, 1). — Gratian verſteht unter der Natur die 

von der Offenbarung erleuchtete Vernunft, als Verkünderin der göttlichen Geſetze, 

welcher die Gewohnheit und das geſchriebene Geſetz als Quellen der menſchlichen 

Geſetze gegenüber geſtellt werden. c. 1. D. 1. 
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fere ſittliche Natur gemeint, bezogen auf das gejellige Weſen des Men- 

ſchen, welcher in den Thieren der Inſtinet analog iſt. Wie dieſes feſte, 

der Auslegung und Fortbildung entzogene innere Lebensgeſetz die Thiere 

lehrt, ihre Wohnungen nach einer beſtändigen Form zu bauen, die ent⸗ 

ſprechende Nahrung zu finden und ihre Art durch Fortpflanzung zu er— 

halten, ſo wirkt im Menſchen der höhern Stufe gemäß, auf welche ihn 

ſeine Vernunft erhebt, eine innere ſittliche Geſetzgebung, jenes „Geſetz, 

das den Heiden in das Herz geſchrieben iſt“ !. Es iſt der vernünftige 

Antrieb, den Schöpfer durch Erkenntniß und Liebe zu umfaſſen und wie 

die eigenen perſönlichen Fähigkeiten, ſo auch die geſelligen Verhältniſſe 

nach dem Willen desſelben oder nach der Ordnung einzurichten 2. Ver— 

gleichen wir nämlich den Menſchen mit den Weſen unter ihm, ſo iſt er 

nicht ſelbſtlos in das Leben des Univerſums hineingezogen, ſondern er— 

hebt ſich zum Gedanken dieſes Lebens, ſowie ſeines göttlichen Urhebers. 

Dieſelbe Vernunft, welche ihm die Weſenheit der Dinge zeigt, macht 

ſein Begehren auch zum freien Willen. Mit der Spontaneität nämlich 

gleichſam vermählt erzeugt ſie die Wahlfreiheit und ſtellt dieſer in der 

erkannten Wahrheit eine Ordnung gegenüber, der ſie ſich unterwerfen ſoll; 

und zwar deßhalb, weil es ſo der Wille des zugleich mit der Ordnung 

ergriffenen Urhebers der Ordnung, des Schöpfers und Bewegers aller 

Dinge iſt. Die Vernunft, als vereinigt gedacht mit dem Begehren, auf 

dem Gebiete des Willens, iſt die ſittliche Natur des Menſchen. Sie 

ſtellt den ganzen Menſchen, den ſinnlichen wie den geiſtigen; den auf 

das Univerſum wie den auf Gott bezogenen; den Einzelmenſchen wie 

den zu Andern ſeines Geſchlechtes in Wechſelwirkung geſetzten unter die 

Ordnung. Oder vielmehr, genauer ausgedrückt, ſie zeigt dem Menſchen 

die göttliche Ordnung, in welcher er ſteht, mit dem heiligen Willen, dem ſie 

entfließt; fie promulgirt ihm das ewige Geſetz mit der göttlichen Sanction, 

verkündet ihm ſeine Pflichten und übt als eine Stellvertreterin Gottes 

eine innere Aufſicht, ein Richteramt in der Stimme des Gewiſſens aus. 

Das Recht und den Staat auf die Natur gründen, heißt alſo, ſie als 

eine Forderung der ſittlichen Natur in uns begreifen, und weil dieſe in 

uns das ewige Geſetz enthält, ſie auf den heiligen Willen Gottes zu— 

rückführen oder als göttliches Gebot erfaſſen. 

62. Sogleich bei dieſer allgemeinen Grundlage können wir den 

1 Römer. 2, 14— 15. 
2 S. Thom. Summa. I. IIdae qu. 94. a. 2. 
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Hauptirrthum der in der Einleitung zur Genüge charakteriſirten atheiſti— 

ſchen Geſellſchaftslehre erkennen. Sie ſchließt entweder direct und offen 

mit den Materialiſten jedes höhere ſittliche Element von der Menſchen⸗ 

natur aus, oder wo ſie mit den Pantheiſten dieſes zuzugeben ſcheint, 

beruht ihr Zugeſtändniß auf einer Täuſchung. Fehlt aber die fittliche 

Natur im Menſchen, ſo iſt ſein Geſellſchaftsleben von den Paarungen 

und Heerdenbildungen der vernunftloſen Thiere, die nicht rechtsfähig 

ſind, nicht zu unterſcheiden, eine Rechtsordnung iſt auf dieſem Stand— 

punkte unbegreiflich. Wir ſagen, auch die Pantheiſten entfernen ſich nicht 

weſentlich von dieſer Grundlage; denn ihre Alleinslehre faßt Gott als 

ein unperſönliches Weſen, als eine blinde Naturkraft, der es nicht ver— 

gönnt iſt, in den einzelnen Menſchen Perſonen oder Träger von Rechten 

zuwege zu bringen. Denn Niemand gibt, was er ſelber nicht hat. Wie 

ſoll ein unperſönliches Weſen Perſonen erzeugen? Die Menſchen bleiben 

als Einzelweſen ſelbſtloſe Wellen im Ocean des Alllebens. Wie ſoll da 

Recht entſtehen? Alles bleibt im Kreiſe der Naturgewalt. Nun hat man 

freilich dieſe wüſte Oede durch ein entgegengeſetztes Extrem, durch die 

Vergötterung der menſchlichen Perſönlichkeit, das „Princip der Subjee— 

tivität“ nämlich, zu beleben geſucht. (Dies iſt auf den älteren Fichte hin 

von Hegel oft geltend gemacht.) Allein man iſt damit aus der Un— 

fähigkeit, ein wirkliches Rechtsſubject aufzuweiſen, nicht herausgekommen, 

und hat dazu dem neuen Gotte den Widerſpruch aufgehalst, daß auf 

der einen Seite die angeblich göttlichen Perſonen in ihm als dem All-Ich 

verſchwinden, auf der andern das All-Ich nur als Product jener Per— 

ſonen Wirklichkeit gewinnen kann. Zur Erfaſſung des wunderbaren Or— 

ganismus der menſchlichen Perſönlichkeit und zum Verſtändniß ihrer ſitt— 

lichen Würde und Beſtimmung fehlt hier ſelbſt die allerdürftigſte Baſis, 

die Anerkennung, daß der einzelne Menſch als ſolcher, wie er leibt und 

lebt, ein für ſich exiſtirendes, von Gott unterſchiedenes, geſchaffenes 

Weſen iſt. — Dem materialiſtiſchen Abweg entgegengeſetzt, aber ſchließ— 

lich mit ihm gleichfalls zuſammenlaufend iſt die Richtung jener rationa— 

liſtiſchen Rechtslehrer, welche über der idealen Seite vom Menſchen die 

Bedeutung der poſitiven Thatſachen überſehen und das Recht und den 

Staat in ein unerreichbares Ideal verflüchtigen. Dieſer Subjectivismus 

rächt ſich durch den Rückfall in die Anbetung der Gewalt und die ungebühr— 

liche Betonung des Poſitiven. Die menſchliche Natur umfaßt beide Sei— 

ten: das Reich des Idealen oder der Ordnung und das Gebiet der po— 

ſitiven Thatſachen; ſie iſt auch nicht etwas bloß Menſchliches, ſondern 
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das Menſchliche, das den göttlichen Weltplan an einer beſtimmten Stelle 

des Univerſums kundgibt. Ordnung als das mitgetheilte Göttliche und 

das Reich der Freiheit als das ſpezifiſch Menſchliche liegen in der fitt- 

lichen Natur in einander. 

63. Damit heben ſich auch Mißverſtändniſſe, die von einer dritten Seite 

her verlauten. Jenen gegenüber, welche die Zurückführung des Staates auf 

den Willen Gottes in der den Rationaliſten entgegengeſetzten Richtung über— 

treiben, ſind die beiden Seiten am Rechte und Staate: das Reich der 

poſitiven Thatſachen und das Reich der in Gott gründenden Ordnung, 

wohl zu unterſcheiden. Die erſteren gehören, da hier von der Offen— 

barung abzuſehen iſt, dem menſchlichen Willen und der materiellen Seite 

am Menſchen an, nach welcher er in das Univerſum verflochten iſt; ſie 

ſtehen unter der göttlichen Vorſehung. Wenn wir nun ſagen: das Recht 

ſtammt von Gott, ſo wollen wir nicht bloß ausdrücken: das Recht iſt 

eine von Gott gewirkte oder zugelaffene Thatſache; damit wäre blut» 

wenig gejagt, und auch die eraſſeſten Materialiſten könnten dieſes zugeben. 

Wir charakteriſiren vielmehr hiedurch die betreffenden moraliſchen That— 

ſachen als mit der göttlichen Ordnung ſo verknüpft, daß ſie in ſitt— 

lichen Weſen eine Verpflichtung erzeugen. Daß N. N. Eigenthümer 

einer gewiſſen Sache X. iſt, hängt von feſten Thatſachen des Erwerbs 

durch Beſitzergreifung oder Vertrag oder Erbſchaft ab; dieſe Thatſachen 

aber ſind fähig, perſönliches Eigenthum zu erzeugen, weil ſie den von 

der moraliſchen Ordnung aufgeſtellten Bedingungen entſprechen. Ebenſo 

im öffentlichen Rechte. Daß eine beſtimmte Dynaſtie im Beſitze der 

höchſten Gewalt iſt, iſt Fügung oder Zulaſſung der Vorſehung; daß fie 

im rechtmäßigen Beſitze der Auctorität ſich befindet, hängt von der 

Zuſammenſtimmung des Beſitzes mit der moraliſchen Weltordnung ab. 

Was nun der letzteren an den Thatſachen gemäß, oder recht iſt, kann als 

ſolches der Vernunft ohne Weiteres einleuchten, wie z. B. daß es dem 

Menſchen verboten iſt, dem Nächſten Unrecht zu thun; daß er der recht— 

mäßigen Obrigkeit Gehorſam, Gott Ehrfurcht ſchuldig iſt u. ſ. w. Um 

aber in einem gegebenen Falle zu erkennen, z. B. daß einem Conſeriptions⸗ 

pflichtigen das Auswandern verboten iſt, dazu bedarf es der Erklärung 

einer rechtmäßigen Obrigkeit. Geſetzt, es fiele einem Privatvereine ein, 

wie es vor einiger Zeit in Bologna von einem Arbeiterelub geſchehen iſt, 

den Bürgern einer Stadt Geſchäftseinſtellung an einem beſtimmten Tage 

vorzuſchreiben, ſo wäre das Haupterforderniß, die Verknüpfung mit der 

moraliſchen Ordnung, nicht vorhanden, weil die Gewalt, einem gewiſſen 
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Kreiſe von Handlungen dieſe Eigenſchaft zu verleihen, der rechtmäßigen 

Obrigkeit vorbehalten iſt. Dasſelbe gälte, wenn die Obrigkeit den ihr 

von der Ordnung vorgeſchriebenen Kreis überſchritte und z. B. einen 

religiöfen Act verböte, der fie nichts angeht. Wie nun die in ihren 

Grenzen ſich haltende Erklärung der Obrigkeit, fo können auch inner- 

halb gewiſſer Kreiſe Thathandlungen von Privaten menſchliche Rechte 

erzeugen, aber auch ſie ſind hiebei an Bedingungen gebunden, welche 
aus der Regel der göttlichen Ordnung folgen. In dieſer alſo, behaup— 

ten wir, wurzelt mit dem Rechte überhaupt auch die ſtaatliche Ordnung, 

erhaben über menſchliches Belieben. 

64. Vom höchſten Geſichtspunkte aus betrachtet iſt uns das Recht 

nichts Anderes als die Stelle, welche den vernünftigen Erdbewohnern 

gegen einander verglichen in der Weltordnung von Gott angewieſen iſt; 

oder es iſt eine göttliche Gleichung, nicht für materielle, ſondern für mo— 

raliſche Werthe, eine göttliche Werthſchätzung, welcher der ganze Menſch 

unterſtellt iſt. Das Recht als Norm, wie es unter uns beſteht, iſt das 

vom Menſchen gefundene Recht. Die Gerechtigkeit als Kunſt des Ge— 

ſetzgebers und Richters weiß in dieſem Sinne mit moraliſchen Werthen 

gut zu rechnen; als Tugend aber, das Facit im Leben gut zu verwer— 

then 1. In dieſem Sinne ſagt der heil. Auguſtin, der menſchliche Ge— 

ſetzgeber müſſe, um gute Geſetze zu geben, bei Gott in die Schule gehen?. 

Wir ſagen alſo mit dem Hauptſatz unſerer Theſe nicht bloß: alles Recht 

iſt eine unter der Vorſehung ſtehende Thatſache; aber ebenſo wenig, daß 

die Verknüpfung der Thatſachen, durch welche ſie Recht werden, geoffen— 

bart ſein müſſe, oder daß es nur poſitiv göttliche Rechte gebe, denn wir blei— 

ben im Kreiſe der natürlichen Ordnung. Wir beſtreiten nicht, daß es 

bei der Staatsgewalt ſtehe, Rechte zu erzeugen; wir ſagen nur, nicht 

alle Rechte kommen vom Staate, noch viel weniger, das Recht ſchecht— 

weg, als ob es kein Recht gebe, als jenes, das die Staatsgewalt dafür 

erklärt. Ja wir behaupten, ſelbſt das Recht der Staatsgewalt, alſo 

das, was ſie befähigt, Recht zu erzeugen, kommt von Gott, denn das 

Recht ſchlechtweg ſtammt von Gott; oder Recht iſt eine menſchliche That— 

ſache zuletzt einzig durch ihren Zuſammenhang mit der göttlichen Ord— 

nung. Nicht der menſchliche Wille macht das Recht, ſondern wo das 

1 Vergl. S. Thomas II. IIdae d. 57. a. 1. 2. P. Suarez. De Deo Legisla- 

tore I, 2. 

2 De vera relig. cp. 31. 

Encyelica XII. 5 
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Recht vom menſchlichen Willen ſtammt, muß es der mit der Ordnung 

verknüpfte Wille ſein. | 

65. Dieſer Hauptſatz unſerer Theſe mit der Anwendung auf bie 

ſtaatliche Rechtsordnung iſt anderwärts hinlänglich erörtert und bewiefen !. 

Das Recht und ſeine Ordnung im Staate ſind Glieder der ſittlichen 

Weltordnung, dieſe aber iſt nichts anderes, als das ewige Geſetz, oder 

ein Ausfluß des heiligen Willens Gottes. Somit entſpringt, wie das 

Recht überhaupt, ſo das des Staates aus Gott. Es iſt nur eine an⸗ 

dere Form dieſes Beweiſes, wenn geſagt wird: Recht und ſeine Ord— 

nung im Staate iſt das Erzeugniß der ſittlichen Natur im Menſchen, 

ſofern ſie bezogen iſt auf deſſen geſelliges Weſen; denn die ſittliche Na⸗ 

tur iſt eben die Mittheilung der ſittlichen Weltordnung an den Menſchen. 

66. Knüpfen wir aber mit dem gewöhnlichen Beweisgange? an das 

Letztere an, ſo beſitzt jeder Menſch mit dem Kreis von Rechten, in wel— 

chem er als ſittliches Weſen nach dem Willen Gottes ſteht, das Recht 

auf eine Veranſtaltung, welche ihn ſchützt gegen den natürlichen Feind 

des Rechtes, gegen die Eigenmacht ſeiner Geſchlechtsgenoſſen. An dieſe 

höchſte geſellſchaftliche Hülfe, welche den ſtaatlichen Organismus als ein 

Poſtulat der ſittlichen Natur erſcheinen läßt, lehnen ſich von Innen, aus 

der Natur des Rechtes heraus, alle einzelnen Aufgaben des Staates an, 

die ſich, von rohen Anfängen ausgehend, immer deutlicher im Bewußt⸗ 

ſein der Völker entfaltet haben. Das Recht iſt ja nichts Starres, ſondern 

der lebendige Menſch, geſtellt unter die ſittliche Ordnung. Der Staat 

aber iſt das ſich vollkommen ſchützende Recht. Von ſelber bietet ſich zur 

Vergleichung mit dem Staate die Familie dar. Auch ſie iſt gleich dem 

Staate ein Gebilde der Natur; auch ſie umfaßt in ihrem Streben den 

ganzen Menſchen; auch ſie erzeugt neben den Rechten der Einzelnen in 

der Gewalt des Familienhauptes ein Recht des Ganzen und fordert als 

deſſen Träger eine moraliſche Perſon, welche gleichſam coneurrirt mit 

den phyſiſchen Perſonen, und deren Recht auf Gott zurückgeht. All das 

haben Staat und Familie gemeinſam. Worin unterſcheiden ſie ſich? 

Die Familie iſt nicht im Stande, ihr Streben nach Schutz zu vollenden, 

ohne ſelbſt wieder in eine ähnliche Vereinigung einzutreten, wie es zu— 

vor die Familienglieder ihr gegenüber gethan haben. Alſo ſie genügt 

1 S. die IX. St. a. M. L. Die Grundſätze des Rechts und der Sittlichkeit 
von Theod. Meyer. Beſ. III, 3. IV, 1-5. V, 3. 

2 S. Held, a. a. O. Oben n. 7. 
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fih noch nicht ſelber zu jener echt menſchlichen Glückſeligkeit, welche uns 

die Natur auf dieſer Erde angewieſen hat. Die erſte Familie, ſoferne 

ſie ſich genügte, trug bereits den Staat in ihrem Schoße, der ſpäter als 

Halle über Familien und Geſchlechtern ſich wölben, und mit der Bil— 

dung einer neuen moraliſchen Perſon das Recht nach dieſer Seite zum 

Abſchluß bringen ſollte. Denn das iſt das Eigenthümliche dieſer Geſell— 

ſchaft, daß in ihr eine höchſte irdiſche Gewalt für die zeitliche Wohlfahrt 

des Menſchen iſt, die keine andere über ſich erkennt !. 

67. Wir folgern nunmehr: iſt das Recht des Staates von Gott, 

ſo iſt es eben nur ſo umfangreich, als Gott es haben wollte; Gott hat 

es aber innerlich und äußerlich begrenzt, daraus folgt, daß es in keiner 

Weiſe unbegrenzt iſt. Hier haben wir abermals ſowohl Jene zu Geg— 

nern, welche dem Staate allen höheren Urſprung beſtreiten, indem ſie 

ſein Recht auf die phyſiſche Gewalt ſtützen und aller moraliſchen Schran— 

ken entledigen; als Jene, welche einen ſolchen göttlichen Urſprung der 

Staatsgewalt behaupten, wie er ſich nicht beweiſen läßt. Die Letzteren 

nämlich machen den Staat zu einer Theokratie und übertragen auf ihn 

eine göttliche Vollmacht, welche nur innerhalb der übernatürlichen Ord— 

nung behauptet werden kann. Beide treffen in der Regel darin zuſam— 

men, daß ſie der höchſten Gewalt im Staate Unumſchränktheit beilegen. 

Inſoferne untergraben beide die eigentliche Quelle der Staatshoheit, ihr 

Recht. Dieſe ruht nämlich, wie alle menſchliche Hoheit, in der Ebenbild— 

lichkeit des Geſchöpfes mit Gott. Der Menſch iſt der Stellvertreter 

Gottes in der ſichtbaren Schöpfung; er iſt ihr Herrſcher und hat das 

natürliche Recht, ſich Alles unter ihm dienſtbar zu machen. Seine irdi— 

ſche Wohlfahrt iſt die des Königs, ſie beruht auf dem Siege über alle 

Feinde ſeiner Natur in den Elementen, wie im Pflanzenreiche und unter 

den Thieren, ſowie in der unbeſchränkten Verfügung über die Mittel 

ſeiner Erhaltung, Vervollkommnung und Ergötzung. Aber vereinzelt iſt 

er unfähig, ſein Herrſcherrecht zu verwirklichen; ſo vereinigt er ſich nach 

einer feſten Ordnung mit Seinesgleichen, um zu dieſem Ziele zu ge— 

langen. Dieſe Ordnung iſt ihm von Gott, mittelſt ſeiner ſittlichen Natur 

vorgeſchrieben. Wird der Menſch zum Ziele kommen, wenn er das gött— 

liche Grundgeſetz ſeiner Natur nach einer oder der andern Seite umſtößt? 

1 Vergl. mit der Definition bei Ariſtoteles, Politik III, 9. Suarez J. c. I 
cp. 14. n. 7. S. August. De civ. Dei XIX. cp. 24. Taparelli, a. a. O. 1 S. 
219 v. Moy a. a. O. 11,13. — Ferdin. Walter. Naturrecht und Politik. SS 43. 49. 

5 * 
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Setzt ſich die Staatsgewalt, dieſes Ebenbild der göttlichen Vorſehung 

für die irdiſche Wohlfahrt, an Gottes Stelle, indem ſie entweder geradezu 

die Oberherrſchaft Gottes läugnet, oder ſich Rechte herausnimmt, welche 

ſich Gott vorbehalten, fo macht fie die Empörung zum Prineip der ſo— 

cialen Ordnung. Es geht an ihr dann in Erfüllung, was dem Ein- 

zelnen widerfährt, der ſich von Gott emancipirt, um ſeinen Gelüſten ſich 

zu ergeben oder dem Hochmuthe zu fröhnen. Wie dieſer ein Selave 

feiner Leidenſchaften wird, fo ſetzt ſich in dem von Gott offen oder ver— 

deckt abfallenden Staate die Empörung nach Unten fort als Revolution. 

Die Obrigkeit zerſtört durch ihre Trennung von Gott ſelber die Baſis 

ihrer Gewalt, welche im Pflichtbewußtſein der Unterthanen ruht, das 

durch keine irdiſche Macht erzeugt werden kann, ſondern ein ſittlicher Ver— 

nunftzwang iſt. 

68. Ueber die revolutionäre Staatslehre und ihre Wirkung diesfalls 

auch nur ein Wort zu verlieren, wird Jedermann als überflüſſig er— 

kennen. Dagegen wird es gerathen ſein, auf den Hauptſtützpunkt jener 

Form des Abſolutismus, der ſich theologiſch aus der heiligen Schrift zu 

begründen ſucht, einzugehen. Derſelbe beruft ſich hiebei vornehmlich auf 

bereits angezogene Stellen, namentlich im Römerbrief 1. Daß aber hier 

die Offenbarung nur der Stimme der Natur beipflichtet, erhellt ſchon 

daraus, daß der Apoſtel ſeine Lehre über den Urſprung der Gewalt mit 

Rückſicht auf die heidniſche Obrigkeit entwickelt, bezüglich deren eine über— 

natürliche Berufung anzunehmen widerſinnig wäre; aber auch daraus, 

daß die genannte Lehre mehr oder weniger deutlich auch bei den Heiden 

ſich findet; wie hätten ſonſt ihre Geſetzgeber für nöthig gefunden, ihre 

Geſetze auf die Gottheit zurückzuführen??? Oder wie läßt ſich anders 

die allgemeine Anſicht der Heiden erklären, daß die Atheiſten Feinde des 

öffentlichen Wohles ſeien? Die heilige Schrift beſtätigt alſo nur eine na— 

türliche Wahrheit, wenn ſie ſagt: „es gibt keine Gewalt als von Gott“. 

Hören wir indeß eine nähere Erklärung der Stelle von einem den apoſto— 

liſchen Zeiten nahe ſtehenden Lehrer, um dieſelbe vor einem den Ge— 

waltmißbrauch rechtfertigenden Mißverſtändniſſe zu bewahren. 

69. Die antinomiſtiſchen Gnoſtiker bezogen die genannte Stelle des 

Römerbriefes auf unſichtbare Reiche, indem ſie dem Böſen die Urheber— 

ſchaft wie des Sittengeſetzes, ſo auch der Staatsordnung zuwälzten. 

1 Röm. 13, 1. 
2 Vergl. P. Suarez, I. c. III cp. 3 n. 3 sqq. 
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Dagegen führte der heil. Irenäus über die Stelle Luc. 4, 6 aus, der 

Teufel habe gelogen, als er dem Herrn geſagt: alle Reiche der Welt 

will ich Dir geben. Denn die weltliche Herrſchaft ſtamme nicht von ihm, 

ſondern von Gott, und zwar ſei dieſelbe nach dem Sündenfalle von der 

gütigen Vorſehung zum Schutze des Geſchlechtes eingeführt worden. „Weil 

die Menſchen nach dem Falle alſo verwilderten, daß ſie ſelbſt in den 

Blutsverwandten einen Feind ſahen, und in Unruhe, in Mord und Hab— 

ſucht, ohne Scheu ihr Leben hinbrachten, ſetzte ihnen Gott die menſchliche 

Furcht als Schranke — denn die Furcht Gottes kannten ſie nicht mehr —, 

auf daß ſie, menſchlicher Gewalt unterworfen und durch ihr Geſetz ge— 

bunden, wenigſtens Etwas von der Gerechtigkeit beſäßen und ſich gegen— 

ſeitig zügelten. Und deßhalb werden auch die Obrigkeiten, durch die 

Geſetze mit der Gerechtigkeit umkleidet, über Nichts, was ſie gerecht und 

rechtmäßig thun, zur Rechenſchaft oder Strafe gezogen werden.“ „Was 

ſie aber immer“, fährt nun der heilige Lehrer fort, „zur Untergrabung 

des Rechtes, wider die Gerechtigkeit und die Religion, im Widerſpruche 

mit dem Geſetze, nach Art der Gewaltherrſchaft vollſtrecken, in dem wer— 

den ſie auch ihr Verderben finden, indem ein gerechtes Gericht Gottes 

über ſie hereinbrechen und ihnen Nichts nachſehen wird.“ Es bedarf 

kaum eines Zuſatzes, um unſere Auslegung zu rechtfertigen: die ſtaat— 

liche Ordnung gehört dem Bereiche der Natur an; wie ihr Zuſtande— 

kommen ein Werk der Vorſehung, ſo iſt der Zweck wie die Grenze der 

Gewalt von Gottes heiligem Willen beſtimmt. — „Zum Nutzen alſo für 

die Heiden iſt die weltliche Herrſchaft von Gott geſetzt (nicht aber vom 

Teufel, denn der hat niemals völlig Ruhe und will nicht einmal die 

Heiden in Frieden laſſen); damit die Furcht vor der menſchlichen Aucto— 

rität fie abhalte, ſich gegenſeitig aufzufreſſen wie die Fiſche“, und die 

vielfache Rechtswidrigkeit der Heiden in die Schranken gewieſen werde. 

Und demgemäß gibt es „„Diener Gottes““, die Steuern eintreiben, in 

dem ſie eben dazu den Auftrag empfangen haben. Die Gewalten, welche 

beſtehen, ſind von Gott geordnet; es lügt alſo der Teufel, wenn er ſagt: 

mir ſind ſie übergeben, ich verleihe ſie, wem ich will. Auf weſſen 

Geheiß nämlich die Menſchen zur Welt geboren werden, 

1 Man wird hier unwillkürlich an das Naturrecht der Abſolutiſten erinnert, 
nach denen wirklich die Größeren die Kleineren bewältigen, wie die ſtärkeren Fiſche 
die ſchwächeren verſchlingen. Offenbar betrachtet der hl. Irenäus Satan als den 

Erfinder dieſes Rechtes des Stärkeren, während er die Rechtsordnung als einen von 

Gott entgegengeſtellten Hemmſchuh behandelt. 
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auf deſſen Geheiß werden auch die Könige beſtellt, ange 

meſſen denen, welche zur treffenden Zeit von ihnen beherrſcht werden“ 1, 

70. Der heil. Irenäus hat übrigens mit dem Voranſtehenden eine 

Frage berührt, die von andern Vätern der Kirche, insbeſondere vom 

heil. Auguſtin, weiter ausgeführt und Urſache mancher Mißverſtändniſſe 

geworden iſt. In welchem Sinne iſt die Sünde bei der Entſtehung der 

ſtaatlichen Ordnung betheiligt? oder inwiefern iſt die Dienſtbarkeit in 

dieſer eine „gerechte“ Strafe für den Sünder?? Schon die Wiedertäufer 

des 16. Jahrhunderts ſahen in dem Chriſtenthum die Abſchaffung des 

Staates oder die Wiederherſtellung der urſprünglichen natürlichen Frei— 

heit. Näher liegt uns der Fall von Lamennais nach ſeinem Bruche mit 

der Kirche. Nach ihm? iſt jede Herrſchaft des Menſchen über Seines— 

gleichen ein Unrecht, eine Uſurpation, weil alle Menſchen von Gott gleich 

erſchaffen ſind und Gott ihr Herrſcher iſt. Wer alſo über Menſchen 

herrſcht, maßt ſich ein Vorrecht Gottes an, ähnlich wie Lueifer gethan. 

Der Teufel hätte alſo doch nicht gelogen, als er dem Herrn die Reiche 

dieſer Welt anbot, ſintemalen er ſie geſtiftet, alſo Oberhoheitsrechte über 

ſie beſitzt. Folgerichtig muß das Chriſtenthum, verſtehe wohl das echte, 

das mit dem Papſtthum nichts gemein hat, die obrigkeitliche Gewalt im 

Staate abſchaffen und ſich mit der Theokratie begnügen. — Daß Gott 

als Schöpfer der oberſte Herr der Menſchen iſt, beweist nur, daß keine 

Gewalt über dieſe ohne ſeine Anordnung beſtehen kann, nicht aber, daß 

die Gewalt über Menſchen ein Unrecht iſt. Wir wären auch wahrlich 

übel daran, wenn uns Gott mit unſeren Hoheitsrechten beim Worte 

nähme: wie wollten die Kinder Menſchen werden ohne Dienſtbarkeit? 

wie Völker ſich bilden ohne politiſche Ordnung? wie die foeialen Güter 

erhalten und genoſſen werden ohne den Schutz der Geſetze? Daß aber 

der heil. Auguſtin mit ſeiner Anſicht über die Entſtehung des Staates 

weit abweicht von den neuen wie von den alten Antinomiſten, unterliegt 

keinem Zweifel. Es geht ſchon daraus zur Genüge hervor, daß er mit 

dem Apoſtel und dem heil. Irenäus auch von den geiſtlichen Menſchen, 

oder den Bürgern der Stadt Gottes, um des Gewiſſens willen den Ge— 

horſam gegen die weltliche Gewalt fordert und in ihnen, als ſich von 

1 Adv. haer. V. cp. 24 n. 2. | 
2 Conditio quippe servitutis jure intelligitur imposita peccatori. De civi- 

tate Dei. 1. XIX. cp. 15. 

3 Sn den Paroles d'un croyant und den Affaires de Rome, die alsbald 

nach der Kataſtrophe verfaßt wurden. 
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ſelbſt verſtehend, vorausſetzt. Die Stadt Gottes, ſagt er, „trägt kein 

Bedenken, den Geſetzen des irdiſchen Reiches, wodurch das geordnet 

wird, was zur Erhaltung des zeitlichen Lebens gehört, zu gehorchen“ !. 

Sodann lehrt der heil. Auguſtin ausdrücklich, daß in Kraft des ewigen 

Geſetzes, welches die Erhaltung der natürlichen Ordnung gebietet, die 

Störung aber verbietet, der Staat entſtanden ſei ?. Dieſer hat alſo auch 

nach dem heiligen Lehrer ſeinen Grund in der ewigen Weltordnung, oder es 

iſt nach ihm der heilige Wille Gottes, daß Obrigkeit und Dienſtbarkeit 

ſei in der Welt, weßhalb der Apoſtel auch zum Gehorſam die Unter— 

gebenen mahne ?. Aber hätte der Menſch nicht geſündigt, dann hätte 

ihn Gott unter der Herrſchaft der Liebe geführt, nicht durch die Rechts— 

ordnung; und wenn er nun im Erlöſer ein geiſtliches Reich aufrichtet, 

ſo vertilgt dieſes zwar die Sünde, aber nicht alle Wirkungen der Sünde, 

namentlich nicht den Stand des Menſchen unter der zeitlichen Gewalt im 

Staate. So hängt Alles wohl zuſammen. 

71. Iſt das Recht des Staates wie alles Recht von Gott, ſo kann 

es nicht unbeſchränkt fein, fo kann es überhaupt keine unbeſchränkte Ge- 

walt hier auf Erden geben. Eine ſchlechthin unbeſchränkte könnte die 

Gewalt nur dann ſein, wenn ihre Freiheit unbegrenzt wäre wie die 

Macht, die ihr zu Gebote ſtünde. Daß das Letztere bei keiner irdiſchen 

Gewalt ſtattfindet, bedarf keines Beweiſes; wie ſteht es nun mit der 

Freiheit? Iſt die Gewalt des Staates über jedes ihr gegenüber ſtehende 

Recht erhaben und inſofern in einem gewiſſen Sinne unbegrenzt? Wenn 

alles Recht vom Staate käme, hätte dieſes allerdings einen Sinn, ſo— 

ferne der Staat über ihm bliebe, es wieder nach Belieben nehmen könnte. 

Iſt dieſes aber nicht der Fall, ſo ſteht es feſt, daß das Recht des 

Staates in keinem Sinne unbegrenzt iſt. Es iſt aber wirklich nicht der 

Fall; denn das Recht des Staates ſtammt von Gott, iſt alſo ſo umfang— 

reich als Gott es haben wollte; Gott aber hat es innerlich und 

äußerlich begrenzt. Das erſtere folgt ſchon aus der Natur des 

Rechtes. Mit ihm wird die Ordnung begründet im moraliſchen Uni- 

verſum, Jedem ſeine Stellung und ſein Maß zubeſchieden, der phyſiſchen 

wie der moraliſchen Perſon. Nun nehme man die nächſte beſte Ord— 

nung, ſei es die höchſte unter den ſichtbaren Weſen im Weltenraume, oder 

1 A. a. O. cp. 17. Vergl. cap. 26, wo an die Pflicht, die weltliche Obrig— 

keit durch zeitliche Mittel und Gebet zu unterſtützen erinnert wird. 
2 De civ. Dei. XIX, cp. 15. 

3 Ibid. 
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die allergewöhnlichſte im häuslichen Kreiſe, z. B. an einem Bücher⸗ 

geſtell: was immer geordnet iſt, behauptet eine gewiſſe Selbſtändigkeit 

gegeneinander wie gegen die Einheit, unter welche es geordnet iſt. Das 

Geſetz der Gravitation hält die Weltkörper zuſammen, aber würde es 

ohne Widerſtand zu finden wirken, ſo entſtünde nicht dieſe wunderbare 

Harmonie, ſondern eine unterſchiedsloſe chaotiſche, der Ordnung wider- 

ſtrebende Maſſe. Wollte die öffentliche Perſon, die wir Staat nennen, 

alle Rechtskreiſe in den ihrigen auflöſen, ſo wäre ſie nicht ein ordnendes, 

ſondern die Ordnung zerſtörendes Prineip, nicht die Quelle des Rechtes, 

was ſie auch nach den Abſolutiſten ſein ſoll, ſondern ein unfähiges 

Spiel unbegrenzter Willkür. Wie alſo im Concert der Weltkräfte Körper 

gegen Körper ſich ſtemmt, daß die Einheit Ordnung ſei, ſo gehört in 

der moraliſchen Welt zur Ordnung ein Streben und Gegenſtreben der 

moraliſchen Kräfte, oder der Rechte. Ein abſolutes Recht ohne Grenze 

iſt kein Recht mehr. Wo aber Nichts iſt, kann auch Nichts werden; 

iſt der Staat alles Recht, ſo hört das Recht einfach auf, weil die Ord— 

nung verſchwindet. Das Recht des Staates kann alſo nicht innerlich 

unbegrenzt ſein. Es widerſtreitet aber auch dem Weſen Gottes, der ein 

Gott der Ordnung iſt. Er hat dem Rechte des Staates ſeine Grenzen 

gewieſen durch andere Rechte neben dem öffentlichen und durch das ewige 

Geſetz, das als die tragende Einheit über allem Rechte iſt. Durch das 

letztere iſt jedem moraliſchen Weſen, auch dem Staate, ſein Maß geſetzt, 

ſeine Beſtimmung oder ſein Dienſt vorgezeichnet, mit dem Rechte ein Kreis 

von Pflichten angewieſen. Wäre das Recht des Staates nicht innerlich 

begrenzt, ſo gäbe es ihm, wie Gott gegenüber, nur Pflichten, nun aber 

gibt es gegen den Staat auch Rechte, oder die Staatsgewalt hat gegen 

die Unterthanen Pflichten, alſo iſt ſie moraliſch begrenzt. 

72. Man denke ſich nur einen Augenblick in die Folgen der abſo— 

lutiſtiſchen Lehre; iſt das Recht der Staatsgewalt unbegrenzt, ſo hat 

ſelbſt die ſittliche Schranke keine Geltung mehr für ſie. Was ſie erlaubt, 

wird recht und gut, was ſie verbietet, unrecht, unſittlich. Was heute 

recht iſt, kann beim Wechſel der Gewalt morgen unrecht werden; alle, 

die mit den beſten Rechtstiteln erworbenen, wie die natürlichen Rechte 

werden unſicher. Heute wird den religiöſen Orden das Vermögen con- 

fiscirt durch das Geſetz; morgen werden den Beamten ihre Penſions— 

anſprüche genommen; übermorgen kommen die Reichen daran. Wer 

kann ſich beklagen? Das Geſetz will es ſo und die Macht des Geſetzes 

iſt unbeſchränkt. Heute zerſtört es das Eigenthum, morgen proferibirt es 

E 0 
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das Leben. Die Thatſachen der Geſchichte beleuchten dieſe ſchreckliche 

Logik der Revolution. Nun fordert aber die göttliche Weltordnung den 

Staat als eine Anſtalt zur Sicherung des Rechtes, oder der Staat iſt 

von Gott; die Unbegrenztheit ſeiner Gewalt widerſpricht dieſer Forde— 

rung, folglich iſt nach Gottes Anordnung das Recht des Staates nicht 

unbegrenzt. Noch grellere Lichter fallen aus der Verwüſtung von Religion 

und Sittlichkeit auf dieſe unheimliche Lehre der Abſolutiſten. Nehmen 

wir ſie in der gemäßigtſten Form, wie z. B. Dr. Stahl ſie in der Lehre 

aufſtellt!, daß die äußere Rechtsordnung den Forderungen des Gewiſſens 

gegenüber in allen Fällen Gehorſam beanfpruchen könne. Es kann alſo 

der Fall eintreten, daß der Unterthan keine Wahl hat zwiſchen den zwei 

Möglichkeiten: entweder einer rechtmäßigen Anordnung ſeiner Obrigkeit 

den Gehorſam zu verweigern, oder aber gegen ſeine ſittliche Ueberzeugung 

zu handeln. Beides iſt fündhaft, eine nothwendige Sünde widerſtreitet 

der Heiligkeit Gottes, folglich iſt die im angegebenen Sinne unbegrenzte 

Gewalt der äußeren Rechtsordnung gegen die ſittliche Weltordnung. Man 

kann nicht ſagen: der Staat iſt von Gott, wenn man ihm eine ſolche 

moraliſche Unbedingtheit beilegt. Oder man muß mit den Fataliſten die 

ſittliche Weltordnung läugnen, um auch nur auf irgend welchem Punkte 

Abſolutiſt ſein zu können. — Man könnte hiegegen einwenden, aber kennt 

denn das Chriſtenthum nicht auch den genannten Conflict zwiſchen dem 

Gebot einer rechtmäßigen Obrigkeit und der widerſtrebenden Forderung 

des Gewiſſens? Wir antworten für alle Fälle mit Nein! Denn es 

kennt kein rechtmäßiges Gebot wider eine evident rechtmäßige Forde— 

rung des Gewiſſens; es kann alſo hier wohl die Wahl nur ſein zwiſchen 

zeitlichen Opfern und Gewiſſenloſigkeit, nicht aber zwiſchen Unbotmäßig— 

keit und Gewiſſenloſigkeit. Das Chriſtenthum macht Ernſt mit der Lehre: 

die Gewalt ſtammt von Gott, es fügt bei, ſie iſt geordnet von Gott. 

Innere und äußere Geſetzgebung ruhen auf dem Einen Grunde des ewigen 

Geſetzes. 

1 „Das Recht iſt poſitiv feinem Inhalte nach ... Es iſt poſitiv feiner Geltung 

nach. Der letzte Grund ſeines bindenden Anſehens iſt Gottes Weltordnung, aber 

der Sitz desſelben iſt doch die menſchlich feſtgeſetzte Ordnung, das beſtehende Recht. 

Gemäß dieſer Selbſtſtändigkeit kann das Recht geradezu in Widerſtreit 
treten gegen Gottes Weltordnung, der es dienen ſoll; die menſchliche Ge— 

meinſchaft, berufen, den Gedanken des Rechts nach Freiheit die beſtimmte Geſtalt 

zu geben, kann ſie in ihr Gegentheil verkehren, das Ungerechte und Unvernünftige 

anordnen, und auch in dieſer gottwidrigen Beſchaffenheit behält das 

Recht ſein bindendes Anſehen.“ Stahl, Rechtsphiloſ. II, S. 221. 
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73. Faſſen wir das Recht der Staatsgewalt im weiteſten Sinne 

als Befugniß, alles das anzuordnen, was der Staatszweck, das Wohl 

Aller fordert, alſo über die Kräfte der Staatsangehörigen zu verfügen, 

ſoweit zur Erreichung des Staatszweckes nöthig iſt. Darin liegt aller⸗ 

dings ein Ueberwiegen des öffentlichen Rechtes über die privaten Rechte, 

und es ergibt ſich daraus die Wirkung für die Staatsangehörigen, daß 

ſie, ſoweit ihre Rechte mit dem der öffentlichen Gewalt in Colliſion ge⸗ 

rathen, inſoweit und inſolange auf deren Gebrauch zu verzichten ver— 

pflichtet ſind. Die Vaterlandsvertheidigung kann ſo das Recht ſelbſt auf den 

Schutz des Lebens zum Stillſtande bringen. Allein als Regel bleibt hie— 

bei vorausgeſetzt der Schutz dieſer Rechte und dieſe Regel bleibt aufrecht 

bezüglich alles deſſen, was mit der öffentlichen Forderung nicht in Colliſion 

kommt. Wenn z. B. der Staat in gewiſſen Fällen aus Gründen der 

öffentlichen Wohlfahrt appropriiren kann, ſo kann er doch den Betref— 

fenden ohne Ungerechtigkeit die Entſchädigung für das abzutretende Gut 

nicht verweigern 1. Er iſt alſo im Gebrauche feines eigenthümlichen 

Hoheitsrechtes an feſte Grenzen gebunden, und im Allgemeinen dient 

dasſelbe ſeiner Pflicht, die Rechte Aller zu ſchützen. Er iſt auch darin 

begrenzt, daß er nicht beliebig das zeitliche Wohl fingiren oder ohne eine 

gewiſſe (diſtributive) Gerechtigkeit über die Kräfte der Staatsangehörigen 

verfügen kann. Was anderes leitet ihn aber bei der Beſtimmung der 

öffentlichen Wohlfahrt und ihrer Mittel, als die Rückſicht auf die menſch⸗ 

liche Natur, wie ſie im Concreten exiſtirt, und was iſt dieſe Natur? iſt 

ſie nicht eine von Gott ſelber der Freiheit der Staatsgewalt gezogene 

Grenze? 

74. Betrachten wir nunmehr auch die äußeren Grenzen des 

ſtaatlichen Rechtes, ſo böte ſich ſofort auf den erſten Blick das 

Recht der Kirche dar. Die Abſolutiſten können den Einwurf, der vom 

poſitiven göttlichen Rechte gegen die Unbegrenztheit der Staatsgewalt 

genommen iſt, ſo lange nicht ignoriren, als die Kirche bezüglich der 

Wahrheit der göttlichen Thatſachen ihrer Stiftung im Beſitze iſt, ſo lange 

fie alfo dieſe Grundfacten nicht als unwahr erwieſen haben, und das 

iſt ihnen bis jetzt noch nicht gelungen. Bleiben wir 50 auf dem 

Boden der Natur. 

75. Als Quellen des Rechtes werden von den Rechtslehrern aufge⸗ 

führt: der Beſitzſtand, der Vertrag (unter dem wir das Recht der häus— 

1 Taparelli, Naturrecht §§ 740. 742. 
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lichen Geſellſchaft einbegreifen), die Gewohnheit, der Gerichtsgebrauch, 

das Geſetz und die Rechtswiſſenſchaft. Bei näherer Betrachtung ergibt 

ſich, daß nur die drei letzten mit der oberſten Gewalt im Staate zu— 

ſammenfallen; von der Gewohnheit wird es beſtritten; daß aber Beſitz— 

ſtand und Vertrag der Natur der Sache nach dem Staate vorangehen 

und auch ohne ihn Rechtsquellen ſein können, wird man im Ernſte nicht 

antaften können. Den Beſitzſtand ſchützt, wie Jarcke bemerkt t, das Ge— 

ſetz, „weil er ein Recht iſt; aber er iſt nicht ein Recht, weil das Ge— 

ſetz ihn ſchützt; und wenn es ihn verletzte, oder durch Duldung ſeine 

Verletzung beförderte, ſo wäre es ein ungerechtes Geſetz, welches zwar 

dem Rechte ſeinen Schutz entziehen, aber das Recht ſelbſt nicht ändern 

oder aufheben könnte.“ Gleiches gilt von Verträgen im Allgemeinen, 

bezüglich deren die natürliche Freiheit unter der Staatshoheit fortbeſteht, 

wie ſie vor derſelben uneingeſchränkt unter der einzigen Herrſchaft des 

Naturgeſetzes, gewiß mit rechtskräftigen Wirkungen, beftanden hat. Setzt 

ja der Staat ſelber in ſeinen Anfängen die Familienpacte oder völker— 

rechtlichen Verträge voraus, wie ſollte er alſo zu aller Rechtsbildung 

vonnöthen ſein?? Die Frage über die Tragweite des Naturrechtes können 

wir, als von der IX. Broſchüre hinlänglich beleuchtet ?, füglich übergehen. 

76. Damit glauben wir unſere Aufgabe gelöst. Stammen nicht 

alle Rechte vom Staate, iſt das Recht des Staates äußerlich begrenzt; 

ſtammt es ſelber von Gott, deſſen heiliger Wille ſeine oberſte Regel iſt, 

bleibt es alſo auch innerlich begrenzt: ſo iſt bewieſen, daß es in 

keiner Weiſe unbegrenzt iſt. Nunmehr aber iſt noch zur Aufhellung der 

Wahrheit eine Verwirrung aufzuklären, welche von den Liberalen in 

dieſe Frage hereingetragen wird. Obwohl nämlich auch ſie die Natur 

des Staates unbeſchränkt ſetzen, und zwar die Folgerichtigen unter ihnen 

viel unumwundener als ihre Gegner, die monarchiſchen Abſolutiſten, 

1 Jarcke. Geſ. Schriften. III, S. 79 f. 

2 „Es gibt — ganz abgeſehen vom Natur- und Sittengeſetz — keinen Ver— 

trag, außer unter der Herrſchaft eines Rechtsgeſetzes, welches die Gleichheit der 

Contrahenten feſtſtellt und ihre Freiheit ſchützt.“ „Alle Verträge müſſen daher 

ſtehen entweder 1) unter dem Völkerrechte oder 2) unter dem öffentlichen Rechte 

des Staates.“ Held, a. a. O. III, 284. Unter welches Rechtsgeſetz aber fallen die 

völkerrechtlichen Verträge? Ob man die Natur als ſittliche oder als Trieb der 
Selbſterhaltung anrufe, wir kommen auf ein Recht vor dem Staate, wie ja auch 

dieſer durch die Giltigkeit des naturrechtlichen Gebotes: man muß der Obrigkeit ge— 

horchen, feinen Halt empfängt. 

3 S. 147 ff. 
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wollen fie ſich doch dadurch als Gegner des Abſolutismus legitimiren, 

daß fie den Träger der Staatsgewalt durch die Volksrepräſentanten be⸗ 

ſchränken, oder die Gewalt geradezu vom Volkswillen ausgehen laſſen. 

Allein unſere Frage betrifft im Grunde nicht die Verfaſſung, ſondern 

die Natur des Staates, d. h. ſeine Beſtimmung und den daraus ab— 

fließenden Umfang ſeiner Gewalt. Beides iſt ſehr wohl zu unterſcheiden. 

Im Ausgangspunkte ſind allerdings Abſolutismus und Liberalismus 

reine Gegenſätze. Während nämlich jener alle Rechte des Volkes in die 

höchſte Gewalt auflöst und dieſe ſchrankenlos macht, ſucht der Liberalis— 

mus die höchſte Gewalt in das Volk zurückzuführen und dieſes unbe— 

ſchränkt zu machen. Was iſt hiebei für das Recht gewonnen? Kommt 

das Volk zur Herrſchaft, d. h. gelangt die liberale Partei an's Ruder, ſo 

treibt ſie's gewöhnlich ebenſo ſchlimm, wenn nicht ſchlimmer, als die geſtürzte 

Regierung, die Gewalt an ſich wird nicht in ihre von Gott gezogenen 

Grenzen zurückgeführt, ſondern eher das Unrecht nach dieſer Seite geſteigert. 

77. Es iſt deßhalb nur eine beſondere Anwendung der 39. Theſe, 

wenn die Eneyelica Quanta cura den Satz verdammt: „der Wille des 

Volkes, der ſich durch die ſogenannte öffentliche Meinung oder auf andere 

Weiſe kundgibt, bildet das oberſte von allem göttlichen und menſchlichen 

Rechte unabhängige Geſetz.“ Hier wird nicht die demokratiſche Ver— 

faſſungsform für verwerflich erklärt, bei welcher allerdings der Volks— 

wille die Quelle des Geſetzes iſt, weil die Souveränetät im Volke ruht; 

ſondern es wird geächtet die Lehre, daß der Volkswille, unabhängig von 

göttlichem und menſchlichem Rechte, geleitet nicht von den unveränder— 

lichen Grundſätzen der Gerechtigkeit und Religion, ſondern von jenem 

deſpotiſchen Fluidum, das man öffentliche Meinung nennt, Quelle von 

Recht und Geſetz ſei. Denn die oberſte Gewalt iſt begrenzt, mag ſie 

im Volke ruhen oder in einem Fürſten, oder in einem aus beiden zu— 

ſammengeſetzten Organe, innerlich durch das ewige Geſetz, die Menſchen— 

natur und ihre eigene Natur, äußerlich durch die Rechte, welche ſie ſchützt 

und die neben ihr entſprungen ſind. 

78. Der feiner Schranken entledigte Volkswille, der nach der Herr- 

ſchaft ſtrebt, iſt die Revolution, beſitzt er aber die Herrſchaft, ſo iſt es, 

wie ihn ſchon Ariſtoteles zeichnet, der ſchlimmſte aller Deſpoten. Dieſer 

Weltweiſe hat vor mehr als zwei Jahrtauſenden durch ſeine Zeichnung 

deſſen, was er Demokratie nennt, bewieſen, daß der Fortſchritt mit 

feiner Lehre vom unbeſchränkten Völkswillen eben gerade keinen Fort- 

ſchritt, ſondern einen Rückfall auf die Bahn gebracht hat. Schon zu 
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jener Zeit war es dieſer Volkspartei eigen, ſich das Privilegium der 

Freiheit beizulegen. Die Freiheit ſetzten aber ihre Mitglieder darein, 

daß keiner mehr beherrſcht werde als er ſelber herrſche; es war alſo 

genauer beſehen die allgemeine Gleichheit, was Jene auf die Fahne 

ſchrieben. Nicht die proportionirte Gleichheit, wie Ariſtoteles beiſetzt, 
ſondern das Kopfzahlprineip !“, das eben gegenwärtig in den Vereinigten 

Staaten bei den Radikalen (den Gegnern der Conſervativen oder Demokra— 

ten), durch die Verleihung des allgemeinen Stimmrechts an die Neger ſeine 

Wunder von Civiliſation wirkt. Das zweite Merkmal an ihrer Frei— 

heit iſt die Verwechslung derſelben mit der Ungebundenheit vor dem Ge— 

ſetze oder der Licenz. Das iſt, jagt Ariſtoteles, der Begriff, den der Sclave 

von der Freiheit hat. Im Grunde verwechſelt alſo dieſe falſche Demo— 

kratie den Staat mit der häuslichen Geſellſchaft, ſieht im Staatsober— 

haupt eine Art Sclavenzüchter, in den Unterthanen eine Art Heerde, 

welche von Zeit zu Zeit, wie dieß z. B. in den afrikaniſchen Sclaven— 

ſtaaten wirklich der Fall iſt, durch ihren unumſchränkten Herrn über— 

fallen, ausgeplündert oder geradezu um Leben und Freiheit gebracht 

wird. Auch das Ideal, nach welchem ſie für ſich ſelber ſtreben, iſt nichts 

anders, als eine ſolche unumſchränkte Verfügung über die Freiheit, das 

Eigenthum und Leben der Staatsbürger. Ihr Wille ſoll für Recht 

gelten, es ſoll keine Schranke mehr beſtehen, weder durch Religion noch 

durch Sittengeſetz, noch durch Privatrechte. Was das Geſetz, oder der 

Wille der Mehrheit ſpricht, das ſoll recht und gut ſein. Was iſt dieſer 

Herrſcherwille anderes als ein weites Sultanat, ſei es nun in den 

Händen eines Clubs, oder eines Einzelnen, oder eines Convents? Auch 

darin hat Ariſtoteles bereits den Nerv getroffen, daß er ſagt, das Be— 

wegende ſei die Gier der Nichtbeſitzenden (Proletarier) nach dem Gute 

der Vermöglichen. Eine gewiſſe Schranke bieten noch Grundgeſetze, 

Verfaſſungen, ſo lange ſie geachtet werden; ſei aber auch noch dieſe 

Schranke gefallen, dann entſtehe die ſchlechteſte aller Regierungsformen, 

die kaum noch Anſpruch machen könne auf den Namen einer Staats— 

ordnung; das „Volk“ werde zum „vielköpfigen Deſpoten“, der, zum 

deſpotiſchen Gebrauche ſeiner Gewalt aufgelegt, nur ſeine Schmeichler, 

die ſchlimmſten der Höflinge, in Ehren halte 2. Um zur Illuſtration der 

Theſe 39 zu dienen, fehlt einzig die Erinnerung der 40. Theſe, daß heute 

1 Politik VI, 2. 
2 A. a. O. IV, 4. 
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nicht ohne den Fall aus der Höhe der chriſtlichen Gerechtigkeit in dieſen Ab- 

grund der Rechtsloſigkeit gelangt wird, weßhalb wir auch hiefür andere Na⸗ 

men haben als die Alten und von der Verfaſſungsform ganz abſehen können. 

79. Gehen wir indeſſen von Ariſtoteles aus, ſo handelt es ſich bei 

der monarchiſch-deſpotiſchen Degeneration des Staatslebens um einen 

Abfall von der Gerechtigkeit, welche zwar Alle gleichſtellt vor dem Ge— 

ſetze, aber nach dem Maße ihrer Verdienſte und ihres Gewichtes wür— 

digt. Betrachten wir aber dieſe Gerechtigkeit mit der Leuchte der Offen- 

barung in der Hand nach ihrem objectiven Grunde als die göttliche 

Weltordnung, ſubjectiv als die conſtante Bereitwilligkeit, nach ihrer Vor— 

ſchrift die Obrigkeit, wie die Unterthanen zu behandeln, dann kann zwar 

auch hier der Abfall von ihr, auf der erſten Stufe die Form der Deſpotie 

oder der Anarchie annehmen, je nachdem die Obrigkeit oder die Unter— 

thanen verweigern, was ſie nach der Gerechtigkeit ſchulden. Allein viel 

tiefer geht der prineipielle Abfall von der Gerechtigkeit, wie er ſich im Ab— 

ſolutismus Geſtalt gibt. Ihm gilt die oberſte Gewalt nicht als eine 

von Gott geſetzte Ordnung zum Schutze des Rechtes, ſondern als eine 

Art Stellvertreterin Gottes mit ſelbſteigenem Rechte, die Unterthanen— 

rechte aber werden als Ausfluß der Willkür behandelt. Sein Gegen— 

ſtück iſt jene Lehre von der Volksſouveränetät, wonach alles Recht, der 

Staat ſelber, von dem freien Willen des Menſchen geſetzt, etwas menſch— 

lich Poſitives iſt. Wie man aber ſieht, laufen die beiden Irrwege in 

dem Einen zuſammen, daß fie den menſchlichen Willen anſtatt der gött⸗ 

lichen Weltordnung zur Quelle des Rechtes machen, folgerichtig alſo 

den Menſchen, wenn auch nicht in ſeiner Vereinzelung, ſo doch in ſeiner 

Vergeſellſchaftung zu einer Art Gottheit, mit unbeſchränkter Willkür, er— 

heben. Als die Typen dieſes prineipiellen Abfalls von der Gerechtigkeit 

im chriſtlichen Sinne werden gewöhnlich Hobbes und Rouſſeau aufge— 
führt; jener legt den Fürſten, dieſer dem Volke unbeſchränkte Gewalt 

bei. Jener ſagt: der Herrſcher ſteht unter keinem Geſetze, er kann alles, 

was er will, zum Recht oder Unrecht machen, eine Religion einführen, 

welche er will, über Leben und Eigenthum ſeiner Unterthanen verfügen; 

Gott ſelber kann nicht in ſeine Unumſchränktheit eingreifen. Der Andere 

lehrt der Sache nach ganz dasſelbe von dem Souverän, den er den 

allgemeinen Volkswillen nennt . Die Späteren, worunter die deutſchen 

1 Ueber Letzteren vergleiche die V. Laacher Stimme. S. 22 ff. Bezüglich 

des Erſteren fein Werk De cive; über beide und ihre Nachtreter: Haller, Reſtau⸗ 
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Philoſophen und die Urheber unſerer Theſen, laufen in demſelben Ge— 

leiſe. Das Entwickelte zeigt, daß ſie damit den Staat ſelber zerſtören. 

§. 5. Wie die Religion überhaupt weſentlich iſt für die 

menſchliche Wohlfahrt, ſo iſt insbeſondere die katholiſche 

Lehre, weit entfernt eine Feindin der menſchlichen Geſell— 

ſchaft zu ſein, vielmehr ihre größte Wohlthäterin. 

80. „Bis in die neuere Zeit war das Menſchengeſchlecht in 

Anerkennung der Wahrheit einig, daß Gottes furcht und Religion die 

Grundlage aller menſchlichen Verhältniſſe ſein müſſe. Uneinig waren 

die Menſchen vielfach über Gott, ſein Weſen, die Art ſeiner Ver— 

ehrung; aber einig war man trotz der größten religiöſen Verirrun— 

gen in der Grundfrage, daß ohne Gott nichts, auch kein Staat 

beſtehen könne“ 1. In der That, es hieße Eulen nach Athen tragen, ver— 

ſuchten wir dieſe Thatſache zu belegen. Wollen wir heute mit Prichard? 

die Welt umſegeln und die Stellung der zahlloſen Völkerſchaften, 

welche über den Erdboden hingeſäet ſind, zur Religion erforſchen, oder 

uns bei den Weiſen, den Geſetzgebern früherer Zeiten Raths er— 

holen, überall tritt uns die Religion als Grundlage des Geſetzes oder 

als Vorhalle der ſtaatlichen Ordnung, wie Cicero mit Plato ſo ſchön 

jagt, entgegen ?. Um fie aber innerlich zu begründen, läßt ſich im All— 

gemeinen ein doppelter Weg einſchlagen. Faßt man den nächſten Zweck 

des Staates ins Auge, ſo iſt derſelbe auf ſeine eigene Selbſterhaltung 

als eine Ordnung des Rechtes unter den Menſchen gerichtet. Wenn 

ihm nun auch hiezu die materiellen Mittel zur Aufrechthaltung der Ge— 

ſetze zuerſt dienen, ſo kann er doch moraliſcher Mittel nicht entbehren 

ration der Staatswiſſenſchaften, franz. Ausg. I, 37 ff. F. Walter. Naturrecht und 

Politik § 537 ff. 

1 Wilhelm Emmanuel Frhr. v. Ketteler, Biſchof von Mainz. Stellung und 

Pflicht der Katholiken im Kampfe der Gegenwart. S. 6. 

2 Naturgeſchichte des Menſchengeſchlechts. Nach der 3. engl. Auflage von Ru— 
dolf Wagner, deutſch bearbeitet. — Vergl. Lükens Traditionen des Menſchenge— 

ſchlechtes. 
3 De legibus II, 7: Utiles esse autem opiniones has, quis neget, cum 

intelligat, quam multa firmentur jurejurando ; quantae salutis sint foederum 
religiones; quam multos divini suplicii metus a scelere revocarit; quamque 

sancta sit societas civium inter ipsos, diis immortalibus interpositis tum ju- 

dieibus, tum testibus? Habes legis prooemium: sic enim hoc appellat 

Plato. — Cf. Aristot. Polit. VII, 1. 
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und darunter nimmt die Religion die oberſte Stelle ein. Sein Recht, 

wie das Recht überhaupt, ruht auf der göttlichen Weltordnung; deßhalb 

iſt ſeine ſtärkſte Stütze das Auge, das feſt auf Gott gerichtet iſt, dem 

mit andern Worten die Gerechtigkeit eine religiöſe Angelegenheit, ein 

Beſtandtheil religiöſer Ueberzeugung iſt. Daher erſt wo die Religion 

die allgemeine Lebensluft geworden iſt, auch die Geſetze und öffentlichen 

Einrichtungen jene Sicherheit und Beſtändigkeit erlangen, welche ihnen 

zur vollen Erreichung des Staatszweckes nöthig iſt; daher bei den alten 

vorchriſtlichen Völkern dieſe innige Verſchmelzung des Oeffentlichen mit 

dem Heiligen, die überall entgegentritt, und der allgemeine Abſcheu vor 

den Sophiſten, die, den Philoſophen des 18. Jahrhunderts vergleichbar, 

mit der Erſchütterung des Volksglaubens den Staat ſelber in ſeinen 

Grundlagen bedrohten !. 

81. Was ſich ſo allgemein und conſtant im Leben der Völker 

ausprägt, muß wie Alles, was mit dem Heiligthum der Menſchennatur 

zuſammenhängt, uns zum Voraus mit einer gewiſſen Ehrfurcht erfüllen, 

und wir werden darum dieſen Beweis der Nothwendigkeit der Religion 

für die menſchliche Wohlfahrt nicht gering ſchätzen, obwohl er von den 

Atheiſten gegen die Religion mißbraucht wird?. Aber tiefer geht der 

Beweis, wenn er aus der ſittlichen Menſchennatur ſelber geführt wird. 

Ohne Religion keine Sittlichkeit, ohne Sittlichkeit kein Recht; alſo auch 

ohne Religion kein wahres Pflichtbewußtſein, ohne Pflichtbewußtſein kein 

Halt für die Geſetze. In der That, wie ſollen dieſe zu wirklichem An— 

ſehen kommen, wenn ſich ihnen der Menſch nicht im Gewiſſen unter- 

wirft, und wie ſoll er ſich im Gewiſſen unterwerfen, wenn er nicht im 

Geſetzgeber den Stellvertreter Gottes erkennt? Nun gibt es aber kein 

Staatswohl ohne Geltung der Geſetze, alſo auch nicht ohne Religion. 

Iſt die Religion eine nothwendige Function für den Menſchen, um ſein 

geiſtiges Leben, wie Eſſen und Trinken, um das individuelle phyſiſche, 

die Ehe um das Leben des Geſchlechtes zu erhalten, ſo gibt es keine 

Wohlfahrt für uns ohne Religion, auch keine irdiſche, und da der letzte 

Zweck des Staates, zu dem auch ſeine eigene Selbſterhaltung nur als 

Mittel ſich verhält, das irdiſche Wohl ſeiner Bürger iſt, ſo ſteht die 

Religion in nothwendiger Berührung zu ſeinem Zweck, iſt irgendwie eine 

1 Greiner. Ueberſichtliche Darſtellung der alten Staatentheorien. Leipzig, 1863. 

S. 12. 15. Dr. Held, a. a. O. II, 497. 
2 S. Beilage nm. 4. 
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der Aufgaben, welche ihm der ſittliche Weltplan aufgetragen hat. Frei⸗ 

lich kann dieſes noch keinen Rechtstitel bewirken, direct für die Religion 

zu ſorgen; denn wie wir bei anderm Anlaſſe hervorgehoben, es iſt ein 
falſcher Grundſatz: das was dem Staatswohl förderlich oder nothwendig 

iſt, gehört zu den Staatsſachen . Die Religion iſt in der Menſchen⸗ 

natur begründet, mögen wir ſie nach ihrer höchſten Seite als den Inbe⸗ 

griff unſerer Pflichten gegen Gott, oder nach ihrer uns zugewandten 

Seite als eine Art Güterlehre betrachten, welche durch Aufſchlüſſe über 

das höchſte Gut des Menſchen zum ſeligen Leben anleitet. Es verſteht 

ſich darum von ſelber, daß die menſchliche Wohlfahrt jeder Art zur 

Religion in einem beſtimmten poſitiven Verhältniſſe ſteht, alſo auch die 

ſtaatliche Wohlfahrt. Geſetzt darum auch, der Staat hätte es vorzugs— 

weiſe mit dem materiellen Wohle zu thun, ſo dürfte doch dieſes nicht 

im Gegenſatz zur Religion der Zielpunkt feines Strebens fein. 

82. Unter Wohl verſtehen wir im Allgemeinen das Ruhen eines 

Weſens in dem Gute, das ihm von der Natur zu ſeiner Erhaltung und 

Vervollkommnung geordnet iſt. Das nächſte Beiſpiel aus dem Leben 

bietet die Stillung des Appetites durch eine der Geſundheit des Leibes 

entſprechende Speiſe. Die Wahrheit für den forſchenden Geiſt, das 

ſittlich Gute für den Willen erzeugen im Acte der Aneignung durch die 

Erkenntniß oder die Tugendübung ein geiſtiges Wohl. Während wir 

uns nun das irdiſche Wohl, das nächſte Object menſchlichen Strebens, 

mit den Beſſeren unter den Alten, als einen harmoniſch geordneten In— 

begriff von Weisheit, Tugend und materieller Glückſeligkeit denken, be— 

haupten wir andererſeits, dieſes Object genügt der Menſchennatur noch 

nicht zur vollen Befriedigung ihres Weſens; es bildet erſt das relativ 

höchſte Gut. Das abſolut höchſte Gut iſt die Vereinigung mit Gott in 

einem anderen, ewigwährenden Leben. — Von dem Wohl des Einzelnen 

ferner iſt das Wohl einer Geſellſchaft als ſolcher zu unterſcheiden. Die 

Geſellſchaft kann zwar betrachtet werden als eine Summe von Gliedern, 

ihr Wohl alſo als die Summe deſſen, was ſich in ihren Gliedern findet. 

So kann man ſagen, der beſte Staat iſt jener, welcher die beſten, glück— 

lichſten Bürger hat. Allein betrachtet man die Geſellſchaft als ſolche, 

ſo iſt ſie, im Unterſchiede von ihren Gliedern, ein eigenes Weſen mit 

eigenem Intereſſe und einer eigenen Wohlfahrt, die nicht immer im 

directen Verhältniß zur Wohlfahrt der Bürger ſteht. Ein Staat mit 

1 XI. Stimme. S. 92. 
Encyclica XII. 6 
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gefüllter Kaffe und ſiegreichen Heeren kann die Steuerkräfte feiner Bür⸗ 

ger über Gebühr in Anſpruch genommen, ihr Leben zu wenig geſchont 

haben; die äußere Machtſtellung kann vielleicht auf Koſten höherer Güter, 

des Rechts und der Sittlichkeit errungen ſein. Wo werden wir nun 

hier das Staatswohl ſuchen müſſen? In welchem Gute muß die Ge⸗ 

ſellſchaft ruhen, um ihr Wohl zu erreichen? Ihre Natur macht ſie zur 

Dienerin des Wohles ihrer Glieder, andererſeits bedarf ſie gewiſſer 

Kräfte auf Koſten dieſer Glieder, um ihre Beſtimmung zu erfüllen. Hat 

ſie alſo die rechten Mittel gefunden, welche mit der größten Schonung 

der Glieder die wirkſamſte Erreichung ihrer Beſtimmung ſichern, ſo iſt 

geſellſchaftliche Wohlfahrt vorhanden. Daraus geht hervor, daß wenn 

Religion zum Elücke der Bürger gehört, das Staatswohl eine ſtaatliche 

Fürſorge für die Religion erheiſcht; denn das Mittel muß im Verhält⸗ 

niſſe ſtehen zum Zweck; die Staatshülfe iſt Mittel für die Einzelnwohl- 

fahrt, muß alſo zur Religion Mittel fein, wenn dieſe zur Einzelnwohl- 

fahrt gehört. Dieſe Forderung wird ſich verſtärken, wenn ſich beraud- 

ſtellt, daß der ſtaatliche Schutz der Religion nicht allein die Opfer der 

Glieder nicht erhöht, ſondern vielmehr in mehrfacher Weiſe erleichtert. 

83. Die Gegner dieſer Lehre ſind wie zu den Zeiten des römiſchen 

Verfalles viel zahlreicher, als es auf den erſten Augenblick ſcheinen möchte; 

und daraus erklärt ſich vornehmlich die Feindſchaft gegen die katholiſche 

Lehre, welche nur auf jener Grundwahrheit weiterbaut. Im Allge⸗ 

meinen läßt ſich von der Gegenwart ſagen, was der hl. Auguſtin, 

Varro beipflichtend, über ſeine Zeit bemerkte: es beſteht kein anderer 

Beweggrund zum Philoſophiren, als die Glückſeligkeit, was dieſe ver— 

leiht, iſt das höchſte Gut. Was alſo einer philoſophiſchen Schule ihre 

Eigenthümlichkeit gibt, iſt die Lehre vom höchſten Gute und vom höchſten 

Uebel !. Hätte z. B. Kant den Begriff des höchſten Gutes richtiger 

erfaßt, ſo wäre er in ſeinem an ſich begründeten Streben, gegen die 

Senſualiſten die Sittlichkeit ſicher zu ſtellen, davor bewahrt geblieben, 

einen troſtloſen Stoicismus zu erneuern und ſchließlich den Rückfall 

ſeiner Schüler in den praktiſchen Materialismus vorzubereiten. Ebenſo 

wäre die Hegel'ſche Schule nicht ſo tief gefallen, daß ſie aller Religion 

den Abſchied gab und im Staate der Revolution das Heil ſuchte, wenn 

1 Quandoquidem nulla est homini causa philosophandi, nisi ut beatus 

sit: quod autem beatum facit, ipse finis est boni. Neque enim (Varro) exis- 

timat ullam philosophiae sectam esse dicendam, quae non eo distet a cete- 

ris, quod diversos habeat fines bonorum. De civitate Dei. XIX. cp. 1. 
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ſie die Forderungen der ſittlichen Natur in uns, fofern fie fih auf das 

höchſte Gut beziehen, mehr zu würdigen verſtanden hätte. Und ſo 
müſſen wir auch hier bei den directen Gegnern der Theſe, dem italie⸗ 

niſchen Anhange der engliſch-epicuräiſchen Schule, den Hauptgrund all 

ihrer ſocialen Verirrungen ſuchen. 

84. Wie die Eivilta ? dieſe ſenſualiſtiſchen Nationalöconomen ſchil— 

dert, fußt ihre Geſellſchaftslehre auf der abſoluten ſittlichen Unabhängig⸗ 

keit des Individuums, dem ſie den Dio popolo zur Seite ſtellt. Sie 

ſcheiden ſich als Liberale und Socialiſten darin, daß die Erſteren, des 

Beſitzes ſich erfreuend, dem Individuum ein unbeſchränktes Recht 

beilegen, dem Geſetze der Luſt zu folgen, während die Andern, aus 

naheliegenden Beweggründen, für das Individuum eine ſtaatliche Nach— 

hülfe begehren, damit es der Luſt leben könne. Beide alſo ſind darin 

einig, daß nicht die Einigung mit Gott, ſondern der irdiſche, ſinnlich— 

geiſtige Genuß das den Menſchen geordnete höchſte Gut ſei. Folge— 

richtig iſt hier der Einzelne alles für ſich und alle Andern ſind ihm 

Mittel für Befriedigung ſeines Egoismus. Der Beweggrund, der den 

Menſchen zur Geſellſchaft treibt, iſt von den Mitgliedern ſeines Ge— 

ſchlechtes, mit denen er zuſammenlebt, durch Ausbeutung ihrer Fähig— 

keiten und Schonung ſeiner ſelbſt das höchſtmögliche Maß von Genuß 
zu gewinnen. Daraus entſpringt allerdings ein Socialkrieg Aller gegen 

Alle, aber die Klugheit, welche dieſe Art von Menſchenthieren vor andern 

Bewohnern der Erde auszeichnet, läßt ſie einen Vergleich ſchließen, des 

Inhalts: daß ſie gegenſeitig Opfer bringen, doch ſo wenig als möglich, 

um ſo viel als möglich zu erreichen. Um dieſen Vertrag aufrecht zu 

halten, iſt eine ſtarke Socialgewalt nöthig; durch Recht oder Moral iſt 

ſie wenig genirt, vorausgeſetzt, daß der oberſte Zweck, der Genuß der 

Mitglieder, gefördert werde. Wohl aber fordert dieſer einen Staat fo 

1 In einer Reihe von ſtaatswirthſchaftlichen Artikeln, beſonders in den: „Le 
due economie* überſchriebenen. Civilta. III, II. p. 616 sqq. 260 sqq. III, III. p. 

613 sq. III, IV, 398 etc. Im Weſentlichen geht die philiſterhafte Glückſeligkeits⸗ 
lehre, die Radowitz in Oeder ſo treffend gezeichnet hat, auf dasſelbe Ziel hinaus; 

„könnte er,“ ſagt Jarcke, „den Himmel würde er aus dem Bewußtſein der Menſchen 

reißen, den Gottesglauben im Keime erſticken und den Gedanken vollends unbedenk— 

lich als Hochverrath verfolgen, daß auch die Träger der irdiſchen Gewalt von einem 

Richter des Leibes und der Seele Recht nehmen werden ... Nicht bloß die com- 
muniſtiſche Revolution, auch der Regierungsabſolutismus hat, wenn er ehrlich ſeine 

Gedanken ſagen will, für das bitter verhöhnte „„Jenſeits““ in ſeiner diesſeitigen 

Maſchinerie zur Beglückung der Menſchheit keinen Platz.“ Geſ. Schr. IV, 322 f. 
6 * 
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reich als möglich, um das höchſte Ideal aller Commis voyageurs durch 

die Blüthe der Künſte in den Theatern, der Wiſſenſchaften in den Ge⸗ 

werbe⸗ und Handelsſchulen, durch raſchen Verkehr mittelſt der Eiſen⸗ 

bahnen, des Dampfes und electriſcher Drähte, durch Entfeſſelung kurz⸗ 

weg aller Kräfte über die glücklichen Völker herein zu führen. Geld 

alſo wird der Nerv der Politik und dieſe wird wie bei den Encyelopädiſten 

als die Kunſt geprieſen, den Groſchen aus dem Beutel der Privaten 

in den Staatsſäckel zu locken. Die materielle Ausſaugung wird das 

Geheimniß der Staatslehre, und die nächſte Wirkung der neuen Weis⸗ 

heit iſt, daß der Menſch nicht mehr als eine ſittliche Perſon, ſondern als 

ein nutzbares Objeet für die materielle Staatswohlfahrt in Anſchlag 

kommt. Seine Arbeit z. B. iſt nicht mehr das Thun eines ſittlich-freien 

Weſens mit der höchſten Beſtimmung, Perſonen die menſchliche Exiſtenz 

und Glückſeligkeit zu ſichern, ſondern ein Waareneinſatz in dem allge- 

meinen Spiel um das materielle Wohl, bei welchem die vom Glück Be⸗ 

günſtigten die Treffer ziehen. 

85. Auf Grund des oberſten Satzes, daß ſchon hier auf Erden das 

höchſte Gut des Menſchen erreicht werde, und zwar mittelſt des mate- 

riellen Reichthums im Genuſſe, ergäbe ſich ſonach folgende Güterord— 

nung und Moral: der Menſch iſt um des Genuſſes willen geboren; 

dem Genuſſe, als der höchſtmöglichen Summe von glückſeligen Augen⸗ 

blicken oder der höchſten Glückſeligkeit, dient der Ueberfluß von materiellen 

Gütern oder der Reichthum; zum Reichthum führt die menſchliche Arbeit; 

um dieſe ſo einzurichten, daß bei möglichſt geringer Anſtrengung der 

höchſtmögliche Ertrag erzielt werde, iſt die Arbeit als eine allgemeine 

Menſchenpflicht zu organiſiren. Das Socialwohl beſteht in einem Zu⸗ 

ſtand, der ſo glücklich eingerichtet iſt, daß der Einzelne, indem er nur 

auf ſein Wohl bedacht iſt, zugleich auf die vollkommenſte Weiſe das 

Wohl Aller wirkt, die mit ihm in Geſellſchaftsbeziehung ſtehen. Für 

die Verwirklichung eines fo eminent glücklichen Zuſtandes ſorgt eine un⸗ 

beſchränkte Socialgewalt. Im Opfer für ihre Vorſchriften oder das Wohl 

des Vaterlandes beſteht die höchſte Tugend. Das Vaterland vertritt die 

Stelle der Gottheit, alſo hat auch die atheiſtiſche Güterlehre ihre Religion. 

86. Hiegegen berufen wir uns hier ſtatt aller Beweiſe! auf die 

1 Vergl. übrigens die IX. St. Grundſätze des Rechts und der Sittlichkeit, 
S. 68 ff. und S. 114 ff. zur Lehre der chriſtlichen Philoſophie über das höchſte 

Gut des Menſchen. 
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Stimme unſerer Natur, die in jedem unverdorbenen Gemüthe Gott als 

das Endziel des menſchlichen Strebens, die Tugend als den Weg zur 

wahren Glückſeligkeit, die Religion als die Stütze der Tugend anerkennt. 

Wir ſtellen, hierauf geſtützt, die menſchliche Güterordnung, die von den 

Atheiſten kopfüber verkehrt wird, alſo auf die Füße: der Menſch iſt ge— 

boren, um durch die Vollendung ſeines geiſtigen Lebens in Gott wahr— 

haft und dauernd in einem ewigen Leben glückſelig zu werden. Dem 

Ziele muß aber der Weg entſprechen; dies iſt ein Leben in Weisheit 

und Tugend auf dem Grunde der Furcht Gottes. Um aber als Menſch 
zu leben, der ein leibliches und geſelliges Weſen iſt, wird Arbeit und 

geſellſchaftliche Hülfe zur Erzeugung eines friedlichen und behaglichen 

Zuſtandes erfordert. Der Genuß muß die Pflicht erleichtern; er iſt von 

der Natur geordnet, nicht das Höchſte, was die Religion iſt in der 

Reihe der Mittel zum ſeligen Leben, ſondern das Letzte, aber immerhin 

ein menſchliches Mittel. Daraus erhellt dann auch der Werth des Reich— 

thumes, ſowie des materiellen Wohles überhaupt, nach dem der Menſch 

naturgemäß ſtrebt. g 

87. Wir beſtreiten alſo den Gegnern nicht, daß das materielle 

Wohl eine Quelle menſchlichen Glückes iſt, daß es menſchlich und pflicht— 

mäßig werden kann, es zum beſonderen Gegenſtande menſchlichen Stre— 

bens zu machen, daß die ſtaatliche Fürſorge wegen ihrer Richtung auf 

die zeitliche Wohlfahrt es ſogar zum hauptſächlichen Objecte haben kann; 

aber höchſtes Gut kann es ſo wenig werden, daß es aus ſeiner natür— 

lichen Stellung zu dieſer Höhe hinauf gerückt, alſogleich die Quelle der 

Zerrüttung und zahlloſer Uebel wird. Die Materialiſten können die 

Verfaſſung unſerer Natur nicht umſtoßen, hier hat aller Abſolutismus 

ſeine Grenzen. Den Genuß zum Höchſten machen, heißt die Leiden— 

ſchaften gegen die Herrſchaft der Vernunft, das Princip der Ordnung 

in uns, in's Feld führen und ſo zur Zerrüttung des inneren Friedens 

ſchreiten. Dieſe Verkehrung offenbart ſich ſofort in der empörenden Stel— 

lung, welche, im Widerſpruch mit dem ſittlichen Gefühle, mit dem Zeug— 

niſſe aller Beſſeren, dem Reichthume hier nothwendig eingeräumt wird. 

Schon die Heiden haben das Streben nach Reichthümern, um Mittel der 

Luſt im Ueberfluſſe zu beſitzen, als etwas Unnatürliches und zu zahlloſen 

anderen Widernatürlichkeiten Führendes gekannt und gegeißelt 1. Die Ge— 

genwart bietet ſodann ſo viele erſchreckende und allſeitig beleuchtete Wir— 

1 Ariſt. Pol. J, 9. 10. 
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kungen des Evangeliums vom Genuſſe, voran das Proletariat, das aus 

dieſer giftigen Atmoſphäre feinen unheildrohenden Charakter gewinnt!“, 

daß wir nicht länger hiebei verweilen. Nur das ſei noch hervorge⸗ 

hoben, daß dieſe Lehre aus dem menſchlichen Daſein ein unentwirr⸗ 

bares Räthſel, ein finſteres Verhängniß macht: die Menſchen werden zu 

einem Gute getrieben, das nur wenige Glückliche erreichen. Das Loos 

der übergroßen Mehrzahl bleibt Elend, Hoffnungsloſigkeit und ſtumme 

Reſignation! 

88. Nunmehr wird es uns leicht ſein, die Stellung der katholiſchen 

Lehre zum geſellſchaftlichen Wohle zu prüfen. Die katholiſche Lehre, nach 

der Seite betrachtet, welche ſie der menſchlichen Geſellſchaft zuwendet, 

gibt ſich ſelber als einen Inbegriff von Wahrheiten, welche, als göttlich 

geoffenbart und durch göttlichen Beiſtand in ihrer Integrität erhalten, 

unbedingte Unterwerfung von Seite des Menſchen erheiſchen. Und zwar 

wird dieſe Unterwerfung jenem oberſten geiſtigen Prineip in uns zuge- 

muthet, auf welchem alle menſchliche Herrſchaft zuletzt beruht: der menſch⸗ 

lichen Vernunft nämlich. Durch dieſen Anſpruch, lautet eine Reihe von 

Anklagen, iſt fie unverträglich mit dem oberſten Gute im öffentlichen Le= 

ben, mit der Freiheit nämlich, oder mit der ungehemmten Selbſtleitung 

des Menſchen durch die von ihm ausſchließlich ausgehenden Geſetze. Der 

Staat iſt, wie die Naturaliſten wollen, vernünftig betrachtet, nichts an⸗ 

deres, als eine Anſtalt zur Sicherung dieſer menſchlichen Unabhängigkeit 

durch Geſetze und Einrichtungen; die katholiſche Lehre aber degradirt ihn 

zu einer Hülfsanſtalt für die Vorſchriften des Glaubens, welche die 

Autonomie des Menſchen nicht anerkennen. Oder ſie iſt unabtrennbar 

von der „hierarchiſchen Idee“, wornach der Staat neben der Kirche ent— 

weder überflüſſig, oder aber ein ſelbſtloſes Mittel für die Herrſchaft der 

Kirche wird?. Die zweite Reihe der Anklagen von dieſer Seite ver— 

einigt ſich gegen das, was die Materialiſten den „Aſcetismus“ der katho⸗ 

1 Den ausführlichen Beweis, daß das Proletariat, die Zerklüftung der Claſſen 

u. ſ. f., dem Verluſte des Glaubens und dem Anſpruche auf Gleichheit des Genuſſes 

entſprungen iſt, ſiehe bei L. Stein. Der Socialismus ꝛc. des heutigen Frankreich. 

S. 36 ff. 

2 Wir nehmen hiemit die mildeſte Form dieſer Anklage, die am ſchroffſten von den 

Männern des Convents gegen die katholiſche Religion als eine Feindin der unveräußer- 
lichen Rechte der Vernunft geſchleudert und in dieſer Schärfe hauptſächlich von der 

Hegel'ſchen Schule auf deutſchem Boden wiederholt worden iſt. Hievon ſehen wir nach 

dem oben n. 10 ff. und in der Beil. Bemerkten ab. Noch in derſelben Reihe liegt 

eine kritiſche Bemerkung von Dr. Stahl zu dem einfach katholiſchen Grundgedanken 
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liſchen Lehre heißen!“, dieſer fol die Staatsbürger geradezu unfähig 

machen, in gebührender Weiſe zur Entfaltung der modernen Staatsherr⸗ 

lichkeit beizutragen. 

89. Wir ſind nicht der Meinung, daß man die Gegenſätze hier bemän⸗ 

teln und ſo die Schwierigkeiten ſich erleichtern ſolle. Wir geben viel⸗ 

mehr vollſtändig zu, daß die katholiſche Lehre geſellſchaftlich genommen 

im Widerſpruch ſteht mit der abſoluten Staatsfreiheit, wie ſie von den 

halben und ganzen Philoſophen für ihr eigenthümliches Experiment, heiße 

es nun moderner oder modern⸗chriſtlicher Staat, in Anſpruch genommen 

wird. Denn dieſe abſolute Selbſtleitung der menſchlichen Vernunft ver⸗ 

kennt die göttliche Grundlage alles Rechtes und der ſtaatlichen Ordnung, 

gibt dem Menſchen eine unbeſchränkte, mit ſeiner Geſchöpflichkeit un⸗ 

vereinbare Freiheit. Mit Beidem ſtimmt die katholiſche Lehre nicht zu⸗ 

ſammen. Liegt alſo auf Seite des abſoluten Staates Vernunft und 

Staatsräſon, ſo iſt die katholiſche Lehre eine Feindin des Staates, mit 

ihr iſt eine „vernünftige“ Staatsverfaſſung unausführbar. Und in 

gleicher Weiſe geben wir zu, daß, wenn Staatsklugheit Ausbeutung der 

Staatsbürger, Herabdrückung des Menſchen zum Steuerobject für eine 

ganz unerhörte Staatsherrlichkeit iſt, oder wenn der Staat als Gottheit 

Ernſt macht mit der völligen Selbſtaufopferung ſeiner Bürger: dann iſt 

die katholiſche Lehre eine Todfeindin dieſer Geſellſchaft. Denn ſie kennt 

nur Einen Gott im Himmel oben, und auf Erden bloß menſchlich be— 

ſchränkte Anſtalten, nicht zur Ausbeutung, ſondern zur Hülfe und zum 

Schutze; nicht zur Willkürherrſchaft, ſondern zum Dienſte der Menſchen be— 

ſtimmt. Ja wir gehen fo weit, die abſolute Unverträglichkeit der katho— 

liſchen Lehre mit dieſer Art Wirthſchaft ihr zum höchſten Verdienſte 

anzurechnen und der Kürze halber eben auf ſie den Erweis unſerer Theſe 

zu ſtützen. 

des hl. Auguſtinus, daß die höchſte (nicht einzige) Aufgabe des chriſtlichen Staates 
der bürgerliche Schutz der katholiſchen Lehre oder der Glaubensvorſchriften ſei 

(vergl. oben n. 15): „das praktiſche Ziel in Auguſtinus' Staatslehre iſt die Auf- 

rechthaltung der kirchlichen Vorſchriften und die Abhaltung und Beſtrafung der Irr— 

lehrer durch die äußere Macht der Obrigkeit. .. Im Grunde genommen kann danach 

für die Chriſtenheit allein die Kirche übrig bleiben, und dieſe bedient ſich des Staates, 

um ihre Vorſchriften äußer lich — daher zwangsweiſe — zu verwirklichen. Darin 
liegt denn der Urſprung der hierarchiſchen Idee, nach welcher die Kirche ſich ſelbſt 

als ein Staat, als ein theokratiſches Weltreich aufrichtet und den Glauben wie ein 
bürgerliches Geſetz handhabt.“ A. a. O. I, 53. 55. 

1 Die Civiltà a. a. O. 
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90. Begeben wir und, bevor wir den Gegnern gerecht zu werben 

ſuchen, mit dem heil. Auguſtinus auf die Warte der Gefchichte, um un⸗ 

bekümmert um das Gezänke der Gegenwart und ihre verſchiedenen An⸗ 

ſchauungen eine objective Würdigung der Frage zu ermöglichen, welche 

ſociale Bedeutung die übernatürliche Gewißheit der katholiſchen 

Lehre in ſich birgt. Daß wir damit ein Gebiet betreten, das der flach⸗ 

rationaliſtiſchen Geſchichtsbetrachtung verſchloſſen bleibt, wird uns der 

Leſer hoffentlich nicht verübeln. Unter den Zeitgenoſſen des heiligen 

Lehrers, welche dem Joche des Glaubens die natürliche Geiſtesfreiheit vor⸗ 

zogen, gehörten keineswegs Alle zur Heerde Epicurs. Die Beſſeren unter 

den Heiden anerkannten vielmehr, daß zum höchſten Gute des Menſchen 

vor allem ein Leben der Tugend gehöre, dem das materielle Wohl unter⸗ 

geordnet werden müſſe; eine ſittlich geordnete Geſelligkeit, die ſich reli— 

giös erweitern müſſe zu einer über dieſes Leben hinaus reichenden Ge— 

meinſchaft mit den ſeligen Geiſtern. Wir haben alſo hier eine natürliche 

Anerkennung, daß Sittlichkeit, Recht und Religion, mit ihrem Abſchluß 

im jenſeitigen Leben, weſentlich zur menſchlichen Glückſeligkeit gehören. 

Dieſe Heiden ſchloſſen das Jenſeits und die Rückſicht auf die „Götter“ 

keineswegs aus, ſondern ſahen hierin die Krone und Vollendung alles 

menſchlichen Strebens; und zwar ſowohl des Einzelnen, wie des Ganzen 

im Staate. Allein Religion und Jenſeits bildeten, wie überhaupt auf 

der Stufe der vorchriſtlichen Welt, nur eine Art Anhängſel zum diesſeiti— 

gen Leben, ohne einen rechten Einfluß darauf zu nehmen. Von den 

Verſuchen Julians und der Neuplatoniker nämlich, auf welche das Chri— 

ſtenthum hierin umſtimmend gewirkt hatte, ſehen wir ab. Es ſetzten fer— 

ner die Heiden voraus, daß wie die materielle und ſociale Glückſeligkeit, 

ſo auch die Tugend ganz und gar durch die Kräfte unſerer Natur zu er— 

reichen ſei. Sie lehrten alſo genauer beſehen die vollkommene Selbſt— 

genügſamkeit der Vernunft und des freien Willens zur privaten wie zur 

ſocialen Wohlfahrt. Dieſes jedoch mit dem ſchon angegebenen Unter- 

ſchiede von den Modernen, daß ſie ein beſſeres Verſtändniß für die ſitt⸗ 

liche Natur hatten. An dieſe Selbſtgenügſamkeit der Natur und an die 

Beſchränkung auf das Diesſeits knüpft der heil. Auguſtin in feiner Ci- 

vitas Dei an, um den doppelten Gegenſatz der chriſtlichen zur heidniſchen 

Glückſeligkeitslehre ins rechte Licht zu ſetzen. 

91. Beſteht das höchſte Gut in dem Inbegriffe irdiſcher Güter, ſo 

gibt es keines; muß der Menſch durch die Kräfte der Natur es erreichen, 

ſo gelangt er niemals in ſeinen Beſitz. Das Gefühl deſſen lag dem 
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Ringen der beſſeren Heiden zu Grunde. Durch das Streben nach der 

Gemeinſchaft mit den ſeligen Geiſtern ſuchten ſie einen Erſatz für die 

übernatürliche Gemeinſchaft mit Gott; aber dabei ſtellten ſich ähnlich wie 

heutzutage bei den Spiritualiſtengeſellſchaften dämoniſche Täuſchungen ein. 

Der Unglaube führte dieſe aufgeklärten Theurgen zu den gröbſten und 

widernatürlichſten Geſtalten des Aberglaubens. Es bedarf, ſagt der heil. 

Auguſtinus hierüber, einer „großen Barmherzigkeit Gottes, daß man nicht 

im Wahne, gute Geiſter zu Freunden zu haben, an böſen Dämonen fal— 

ſche Freunde erhalte“ !“. Die wahre Befriedigung bietet allein Gottes 

ſelige Gemeinſchaft im Jenſeits dem menſchlichen Herzen, und erſt das 

Streben nach dieſem Zuſtande, wozu aber die Natur nicht ausreicht, 

gibt dem Menſchen die wahre irdiſche Wohlfahrt. Gott iſt alſo dem 

Menſchen ſchon zur Tugend, zum Rechte, zur irdiſchen Glück- 

ſeligkeit nothwendig. Es gibt kein wahres Recht, kein wahres So— 

cialleben ohne Gerechtigkeit gegen Gott, ohne Religion, wie wir ſagen 

würden, die wahre Religion aber ſchließt auf allen Stufen der menſch— 

lichen Geſchichte eine göttliche Führung in ſich. Hier erſchließt ſich für 

die chriſtliche Aera die hohe Bedeutung der katholiſchen Lehre 2. Doch 

folgen wir der Meditation des heil. Auguſtinus Schritt für Schritt! 

92. Gott bietet ſich uns als ein wirkliches, als das unendliche Gut, 

das ausreicht zu einer die ganze Natur umfaſſenden Beſeligung; und 

er kündigt ſich uns als ſolches an in dem ſanften Zuge der Natur zur 

Tugend und Gottesgemeinſchaft. Hieran knüpft Gott an, wenn Er 

Selber Sich uns nähert mit dem Heilswege, den Er Allen erſchließt, 

die ihn aufrichtigen Herzens ſuchen. Freilich das iſt nothwendig, daß 

Gott Selber den Menſchen bei der Hand nehme und in ſeine Heimath 

führe. Der Menſch dagegen muß willig ſich führen laſſen, ſonſt gelangt 

er nicht zu ſeinem Ziele. Das Mittel nun, gleichſam die Brücke vom 

Reiche der Natur in das Land des Uebernatürlichen iſt die mit dem 

Glauben eintretende Gewißheit der Erkenntniß von der göttlichen Lehre, 

an welche ſich die Entſchiedenheit des Willens, der göttlichen Leitung zu 

folgen, anſchließt. Denn die menſchliche Glückſeligkeit als die eines Ver— 

nunftweſens (pax animae rationalis) verlangt außer der Unterordnung 

der Sinnlichkeit unter die Vernunft und einem gewiſſen Maß zeitlicher 

1 De civ. Dei. XIX. cp. 9. 
2 J. c. XIX. cp. 23: nur wenn Gottes Herrſchaft im Staate anerkannt iſt, 

iſt Recht und Gerechtigkeit u. ſ. w. 
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Güter die Uebereinſtimmung des Handelns mit der Erkenntniß. Die Ver⸗ 

nunft ferner, um dieſes Herrſcherrecht zu behaupten, muß der Wahrheit 

gewiß ſein, der Wille aber ihr freie Folge leiſten; zum erſten iſt nothwen⸗ 

dig, daß Gott Selber, die untrügliche Wahrheit, den Menſchen in die 

Schule nehme, zum zweiten, daß Er ihm Seine Gnade gebe 1. Wie 

kommt die Gewißheit von der Göttlichkeit der Schule zu Stande, auf 

welche der Gehorſam folgt? Durch die der katholiſchen Lehre eigenthüm⸗ 

lichen Beweiſe, welche jeden Zweifel verſchwinden laſſen ?. 

Halten wir hier einen Augenblick an! 
93. Die katholiſche Lehre iſt in der Heilsökonomie das Mittel, in 

den vernünftigen Weſen jenen göttlichen Grund übernatürlicher Gewiß- 

heit zu ermöglichen, auf welchem ſich das zum Leben führende Handeln 

nach dem Glauben erhebt. Mit ihm ſchließt ſich das natürliche Streben 

des Menſchen nach Recht und Tugend, Wahrheit und Glückſeligkeit. 

Hierüber herrſcht zwiſchen den Lehrern aller Zeiten Uebereinſtimmung. 

Die göttliche Abſicht, den Menſchen in die Schule der göttlichen Weis— 

heit über die höchſten Wahrheiten einzuführen, ließ ſich ohne eine leben⸗ 

dige, unter göttlicher Führung ſtehende Lehrauctorität unter uns Men- 

ſchen nicht erreichen. Die heiligen Schriften für ſich ſind ein todter 

Buchſtabe, der ſich irrthümlicher Auslegung durch den Leſenden nicht er— 

wehren kann; ebenſo wenig kann er über feinen göttlichen Urſprung ſiche⸗ 

ren Aufſchluß geben. Die göttliche Wahrheit ſollte deßhalb nicht bloß 

in ihrer Quelle, ſondern auch in der Ueberleitung zu den heilsbegierigen 

Menſchen durch eine eigene, göttlich vorgeſehene Auctorität als gött— 

lich beglaubigt werden. Die alſo geſicherte göttliche Offenbarung — das 

iſt die katholiſche Lehre. Sie iſt nicht allein alle Wahrheit, welche Gott 

geoffenbart hat mit Einſchluß jener, die er in unſere Natur niedergelegt 

1 Die ſchöne Stelle, welche dieſen auf unſere Natur gebauten Zuſammenhang 

beſchreibt, lautet wörtlich: „OJuia homini rationalis anima inest, totum hoc 

quod habet commune cum bestiis, subdit paci animae rationalis, ut mente 

aliquid contempletur et secundum hoc aliquid agat, ut sit ei ordinata cog- 

nitionis actionisque consensio. Ad hoc enim velle debet nec dolore moles- 

tari, nec desiderio perturbari, nec morte dissolvi, ut aliquid utile cognoscat 

et secundum eam cognitionem vitam moresque componat. Sed ne ipso studio 
cognitionis propter humanae mentis infirmitatem in pestem alicujus erroris 

incurrat, opus habet magisterio divino, cui certus obtemperet, et adjutorio, 

ut liber obtemperet.“ I. c. XIX, cp. 14. — Vergl. De vera relig. cp. 3 n. 

3. — cp. 10 n. 19 etc. 

21. C. ep. 18. 
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bat, ſondern auch, nach dem unvergleichlichen Bilde des heil. Irenäus, 

die geſunde Mutterbruſt, um die Milch der reinen Lehre allen Denen, 

die ſich an Gottes Führung zum Leben wenden, zu reichen “. 

94. Dieſe katholiſche Lehre nun vereinigt, wenn wir den Gedanken 

weiter verfolgen, ihre Bekenner zu einer geiſtlichen Geſellſchaft unter der 

Hierarchie Gottes mit einer übernatürlichen Glückſeligkeit; mit jenem 

Frieden, der, wie der Apoſtel ſagt, allen Verſtand überſteigt. Es iſt 

allerdings noch keine vollendete Glückſeligkeit, dieſe wird erhofft, aber 

ſchon dieſe Hoffnung, ruhend auf der Gewißheit, die göttliche Wahrheit 

zu beſitzen, überſteigt jedes irdiſche Glück. Der Menſch, unter dieſes 

Licht geſtellt, „wandelt, ſo lange er in dieſem ſterblichen Leibe ferne von 

Gott pilgert, noch nicht im Schauen, ſondern im Glauben, und bezieht 

deßhalb alles Wohl des Leibes wie der Seele je für ſich wie in ihrer 

Verbindung auf jenes Wohl, welches den Sterblichen in der Vereini— 

gung mit dem ewigen Gotte beſchieden iſt.“ Iſt aber der Menſch für 

ſich durch die katholiſche Wahrheit zum höchſten irdiſchen Glücke gelangt, 

ſo erkennt er die Pflicht, dasſelbe auch rings um ſich zu verbreiten und 

ſo den geiſtlichen Frieden den Menſchen zu bringen. Hierin iſt Gott, 

wie früher durch die Führung der Patriarchen und die Geſetzesanſtalt, 

ſo durch die Gründung des in Chriſtus vollendeten Gottesſtaates der 

letzten Aera zu vorgekommen; es iſt die göttliche Hülfe für die Wieder— 

herſtellung deſſen, was von Anfang an mit dem Geſchlechte beabſichtigt 

war. Nicht alle Menſchen ſchließen ſich dieſem Zuge an; Viele begnü— 

gen ſich mit der irdiſchen Wohlfahrt (pax terrena); mit ihnen leben 

die Bürger der Stadt Gottes, die die übernatürliche Glückſeligkeit (pax 

coelestis) ſuchen, hienieden vermiſcht, wie im Staate, ſo in der Kirche. 

Die definitive Scheidung der beiden großen Geſellſchaften, in welche das 

Geſchlecht, unter der Herrſchaft der Liebe Gottes die eine, die andere 

unter der der Selbſtſucht, auseinander gehen, findet nach dieſem Leben 

Statt. Wie von den Kindern dieſer Welt ſich Viele in der Kirche fin— 

den, ſo verbleiben alle Glieder von dieſer im Staate, gehorchen ſeinen 

In Ecclesia enim, inquit (Apostolus), posuit Deus apostolos, prophe- 

tas, Doctores (I. Cor. 12, 28) ad universam reliquam operationem spiritus, 
cujus non sunt participes omnes, qui non currunt ad Ecclesiam, sed semet- 

ipsos fraudant a vita per sententiam malam et operationem pessimam. 

Ubi enim Ecclesia, ibi et Spiritus Dei, et ubi Spiritus Dei, illic Ecclesia et 
omnis gratia; Spiritus autem veritas. Quapropter qui non participant eum, 

neque a mamillis matris nutriuntur in vitam. Adv. haeres. III, 24. n. 1. 
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Geſetzen, fördern die zeitliche Wohlfahrt und fuchen den Staat dem Reiche 

Gottes dienſtbar zu machen “. 

95. Welche Wirkung hat nun die katholiſche Lehre für das menſch⸗ 

liche Zuſammenleben, insbeſondere für das öffentliche? Iſt es wahr, daß 

dasſelbe, als beengend für die menſchliche Freiheit, die irdiſche Wohl— 

fahrt ſtöre? Hier müſſen wir unterſcheiden. Gehörte es zum Weſen 

dieſer irdiſchen Wohlfahrt, daß die Menſchen unbekümmert um Gott und 

Religion dahinleben; oder beſtände die menſchliche Autonomie in einer 

abſoluten Unabhängigkeit vom Schöpfer, dann müßten wir allerdings 

die Frage bejahen. Denn für eine ſolche Auffaſſung von der menſch⸗ 

lichen Freiheit iſt die katholiſche Lehre Anſtoß und Widerſpruch. Iſt 

aber auch die zeitliche Wohlfahrt nicht denkbar für Menſchen ohne Sitt- 

lichkeit und Religion; iſt ferner der Menſch hierin an eine göttliche Ord— 

nung gewieſen, durch deren Erkenntniß, Anerkennung und Befolgung al— 

lein Sittlichkeit und Recht, oder wahre geſetzliche Freiheit unter Men— 

ſchen möglich iſt: dann geſtaltet ſich die Sache ganz anders; dann iſt 

nicht die katholiſche Lehre, ſondern jene Vergötterung der menſchlichen 

Vernunft und Freiheit die Feindin des menſchlichen und des geſellſchaft— 

lichen Wohles. Nun die hier den Ausſchlag gebende Wahrheit haben 

wir oben ganz allgemein für jeden Staat und jede menſchliche Geſell— 

ſchaft bereits nachgewieſen, ſomit erſcheint auch die katholiſche Lehre, wenn 

anders ſie eine Stütze für Religion und Sittlichkeit iſt, als eine Wohl— 

thäterin, nicht als eine Feindin der Geſellſchaft. Und dieſes nicht allein 

für die katholiſche, ſondern auch für die von der Kirche getrennte Ge— 

ſellſchaft. 

96. Der erſteren gibt die katholiſche Lehre das geiſtige Licht, und 

von dieſem empfangen, um nur Einiges zu erwähnen, die Geſetze und 

öffentlichen Einrichtungen eine viel wirkſamere Controle und Correctur, 

wird dem Willen mit der Sicherheit und Feſtigkeit der Grundſätze eine 

viel größere Freiheit und Beweglichkeit verliehen, als die freieſte Ver— 

faffung zu leiſten vermöchte. Daher die eigenthümliche Erſcheinung, daß 

1 J. c. cp. 14. 25. Vergl. XIV, 28: Fecerunt ergo Civitates duas amo- 

res duo, terrenam scilicet amor sui usque ad contemtum Dei, coelestem 

vero amor Dei usque ad contemtum sui. Dazu XV. cp. 1: genus humanum 

in duo genera distribuimus ... quas etiam mystice appellamus Civitates 
duas etc. Die eine ruht in himmliſchem, die andere in irdiſchem Frieden. XIV. 

cp. 1. Den Anſatz zur Einen Stadt bilden die guten, den zur andern die abge— 
fallenen Engel. XII, 27. — Ueber ihre Miſchung ſ. außer der Erklärung über Joh. 
18, 36 — De catechizandis rudibus cp. 19 u. 31. 
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in den katholiſchen Staaten des Mittelalters eine bürgerliche Freiheit, 

Beweglichkeit und Freiſinnigkeit herrſchte, wovon die ſpäteren Zeiten kaum 

mehr eine Vorſtellung haben. Die Ausbrüche der Rohheit, welche, aus 

den vorchriſtlichen Zeiten ſtammend, noch nicht von der Zucht des Glau— 

bens gebändigt war, bilden gegen dieſen Satz keinen Beweis. Der Ab— 

ſolutismus in jeder Geſtalt iſt dort am gründlichſten unmöglich, wo die 

chriſtlichen Völker mit Treue und Ehrfurcht der katholiſchen Wahrheit 

ergeben ſind. Ein tieferliegender Grund iſt, daß mit dem lebendigen 

Glauben an Gott der Sinn für Recht und Ordnung aus unverſieglichen 

Quellen ſeine fortwährende Nahrung empfängt; denn in der göttlichen 

Ordnung kennt man keine unbeſchränkte irdiſche Gewalt, keine geiſtliche 

und keine weltliche. Daher ſind für den Abſolutismus die gewaltigſten 

Schranken im allgemeinen Volksbewußtſein, in der von ſittlichen Mäch— 

ten geregelten öffentlichen Meinung und Willensmacht aufgerichtet. So— 

dann, wie viele Strafen werden dem Staate, in welchem die katholiſche 

Lehre herrſcht, erſpart durch das Bußgericht; wie viele Sorgen erleichtert 

durch die katholiſche Liebe; wie viele Beamten und Steuerlaſten fallen 

weg durch die ungehemmte Wirkſamkeit der Seelſorge! Wie blühend 

ſtanden die Finanzen von Piemont und Neapel, bevor der Neid der Li— 

beralen das Glück dieſer Völker untergrub; wie elend und troſtlos iſt 

nach wenigen Jahrzehnten liberaler Freiheit die Lage in jeder Richtung 

geworden! Deßhalb erſcheint denn auch die „hierarchiſche“ Idee, oder daß 

der Glaube und ſeine Einrichtungen durch das Staatsgeſetz geſchützt wer— 

den, nur als eine erhöhte Bürgſchaft für die öffentliche Wohlfahrt, als 

ein Schutz, den der Staat ſich ſelber in ſeiner ſittlichen Grundlage ge— 

währt. Alſo alle Einwürfe, die gegen die katholiſche Lehre vom 

Standpunkt des Geſellſchaftswohls erhoben werden, fallen in ſich ſelber 

zuſammen. Nach einer andern, individuellen Seite kommen ſie ſpäter zur 

Sprache. 

97. Allein wenn für katholiſche Staaten die unberechenbaren Vor— 

theile der katholiſchen Lehre zugegeben werden, läßt ſich ein Gleiches für 

getrennte behaupten? Wir ſehen nun von der ewigen Wohlfahrt ab, 

welche mit der Freigebung der Wahrheit in einem ſolchen nicht katholiſchen 

Staate Allen erleichtert wird; ebenſo von den beſonderen ſittlichen Gütern, 

welche für die katholiſchen Unterthanen und damit wenigſtens mittelbar 

für die Geſammtheit aus der katholiſchen Lehre abfließen. Wir behaup— 

ten, für den Staat als ſolchen hat dieſelbe Vortheile. Die Geſchichte der 

letzten Jahrhunderte ſtellt es vor Augen, daß mit der Trennung von der 
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Kirche eine abſchüſſige Bahn betreten wird, in welcher nicht allein die 

Grundwahrheiten der Offenbarung, ſondern zuletzt auch jene bedroht ſind, 

mit denen das Leben des Rechtes und der öffentlichen Ordnung auf's 

Innigſte verwachſen iſt. Iſt denn nicht eben jene Freiheit, welche gegen 

die katholiſche Wahrheit in unbeſchränkter Weiſe angeſprochen wird, auch 

ein Anſpruch, in Theorien über den Staat, die Familie, das Eigenthum, 

das Sittengeſetz ſich gegenſeitig zu überbieten und zuletzt Alles, was noch 

Einheit und Feſtigkeit zu haben ſchien, in einen allgemeinen Fluß zu 

bringen?! Wer will nun einem ſolchen Auflöſungsproceſſe gegenüber das 

Wohlthätige der katholiſchen Lehre beſtreiten? wer will läugnen, daß ihre 

majeſtätiſche Ruhe und Sicherheit ſchon manchen Forſcher auch außer ihr 

über die großen Räthſel unſeres Weſens beſonnener auf ſeinen Wegen 

gemacht und in den für Recht und Ordnung wichtigſten Grundfragen 

orientirt hat? Mag der menſchliche Zweifel wohin immer drängen, die 

katholiſche Lehre wird allezeit mit unerbittlicher Strenge an den Grund- 

wahrheiten des ſocialen Lebens feſthalten: daß die rechtmäßige Obrigkeit 

von dem gerechten und heiligen Gotte ihre Gewalt hat; daß man ihr 

in Allem, was nicht evident gegen Gottes Gebot iſt, um des Gewiſſens 

willen gehorchen muß; daß der Vertrag unverletzlich, der Eid heilig iſt; 

daß die Grenzmarke von Mein und Dein nicht ohne ſchweren Frevel 

verrückt werden kann, den Gottes Gerechtigkeit unerbittlich ahndet, wenn 

ein menſchlicher Richter fehlt; daß die Ehe unauflöslich iſt und die El⸗ 

tern Gottes Stelle vertreten; daß die Menſchen als Brüder und Glie— 

der Einer Familie, berufen zur ſelben Seligkeit, ſich achten und lieben 

müſſen; daß die Gottesverehrung den Menſchen adelt und Frömmigkeit 

die beſte Hüterin der Menſchenwürde iſt. Und dieſe Wahrheiten trägt 

die katholiſche Lehre nicht in todten Formeln vor, nein, ſie wiederholt ſie 

in tauſend wechſelnden, lebendigen, für alle Stände begreiflichen, das 

ſittliche Leben fortzeugenden Geſtalten und bekräftigt ſie durch die Bei— 

ſpiele aus dem Leben der Heiligen. Sie macht ſo die höchſten ſittlichen 

1 Hierüber laſſen ſich bei den Gegnern der katholiſchen Lehre die beſten Zeug⸗ 

niſſe entnehmen. Ohne weit zu gehen erinnern wir nur daran, wie gerade die 

Hegel'ſche Staatsphiloſophie darauf pochte, als die allein vernünftige Anſicht von 
Recht und Staat endlich einen Ruhepunkt dieſem Alles zernagenden Theoretiſiren 

gegenüber gefunden zu haben (z. B. Rechtsphiloſ. S. 13 ff.). Allein ſeltſam 

genug, geſteht gerade dieſe Philoſophie ein, daß ihre Art zu theoretiſiren die höchſte 

ſociale Auflöſung vorausſetzt, ja ſie vollendet (a. a. O. S. 20 f.). In der That iſt 

ſie auch nicht die Abwehr, ſondern der Gipfel der Sophiſtik. 
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Schätze zu einem lebendigen Gemeingut. Wenn der Reichthum einzelner 

Claſſen dem ganzen Staate zu Statten kommt, ſollte eine ſolche fittliche 

Befeſtigung und Bereicherung auf die Nächſtbetheiligten beſchränkt bleiben 

und nicht vielmehr die geſellſchaftliche Atmoſphäre durchdringen? 

98. Allein find dieſe Vortheile für die Belebung des Rechts ſinnes 

und der Geſetzlichkeit nicht zu theuer erkauft durch Glaubensſätze und 

Vorſchriften, die in anderer Richtung der allgemeinen Wohlfahrt Scha— 

den bringen? Der ſchon erwähnte Jeremias Bentham ſieht im Faſten⸗ 

gebot, in der Vorſchrift über den Cölibat, im Bußleben, in der Anlei— 

tung zur klöſterlichen Einſamkeit und vollends im Glauben an eine ewige 

Strafe ebenſoviele Angriffe auf die menſchliche Natur 1. Bentham bes 

ſäße bei ſeinem anerkennenswerthen Scharfſinn größere Auctorität in 

dieſer Frage, wenn ſeine ſittlichen Begriffe mehr entwickelt wären. Aber 

was ſoll man von dieſen halten, wenn er ein gewiſſes, bei allen Völ— 

kern, die tiefſtgeſunkenen etwa ausgenommen, verachtetes öffentliches Ge— 

werbe als eine Wohlthat für das menſchliche Geſchlecht verherrlicht? 

Liegt alſo ſein höchſtes Gut im Schlamme, wo auch die Verehrer der 

Vernunftgöttin es geſucht haben, ſo wäre noch zu unterſuchen, ob, was 

ihm als höchſte Feindſeligkeit gegen die Menſchennatur erſcheint, nicht 

umgekehrt zu den Heilmitteln derſelben zu rechnen ſei? Für Chriſten iſt 

das oberſte Geſetz die Wahrheit; dieſe entſcheidet auch in erſter Linie 

bezüglich der vorgebrachten katholiſchen Inſtitute. Alle, vom erſten bis 

zum letzten ſind im Evangelium begründet, was hier eines Nachweiſes nicht 

bedarf, und da fie zugleich Hülfsmittel jener menſchlichen Glückſeligkeit 

ſind, welche an der Herrſchaft über die Leidenſchaft ihr Hauptſtück hat, 

ſo ſind ſie auch geſichert gegen den Vorwurf der Menſchenfeindlichkeit. 

Eine Störung können ſie nur für die fleiſchliche Sicherheit der Genußmen— 

ſchen enthalten; da es aber zur Zeit noch nicht erwieſen iſt, daß der Ge— 

nuß das höchſte Gut des Menſchen, oder der Glaube an ihn der Weg 

zur zeitlichen Wohlfahrt ſei, können wir den ganzen Einwurf des Wei— 

teren auf ſich beruhen laſſen. 

99. Verwandt hiemit iſt, was Scialoja? gegen die katholiſche Lehre 

vorbringt. Durch ihren „Ascetismus“, d. h. durch ihre Richtung auf 

das Jenſeits und die damit zuſammenhängenden Antriebe zur Abtödtung 

1 In feinem Werke: Essai sur l’esprit. Nach Auszügen der Civilta III, IV. 
P. 415. 

2 In feiner Economia sociale cp. I. S. IV. § VII. n. 417. Vergl. Civilta 
I, VIII, p. 27 sg. 
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und zum Almoſen vermindere fie die Productionskraft, indem fie die 

Arbeit beeinträchtige. Dieſes aber geſchehe in doppelter Richtung: ein⸗ 

mal werden viele Kräfte brach gelegt; man denke an das beſchauliche 

Leben in den Klöſtern! Sodann aber werden offenbar Viele durch die 

Asceſe vom Luxus abgehalten, der doch das Leben der Induſtrie bildet. 

Man erwäge, daß oft ſelbſt fürſtliche Perſonen dem Lebensgenuß durch 

bußfertige Grillen ſich entlocken ließen und ſo, abgeſehen von dem „ver⸗ 

führeriſchen Beiſpiel“ für ihre Untergebenen, ſich am legitimen Flor der 

Induſtrie verſündigt haben. Wie iſt da zu helfen? Sollte eine Reviſion 

der Beatificationsproceſſe zum Ziele führen? 

100. Indeſſen Scherz bei Seite in einer Sache, die wahrlich zu 

ernſtem Nachdenken herausfordert. Nehmen wir alſo einmal an, der In⸗ 

duſtrie entgehen einige Vortheile durch die Befolgung der katholiſchen 

Lehre, leidet darunter die ganze Geſellſchaft? Darf das Privatwohl einer 

Claſſe zum herrſchenden Geſichtspunkte für das öffentliche Wohl gemacht 

werden? Jedermann ſieht ein, daß durch eine ſolche Verkehrung der öf— 

fentlichen Wohlfahrt ein unberechenbarer Schaden zugefügt würde. Schon 

die Störung der Berufswahl im Namen des öffentlichen Wohles (oder 

vielmehr zum Vortheil einer Claſſe) enthielte einen ſo großen öffentlichen 

Schaden, der das Recht Aller bedrohte, daß damit der induſtrielle Aus— 

fall keinen Vergleich aushielte. Doch wie tief muß das Gefühl für ſitt— 

liche Werthe gefallen ſein, wenn an heroiſchen Tugendacten hochſtehender 

Perſonen keine andere Seite mehr herausgefunden wird, als der Verluſt, 

den Hofſchneider, Hofbäcker und andere Lieferanten momentan erlitten 

haben! Hätten doch wenigſtens ſolche für das materielle Wohl ſo em— 

pfindliche Seelen eine gleiche Wage für die Defieits, die enormen Schul- 

denvermehrungen und die zahlloſen anderen Opfer, welche die neue 

volkswirthsſchaftliche Glückſeligkeitslehre Einzelnen, Gemeinden, Städten, 

Corporationen und ganzen Staaten zumuthet! Vor Kurzem laſen wir in 

einem öffentlichen Blatte, daß in Folge der politiſchen Veränderungen 

in Venedig und der damit zuſammenhängenden nationalökonomiſchen Be- 

glückungsmaßregeln, als: Einziehung von milden Stiftungen und geiſtlichem 

Vermögen u. ſ. w. nicht weniger als 60,000 Perſonen an den Bettel⸗ 

ſtab gebracht wurden, und das in einer einzigen Stadt, binnen der kur— 

zen Friſt weniger Monate! Das ganze Reich Italien hat binnen nicht 

ganz 10 Jahren über 3 Milliarden Liren Deficit bei ſteigender Anſpan⸗ 

nung aller Steuerkräfte gehabt. Obwohl die erſten Größen der neuen 

Wirthſchaftslehre nach den reinſten Theorieen operirten, hat der National⸗ 



97 

reichthum durch Handelsverträge u. ſ. w. in vier Jahren um eine Mil- 

liarde und 97 Millionen Liren abgenommen, indem ſich der Ueberſchuß 

der Einfuhr über die Ausfuhr von 37 Millionen im Jahre 1859 auf 

460 Millionen im Jahre 1864 erhöhte. Alles ſieht einer vollkommenen 

Verarmung in dem unter der Hut der katholiſchen Religion vormals 

ſo blühenden Italien, ohne irgend welchen Hoffnungsſtrahl, entgegen! 

Noch einmal alſo, jene zweifelhaften Volksbeglücker, welche ſich an Fürſten 

und Reichen ärgern, die, von katholiſchen Grundſätzen geleitet, ihr Ver⸗ 

mögen an Arme oder zu milden Stiftungen verſchenkten, mögen zuvor 

wenigſtens ſo viel nachweiſen, daß von dem Raube dieſer Stiftungen 

Etwas den Armen zukomme, oder der ärmſten unter den armen Perſonen, 

dem Staate, ſeine erdrückende Schuldenlaſt erleichtert werde. 

101. Der Geſellſchaft, welche die Armuth als eine Art Verbrechen 

aus ihrer Mitte ſtößt; welche den Armen das natürlichſte aller Rechte 

mit Malchus verweigert und doch zugleich Klöſter und Cölibat ächtet, iſt 

die katholiſche Lehre mit ihrer Menſchenfreundlichkeit und ihrer Ver— 

pflichtung zur Nächſtenliebe allerdings läſtig; allein das iſt eben nicht 

jene Geſellſchaft, um deren Wohl es ſich eigentlich handelt. Der menſch— 

lichen Geſellſchaft, die Arm und Reich, Wohlthäter und Egoiſten um— 

faßt, iſt die katholiſche Lehre nicht feind. Im Gegentheil! Was mit 

dem beſten Willen nicht zu Stande gebracht werden kann, weder von 

der ſtaatlichen Polizei oder Rechtspflege, noch von der Bemühung ein- 

ſichtsvoller Geſchäftsleute, das kann eben der „Ascetismus“ der katho— 

liſchen Lehre ins Geleiſe bringen, wo ihm der Zutritt offen gehalten 

wird. Denn dieſe Lehre trifft den Hauptſitz des Uebels und zwar durch 

eine beſtändige, ruhige, ſyſtematiſche Polemik, indem ſie mit der ganzen 

Wucht ihrer Beweiſe für die Wahrheit des höheren, himmliſchen Lebens— 

ziels einſteht. Sie heilt die krebsartig einfreſſende Unzufriedenheit und 

den Claſſenneid durch das Beiſpiel des Erlöſers, der 30 Jahre im Schoße 

einer Handwerkerfamilie lebte; die beſtändige Einſchärfung der Wahrheit, 

daß die Berufstreue und pflichtmäßige Erfüllung der Standespflichten 

der Weg zur Seligkeit ſei, dieſes und die Ermuthigungen durch den 

Lohn im Jenſeits, durch die göttliche Gnadenhülfe für Alle, welche gu— 

ten Willens ſind, wie viel trägt es nicht zur geduldigen Ertragung der 

Noth und eben damit, wohl oder übel, zur Erhöhung der „Productions— 

kraft“ bei. Kommt dann vollends ein heroiſches Beiſpiel freiwilliger 
Armuth aus dem Leben, gewiß! es wirkt viel vortheilhafter für die Bes 

ſitzenden, als das ſeltene Beiſpiel eines Emporkömmlings, der den Sporn 
Encyelica XII. 7 
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zur Nachfolge durch die hochmüthige Verachtung vergiftet, womit er auf 

ſeine früheren Standesgenoſſen herabſieht. 

102. Endlich können wir uns geradezu auf die Natur der Sache 

ſelber oder der materiellen Wohlfahrt, die allerdings ein weſentliches Be⸗ 

ſtandtheil des Staatswohles iſt, berufen, um unſere Theſe zu erhärten. 

Wir ſehen davon ab, daß die bedeutendſten volkswirthſchaftlichen Auetori⸗ 

täten (in Deutſchland z. B. Dr. Roſcher und Dr. Schäffle, in Belgien Périn 

u. ſ. w.) nachweiſen, wie die Zeiten des religiöſen Verfalls auch die 

des ökonomiſchen ſind. Wir ſagen: die menſchliche Wohlfahrt hat in 

jeder Geſtalt, auch als materielle, zum erſten und weſentlichen Beſtand⸗ 

theil die ſittliche Ordnung, die beſte Freundin von dieſer aber iſt die 

katholiſche Lehre; ſie ſtärkt die ſittliche Kraft in der Arbeit, lehrt Opfer 

und Entſagung, heiligt und mäßigt den Genuß, leitet zur Ordnungs- 

liebe, zur Erfüllung der Familienpflichten an, begünſtigt das häusliche 

Leben — ich frage, find das nicht reelle Leiſtungen für das materielle Wohl? 

103. Die beſte Probe jedoch für die wohlthätigen Wirkungen der 

katholiſchen Lehre ſcheint uns immer jene zu bleiben, welche der hl. 

Auguſtin, folgend dem Worte des Herrn: lebet nach meiner Lehre, ſo 

werdet ihr finden, daß ſie wahr iſt, ſeinen Gegnern vorſchlägt. Sie 

möchten, räth er, einmal die öffentliche Ordnung nach den Vorſchriften 

dieſer Lehre einrichten, ob ſich nicht Jedermann wohl dabei befände! 

Alſo das Heer ſo ordnen, wie nach der chriſtlichen Lehre die Soldaten 

ſein ſollen; ſolche Könige, ſolche Provinzialgouverneure; ſolche Herren, 

ſolche Diener; ſolche Ehemänner, ſolche Ehegattinnen; ſolche Eltern, 

ſolche Kinder; ſolche Richter und Kaſſenbeamten endlich, wie ſie die Lehre 

Chriſti haben will: und „wenn ſie das nicht zu Stande bringen, ſo 

mögen ſie wenigſtens eingeſtehen, es wäre ſehr gut um das Staatswohl 

beſtellt, wenn die chriſtliche Lehre Gehorſam fände“. 

104. Aehnliches läßt ſich auch Jenen entgegenhalten, welche aus 

den „verrotteten Zuſtänden in manchen katholiſchen Ländern“ einen 

Schluß auf die nachtheiligen Wirkungen der katholiſchen Lehre machen 

zu dürfen wähnen. Wir laſſen uns hier nicht auf ſtatiſtiſche Vergleiche 

ein; ſie würden zu weit führen; wir geben zu, daß in der Gegenwart 

gewiſſe katholiſche Nationen das Bild der politiſchen Zerſetzung bieten. 

Trägt ihr katholiſcher Charakter hieran die Schuld? Wir fragen: 

wann beginnt in jenen Ländern der ökonomiſche und politiſche Verfall? 

Iſt es nicht eben in jenen Zeiten, wo durch Einſchwärzung ſchlechter 

Grundſätze die Wirkſamkeit der katholiſchen Lehre zu erlahmen beginnt? 
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und iſt es nicht Thatſache, daß eine macchiavelliſtiſche Politik von außen⸗ 

her das Verderben gerade dieſer Staaten beharrlich zu bewirken ſuchte? 

Könnten gewiſſe romaniſche Völker z. B. nicht heute noch ihrer Blüthe 

ſich erfreuen, wenn ſie vor den Geheimbünden bewahrt geblieben wären, 

die nicht aus der katholiſchen Lehre entſprungen find? Uebrigens kann 

katholiſcher Seits mit Ruhe dem weiteren Verlaufe der Zerſetzung ent— 

gegengeſehen werden. Schließlich wird eben doch nur die katholiſche 

Lehre ſich als die regenerirende Kraft bewähren. In ihr lebt ein unfterb- 

liches Princip, und wenn katholiſche Nationen auch noch ſo tief ſinken, ſie 

gleichen immer noch jenem Kranken, bei dem der Arzt nicht alle Hoff— 

nung aufgibt, weil er eine tüchtige Conſtitution wahrnimmt. — Endlich 

iſt es das Geheimniß der katholiſchen Lehre, Alles, was zum ſittlichen Halt 

in der Geſellſchaft, zur Kräftigung der Einheit beiträgt, wie das eheliche 

Band, den Gehorſam gegen die Geſetze, die Treue und Redlichkeit im 

Verkehr, durch die ſtärkſten Beweggründe zu ſichern, und zugleich daneben 

das Schwache gegen das Starke durch die Pflege der Gerechtigkeit und 

der Liebe in Schutz zu nehmen. Da aber hievon in allen Verhältniſſen 

und auf jeder Entwicklungsſtufe die wahre ſociale Wohlfahrt des Men— 

ſchen, die ihm als Menſchen geziemt, abhängt, ſo wird die katholiſche Lehre 

allezeit die höchſte Wohlthäterin der Geſellſchaft bleiben. 

105. Die Verdienſte des Chriſtenthums um die Weiterbildung der 

Menſchheit im Großen, ſowie insbeſondere um die Vervollkommnung 

der ſtaatlichen Geſellſchaft ſind von allen Kennern der Geſchichte zuge— 

ſtanden . Wir müſſen aber hiebei einem nahe liegenden Mißverſtänd— 

niſſe begegnen. Das, was man heute mit einem vagen Namen Chriſten⸗ 

thum nennt, hat Nichts von alldem gewirkt, was ihm beigelegt wird, 

denn es iſt das Produkt einer verſchwommenen Zeit und mindeſtens 

unfähig, etwas Lebendiges hervorzubringen. Wohl aber koſtet es nicht 

viel Aufwand, um zu zeigen, daß das im Kampfe mit Irrlehre und 

Spaltung ſich behauptende Chriſtenthum, und dieſes iſt eben die katho— 

liſche Lehre, die Wunder alle geſchaffen hat, die jenem zugeſchrieben werden. 

Von den erſten Kämpfen mit den Judaiſten und den aus dem Heiden— 

thum aufſteigenden antinomiſtiſchen Gnoſtikern an bis zu den Mor— 
monen herab gibt es hievon Beweiſe, ſoviel man deren begehrt, daß 
gerade die wichtigſten ſocialen Wahrheiten durch die Kirche gegen irgend 

welche Irrlehre gerettet werden mußten. Handelt es ſich um die ſtrenge 

Vergl. Dr. Ehrlich, a. a. O. S. 256 ff. Und oben n. 20. 
7 * 



100 

Verpflichtung des Sittengeſetzes? man ſehe, wie Freiheit und Geſetz 

ſchon zur Zeit der Apoſtel und von da durch die Manichäer, Albigenſer, 

Wiedertäufer u. ſ. w. bis auf unſere Zeiten herab, unter dem econſtanten 

Widerſpruch der Kirche gegeneinander verkehrt worden ſind. Iſt es die 

Heiligkeit der Ehe? Die Schwärmer der eben genannten Sorte, wie 

die beharrliche Sorgfalt der kirchlichen Geſetzgebung klären darüber auf. 

Oder das geheiligte Anſehen der Obrigkeit? Man vergleiche, was das 

Concil von Konſtanz gegen Wiclefiten und Huſſiten feſtgeſetzt hat, mit 

dem Breve Gregors XVI. gegen Lamennais. Kurz bis zum Grund⸗ 

pfeiler aller Sittlichkeit, dem Glauben an die ewige Vergeltung, iſt 

Alles durch Irrlehrer in Frage geſtellt worden, was dem Soeialgebäude 

Feſtigkeit, Würde und chriſtlichen Adel verleiht. An ihnen lag es nicht, 

wenn die Menſchheit gehindert wurde, in die Nacht der Barbarei zurück- 

zuſinken. Dieſes bleibt alle Zeit das unermeßliche Verdienſt der katho⸗ 

liſchen Lehre, auch für unſere Zeit, die nur durch ſie ſich gegen den 

Verfall der Cultur retten wird 1. 

1 Eine reiche Ausbeute hierüber bieten die in jüngſter Zeit von Janſſen ver⸗ 

öffentlichten Briefe des großen Geſchichtsforſchers Böhmer und deſſen Leben. 

(„Joh. Friedr. Böhmer's Leben, Briefe und kleinere Schriften. 1— III Bände. 

Freiburg. Herder, 18687.) Ein Werk voll der herrlichſten und ureigenſten Gedan- 

ken, die, was das merkwürdigſte iſt, außerhalb der Kirche entſtanden, oft blitzartig 

die Nacht der Vorurtheile über ſie erhellen. „Nicht vom Staate“, ſagt Böhmer an 

einer Stelle, „iſt die Kirche ausgegangen, vielmehr hat der Staat ſie gleich An— 

fangs verfolgt. Die durch dieſe Entſtehung begründete Unabhängigkeit hat die 
Kirche, gedrängt von den Heiden, mit dem Blute ihrer Martyrer erſtritten und be— 

ſiegelt. In dieſer Selbſtändigkeit hat ſie jene Kraft gewonnen und bewahrt, mit 
der ſie die Germanen erfüllt, die Romanen erneut, die Slaven bekehrt, womit ſie 

die europäiſchen Völker unter ſich verbunden und zu jener Höhe in Sittigung, in 

Wiſſenſchaft und in Kunſt über alle anderen Erdbewohner emporgehoben hat.“ — 

„Will man nun wirklich“, fo charakteriſirt Dr. Held a. a. O. II, 700 den Feind, 

der heute Alles bedroht, „durch Umwälzung des chriſtlichen Sittengeſetzes die große 

Culturidee unſerer Welt ſo verkehren, daß wir, auf den Standpunkt der alten Welt 

zurückgebracht, Revolution und Demoraliſation wieder von jenem Standpunkte aus be— 

trachten müßten? Wenn ja, ſo würde der Untergang der alten Welt in unſern 

Völkern bald eine neue, an Fürchterlichkeiten aller Art ſehr vermehrte Auflage er— 

fahren, ohne daß jedoch zur Entſchuldigung unſeres Verfalls jene Gründe vorhan— 

den wären, welche den Verfall der alten Welt mehr beklagens- als verachtenswerth 

erſcheinen laſſen.“ — Man kann den Ernſt der Lage, worin ſich die heutige Welt 

befindet, kaum beſſer zeichnen; allein um die rechte praktiſche Folgerung zu ziehen, 

müſſen wir uns an die geſchichtliche Wahrheit erinnern, daß die chriſtliche Cultur— 

idee bis jetzt nur durch die katholiſche Lehre den Kampf mit ihren Todfeinden ſieg⸗ 

reich beſtanden hat. 



101 

106. Und nunmehr iſt es Zeit, bevor wir weiter gehen, von der Höhe 

der katholiſchen Lehre aus auf die durchlaufene Bahn zurückzublicken; 

Recht, Staat, Religion und Kirche in ihrer wunderbaren organiſchen 

Gliederung durch die katholiſche Weltanſicht zu beleuchten. Dieſe iſt 

ſoweit entfernt davon, unſere vernünftige und ſittliche Natur zu degra— 

diren, daß ſie allein dieſelbe wahrhaft zu Ehren bringt und mit dem 

höchſten Herrſcherrechte, unter der Leitung des unendlich vollkommenen 

Gottes ſchmückt. Durch ſie liegt aufgeſchlagen vor uns das Buch 

unſerer Geſchichte, enthüllend die tiefſten Geheimniſſe unſerer Gott eben— 

bildlichen Natur. Dieſe Natur zunächſt iſt die verborgene Triebkraft, 

welche den Menſchen vom Lager auftreibt, um in Gemeinſchaft mit Sei— 

nesgleichen ſich ſeine Ordnung zu bauen. Was ſie ſucht, iſt ein äuße— 

rer Zuſtand, entſprechend ihrem Lebensgeſetze, eine ſittliche Ordnung in 

Familie und Staat, denn nur die Ordnung genügt dem Menſchen. 

Aber im Staate erſchöpft ſich dieſer ſittliche Geſelligkeitstrieb keineswegs, 

und wenn es auch gelänge, alle Völker zu einer großen Menſchheits— 

familie zu vereinigen. Das letzte Räthſel löst erſt die Herrſchaft Gottes 

über den Menſchen, äußerlich verkörpert in der religiöſen, das ganze 

Geſchlecht umfaſſenden Geſellſchaft unter dem Einen Geſetze, das in 

Allen gleichermaßen lebt, dem Geſetze der Liebe Gottes als des höchſten 

Gutes. Aber ob auch unſere Natur zu dieſem Ziele dränge, es wäre 

ohne das gütige Hereingreifen Gottes nicht einmal recht verſtanden 

von uns. Das iſt das tiefſte Geheimniß, daß Gott uns zu unſerer 

höchſten Glückſeligkeit Selber führen will, und dieſes Geheimniß voll— 

kommen erſchloſſen in der Mitte der Zeiten, wird uns bewahrt von der 

katholiſchen Lehre. Der lebendige Gott hat zu uns ge 

ſprochen, ruft ſie laut, inmitten unſeres Geſchlechtes; kommt und 

höret, was er uns ſagt. Und dieſes von Gott geleitete Kommen, Hö— 

ren und Schauen geſchieht in einer Ordnung, welche von allen bisher 

gekannten verſchieden, eben jene religiöſe Geſellſchaft wird, welche alle 

menſchliche Geſellſchaftsbildung krönen und die nächſte Vorbereitung zum 

ewigen Beſitze im Schauen Gottes ſein ſoll. Jetzt erfahren wir auch, wenn 

wir, der Einladung folgend, der göttlichen Rede lauſchen, daß nicht die 

menſchliche Geſellſchaft, ſondern die göttliche das Erſte, der Urſtand war; 

daß unſer Geſchlecht unter der göttlichen Einwirkung zum Vernunftgebrauch 

erwachte und die höhere Erkenntniß und die volle Tugend für immer 

an dieſe göttliche Führung gebunden blieb. Nicht das Ringen mit der 

äußern Natur; nicht der Kampf um die Freiheit gegen die Eigenmacht 
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ift der Lebenspuls unſerer Geſchichte; ſondern die Entzweiung zwiſchen 

dem Lichtreich, zu dem der geiſtliche Menſch, geſtützt von der Kirche, 

emporſtrebt, und den finſteren Mächten, die den Erdenſohn im Dieſſeits 

zu bannen ſuchen; und wie dort der foriale Menſch im Staate mit 

emporgehoben wird, ſo hängt ſich auch das Gewicht, das zur Tiefe zieht, 

an dieſes Inſtitut. Die Trennung des Staates von der Kirche hat 

hier ihre letzte Erklärung. 

Zweiter Abſchnitt. 

Das liberale Staatsprincip und die beiden Gewalten. 

$. 6. Zu den natürlichen Grenzen von Staat 

und Kirche. 

Durch die Trennung der Staatsgewalt von der Kirche 

werden die geiſtlichen Rechte von dieſer über die ka⸗ 

tholiſchen Unterthanen ebenſo wenig aufgehoben, als 

das Recht der Unterthanen auf ſtaatlichen Schutz der⸗ 

ſelben. Daher erwirbt der getrennte Staat keine 

Rechte über das katholiſche Gewiſſen; es behaupten 

in dieſem nach wie vor bei der Colliſion mit den 
politiſchen Pflichten die kirchlichen das Uebergewicht; 

und wo immer der getrennte Staat zur Kirche in 

directe Beziehung tritt, muß er fie als eine hetero- 

gene, unabhängige Geſellſchaft behandeln. 

107. Hiemit ſtellen wir dem liberalen Kirchenrecht auf dem Boden, 

auf den es ſich begeben hat, zwei Grundſätze und drei Folgerungen 

entgegen. Beachten wir zur Erläuterung der erſteren, was mit der 

Trennung vor ſich geht, um die Wirkungen derſelben nach den Vor— 

ſchriften der Vernunft oder des natürlichen Rechtes zu ermeſſen. Die 

Staatsgewalt hört auf, in der Kirche eine göttliche Anſtalt, zu deren 

geſetzlichem Schutze ſie verpflichtet iſt, anzuerkennen. Wie ſie für ſich 

ſelber ſich die Freiheit herausnimmt, in ihren Acten nur mehr das 

Staatswohl nach reinnatürlichem Maßſtab zum einzigen Geſichtspunkte 

zu machen, ſo gibt ſie auch den Unterthanen die Stellung zur Kirche 
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principiell frei; fie gewährt ihnen, ohne Anſehung dieſer ihrer Stellung 

zur Kirche, gleiche bürgerliche Rechte und geſtattet (ſoferne die Trennung 

im liberalen Sinne ſich vollendet) jede öffentliche Religionsübung, welche 

nicht gegen die allgemeinen Grundſätze der natürlichen Religion und des 

Sittengeſetzes verſtößt. Innerhalb dieſes allgemeinen Rahmens können 

beſondere wohlerworbene Rechte von Religionsgeſellſchaften erhalten, neue 

Rechte verliehen werden. Durch die Trennung iſt hierin der Freiheit 

der Staatsgewalt nichts vergeben. Es kann alſo der Rechtsſtaat, wie 

man heutzutage gewöhnlich den getrennten Staat bezeichnet, gegen die 

katholiſche Religion als ſolche gleichgiltig ſich verhalten, er kann ebenſo 

ihr ein beſonderes Wohlwollen zuwenden, oder dieſes zwiſchen ihr und 

anderen Bekenntniſſen theilen. Nicht aber kann er gegen die Religion 

ſchlechtweg gleichgiltig fein, noch irreligiöfe und unſittliche Beſtrebungen, 

die gegen das Naturgeſetz verſtoßen, unterſtützen. 

108. Wenden wir dieſes nun auf den beſonderen Fall an, von 

welchem unſere Theſe ausgeht. In einem Volke, welches bis zu einem 

gegebenen Zeitpunkte einen chriſtlichen Staat mit katholiſcher oder in der 

Kirche ſtehender Obrigkeit bildete, hat ſich dieſe durch Trennung von 

der Kirche auf den natürlichen Standpunkt zurückgezogen, ohne daß die 

Unterthanen aufgehört hätten, wir nehmen an, noch in beträchtlicher 

Anzahl, zur katholiſchen Kirche zu gehören. Wir behaupten nun, wie 

immer es mit der Rechtsbeſtändigkeit jener Trennung ausſehe; ferner 

wie weit ſie auch getrieben werde: es gibt der Kirche gegenüber feſte 

vom Naturrecht gezogene Grenzen, welche von der Staatsgewalt in 

keinem Falle überſchritten werden dürfen. Vor der Trennung hat die 

Kirche ein politiſches Daſein beſeſſen in jenem Staate; es iſt mit be- 

ſtimmten Zugaben ihr Eigenthum geworden. Nach unſerem Standpunkt 

unterſuchen wir nicht, ob der Staat einſeitig dieſe Rechte aufheben 

konnte; die Trennung thut dieſes; wir wollen das Aeußerſte annehmen: 

fie nehme oder wolle nehmen alle durch die ſtaatliche Anerkennung er— 

worbenen Rechte. Hat dann die Kirche überhaupt kein Recht mehr? 

Dies läugnen wir. Wie weit auch der Staat gehe mit der Trennung, 

es bleiben durch die Natur gezogene Grenzen. Es will nicht beſtritten 

werden, daß nicht auch ſie thatſächlich ſchon oft überſchritten worden 

ſind; ja daß ſie ſogar gewöhnlich überſchritten werden, ließe ſich mit 
Leichtigkeit aus der vitiöfen Natur der Trennung nachweiſen. Dieſe 

iſt an ſich ein Prineip der Unordnung. Sehen wir aber hier davon 

ab, ſo beſtätigt das Geſagte ſchon der gewöhnliche Verlauf der religiö— 
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fen Umwälzungen. Das nächſtliegende Beiſpiel bieten die oben ange⸗ 

zeigten Thatſachen aus der Geſchichte der jungitaliſchen Revolution. 

Ebenſo als in der franzöſiſchen Revolution allgemeine Gewiſſens⸗ und 

Cultfreiheit proclamirt wurde, vergaß man keineswegs, gegen das katho⸗ 

liſche Gewiſſen und den katholiſchen Cult die höchſte Intoleranz auszu⸗ 

üben, und Thomas Payne unternahm es, dieſe Inconſequenz als das 

allein Richtige zu rechtfertigen. Ein entfernteres Beiſpiel bieten die 

bereits charakteriſirten Chriſtenverfolgungen zur Zeit des römiſchen Ver⸗ 

falls, in welcher allgemeine Religions- und Meinungsfreiheit herrſchte. 

Alſo von dem, was gewöhnlich bei der Trennung ſich einſtellt, ſehen wir 

ab. Es fragt ſich: was fordert die natürliche Gerechtigkeit oder die 

ſittliche Weltordnung für dieſen Fall? oder vielmehr, was verbietet ſie? 

Die Antwort iſt: ſie verbietet, die geiſtlichen Rechte, welche der Kirche, 

den katholiſchen Unterthanen gegenüber, zuſtehen, anzutaſten, und was 

nur die Kehrſeite hievon iſt, denſelben gegen irgendwelche Antaſtung den 

ſtaatlichen Schutz zu verweigern. 

109. Das Erſte folgern wir aus der Natur dieſer Rechte. Erſtens 

ſtammen ſie nicht von der Staatsgewalt, können alſo auch von dieſer 

nicht aufgehoben werden. Es ſind zweitens Rechte, die nicht verletzt 

werden könnten, ohne das katholiſche Gewiſſen zu verletzen; nun aber 

iſt es für die getrennte Staatsgewalt ein Grundgeſetz, nicht in dieſes 

Gebiet ſtörend einzugreifen, ſie kann alſo die geiſtlichen Rechte der Kirche 
nicht antaſten. Endlich drittens iſt die Staatsgewalt durch ihre Tren- 

nung nicht genöthigt, dieſe Rechte anzutaſten, ſonſt wäre dieſelbe nicht 

ein politiſcher Act, ſondern ein religiöſer, der durch politiſche Mittel 

oder unter dem Vorwand der Politik irgend ein ſeetiſches Intereſſe 

verfolgte. Möchte nämlich die Unterwerfung unter die geiſtliche Lehr— 

gewalt, oder der Gebrauch der Sakramente, oder die Unterwerfung un— 

ter die Gebote der Kirchengewalt angegriffen werden, immer könnte es 

nur geſchehen durch ein der Kirche irgendwie entgegengeſetztes religiö— 

ſes Syſtem. Das heißt: Die politiſche Gewalt würde durch die Tren- 

nung ihre Gleichgiltigkeit gegen die Religion und zugleich das Gegentheil 

bekunden, was in ſich widerſprechend iſt. Das wäre etwa das Prineip 

der Mohamedaner oder irgend eines religiöſen Fanatismus, was dem 

Liberalismus entgegengeſetzt iſt. Die Trennung kann alſo die geift- 

lichen Rechte der Kirche nicht aufheben. 

110. Der erſte der drei angegebenen Gründe bedarf keiner weitern 

Entwicklung, er hat fie ſchon im Erſten Theil (§. 2, n. 15 ff.) ge— 
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funden. Der zweite beruht auf der Eigenthümlichkeit des katholiſchen 

Gewiſſens, welches ganz auf die Erkenntniß gebaut iſt, daß in der 

katholiſchen Hierarchie eine göttlich eingeſetzte Gewalt die Gewiſſen zu 

leiten beſteht, ſo daß es unter der Gefahr des Seelenheils geboten iſt, 

ſich an die Weiſungen dieſer rechtmäßigen Obrigkeit zu halten. Dieſer 

Pflicht der Gläubigen entſprechen die geiſtlichen Rechte der Kirchengewalt, 

woraus von ſelber erhellt, daß, was beim Rationaliſten Gewiſſensfrei— 

heit iſt, nach eigener Einſicht nämlich ſeine Heilsangelegenheiten zu be— 

ſorgen, für den Katholiken, wenn es ihm etwa im Namen der Freiheit 

aufgezwängt werden wollte, vielmehr Gewiſſensbedrückung und Ge— 

wiſſensverletzung wäre. Der Katholik hat ſeine Freiheit darin, ſich in 

den göttlichen Dingen von Gott durch die rechtmäßige Stellvertreterin 

Gottes leiten zu laſſen. Nun bedarf es keines Beweiſes, daß das libe— 

rale Princip das Gewiſſen freigibt, folglich läßt es dem Katholiken 

gegenüber auch die geiſtlichen Rechte frei. Der dritte Grund entlarvt 

eigentlich alle die Phraſen des Liberalismus, unter denen ſich der giftigſte 

Religionshaß verbirgt, und zeigt ſeine Inconſequenz. Thatſächlich iſt 

der herrſchende Indifferentismus nichts anderes als ein Kampf gegen 

die geiſtlichen Rechte in der Kirche, denen er unwillkürlich durch ſein 

dämoniſches Gebahren das Zeugniß ihrer göttlichen Abſtammung gibt. 

„Dieſe Geiſtesrichtung duldet alle veligiöfen Ueberzeugungen nur in dem 

Sinne, daß Keiner mehr eine religiöſe Ueberzeugung haben darf; ſie 

tolerirt alle Glaubensbekenntniſſe unter der Bedingung, daß Keiner mehr 

auf ein Glaubensbekenntniß irgend welchen Werth lege.“ So „kommt 

ſie ſelbſt mit der geiſtigen Anlage der menſchlichen Natur in Wider— 

ſpruch“ „und muß nothwendig zur größten Intoleranz führen.“ „Die 

moderne Toleranz iſt die Toleranz der Negation, des Nichts, und daher 

nothwendig die höchſte Intoleranz gegen die Affirmation und Poſition !.“ 

Eben das darf die Trennung nicht ſein, ſo lange noch die Vernunft 

und das Recht, welche ihr „bis hieher und nicht weiter“ ſprechen, eine 

Stimme haben. Sie muß die geiſtlichen Rechte frei laſſen, wie ſie die 

natürliche Religion freigibt. Sonſt kann fie nicht mehr als ein ſtaat— 

liches Prineip angeſehen werden, ſondern iſt vielmehr Zerſtörung der 

ſtaatlichen Rechtsordnung im Namen einer Secte. 

111. Die Katholiken beſitzen auch nach der Trennung noch ein 

1 Wilhelm Emmanuel, Biſchof von Mainz. „Die öffentliche Beſchimpfung 

der katholiſchen Kirche auf der Bühne.“ Mainz 1868. S. 14 ff. 
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natürliches Recht auf den ſtaatlichen Schutz der geiftlichen Rechte, das 

ihnen nicht ohne offenbares Unrecht genommen werden könnte, obwohl 

die poſitive Schutzgewährung in manchen Verhältniſſen erſchwert ſein 

kann für die weltliche Obrigkeit. Es war ein Unrecht, den chriſtlichen 

Namen als ſolchen zu verfolgen, in einer Zeit, als die chriſtliche Reli— 

gion noch nicht öffentlich anerkannt war; aber die Entziehung des ſtaat⸗ 

lichen Rechtsſchutzes nach der früher ausſchließlichen Geltung würde 

das Unrecht noch viel mehr erhöhen. Es wäre die Erklärung, daß jeder 

gewiſſenhafte oder gläubige Katholik, der an ſeiner Kirche treu feſthält, 

dafür das natürlichſte Recht auf den öffentlichen Schutz ſeiner religiöſen 

Ueberzeugung gegen verbrecheriſche Angriffe verliere. Niemand wird 

zweifeln, daß keine Staatsgewalt zu einer ſolchen Sentenz über die ka— 

tholiſche Religion ein Recht habe. Sie würde ſich dadurch an ihrer 

eigenen Natur und Beſtimmung verfündigen. Denn wozu hat Gott 

die ſtaatliche Ordnung den Menſchen gegeben? Eben vor Allem dazu, 

daß ſie dem Einzelnen jene Güter ſchütze, die er ſelber nicht ausreichend 

zu ſchützen vermag. Daß hierunter die Religionsübung gehöre, kann 

nicht bezweifelt werden. Für den Katholiken als ſolchen gibt es aber 

Religionsübung nur durch die Verbindung mit der Kirche. Wird ihm 

geweigert, dieſe zu ſchützen, ſo hört er als Katholik auf, Mitglied des 

Staates zu ſein, der ihm jenen Schutz entzieht. Dieſes iſt aber gegen 

die Vorausſetzung der Liberalen, welche die bürgerlichen und politiſchen 

Rechte Allen gewähren, ohne Anſehen des Religionsbekenntniſſes, alſo 

auch die Freiheit jeder Religionsübung, die den natürlichen Grundſätzen 

der Religion und den Pflichten gegen den Staat nicht zuwider iſt. Folg— 

lich kann die Trennung von Staat und Kirche nicht die Katholiken als 

ſolche rechtlos gemacht haben. 

112. Dieſer wichtige, von einſichtsvollen Liberalen übrigens allent— 

halben vertheidigte Grundſatz erhält ſeine beſte Beleuchtung durch einen 

Gegenſatz zum liberalen Princip, wie er ſich in der Verhandlung über 

die Kettenburg'ſche Angelegenheit vor dem Deutſchen Bun— 

destag geltend gemacht hat. Die Deutſche Bundesacte ſtellte im Arti— 

kel 16 den Grundſatz auf, daß die Anhänger der drei ehemals im 

Reich gleichberechtigten Confeſſionen gleiche bürgerliche und politiſche 

Rechte im Deutſchen Bunde genießen ſollen. Daraus folgerte Freiherr 

v. Kettenburg, daß die mecklenburgiſche Regierung kein Recht hatte, 

feinen Hauskaplan auszuweiſen, oder ihm die katholiſche Hausandacht zu 

verſagen. Denn zu den bürgerlichen Rechten gehört die Gewiſſens- und 
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Glaubensfreiheit oder freie Religionsübung, dieſe ſchließt für den Ka— 

tholiken einen Gottesdienſt durch einen Prieſter, überhaupt perſönliche 

Verbindung mit der Kirche in ſich, alſo iſt es jedem Katholiken in 

deutſchen Staaten erlaubt, einen katholiſchen Gottesdienſt einzurichten. 

Allein die Mecklenburgiſche Regierung legte den Artikel der Bundesacte 

nicht nach liberalem, ſondern nach proteſtantiſchem Kirchenrechte aus; 

darnach ſchließt bürgerliche Freiheit die perſönliche Religionsfreiheit zwar 

in ſich, nur nicht ſo, wie der Katholik ſie verſteht, bei welchem ſie freie 

perſönliche Verbindung mit dem katholiſchen Prieſterthume importirt 1, 

Wir ſtreiten nicht, ob die Mecklenburgiſche Regierung den wahren Sinn 

der Deutſchen Bundesacte für ſich hatte, wir ſagen nur, eine Beſtimmung, 

die dem Katholiken als ſolchem die Glaubensfreiheit nimmt, und ſie nur 

Proteſtanten oder gar nur Atheiſten gewährt, kann nicht die rechtliche 

Wirkung der Trennung von Staat und Kirche ſein, weil ſie, wie ge— 

zeigt, in ſich ſelber widerſprechend iſt. Deßhalb haben wirklich dem libe— 

ralen Prineip entſprechende, oder ihm ſich annähernde Verfaſſungen, 

wie die franzöſiſchen Charten von 1814 und 1830; die Verfaſſung der Ver—⸗ 

einigten Staaten; die preußiſche Verfaſſung von 1848, die Freiheit 

auch der katholiſchen Religionsübung direet oder indirect anerkannt. 

113. Die erſte der drei Folgerungen ergibt ſich unmittelbar aus dem 

Geſagten. Durch die Trennung wird die Stellung des Katholiken zur 

Kirche nicht alterirt; hatte der Staat ſchon vor der Trennung kein Recht, 

ſich in die religiöſe Ueberzeugung zu miſchen, die, wie bekannt, einzig 

von der göttlich beglaubigten Auctorität der Kirche geleitet wird, ſo hat 

er ſie nach der Trennung auch nicht gewonnen. Denn an dem Grund— 

verhältniß wird nichts geändert. Alſo erlangt die Staatsbehörde kein 

Recht, von ſich aus die Grenzen zwiſchen dem Geiſtlichen und 

Weltlichen grundſätzlich zu beſtimmen; denn dieſes geſchieht 

für den Katholiken durch den Glauben und die kirchliche Lehrauctorität, 

nicht aber durch eine politiſche Behörde, der getrennte Staat aber achtet 

das Gewiſſen der Katholiken. Wer wollte auch zweifeln, daß die Natur 

des Gegenſtandes ihn vor dieſes geiſtliche Forum weiſe? Man braucht 

ſich nur zu erinnern, daß die Offenbarung denſelben aufgehellt, daß die 

Apoſtel, wie die heiligen Väter und Concilien ſich damit befaßt haben, 

1 Vergl. die Protocolle der D. Bundes verſ. aus dem Jahre 1853 auf die 
Petition des Frhrn. v. d. Kettenburg vom 30. Det. 1852. In den „Beiträgen 

zum Preußiſchen und deutſchen Kirchenrecht.“ III, 61 ff. Paderborn. Schöningh, 
1856. 



108 

daß endlich jeder Katechismus pflichtmäßig von dem Verhalten zur geifte 

lichen und weltlichen Obrigkeit und der Colliſion der Pflichten handelt. 

Die Grundſätze hierüber ſind ein feſtes geiſtiges Gemeingut der Chriſten 

geworden; eben damit ſchwindet jeder Vorwand für die Liberalen, als 

könnten hier — was ohnehin für Katholiken keinen Sinn hat — auf 

die Entſcheidungen der Lehrauctorität egoiſtiſche Geſichtspunkte Einfluß 

gewinnen. Handelt es ſich freilich um wirkliche Grenzſtreitigkeiten, oder 

um gemiſchte Angelegenheiten, an denen beide Ordnungen betheiligt ſind 

und für welche ein modus vivendi erſt zu finden iſt, ſo bemerken wir 

jetzt ſchon, daß Zuſammenwirken das Natürlichſte iſt. Etwas ganz 

Anderes aber iſt die Auslegung der ſittlichen Ordnung, auf welcher beide 

Gewalten ruhen. Hiefür hat der Staat keinen Beruf empfangen. 

Denn er ſetzt, wie die ſittliche Natur, ſo die Offenbarung, wo ſie von 

ſeinen Unterthanen geglaubt wird, voraus, und nur die Kirche hat 

dem katholiſchen Gewiſſen beide zu erklären den Beruf, wenn Zweifel 

entſtehen. Man kann dieſes auch alſo verdeutlichen: iſt das conſtitutive 

Grundgeſetz ſtrittig, ſo handelt es ſich um eine Exiſtenzfrage im eminen— 

teſten Sinne des Wortes, bei welcher die Kirche mit ganz andern Ver— 

theidigungsmitteln einzutreten hat als der Staat. Die Kirche vertheidigt 

die gemeinſame Grundlage durch ihre Lehrauctorität, welcher der Staat 

nichts Gleiches an die Seite zu ſetzen hat. Sie führt damit den ge— 

waltigſten Krieg für die Ordnung. Will die Staatsgewalt am Kampfe 

ſich betheiligen, ſo bleibt ihr nichts übrig, als ſich dem kirchlichen Lehr— 

amt anzuſchließen. Thut ſie es auf eigene Fauſt, ſo ſehe ſie zu, ob ſie 

nicht auf die Seite ihrer Feinde getrieben werde. Schon manche glän— 

zende Theorie führte verblendete Machthaber nicht zur Verſöhnung, 

ſondern nur tiefer in die Entzweiung. Das Ende war manchmal, wie 

die Geſchichte lehrt, der Untergang. Mögen ſich hier die Liberalen wen— 

den und drehen wie ſie wollen; die Trennung gibt ihnen keine rechtliche 

Baſis für ihre vielen Kartenhäuſer von reingeiſtlichen und nichtgeiſtlichen, 

äußeren und inneren, weſentlichen und unweſentlichen Angelegenheiten; 

das katholiſche Gewiſſen iſt hierin geregelt, die Trennung macht es frei. 

Wollen die Liberalen etwas, was das Fatholifhe Gewiſſen zu binden 

vermöge, hierüber ſagen, ſo müſſen ſie ſich an die Kirche halten. 

114. Die zweite Folgerung, maßgebend für die vom liberalen Regi— 

mente unzertrennlichen Conflictsfälle, betrifft die Colliſion der religiöſen 

und politiſchen Pflichten, des kirchlichen und ſtaatlichen Gehorſams. Zum 

Glück für die Liberalen iſt die Lehre auch hierüber durch unwandelbare, 
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ſichere und klare Prineipien, bei welcher Staat und Gewiſſen wohlbe— 

ſtehen, geordnet. Wir ſagen, zum Glück; denn das liberale Princip 

entfeffelt, ſoviel an ihm liegt, die tödtlichſten Feinde aller Ordnung, die 

Schwärmerei und den Fanatismus, in allen Variationen. Oder was 

zeigt die Geſchichte anders im Gefolge der religiöſen Zügelloſigkeit und 

der unbeſchränkten Meinungsfreiheit? Man erinnere ſich doch der 

ſchrecklichen Geſtalten, die im 16. Jahrhundert hervorbrachen, obwohl 

wenigſtens noch an der heiligen Schrift einiger Zaum beſtand, der nach 

dem liberalen Prineip gleichfalls losgelaſſen wird. Die Schreckensherr— 

ſchaft des 18. Jahrhunderts vermochte ſelbſt nicht durch die entſetzlichſte 

Deſpotie des unheimlichen Gaſtes, den die unbeſchränkte Religionsfreiheit 

heraufbeſchworen, Meiſter zu werden. Seitdem befindet ſich die ſtaat— 

liche Geſellſchaft, wie ja vor Aller Augen offen liegt, in dieſem fieber— 
haften Ringen mit der Anarchie, die fortwährend neue Nahrung aus 

jener unbeſchränkten Freiheit zieht. Ueberaus wohlthätig iſt es deßhalb, 

daß es noch ein katholiſches Gewiſſen gibt, für welches eine ſichere, auf 

göttlichem Grunde ruhende Ordnung beſteht, in welcher alle Conflicte 

zum voraus nach feſten objectiven Prineipien, genommen aus dem Nas 

turgeſetze und der Offenbarung, geſchlichtet ſind. Und geſetzt auch die 

Liberalen ſehen in ihrer Art da Sclaverei, wo die heiligſte und geord— 

netſte Freiheit iſt, ſo gehen ihnen doch alle Mittel ab, dieſe Ordnung 
umzuſtoßen oder die chriſtliche Freiheit zu vernichten. Im Nothfalle 

bleibt den Chriſten unter Gottes gnädigem Beiſtande die höchſte Frei— 

heitsprobe, wie auch das ruhmreiche Beiſpiel der ihrer Kirche treuen 

Laien, Prieſter und Biſchöfe in der franzöſiſchen Revolution ausweist. 

Die bürgerliche Conſtitution iſt dadurch für Frankreich begraben worden, 

ebenſowohl als die vorausgehenden ohnmächtigen Anfälle raſender Kirchen— 

verfolger. 

115. Die wichtigſte Folgerung iſt die dritte, bei welcher die eigent— 

liche Löſung für die heutzutage obſchwebenden Streitfragen ruht. Sie 

zeigt einen Ausweg aus dem liberalen Doetrinarismug für die Verhütung 

kirchlicher Confliete; ein Wiedereinlenken des getrennten Staates auf 

die Bahn der Verſtändigung mit der geiſtlichen Gewalt. Eine Analogie 

aus dem politiſchen Leben hellt dieſen Punkt mehr auf. Es iſt hier 

eine bekannte, ſowohl in den erſten Phaſen der Revolution als in der 

Wiederholung derſelben, in den J. 1830 und 1848, beſtätigte Thatſache, 

daß das liberale Prineip als ſolches negativ, für ſich unfähig iſt, die 

ſtaatlichen Aufgaben zu löſen, wenn es zur Herrſchaft kommt. Wer 
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wollte auch mit unbeſchränktem Vereinsrecht, mit unbeſchränkter Preß⸗ 

und Meinungsfreiheit eine ſtaatliche Ordnung auf den Beinen erhalten? 

Deßhalb wird von den Liberalen alle Zeit, wie die Erfahrung lehrt, zu 
den Auskunftsmitteln zurückgegriffen, der ſich guten Glaubens die ge⸗ 

ſtürzten Regierungen bedient hatten. Ganz ähnlich iſt es mit den 

Principien der Gewiſſens- und Religionsfreiheit. Das Gewiſſen be— 

darf einer Leitung; wer eignet ſich mehr dazu, als die mütterliche Kirche? 

Die Religion iſt etwas ſo Heiliges, Furchtbares, daß ihr Mißbrauch 

durch Betrüger oder Abenteurer den ſchrecklichſten Brand zu entzünden 

vermag. Wer wird alſo nicht in einer auf den ſtärkſten Pfeilern des 

Glaubens ruhenden, in der geiſtlichen Auctorität eine Wehr für die Ge- 

ſellſchaft, eine Hülfe für die bedrängte Obrigkeit erkennen? Man er⸗ 

innere ſich, was im Jahre 1848 in Deutſchland erlebt worden iſt. Wie 

viele Beweiſe ließen ſich dafür aufzählen, daß die ſtarrſten Vorurtheile 

gegen die Kirche in jenen aufgeregten Zeiten zerbrachen und daß man 

gerade in ihrer Unabhängigkeit von der politiſchen Gewalt ihre höchſte 

Kraft für die Zeiten der Noth erkannte? Es hat eben die Weltentwick— 

lung, die mit dem Chriſtenthum über die heidniſche Zuchtloſigkeit ſiegte, 

einen Feind in ihrem Schooße, den das naive Heidenthum noch nicht 

kannte, es iſt die Empörung der Intelligenz gegen die offenbar gewor— 

dene göttliche Führung. Gegen die Abgründe, die hier ſich öffnen, iſt 

die einfache politiſche Anarchie ein Kinderſpiel, und ſchließlich bleibt kein 

anderes ausreichendes Hülfsmittel, als den Hochmuth des Menſchengei— 

ſtes zu beugen vor der Demuth Gottes, die ſich in unſer Fleiſch gehüllt 

hat. Die Kirche aber iſt die Fortſetzerin und die beſtändige Bezeugerin 

dieſer Gottesthat und als ſolche eine göttliche Hülfe für die Ge— 

ſellſchaft ſelber wie für die Einzelnen. Es iſt darum eine überaus 

glückliche Inconſequenz, wenn der Liberalismus in den Kämpfen, die 

er der Ordnung durch ſeine Trennung erweckt, ſich der Kirche erinnert 

und trotz Allem, was vorangegangen iſt, mit ihr direete Beziehungen 

anknüpft. 

116. Indem wir die Frage, an welche wir herantreten, alſo for— 

muliren, erklären wir uns zum Voraus bereit, den Liberalen Alles ein— 

zuräumen, was ſie über die Unverträglichkeit des modernen Staatsbegriffs 

mit dem canoniſchen Rechte im Ganzen und Einzelnen vorbringen. Wir 

laſſen die Sprecher ausreden und beſcheiden uns, ihnen die Frage vor— 

zulegen, wer Angeſichts der immer tiefer greifenden Verwirrung ſchließ— 

lich Recht behalten ſolle, ob ihre Vorleſehefte, oder das Jahrtauſend 
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alte Recht im Bunde mit dem gefunden Menſchenverſtand? Mag man 

auch an der Frageſtellung noch Einiges auszuſetzen haben, im Weſent— 

lichen bleibt der liberale oder moderne Staatsbegriff eine, noch dazu ſehr 

jugendliche doctrinäre Fiction, die das Aufheben, das man von ihr dem 

canoniſchen Rechte gegenüber macht, um ſo weniger verdient, als ſie auf 

allen anderen Gebieten kläglichen Bankerott erlebt. Wir ſagen alſo: 

wenn immer in dem getrennten Staat das Bedürfniß, das nicht aus: 

bleiben kann, entſteht, ſich mit der principiell allerdings ignorirten Kirche 

wieder direct ins Benehmen zu ſetzen, ſo bleibt nichts Anderes übrig 

als ſie gerade nach dem zu behandeln, was ſie nach ihrem eigenen Rechts— 

bewußtſein iſt: als eine Geſellſchaft, und zwar als eine hete— 

rogene, vom Staate unabhängige Geſellſchaft. Wir ſagen 

nicht, daß die Liberalen die Glaubensprincipien, auf denen dieſer Cha— 

rakter beruht, anzunehmen angehalten werden müſſen, obwohl wir ihnen 

den Glauben perſönlich von Herzen gönnen; wir ſagen nicht einmal, 

daß man fie nöthigen ſoll, ſich mit der Kirche direct ins Benehmen zu 

ſetzen; wohl aber ſtellen wir es für den Fall, daß Letzteres geſchieht, als 

eine ſittliche, vernünftige Forderung hin, die Kirche nach ihrem, oder 

was dasſelbe iſt, nach dem Glauben der Katholiken, als eine unab— 

hängige Geſellſchaft mit eigenem Rechte zu behandeln. 

117. Beachten wir zur Verdeutlichung dieſes letzten Grundſatzes die 

hauptſächlichſten Gegner, die an ſeinem Wege liegen! Zuerſt behaupten 

wir, was den Standpunkt im Allgemeinen betrifft, auch das Naturrecht 

bietet noch gewiſſe Normen für das Verhältniß von Staat und Kirche, 

es iſt alſo keineswegs alle Gemeinſamkeit mit Liberalen und Rationaliſten 

aufzugeben. Die Bedenken mancher Anhänger der ſgn. hiſtoriſchen Schule 

find hierin nicht die unſrigen. Freilich beſtreiten wir dem rationellen 

Kirchenrecht erſtens die Willkür bezüglich der Grundlage. Wir erblicken dieſe 

in dem allen Menſchen gemeinſamen und durch Beobachtung hauptſächlich 

zu erkennenden Naturgeſetze, ſoweit es Vorſchriften religiöſer Art ent— 

hält. Die Grundlage iſt uns alſo etwas Feſtes, in ſeinen Hauptzügen 

Gemeingut gewordenes. Hierin haben die heutigen Liberalen große 

Schwierigkeit wegen ihres Zuſammenhangs mit dem Skepticismus. Zwei— 

tens fordern wir auf der allgemeinen Grundlage für unſere beſondere 

Frage Eingehen auf das Concrete, beſtreiten alſo den abſtracten Lehr— 

ſätzen ihre Anwendbarkeit auf die beſtehende Kirche. Mit andern Worten, 

wir verwahren uns gegen das Verfahren ſo mancher Liberalen, die ſelbſt 

von der concreten, poſitiven Natur der Kirche, nicht allein von dem 
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übernatürlichen Grunde derſelben abgeſehen, und die Wirklichkeit in ein 

Procruſtesbett abſtracter Begriffe eingezwängt haben wollen. Eine ſolche 

Behandlung iſt mit Recht in Verruf gekommen. Aber warum ſoll ſie 

als die einzig mögliche gelten? Sollten denn die Liberalen, unter denen 

es doch geiſtreiche Köpfe gibt, geradezu für unfähig erklärt werden, eine 

geſchichtliche Thatſache, wie ſie ſich jedem geſunden Auge in der Kirche 

darbietet, zu würdigen? Begeben wir uns alſo auf den Standpunkt 

der Liberalen, ſo fordern wir doch zugleich hiſtoriſche Gerechtigkeit gegen 

die katholiſche Kirche. Sie iſt uns nicht ein Ens possibile, wie die 
natürliche Religionsgeſellſchaft und ihre möglichen Beziehungen zu einem 

wirklich beſtehenden Staate. Nein! ſie iſt eine für den bloß vernünftigen 

Menſchen ſchon über die Staaten hin verbreitete wirkliche Geſellſchaft, 

mit einer beſtimmten Verfaſſung. Alſo auch die Liberalen, 

wenn ſie ihr Verhalten zu ihr regeln wollen, müſſen ſich aus der erha— 

benen Vogelperſpective abftracter Begriffe auf den Boden der Thatſchen 

herablaſſen und bei Würdigung dieſer Thatſachen mit Wahrheit und 

Gerechtigkeit verfahren. 

118. Ein Vorgang in dem preußiſchen Parlament ſoll dieſe For— 

derung nach ihren zwei Seiten illuſtriren. Es war in der Abgeordneten— 

kammer! eine Petition von Freigemeinden eingelaufen, welche um die 

in der Preußiſchen Verfaſſung den anerkannten Religionsgeſellſchaften 

bewilligten Rechte nachſuchte. Bei der Verhandlung ſtellte ſich die doppelte 

Voraus ſetzung als maßgebend dar, einer Seits, daß für den Geſetzgeber 

die Normen darüber feſtſtehen müſſen, was zu einer Religionsgeſellſchaft 

im Sinne der Verfaſſung erforderlich ſei; anderer Seits, daß der Geſetz— 

geber ein ſicheres Urtheil über den Thatbeſtand habe, ob nämlich die 

Diſſidenten dieſen Anforderungen entſprechen. Die Erledigung der Frage 

fußte hierauf; der Gang der Verhandlung über die Schwierigkeit der 

Sache für die Liberalen, namentlich über den Mangel feſter Normen 

bietet viel Belehrendes. Doch gehen wir daran vorüber, um das Ge— 

rechte unſerer Forderung ins Licht zu ſetzen. Die preußiſche Verfaſſung 

ſtellt ſich in dieſer Frage auf den Boden des natürlichen Rechtes, von 

welchem ſich die Erklärung vom Miniſtertiſche nicht entfernte: daß die 

Regierung keine Geſellſchaft als eine religiöſe anerkenne, die nicht 

wenigſtens den Glauben an den perſönlichen Gott und ſeine Gebote, 

der die Grundlage der Offenbarung bildet, feſthalte. Weil ſich aber bei 

1 Sitzung vom 13. März 1865. 
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den Diſſidenten dieſe Grundlage, nach Ausweis einer Prüfung über ihr 

Bekenntniß nicht vorfand, wurden ihnen die begehrten Rechte verſagt. 

Das Verfahren nun, das hier der Geſetzgeber eingehalten hat, iſt eben 

das, welches wir für unſeren Gegenſtand beobachtet wiſſen möchten. Um 

auf dem Boden des getrennten Staates die beſonderen Beziehungen zur 

katholiſchen Kirche zu regeln, muß zu der Anerkennung eines feſten Maßes! 

die Würdigung der eigenthümlichen Natur dieſer Kirche hinzukommen. 

Eine Gleichſtellung nach abftracten Principien, ohne dieſe gerechte Wür— 

digung des Unterſchiedes, führt auf Abwege. Ein Beiſpiel für letzteres 

von vielen, das uns nahe liegt, bietet Nuytz in dem rationellen Kirchen 

recht, das er der Vertheidigung ſeiner cenſurirten Theſen vorausſchickt. 

119. Er ſagt nämlich hier?: „die Naturgeſetze, welche auf die chriſt— 

liche Kirche Anwendung finden, und die natürlichen Rechte, welche dieſe 

beſitzt, ſind auch auf die falſchen Kirchen anwendbar. Daher iſt das, 

was von der chriſtlichen Kirche in Beziehung zur natürlichen Ordnung 

im Allgemeinen gilt, auch anwendbar auf die andern Kirchen und Die— 

jenigen, welche zu denſelben gehören.“ Wollen wir die ganze Tragweite 

dieſer auf den erſten Blick unverfänglich ſcheinenden Gleichſtellung er— 

kennen, ſo müſſen wir ſie im Sinne der Liberalen umkehren: da wir 

uns auf den natürlichen Standpunkt ſtellen im Verhältniß des Staates 

zur Kirche, ſo muß dieſe fürlieb nehmen mit dem, was jede beliebige 

Religionsgeſellſchaft, die noch als ſolche gelten mag, auf jenem Boden 

beanſpruchen kann. Allein woher haben die Liberalen die Befugniß, 
die Kirche mit der nächſten beſten Geſellſchaft, die nur den Namen mit 

ihr gemein hat, gleich zu fielen? Das iſt, man geſtatte uns den Aus- 

druck, ein gemeines Taſchenſpielerſtück, das des Geſetzgebers unwürdig 
iſt, und nicht minder der Wiſſenſchaft. Nehmen wir alſo an, eine „falſche 
Kirche“ habe wirklich noch ein religiöſes Motiv, ſo erhebt ſie ſich damit 
in ſich ſelber keineswegs zur Gleichheit mit der chriſtlichen Kirche, welche 

1 Mit dieſem wichtigen Prineip erledigt ſich eine Frage, welche die Liberalen 
in letzter Zeit in Verlegenheit gebracht hat. In den Vereinigten Staaten, die be- 
kanntlich die Religionsfreiheit in ihre Verfaſſung aufgenommen haben, befinden ſich 
Anhänger heidniſcher Culte, Buddhiſten u. A. Haben ſie ein Recht, dieſen Cult 
auszuüben? Keineswegs! denn das Prineip der Religionsfreiheit ſchließt noch nicht 
die Zulaſſung von unſittlichen, gegen das Naturgeſetz verſtoßenden Cultformen in 
ſich. Aehnliches gilt gegen die Mormonen. Dies eben in Kraft feſter Normen durch 
die natürliche Religion. 

2 II professore Nuytz ai suoi concittadini. Breve sunto di principii. 
§ 35 p. 22. 

Encyelica XII. 8 
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durch das Bewußtſein, eine göttlich beglaubigte Wahrheit und Auctori⸗ 

tät zu beſitzen, eine religiöſe Geſellſchaft ganz eigener Art iſt. Dieſes 

muß Jedermann zugeben. Die natürlichen Religionsgeſellſchaften ſind 

freiwillige Vereine zu dem Zwecke, gewiſſe mit der Religion zuſammen⸗ 

hängende zeitliche Güter, unter Freilaſſung des Gewiſſens, ſich gegen⸗ 

ſeitig zu ſichern !; dagegen in der chriſtlichen Kirche findet eine Unter⸗ 

werfung der Mitglieder und Bindung der Gewiſſen durch göttliche Offen— 

barung Statt. Wir haben ſchon bemerkt: dieſes kann auf dem Stand⸗ 

punkte der Trennung ignorirt werden, wenn jede beſondere Rückſicht 

auf die beſtehenden Religionsgeſellſchaften abgelehnt wird. Will aber der 

getrennte Staat zu einer Religionsgeſellſchaft, im vorliegenden Falle zur 

katholiſchen Kirche als ſolcher, ſeine Beziehungen feſtſtellen, wie kann er 

vor der weſentlichen Verſchiedenheit der geſellſchaftlichen Organiſation die 

Augen ſchließen? Das wäre ja geradezu unvernünftig, oder was heraus⸗ 

käme, würde die Kirche als ſolche nicht erreichen, im Widerſpruch mit der 

Abſicht, die dem Verfahren den Anſtoß gibt. So lange alſo der Staat 

von der beſonderen Natur dieſer eigenthümlichen Geſellſchaft Umgang 

nimmt, tritt er zu ihr nicht in directe Beziehung; er erläßt vielleicht 

Beſtimmungen über die Katholiken auf ſeinem Gebiete, dieſelben müſſen 

aber nach dem Glauben der Katholiken beurtheilt werden, weil dieſer 

mit ſeinem Rechte geſchützt bleibt. Solche Beſtimmungen drücken in⸗ 

ſofern nur ein Spiel zwiſchen dem Staate und feinen Unterthaneu, nicht 

aber zwiſchen dem Staate und der Kirche aus. Mit andern Worten: So 

lange dem Staate die „wahre Kirche“ mit allen möglichen Secten und Reli⸗ 

gionsgeſellſchaften gleichſteht, iſt noch keine Beziehung zur Kirche als ſolcher 

vorhanden; tritt dieſe ein, ſo hört das Recht zu jener Gleichſtellung auf. 

120. Die Folgerung ſelber hat drei Theile; erſtens wird für die 

1 Dieſen wichtigen Punkt findet man bei Beidtel a. a. O. S. 46 f. verſuchs⸗ 

weiſe erörtert. „Bei ſolchen Vereinigungen iſt der Vertragsgegenſtand nicht der 

Glaube des Einzelnen, weil er als Etwas, was äußerlich nicht erſcheint, keinen 

Gegenſtand eines rechtlichen Verhältniſſes ausmachen kann. Nur der Cultus iſt alſo 

das Vertragsobjeet, und der Gegenſtand der Verbindlichkeit iſt der: an dem Cultus 

Theil zu nehmen und ihn nicht zu ſtören, ſondern vielmehr zu fördern.“ Genauer 

beſehen iſt es alſo die Sicherung der Freiheit des Cultus durch zeitliche Güter, 

wechſelſeitige Unterſtützung u. ſ. w., worüber man ſich nach dieſer Theorie in den 

Religionsgenoſſenſchaften verträgt. Da nun aber in der chriſtlichen Kirche die Er- 

langung einer als göttlich vorausgeſetzten Hülfe für das Seelenheil Prineip der 

Geſellſchaftsbildung iſt, laſſen ſich auf ſie als ſolche die von Beidtel gezogenen 

Folgerungen nicht anwenden. 
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Kirche angeſprochen Anerkennung, daß fie Geſellſchaft, dann daß fie hete— 

rogen, endlich, daß ſie unabhängig vom Staate ſei. Mit dem erſteren 

verlaſſen wir alle jene Liberalen, welche, wie z. B. Stimmen in der 

Paulskirche, nur ein völlig negatives Verhältniß zur Kirche als ſolcher 

für den getrennten Staat zuließen, alſo Zerſtörung ihrer geſellſchaftlichen 

Organiſation als unerbittliches Vernunftpoſtulat hinſtellten. Selbſt die 

extremſten Territorialiſten haben der Kirche oder dem, was fie von der 

Kirche übrig ließen, noch irgendwelche geſellſchaftliche Organiſation, ſelbſt 

den Charakter einer öffentlichen Corporation zugeſtanden. Sie haben 

aber, und damit kommen wir auf das zweite Merkmal, dieſe geſellſchaft— 

liche Organiſation, als einen Ausfluß der ſtaatlichen, die Kirche alſo als 

einen Theil des Staates behandelt und im Zwecke mit dieſem identifieirt. 

Dies gilt auch von den folgerichtigen Joſephinern. Hiegegen fordern 

wir mit den proteſtantiſchen Anhängern des Collegialſyſtems, immer vom 

Standpunkte des Naturrechtes aus!, für die chriſtliche Kirche Aner— 

kennung ihres von dem weltlichen ganz verſchiedenen geiſtlichen End— 

zweckes; und wir ſagen: dieſer Endzweck macht, inſofern er die 

geſellſchaftliche Organiſation ſelber beſtimmt, dieſe, wie immer ſie ſich 

ſonſt zur ſtaatlichen ſtelle, zu einer der letzteren heterogenen Geſell— 

ſchaft. Aber wir verlaſſen auch die Anhänger dieſes Syſtems, wir 

begehren vom getrennten Staate, daß er die katholiſchen unter ſeinen 

Unterthanen, mit ihren kirchlichen Corporationen und Inſtituten, nach 

ihrem organiſchen Zuſammenhange mit der Geſammtkirche behandle. 

Eben damit ſchließen wir auch die uns näher ſtehenden Gallicaner 

aus. Der Grund für dieſe Forderung iſt aber im Weſentlichen der— 

ſelbe, der die Anhänger des Territorial- und Collegialſyſtems zwingt, 

auf der erſten und zweiten Eigenſchaft zu beſtehen. Es iſt thatſächlich ſo: 

die Katholiken ſind ſolche eben durch ihre Eingliederung in die Uni— 

verſalkirche. 

121. Wir ſagen alſo erſtens, ſobald der Staat auf die Kirche re— 

flectirt, findet er in ihr eine Geſellſchaft und zwar eine, unabhängig 

von ſeiner Anerkennung beſtehende Geſellſchaft. Er kann dieſe moraliſche 

Thatſache nicht umſtoßen; er muß ſie alſo anerkennen, wenn er vernünftig 

handeln will, immer vorausgeſetzt, daß er Gründe habe, zur Kirche in 

directe Beziehung zu treten. Der Beweis liegt in dem bereits Bemerkten. 

(S. n. 108.) Mag der Geſetzgeber der Kirche Alles nehmen, was der 

1 Vergl. Mos heim a. a. O. S. 430 ff. 
8 * 
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Staat einer von ihm anerkannten Corporation nehmen kann, deßhalb 

bleibt ſie doch eine geiſtliche Geſellſchaft, weil die geiſtlichen Rechte für 

ihn unerreichbar ſind. Er kann allerdings, wie die Verfolgungen be⸗ 

weiſen, die phyſiſchen Subſtrate dieſer Verbindung vernichten, aber dann 

wüthet er gegen ſich ſelber; es ſind unſchuldige Glieder ſeines eigenen 

Leibes, die er verfolgt, ſtatt ſie zu ſchützen, worauf ſie ein Recht haben. 

Reflectirt er alſo auf dieſe ſeine katholiſchen Glieder nach ihrer kirchlichen 

Eigenſchaft, fo muß er, will er vernünftig handeln, fie als eine Gefell- 

ſchaft anerkennen. Dieſes iſt eigentlich tautologiſch. Auf den Katholiken 

als ſolchen kann man nicht wirken, ohne ihn in einem Socialweſen zu 

begreifen. Will man an Letzterem vorbei, ſo muß man von der Eigen⸗ 

ſchaft des Katholiſchſeins abſtrahiren. Auch der andere Beweis für den 

erſten Grundſatz ſetzt dieſe Wahrheit ins Licht. Würde man nämlich 

auf den Katholiken als ſolchen wirken wollen, im Gegenſatz zu ſeiner 

Kirche, ſo würde man ihm zumuthen, ſich von der Gemeinſchaft zu trennen, 

welche er durch ſeinen Glauben als eine nothwendige Bedingung ſeines 

Seelenheils erkennt. Es träte alſo eine Colliſion der Pflichten ein, 

bei welcher der Grundſatz: man muß Gott mehr gehorchen als den Men— 

ſchen, gegen die ſtaatliche Zumuthung entſchiede, ſo lange die Betreffenden 

Katholiken blieben. Nach der Vorausſetzung will der getrennte Staat 

Niemanden zum Treubruch gegen ſein Gewiſſen verleiten, kann aber 

auch Jene nicht verfolgen, die dieſem getreu ſind, er kann alſo auf die 

Katholiken als ſolche nur unter der Vorausſetzung ihrer Zugehörigkeit 

zur Kirche oder der Anerkennung, daß dieſe eine Geſellſchaft ſei, ein— 

wirken. 

122. Und zwar eine heterogene Geſellſchaft, die nämlich mit 

eigenen Mitteln einen Zweck verfolgt, welcher vom Staatszweck ſeiner 

Natur nach verſchieden iſt. Der Grund, warum die geiſtlichen Rechte 

nicht berührt werden vom Staate, liegt eben in dieſer Heterogeneität. 

Die Kirche iſt eine Hülfsanſtalt für das Seelenheil der Menſchen durch 

das Mittel einer geoffenbarten göttlichen Lehre, der Sakramente und 

ihrer disciplinären, auf göttlicher Vollmacht ruhenden Gewalt. Wer ſich 

ihr unterwirft, oder in das Geſellſchaftsband eintritt, thut es eben wegen 

dieſer ihrer durch den Glauben erkannten Natur. Er richtet ſich alſo 

auf einen Zweck, der jenſeits der zeitlichen Wohlfahrt fällt, da bezüglich 

der letztern die höchſte Hülfe vom Staate zu gewähren iſt. Alle geiſt⸗ 

liche Gewalt ruht auf dieſer eigenthümlichen Natur der geiſtlichen Geſell— 

ſchaft. Würde die Staatsgewalt, dieſe Verſchiedenheit in der Beſtimmung 
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und in der Quelle der Gewalt verkennend, ſich geiftlihe Jurisdictions— 

acte beilegen, z. B. Glaubensartikel vorſchreiben, den Gottesdienſt regeln, 

die Sendung zum geiſtlichen Amte ertheilen; ſo würde ſie in Wahrheit 

nichtige, keinen Katholiken verpflichtende, den paſſiven Widerſtand für jeden 

Vernünftigen auferlegende Aete ſetzen; oder fie würde keine geiſtliche 

Gewalt ausüben. Hiezu einen Rechtstitel ausfindig zu machen, würde 

vergebliche Mühe ſein, ob es auch noch ſo häufig in der Geſchichte der 

Kirche vorgekommen iſt, daß die weltliche Gewalt dieſe von der Natur 

der Sache gezogenen Grenzen verkannte. Es wäre dieſes aber doppelt 

widerſinnig für eine Gewalt, welche ſich durch die Trennung des Welt— 

lichen und Geiſtlichen ſelber noch poſitiv und ausdrücklich auf das Erſtere 

beſchränkt hat. Auch fordert die Vernunft, bei jedem Weſen, auf welches 

eine Einwirkung beabſichtigt wird, die Natur zuvor zu erforſchen, um 

darnach die Art der Einwirkung zu beſtimmen. Auch der liberale ftaat- 

liche Geſetzgeber muß vernünftig handeln; er muß alſo die heterogene 

Natur des Geiſtlichen berückſichtigen. Er hat noch beſondere Motive an 

dem Umſtand, daß es ſeine eigenen Glieder ſind, auf welche er als per— 

ſönliche, durch ihre Ueberzeugung geleitete Weſen geiſtlich zu wirken be— 

abſichtigt. Er muß ſie alſo nach dieſer Seite nehmen, wie ſie ſind, um 

die Wirkung zu erreichen. In ihrem Glauben und Gewiſſen können ſie 

nur durch die geiſtliche Gewalt ſich leiten laſſen. Der Staat muß alſo 

dieſe reſpectiren in ihrer Eigenthümlichkeit. Oder die katholiſchen Staats⸗ 

bürger ſollen nach dem liberalen Prineip nicht beirrt werden in ihrem 

Glauben und Gewiſſen, folglich muß der Staat in der Wirkung auf ſie 

als Katholiken an der Kirche eine heterogene geiſtliche Geſellſchaft vor— 

ausſetzen. 

123. Laſſen ſich heterogene Geſellſchaften denken, welche dem Staate 

untergeordnet bleiben? Stellen wir uns einen aſtronomiſchen Verein 

vor, der ſich zur Aufgabe gemacht hätte, die zur Wiſſenſchaft gehörigen 

Beobachtungen durch wechſelſeitige Unterſtützung zu vervollkommnen. 

Hier nun hat der Zweck eine gewiſſe Erhabenheit über die zeitliche Wohl— 

fahrt, iſt ja die Wahrheit, wenigſtens an ſich betrachtet, ein Ausdruck 

des göttlichen Verſtandes, nicht allein ein Gut der menſchlichen Erfennt- 

niß. Aber iſt die Wahrheit nach dieſer Seite ſchon fähig, Princip einer 

Geſellſchaft zu ſein? Dann müßte ſie als ſolche eine eigene Gewalt 

mit beſonderen Mitteln erzeugen. Dächten wir uns alſo, es beſäße 

Jemand durch Mittel, welche den gemeinen Geſetzen unſerer Erkennt 

niß ſich entziehen, auf dem genannten Gebiete eine zweifelloſe Wiffen- 



118 

ſchaft, deren Beſitz er zu erhärten vermöchte: er würde eine Geſellſchaft 

durch den Beſitz der Wahrheit zu bilden vermögen, deren Verfaſſung er 

vorſchreiben könnte, wie er in ſeiner übermenſchlichen Wiſſenſchaft gewiß 

ausreichende Mittel beſäße, ſie zuſammen zu halten. Die Geſellſchafts⸗ 

bildung, die Gewalt und deren Mittel, entſprängen aus dem heterogenen 

Zwecke. In der angegebenen glücklichen Lage iſt aber kein Aſtronom, 

ebenſowenig ein Philoſoph, oder ein ausgezeichneter Künſtler. Deßhalb 

bringt es bei all dieſen wiſſenſchaftlichen Vereinen das heterogene Element, 

das ihre Beſtrebungen etwa haben, nicht zu einer eigenen Geſellſchaft. 

Darum fehlt die Wurzel der Unabhängigkeit für die Schulen; ſie bleiben 

als ſolche unter der ſtaatlichen Hoheit mit ihren Geſellſchaftsverträgen. 

Oder wenn auch je dieſe Geſellſchaften an ihren Zwecken etwas Hete— 

rogenes haben, der Geſellſchaftszweck als ſolcher, d. h. das, was die 

Geſellſchaft bildet, der nächſte Gegenſtand des Geſellſchaftsvertrages 

und die Quelle der Gewalt, iſt ein dem Staatszweck homogenes zeit— 

liches Gut, deßhalb fallen ſie unter die Staatshoheit. Anders kennen 

die Glieder der Kirche dieſe. In ihrem Stifter haben fie ein Weſen 

erkannt, das ſich als den unfehlbaren Heilsweg durch Wunder beglaubigt 

hat; in Seiner Kirche ſahen ſie eine von Ihm gegründete, unter über— 

menſchlichem Beiſtand dieſe Wahrheit ſichernde Anſtalt. Deßhalb ſchloſſen 

ſie ſich der Kirche mit einer Unterwerfung an, die bereit war, eher alle 

zeitlichen Vortheile, als dieſe Verbindung fürder aufzugeben. (Cn. 15.) 

Die innere Wurzel der kirchlichen Unabhängigkeit, die der weltlichen 

Gewalt nicht verborgen bleiben kann, iſt, wie hieraus deutlich erhellt, 

der heterogene geiſtliche Charakter dieſer Geſellſchaft, der ſich ausprägt 

in ihrem Ziele, in ihrem Urſprung und in ihren Mitteln. Dieſer innern 

Wurzel geſellt ſich die äußere Thatſache bei, daß ſich die katholiſche Kirche als 

eine Geſellſchaft über den ganzen Erdboden verbreitet, wie ihr Oberhaupt 

noch dazu mit der weltlichen Souveränetät geſchmückt iſt. Die Liberalen 

können hieran nichts ändern, ja nicht einmal vernünftigerweiſe etwas ändern 

wollen; ſie können ebenſowenig die Thatſache ſtreichen, daß die Katho— 

liken nur durch ihre Verbindung mit der allgemeinen Kirche oder mit 

dem Römiſchen Papſte ſich im geſicherten Beſitze der beſeligenden Wahr— 

heit und mit der von Chriſtus geſtifteten Kirche geeinigt wiſſen. Es 

iſt alſo dieſe Seite, der Charakter der Unabhängigkeit, geradezu eine 

Gewiſſensfrage, ſo gut wie die vorangegangenen Eigenſchaften der Kirche. 

124. Aus dem eben Geſagten erhellt auch der weſentliche Unter 

ſchied der chriſtlichen Kirche von jeder andern Religionsgeſellſchaft und 
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wie es kommt, daß jene jeder Unterſtellung unter die Staatshoheit ihrer 

Natur nach widerſtrebt, während die übrigen Bekenntniſſe dieſelbe ent⸗ 

weder gar nicht ablehnen, oder ihre Ablehnung nicht zu behaupten ver- 

mögen. Nehmen wir das nächſte beſte chriſtliche Bekenntniß außer der 

Kirche, was iſt es vom naturrechtlichen Standpunkt betrachtet? Ein 

freiwilliger Verein Solcher, welche ſich gegenſeitig in der freien Schrift- 

forſchung unterſtützen oder durch ſie die beſeligende Wahrheit ſuchen. Die 

Vorſteher leiten hierin, aber ohne bindende Auctorität, deßhalb machen 

auch ſie nicht das Band der Geſellſchaft aus; die conſtituirende Gewalt 

iſt in Denen, welche ſich zu dem genannten Zwecke, auf der Grundlage 

ihrer Freiheit ſich in der Schriftforſchung zu unterſtützen, vereinigt haben, 

mögen ſie nun als Schüler ſich Lehrer beſtellen, oder aus ihrer Mitte 

die Lehrer wählen, oder dieſes ihr Recht an bevorzugte Glieder über— 

tragen. Mag alſo hier die Geſellſchaft wie immer ſich conſtituiren, 

der Gegenſtand des Geſellſchaftsvertrages und der auf ihm ſich erheben— 

den Geſellſchaftsgewalt: die äußere Ordnung, die Beſtellung der Diener, 

die Regelung eines gemeinſamen Gottesdienſtes, die Aufrechthaltung 

gewiſſer gemeinſamer Kennzeichen in den Symbolen, all das enthält 

Nichts, was ſich von der dem Staate geſtellten Aufgabe oder der zeit— 

lichen Wohlfahrt entfernte; denn der Glaube als ein Mittel zum Seelen— 

heil iſt als Privatſache hievon ausgeſchloſſen. Wir beſtreiten nicht, daß 

dem Zwecke eines ſolchen Vereins ein heterogenes Element beigemiſcht 

iſt, aber wir ſagen nur, es iſt nicht das die Geſellſchaft erzeugende Prin— 

cip. Daher ſeine Schwäche. Anders in der Kirche, wie wir ſie kennen 

gelernt. Ihre Gewalt, die Hierarchie, ſteht vor den Geſellſchaftsgliedern 

als befindlich im Beſitze einer beglaubigten Wahrheit, ſowie der die 

Gnade unfehlbar wirkenden übernatürlichen Heilmittel; ihre dogmatiſchen 

und diseiplinären Gebote verpflichten als die einer beſonderen, Gott hie— 

rin unmittelbar vertretenden Obrigkeit unter der Gefahr des Seelenheiles. 

Hier entſpringt eine vom Staate unabhängige und ganz verſchiedene Ge— 

ſellſchaft, ein Reich, das nicht von dieſer Welt iſt, in welcher die Wahr— 

heit Geſetz, die Gnade das Leben, der Himmel das Endziel iſt. Sie 

kann nicht unter die Staatshoheit fallen; wo der Staat ihr ſeine Jacke 
umwerfen will, erreicht er nur ihren Schatten. 
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$ 7. Die indireete negative Gewalt im Geiſtlichen; Placet; 

Recurs; das Ueberwiegen des Weltlichen über das 

Geiſtliche. 

(Theſen 41, 42 und 54.) 

125. Will man den eigenthümlichen Verſuch des Profeſſor Nuptz“, 

welcher die abſolutiſtiſchen Maßregeln der ſardiniſchen Regierung in den 

Augen der Katholiken zu beſchönigen gedachte, verſtehen, ſo iſt von 

der Vorausſetzung auszugehen, daß die geiſtliche und weltliche Ge⸗ 

walt ſich auf Einem Territorium zuſammenfinden, alſo die Unterthanen 

mit einander gemein haben. Dieſe ſehen ſich wegen des Conflictes in 

die eigenthümliche Lage verſetzt, daß ſie bei einer der beiden Gewalten 

anſtoßen müſſen, denn ſie können in beſtimmten Fällen der einen nicht 

gehorchen, ohne zugleich der andern den Gehorſam zu verweigern. 

Welche ſoll in ihrem Gewiſſen den Vorzug haben? Einfache Menſchen 

würden ſagen: diejenige, welche das Recht für ſich hat, und würden 

ſich bei zuſtändigen Auctoritäten Rathes erholen, wo dieſes ſteht, falls 

das eigene Urtheil nicht klar ſieht. Allein Nuytz hatte Gründe, dieſen 

auch auf den natürlichen Grenzen gewieſenen Weg nicht anzurathen. Er 

hatte das Bedürfniß, mit einer eigenen Theorie nachzuhelfen. So ent- 

ſtand ſeine Lehre von der negativen indirecten Gewalt der weltlichen 

Regierung in geiſtlichen Dingen. Sie iſt freilich, wie er ſich ſelber 

auch auf feinen Lehrer beruft, nichts Neues, ſondern nur neu auf— 

gewärmter Gallicanismus; doch iſt ſie den neuen Verhältniſſen 

angepaßt. Alſo welche der beiden Gewalten ſoll Recht erhalten? 

Hierauf, ſagt Nuytz, antworten zwei entgegengeſetzte Syſteme: das 

cäſareopapiſtiſche, das immer der weltlichen, und das theokratiſche, das 

immer der geiſtlichen Gewalt Recht gibt. Man ſieht, es handelt ſich 

um eine Zerhauung des gordiſchen Knotens durch die Gewalt; eine 

Theorie ſoll entſcheiden, das Recht wird nicht gefragt. Nuytz will nun 

dadurch die rechte Mitte gewinnen, daß er der Regierung zugeſteht, in 

unweſentlichen Disciplinarpunkten gegen die Verfügungen der Kirchenge⸗ 

walt ein Veto einzulegen und ſo die Quelle der Conflicte zu verſtopfen. 

Dieſes Veto heißt er negative, indirecte Gewalt über das Geiſtliche. 

„In den unweſentlichen Disciplinarpunkten“, bezüglich deren die Con— 

1 Der weitere Verlauf wird es, hoffen wir, rechtfertigen, daß von dem Ur⸗ 

heber der beiden Theſen der Ausgang genommen wird, obwohl der nächſte Anlaß 

von dieſen unſerm Leſerkreiſe ferne liegt. 
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flicte unvermeidlich fein follen, „Sage ich, daß die Kirche allezeit der 

ſtaatlichen Geſellſchaft nachgeben muß: und wenn ſie nachgeben muß, 

iſt in der letztern das Recht des Veto anzuerkennen, welches ich indirecte 

negative Gewalt über die geiſtlichen Angelegenheiten oder die geiſtliche 

Regierung der Kirche nenne; über die geiſtlichen Angelegenheiten, weil 

ſie nicht darin beſteht, Geſetze zu erlaſſen, ſondern ſolche, welche die 

Kirche gegeben hat, zu behindern; indirect endlich, weil das geſchieht, 

nicht zu einem geiſtlichen, ſondern weltlichen Zweck.“ Um dieſes beſſer 

zu verſtehen, erinnern wir daran, daß Nuptz, als Vertheidiger der ſog. 

natürlichen Grenzen, ohnehin ſchon alle zeitlichen Angelegenheiten der 

Kirche dem Staate zugewieſen hat. Nunmehr, nachdem die liberale 

Löwentheilung zwiſchen Geiſtlichem und Weltlichem vollzogen iſt, ſoll auch 

noch bezüglich des Reſtes von „rein geiſtlichen“ Dingen dem Staate 

das Recht zuſtehen, allem dem, was von ihm für unweſentlich ange— 

ſehen wird, ſeine Wirkſamkeit zu benehmen. Alſo wenn wir Beides zu— 

ſammennehmen, handelt es ſich 1) um eine directe und poſitiv anordnende 

Gewalt des Staates über alles Geiſtliche, dem ein zeitliches Element, 

wie zeitliche Strafe oder Eigenthum, beigemiſcht iſt; und 2) um eine ins 

directe und abwehrende über das rein Spirituelle, ſoferne dieſes nach einer 

neuen liberalen Grenztheilung als etwas Unweſentliches erachtet wird. 

126. Man wird dieſem Auskunftsmittel nicht beſtreiten können, daß 

es mit großer Schlauheit erſonnen und ungemein ergiebig für alle denk— 

baren Verlegenheiten iſt. Soferne nämlich dieſes von den Liberalen 

dem Staate zugeſchriebene Recht auf die Natur zurückgeführt oder auf 

die ſtaatliche Hoheit baſirt wird, iſt auf das Gewiſſen Rückſicht genom- 

men. Die bloße Berufung auf die ſtaatliche Machtvollkommenheit genügt 

allenfalls den Eingeweihten, für welche Gott eben nichts mehr iſt als 

ein Ausdruck für die Uneingeſchränktheit der Staatsgewalt; nicht aber 

den noch gläubigen Chriſten. Durch die doppelte Grenztheilung wird 

ſodann die eigentliche Tragweite der Ausdrücke, die den ſtärkſten Cäſareo— 

papismus verhüllen, verſteckt. Auf dieſem Wege entgeht man leichter 

den Wirkungen der Erkenntniß, daß hier nur alte Häreſien über die 

beiden Gewalten erneuert werden. Denn in der That iſt dieſe „indi— 

recte, negative Gewalt“ nichts anders als die Lehre, daß die geiſtliche 

Gewalt außer der Lehre, den Sacramenten und dem Gottesdienſte oder 

den rein „inneren Angelegenheiten“ keine eigene geſellſchaftliche Juris— 

dietion mehr habe, daß fie in allem, was fie zur äußeren Geſellſchafts— 

ordnung macht, ganz und gar an den guten Willen der Staatsgewalt 
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gebunden ſei!. Mit anderen Worten, fie wiederholt nur, was Mar- 

ſilius, Eduard Richer und die extremſten Joſephiner und Janſeniſten 

auf der Synode von Piſtoja?, gelehrt haben. Ja Nuys überbietet dieſe 

ſeine Vorgänger noch in dem, daß er ſolche Machtfülle der Staatsge— 

walt als ſolcher auch dann eingeräumt wiſſen will, wenn ihr Träger 

ſich vom Glauben ſelber und der kirchlichen Gemeinſchaft getrennt hat. 

127. Indem Nupytz weiterhin die gallicaniſchen Inſtitute des Placet 

und Reecurſes, jenes als das präventive, dieſes als das repreſſive Veto, 

zu Ausflüſſen des Cäſareopapismus ſtempelt, hat er die bündigſte Kritik 

derſelben, ohne es freilich zu wollen, geliefert und ſo ihre förmliche 

kirchliche Verurtheilung beſtens gerechtfertigt. Es iſt auch in der That 

das Placet, wie es ſich zuletzt ausgebildet hatte, nicht ohne die Voraus— 

ſetzung der Staatshoheit über die kirchliche Geſetzgebung, und der Recurs 

nicht ohne die ſtaatliche Obergewalt über die geiſtliche Rechtſprechung zu 

erklären. In Beidem liegt die Läugnung des göttlichen Rechtes der 

Kirche, alſo Häreſie. Die Liberalen aber erweiterten in der franzöſiſchen 

Revolution dieſe entfernte Gewalt über das Gewiſſen zu einer nähern, 

indem ſie den Glauben und das ganze geiſtliche Gebiet als eine ſtaat— 

liche Angelegenheit behandelten s. Zu dieſem Aeußerſten öffnet Nuptz 

wenigſtens die Pforte, ſofern er bezüglich des rein Geiſtlichen dem Staate 

Gewalt zutheilt, wenn er auch mit ſeiner Unterſcheidung in weſentliche 

und unweſentliche Disciplinarpunkte am Eingange ſtehen zu bleiben 

ſcheint. 

128. Hören wir doch einige Gründe des liberalen Profeſſors! 

„Warum muß die Kirche dem Staate und nicht der Staat der Kirche 

weichen?“ — Antwort: „Die Geſellſchaft, welche nachgeben muß, iſt jene, 

die es mit dem geringſten Schaden für ſich thun kann.“ Und das iſt 

die Kirche. Beweis. Da es ſich nur um unweſentliche Diseiplinarpunkte 

handelt, bewirkt der Verzicht auf eine kirchliche Verfügung keine bedeu— 

tende Unordnung und es läßt ſich eine ſolche Verfügung leicht durch 

1 Vergl. Auctorem fidei über die Synode von Piftofa: „Abusum fore au- 
ctoritatis ecelesiasticae, transferendo illam ultra limites doctrinae ac morum, 

et eam extendendo ad res exteriores . .. quatenus indeterminatis illis verbis 

„„extendendo ad res exteriores““ notet velut abusum auctoritatis ecelesiae, 

usum ejus potestatis acceptae a Deo, qua usi sunt et ipsi Apostoli in di- 

sciplina exteriore constituenda et sancienda, haeretica.“ 

2 Hierauf weist das Breve vom 22. Aug. 1851, welches die Anſichten von 

Nuytz cenſurirt, ausdrücklich hin. Vergl. die Sätze aus Quanta cura oben n. 55. 

NO N 
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eine andere erſetzen. Z. B. die geiſtliche Behörde ordnet ein Begräbniß 

in den Kirchen an, der Staat aber verbietet es aus Sanitätsrückſichten. 

Muß die Kirche nachgeben, ſo kann ſie den geiſtlichen Zweck jener Ver— 

ordnung, die Erinnerung an den Tod und das Gebet für Verſtorbene 

durch andere Mittel: Predigten, Gemälde u. ſ. w. erreichen. Beim 

Staate verhält es ſich anders. Seine Anordnungen ſtehen alle mehr 

oder weniger mit der Zunahme ſeiner Bevölkerung oder ſeiner Macht 

in Beziehung, können alſo im Allgemeinen ohne Schaden nicht zurück— 

genommen werden. Ueberdieß, fügt Nuytz bei, iſt der Zuſammenhang 

der ſtaatlichen Anordnungen mit dem öffentlichen Wohl nicht immer ſo 

klar, daß nicht Fragen ohne Ende Platz griffen, wenn man darüber Hin— 

und Herreden zuließe. Deßhalb verlangt das Wohl des Staates perem— 

toriſches Abſchneiden jeder Einrede, beziehungsweiſe eine im Rechte be— 

gründete Nachgiebigkeit der Kirche. Ein anderer Grund iſt, „und zwar 

der entſcheidende nach unſerer Auffaſſung: in einem Staate können ſich 

mehrere Kirchen befinden. Nun iſt es leicht für jede Kirche, ſich mit 

der bürgerlichen Geſellſchaft zurecht zu finden, nicht aber ebenſo leicht 

für dieſe, mit allen zuſammen auszukommen. Hätten die Kirchen das 

Veto, ſo erhöbe es, wenn viere es nicht einlegten, die fünfte; ſo würde 

es der bürgerlichen Geſellſchaft ſchwer, für ihre Bedürfniſſe vorzuſehen; 

noch mehr, die Staatsregierung verlöre die Einheit, Hoheit, Machtfülle 

und Unabhängigkeit ihrer Gewalt; mit Einem Worte, ſie würde unmög— 

lich.“ Faſſen wir das Geſagte zuſammen, ſo folgt: „Gott wollte Kirche 

und bürgerliche Geſellſchaft nebeneinander, ohne das Veto oder die in— 

directe negative Gewalt über die geiſtlichen Dinge iſt die bürgerliche 

Geſellſchaft unmöglich, mit ihr vertragen ſich Beide; folglich wollte Gott 

in der bürgerlichen Geſellſchaft die indirecte negative Gewalt über die 

geiſtlichen Dinge.“ Somit iſt dieſe ein ſtaatliches Hoheitsrecht. 

129. In der That, vortrefflich und einzig in ſeiner Art! Mit 

dieſem Beweiſe eröffnen ſich ganz neue Ausſichten auf den ſardiniſchen 

Kirchenconfliet, oder vielmehr er gewinnt eine ganz neue Geſtalt. Bis— 

her glaubten wir, die Verletzung des Concordates, durch welche die neue 

Aera eingeleitet wurde, ſei ein ſchimpflicher Vertragsbruch, ein Unrecht 

an Gott und Menſchen verübt, und die Geſetze, die er im Gefolge hatte, 

rechtswidrige Gewaltaete. Nunmehr werden wir belehrt, daß mit all— 

dem die Staatsgewalt nur ihr natürliches Recht gebraucht oder an ſich 

genommen hat; denn alle im Concordat behandelten Gegenſtände, wie 

auch was das Geſetz Siccardi und ſeine Nachfolger über Immunitäten 
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und kirchliches Eigenthum geordnet, fällt diesſeits, nach der neuen Grenz- 

theilung, in die Staatsſphäre. Dieſe frommen Leute hatten alſo auch 

den Willen Gottes im Auge, als fie ſich gegen die angedrohten Excom— 

municationen unter das von der göttlichen Weltregierung ihnen gnädigſt 

bewilligte Schutzdach, genannt Veto, flüchteten. Sie haben ein gött⸗ 

liches Recht gegen die Anmaßungen der Kirche vertheidigt und die 

Kirche hat dem göttlich-bewilligten Veto des Staates gegenüber jede Waffe 

verloren. Fürwahr, es ſchwindelt uns ob dem Abgrund von Verkehrtheit, 

oder daß wir es geradezu herausſagen, vor der maßloſen Gottesläſterung, 

die ſolchem Spiele mit dem göttlichen Rechte zu Grunde liegt. Beſehen wir 

uns mit Hülfe der Thatſachen die ganze Beweisführung etwas näher! 
130. Eine katholiſche Regierung trennt ſich plötzlich von der Kirche 

und wirft alle Rückſicht auf Verpflichtungen über Bord, welche ſie in 

feierlichen Verträgen eingegangen hat. Um ſich gleichſam ſelber den 

Rückzug zu verrammeln, begünſtigt ſie die ſchamloſeſten Ausfälle auf die 

Religion, hilft ſectireriſchen Umtrieben zu unreifen Ausgeburten, verfolgt 

die treuen Prieſter und Ordensleute und beraubt ſie ihres Vermögens, 

ihrer perſönlichen Freiheit. Kurz ſie wird aus einer Beſchützerin eine 

offene Feindin und Verfolgerin der Kirche. Aber all' das vermag ihr 

nicht zu verſchaffen, was ſie zu erreichen wünſcht; die Freiheit in ihren 

politiſchen Acten, die ſie ſich von dieſer Art Vorgehen verſprach, erweist 

ſich hintenher als Täuſchung. Sie ſtößt auf allen ihren Schritten, wo 

ſie mit Geiſtlichem in Berührung tritt, auf ein unſichtbares Etwas, in 

deſſen Schlingen ſie ſich verſtrickt; je gewaltſamer ſie zerrt, deſto mehr 

fühlt fie dieſe geheimnißvolle Macht des katholiſchen Gewiſſens, der geiſt— 

lichen Gewalt und ihrer Organiſation. Statt der Kräftigung ſieht ſie 

ringsum Erſchütterung ihrer Auctorität; ſtatt der Einheit und Macht— 

fülle Zerklüftung und Ohnmacht. Das hat Gott nicht gewollt! „Gott 

will die Eintracht zwiſchen Staat und Kirche.“ Ja freilich, er will nicht 

die Zerrüttung der Kirche und des Staates, er will die friedliche Ein— 

tracht Beider. Will er alſo, daß ihr euer Unrecht vollendet? daß ihr 

auch noch die Gewiſſen berücket, um der Kirche die letzte Widerſtands— 

kraft zu rauben? Wie kann man ſo verblendet fein, in ſolcher Vollen⸗ 

dung der Bosheit die Erfüllung eines göttlichen Willens zu erkennen; 

wie ein göttliches Recht ſich beilegen, im Nothfalle ſelbſt einen Aufſtand 

gegen die von Gott kommende Gewalt der Kirche zu erregen, um nur 

der Staatsgewalt zur Unbeſchränktheit zu verhelfen? 

131. Denn nichts anderes als ein Inſurreetionsrecht, vom 
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politiſchen Gebiete auf das kirchliche herübergetragen, iſt dieſes Veto. 

Das Beiſpiel, das Nuytz beibringt, iſt freilich unſchuldig. Von einem 

ſolchen Falle wird kein Conflict erwachſen. Iſt eine Sitte wie das Be— 

gräbniß in der Kirche unzuträglich geworden, ſo wird es keine beſondern 

Schwierigkeiten verurſachen, wenn die Sanitätsbehörde ihre polizeilichen 

Bedenken der geiſtlichen Behörde gegenüber geltend macht. Es gab 

näherliegende Beiſpiele, die ſchon etwas mehr beſagen wollen. Nuytz 

ſelber bietet ein ſolches. Er war durch ein päpſtliches Breve nach Ge— 

bühr cenſurirt; wurde dasſelbe zu Turin promulgirt, fo hatte das für 

ſeine akademiſche Stellung und Wirkſamkeit unangenehme Wirkung. 

Wie freut ſich nun der Erfinder des Veto mit ſeinen unweſentlichen 

Diseiplinarpunkten, daß das Placet Rath ſchafft. Seltſame Ironie! 

wer hat je doctrinale Entſcheidungen des hl. Stuhles zu den Disci— 

plinarpunkten gezählt? Und wenn vollends gewiſſenhafte katholiſche 

Eltern es gar nicht für unweſentlich halten, ob ihre ſtudirenden Söhne 

in den Grundſätzen der katholiſchen Kirche herangebildet werden oder 

nicht, da ruft der Liberale die ganze Staatsmacht in die Schranken gegen 

eine ſolche „undankbare Brut“, die es gar nicht verdiene, an Staatsan- 

ſtalten Erziehung und Anrechte auf Anſtellung zu empfangen 1] Allein 

wenn das Veto mit ſolch offener Gewiſſensbedrückung und der Zerrüt— 

tung der geiſtlichen Ordnung zuſammenhängt, ſo iſt doch klar, daß es 

aus der Staatshoheit nicht abzuleiten iſt; denn es gibt weder im ge— 

trennten, noch im nicht getrennten Staat ein Recht, den göttlichen An— 

ſpruch der Katholiken an den Staat, daß er ihnen die Freiheit gebe, 

nach ihrem Glauben zu leben, ſeiner Kraft zu berauben. Gott kann 

ſich nicht widerſprechen. Er kann nicht zugleich den Staat verpflichten 

zum Gewiſſensſchutz und ihm ein Recht geben, das katholiſche Gewiſſen 

zu verfolgen. Der Titel des Veto iſt alſo eine Lüge. 

132. Ein anderes Beiſpiel aus neuerer Zeit läßt gleichfalls das ge— 

hörige Licht auf die Wirkungen dieſer Lehre fallen. Der Papſt Pius IX. 

hob mit der Bulle Suprema vom 10. October 1867 die ſog. Apo⸗ 

ſtoliſche Legation von Sieilien auf, mit welcher ſich im Laufe der Jahr— 

hunderte zahlreiche Mißbräuche zum Schaden der kirchlichen Jurisdietion, 

wie mit Gefahr für das Heil der Seelen verbunden hatten (abgeſehen 

davon, daß ſie ſchon urſprünglich auf einer groben Fälſchung beruhte). 

Niemand bezweifelt, daß der Papſt nur von ſeiner oberſten geiſtlichen 

1 A. ad. O. S. 1112. 
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Regentengewalt Gebrauch machte, als er zu jenem Acte ſchritt. Aber 

die Regierung Victor Emmanuels gebrauchte ihr Veto, um die Ausführung 

der Bulle zu hindern. Auch 1856 ſuchte ſie auf dieſe Weiſe die 

Reform des Inſtituts zu hintertreiben. Daß dieſe durch das Wohl der 

Kirche geboten ſei, unterliegt keinem Anſtande 1. Wohin ſollte es mit 

der Ordnung in der Kirche kommen, wenn ein ſolcher Anſpruch ſich be⸗ 

gründen könnte? — Oder wie könnte ohne Blasphemie Gott zum Ur⸗ 

heber ſolcher Unordnung gemacht werden? 

133. Die Achillesferſe der ganzen liberalen Theorie tritt in der 

Willkür, womit ſie die Grenzen von Geiſtlich und Weltlich beſtimmt, 

hervor. Ueber das Prineip iſt oben das Nöthige bemerkt. Der Glaube 

wie die Natur der Sache haben hier ihre feſten Schranken gezogen. 

Schon die Esposizione dei Sentimenti di sua santitä bemerkte, daß 

mit der Unterſcheidung von weſentlichen und unweſentlichen Diseiplinar⸗ 

punkten „die ganze Disciplin und geſetzgebende Gewalt der Kirche der 

weltlichen Gewalt zu unterwerfen“ geſucht werde?. Hierüber können wir 

nach dem Bemerkten hinweggehen. Eine andere noch tiefergehende Will— 

kür, die geradezu die Exiſtenz der Kirche in Frage ſtellt, macht ſich in 

der vielgehandhabten Unterſcheidung der inneren und äußeren Angelegen— 

heiten der Kirche geltend; der Ausdruck: die „natürlichen Grenzen“ wie 

Nuytz und die Liberalen ſie annehmen, enthält nichts Anderes. Was iſt 

nun an einer menſchlichen Geſellſchaft innerlich, das nicht zugleich irgend— 

wie in die Außenwelt träte? vollends an einer Religionsgeſellſchaft, die 

ihrem Weſen nach auf die Oeffentlichkeit angewieſen iſt? Um als Ge— 

ſellſchaft beſtehen zu können, muß ſie Vorſteher haben, die als ſolche 

äußerlich erkennbar ſind; dieſe müſſen ihren Willen ausſprechen durch 

Worte oder Schriften; es muß durch Eigenthum für den Unterhalt der 

Diener und die Beſtreitung der Cultkoſten vorgeſehen ſein. Das Geld 

aber iſt etwas Aeußeres, Sichtbares; die Zuſammenkünfte, ja das per- 

ſönliche Material ſelbſt, die Glieder der Geſellſchaft, ſind etwas Aeußeres. 

Bleibt alſo das Aeußere an der Kirche, ihr „Heraustreten in die äußere 

Rechtsſphäre“, wie man ſagt, unter der ſtaatlichen Hoheit, ſo heißt das 

nichts anderes, als: die kirchliche Geſellſchaft ſteht unter dieſer Hoheit; 

von der Verfügung der Staatsgewalt hängt es ab, ob die Kirche eine 

wirkliche Geſellſchaft ſei, oder etwas Unſichtbares, Ideelles bleiben ſoll. 

1 Giornale di Roma 1867, Nro. 270. 

2 Die neueſten Grundlagen. 1821. Stuttgart. S. 342. 
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Das iſt aber eben jene Uebertreibung, welche die Jakobiner mit dem 

Territorialſyſtem der Proteſtanten vorgenommen haben 1. In der Un⸗ 

natur, daß Staatsregierungen ſich ſo lange zu ſolchen religionsfeindlichen, 

revolutionären Maximen bekennen konnten, muß man den Grund ſuchen, 

warum im Jahre 1848 rechtlich denkende Proteſtanten mit Katholiken 

ſo einmüthig ihr Verdammungsurtheil über dieſen ganzen peinlichen 

Apparat, der die Kirche langſam zu todt quälen ſollte, ausſprachen. 

134. In dem Siege der Vernunft und der Gerechtigkeit über dieſe 

religions- und kirchenfeindliche Tactik des Liberalismus liegt auch der 

wohlverdiente Ruhm der preußiſchen Verfaſſung und der Grund des 

allſeitigen Beifalls für dieſelbe. Sie ſteht, wie ihr 12. Artikel zur Ge⸗ 

nüge beweiſt, zwar im Allgemeinen auf dem Prineip der Trennung von 

Staat und Kirche, das hindert ſie aber nicht, dem Chriſtenthum einen 

gewiſſen Vorzug in den öffentlichen Einrichtungen einzuräumen und gegen 

die Kirche Gerechtigkeit zu üben. Dieſe Gerechtigkeit bekundet ſich darin, 

daß die geſellſchaftliche Unabhängigkeit der Kirche vom Staate, oder 

ihre Autonomie nicht allein in den ſogenannten innern Angelegenheiten, 
ſondern auch in den äußeren, und ihre diesfalls erworbenen Gerechtſame 

grundrechtlich geſchützt wurden. Bei der Berathung hierüber war der 

verfängliche Antrag eingebracht worden, die Autonomie auf die ſogenannten 

„inneren“ Angelegenheiten zu beſchränken und für die äußeren eine Mit- 

wirkung des Staates und der Gemeinden geſetzlich zu normiren. Allein 

die zweite Kammer trat ſo wenig als die K. Regierung dieſem Antrage 

bei. Der Kommiſſionsbericht von jener hob „die an Unmöglichkeit gren— 

zende Schwierigkeit“ hervor, „unter den wirklich eigenen Angelegenheiten 

der Kirche die äußern von den innern zu ſcheiden.“ In demſelben 

Sinne ſprach ſich der Cultminiſter von Ladenberg aus. Der Staat, be— 

merkte Reichenſperger, auf das Princip zurückgreifend, habe das enge 

Band gelöst, welches ihn früher an die Kirche geknüpft, indem er un— 

umwunden das Princip aufgeſtellt, daß das Chriſtenthum nicht mehr das 

Fundament des ganzen Staatsorganismus und die Bedingung des Voll— 

bürgerrechts ſeiner Angehörigen ſei. Hieraus folge dann aber auch mit 

Nothwendigkeit, daß das frühere poſitive Handeln des Staates dem 

negativen Platz machen müſſe, daß Staat und Kirche ſelbſtſtändig an der 

Löſung der eigenen Aufgabe arbeiten?. 

1 S. o. n. 39. 

2 Zu dem Voranſtehenden ſ. Archiv für Kirchenrecht, von v. Moy u. Dr. Vering. 
XI, 68 ff. 
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135. Würde alſo der getrennte Staat die dem katholiſchen Gewiſſen 

und der Natur der Sache allein entſprechende geſellſchaftliche Unabhän⸗ 

gigkeit der Kirche als Baſis ſeiner Beziehungen, oder ſich von der natür⸗ 

lichen Gerechtigkeit für verpflichtet anerkennen, ſo würde auch ſein Veto 

als etwas ſich von ſelbſt verſtehendes keinem Anſtand unterliegen. Denn 

daß der Staat ein jus cavendi gegen wirkliche Eingriffe in die Sphäre 

ſeiner Hoheit auch kirchlichen Perſonen gegenüber habe, wird nicht be— 

ſtritten. Man wird ſogar zugeben können, daß das Vorgehen des Staa— 

tes, bei der Vorausſetzung der Trennung, in den ihrer Natur nach ges 

miſchten Angelegenheiten! einen gewiſſen indireeten Einfluß auf das Geiſt⸗ 

liche, alſo eine thatſächliche Hemmung für dieſes zur Folge haben werde. 

Da aber der Nachtheil zuletzt auf die Unterthanen des Staates fällt, 

zu deren Wohl die Staatshoheit geordnet iſt, ſo liegt hier einer von 

den vielen Beweggründen der friedlichen Vertragung zwiſchen Staat und 

Kirche, oder für jene wohlthätige Inconſequenz gegen das Prineip der 

Trennung, die ſich auch ſonſt im Leben gegen abftracte Doetrinen geltend 

macht. Siegt hingegen die ſtarre Doctrin, ſo wird bei ſolchen wirklich 

gemiſchten Angelegenheiten der Conflict mit all ſeinen unſeligen Folgen, 

d. h. die andauernde innere Zerrüttung, allerdings unabweisbar ſein. 

136. Nuytz glaubt alſo hiegegen ein Heilmittel zu finden, nicht 

durch Gerechtigkeit und Billigkeit, ſondern im liberalen Style durch Ge— 

waltthätigkeit und zwar eine ſyſtematiſche, ſoferne er dem Grundſatze 

Geltung zu verſchaffen ſucht, die Kirche müſſe hier allezeit nachgeben. 

Er macht ſich ſelber den Einwurf: aber muß nicht derjenige nachgeben, 

gegen welchen das Recht ſteht? Allein er weicht dem durch die Frage 

aus: wer ſoll entſcheiden, wo das Recht ſteht? Will er nur damit 

ſagen, es beſtehe über den Streit kein Richter mehr, wenn Staat und 

Kirche ſich getrennt haben, ſo iſt das nicht richtig. Der Staat ſelber 

appellirt an das Gewiſſen der Einzelnen und erhebt dieſes zum Schieds— 

richter ſeiner Streitigkeiten mit der Kirche. Deßhalb ſucht er durch ſeine 

Organe die öffentliche Meinung für ſich zu gewinnen und durch Theorien 

mittelſt der „freien Wiſſenſchaft“ den Standpunkt zu planen, den er ein- 

genommen hat. Wer will zweifeln, daß es viele Unzuträglichkeiten mit 

ſich bringt, in dieſen wichtigſten Fragen die öffentliche Meinung zum 

1 Wir brauchen nicht zu bemerken, daß wir den Begriff, den die liberalen 

Anatomen hierüber haben, nicht annehmen. Vorläufig verſtehen wir darunter 

ſolche Inſtitute, in denen um des Zweckes willen beide Ordnungen concurriren. 

Weiteres ſpäter. 



129 

Tribunal zu erheben, die Unterthanen zu Richtern der höchſten Gewalt 

zu machen? Allein das liegt nun eben einmal in der Wahl, die ohne 

Verſchulden der Kirche von der Staatsgewalt getroffen worden iſt. 

Dazu iſt es, wie die Erklärung der Menſchenrechte ausweiſt !, nur eine 

ſpecielle Anwendung des oberſten liberalen Principe, daß die höchſte 

Gewalt den Bürgern für ihre Acte verantwortlich bleibt. Und da zus 

gleich in Gewiſſensſachen jedem Individuum Autonomie eingeräumt iſt, 

ſo erhält auch jeder ſein Jus cavendi gegen alle Eingriffe in dieſes 

Gebiet, ſelbſt der active Widerſtand wird nach liberalem Rechte hier 

legitim. Alſo werden auch die Katholiken Richter und können ihr geift- 

liches Hoheitsrecht dem Staate gegenüber in corpore oder einzeln aus— 

üben. Haben ſie vor Gott gefunden, daß der Staat nicht im Rechte 

iſt, ſo gibt es keine Gewalt, die rechtmäßig ihre Parteinahme für das 

Recht der Kirche verurtheilen könnte. Es iſt alſo nicht begründet, daß 

der Richter für den Streit fehlt. Iſt dieſe Wendung unzuträglich, ſo 

bleibt der Staatsbehörde immer noch der Ausweg, ihrem Princip untreu zu 

werden oder ein geringeres Uebel, den Schein der Inconſequenz, für das 

größere, die Gefahr der Anarchie, auf ſich zu nehmen durch gütliche 

Vergleichung mit jener Gewalt, die bei Katholiken ein göttliches Recht 

zur Leitung der Gewiſſen hat. Es bleibt alſo bei der gemeinen Regel: 

in Conflictsfällen entſcheidet das Recht in erſter Linie. 

137. Nuytz macht ſich einen weitern Einwand: es könnte, falls 

auch der Nutzen in erſter Linie entſcheiden müſſe, ſcheinen, daß das 

größere Gut dem geringeren, das Edle dem weniger Edeln, alſo die 

Kirche mit dem geiſtlichen Wohle dem Staate mit dem zeitlichen in der 

Regel vorzuziehen ſei ?. Dieſes Bedenken läßt ſich noch durch einen und 

den andern Geſichtspunkt verſtärken. Stellt ſich der Richter, an welchen 

ſich der getrennte Staat in ſeinem Conflict wendet, auf den Standpunkt 

des Nutzens, ſo kommt hier nicht allein das Wohl des Staates und der 

Kirche, ſondern auch das Privatwohl des Richters, ja dieſes in erſter 

Linie, in Betracht. Geſetzt darum auch, der Einzelne wäre nicht immer 

im Stande, den Zuſammenhang der Staatsmaßregeln, welche Conflict 

erzeugten, mit der öffentlichen Wohlfahrt zu erkennen; geſetzt ſogar, dieſes 

bilde die Regel ſelbſt für ſtudirte, rechtsgelehrte Katholiken: was das 

eigene Wohl erheiſcht, kann auch der einfältigſte Chriſt bald heraus— 

1 Vergl. V. Stimme. S. 27 ff. 

* A. . D. 
Encyelica XII. 9 
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finden. Wenn daher die Kirche gebietet oder verbietet in einer ſchweren 

Sache, ſo hat ſie, bis das Gegentheil evident iſt, wie jede rechtmäßige 

Obrigkeit die Präſumption für ſich, und es muß ihr unter der Gefahr 

einer ſchweren Sünde oder des Heiles, Gehorſam geleiſtet werden. So 

urtheilten z. B. die Geiſtlichen in Frankreich, welche den von der Regie— 

rung vorgeſchriebenen, von der Kirche als ſchismatiſch verbotenen Con- 

ſtitutionseid verweigerten. Das Seelenheil ſteht über dem zeitlichen, wenn 

auch allgemeineren, ſei es Staats- oder Kirchenwohl, weil es einer höhern 

Ordnung angehört. Sie hielten ſich an das Verbot der Kirche und 

ließen alles Andere mit Gottvertrauen über ſich ergehen, die Verbannung, 

das Gefängniß, den Verluſt des Vermögens und ſelbſt das Aeußerſte, 

was über fie im Namen eines ungerechten Geſetzes von einer im Un⸗ 

recht befindlichen Gewalt verhängt werden konnte. Den moraliſchen 

Sieg hat die Vorſehung dieſen ſtandhaften Katholiken verliehen, obwohl 

das „Geſetz“ zeitlich über ſie triumphirte. Den Ausſchlag gab die 

Utilität, wie der Glaube ſie lehrt. Der Himmel iſt Alles werth, und 

das höchſte Uebel iſt nicht der zeitliche, ſondern der ewige Tod, ſagte 

ihnen der Glaube. Wir läugnen alſo nicht, daß auch der Nutzen zu 

befragen ſei, wir ſagen nur, der Katholik findet hier ein Mittel, mit dem 

Nutzen das ewige Recht zu verſöhnen. 

138. Nur noch ein Wort über dieſe künſtliche Trübung der ein⸗ 

fachen Regeln für Conflictsfälle, um den Ausgangspunkt zu entdecken, 

von welchem aus Nuyg auf feine Abwege gerathen iſt. Nuytz geht von 

einem anormalen Zuſtand aus, dem durch die Trennung bewirkten Con- 

flict, und bildet ſich nach dieſem, als etwas Feſtem, Unvermeidlichem die 

Regel; ſtatt die Regel vom normalen Zuſtand, welcher auch nach Nuys 

in der Eintracht der beiden Gewalten beſteht, zu entlehnen und darnach 

den Krankheits- oder Conflictsfall zu behandeln. Nehmen wir eine Ana⸗ 

logie aus einer verwandten kirchlichen Verfaſſungsfrage! Die Anhänger 

des Episcopalſyſtems gehen von dem Falle des Conſtanzer Concils aus, 

daß das Oberhaupt der Kirche durch Schisma ſtrittig iſt, alſo die Kirche 

in die Noth verſetzt wird, als Geſammtheit den Streit zu ſchlichten. 

Daraus bilden ſie die allgemeine Regel: das Coneil ſteht über dem 

Papſte. Das normale Verhältniß aber zeigt den Hirten an der Spitze 

ſeiner Heerde und gibt die entgegengeſetzte Regel, nach welcher die Lö— 

ſung des anormalen Falles gleichfalls eine andere Geſtalt gewinnt; denn 

es iſt dann nicht die Geſammtheit, die als Rumpf, im Gegenſatze zum 

Haupte, über dieſes als ein anderes Stück entſcheidet, ſondern die 
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lebendige einige Geſammtheit, das Haupt inbegriffen, welche ihrem erſten 

Gliede zu ſeiner rechten Stellung verhilft, die es verhindert war, durch 

eigene Kraft zu gewinnen. Wenden wir das auf unſern analogen Fall 

an. Gott will die Eintracht beider Gewalten. Dieſe iſt das Normale, 

der Conflict das Anormale. Alſo verſteht es ſich von ſelber, daß die 

Urſachen des Conflietes beſeitigt und durch die Verſtändigung der beiden 

Gewalten das rechte Verhältniß derſelben oder die Eintracht hergeſtellt 

werde. Die Trennung iſt unter den angegebenen Vorausſetzungen nicht 

die Löſung, ſondern die Verſteinerung des Conflicts. Sie kann nicht 

als das Normale, als die Regel behandelt werden; man kann nicht die 

Forderung aufſtellen: um die Conflicte für immer zu beſeitigen, muß die 

Trennung vollendet, die Staatsgewalt abſolut gemacht, mit einer Hoheit 

über die Kirche ausgerüſtet werden. Nein! die Eintracht, ſo wie Gott 

ſie geordnet, muß über die Trennung ſiegen. Dieſe fordert neben der 

Selbſtändigkeit und Unabhängigkeit der beiden Gewalten je auf ihrem 

Gebiete der Natur der Sache nach als Regel ein Ueberwiegen des Geiſt— 

lichen in den gemiſchten Angelegenheiten, und eine Verſtändigung für 

beſtrittene Fragen. Der Conflict iſt darum, näher beſehen, nicht eigent— 

lich ein Kampf der beiden Gewalten, die von Gott an einander gekettet 

ſind und nicht getrennt werden ſollen. Sondern es iſt ein Ringen der 

Harmonie mit der Zwietracht, des Lebens mit der Krankheit, der gött— 

lichen Ordnung mit der Rechtswidrigkeit, der Gerechtigkeit mit der Ems 

pörung des menſchlichen Eigenwillens gegen Gottes Gebot. Jede Stil— 

lung des Conflicts iſt ein Sieg der Eintracht und ihrer Ordnung, ein 

partialer oder totaler, ein conventioneller oder principieller, jenes im 

Concordat der Getrennten, dieſes durch die Rückkehr zum chriſtlichen Ge— 

ſellſchaftsprineip. Alſo nicht durch Placet, nicht durch Recurs, nicht durch 

Concordatsbruch, nicht durch Gleichſtellung der Kirche mit anderen Reli— 

gionsgeſellſchaften, nicht durch ſtaatliche Oberhoheit wird das gottgewollte 

Verhältniß hergeſtellt zwiſchen den beiden Ordnungen; das alles ſind 

Verkehrungen; das Richtige liegt in direct entgegengeſetzter Richtung, in 

dem Verlaſſen all dieſer falſchen Wege. 

139. Offener als Nuytz wollen andere Liberale, die nachträglich für 

nothwendig finden, joſephiniſche Mittel gegen die Kirche anzuempfehlen, 

der Kirche nur noch jenes precäre Recht zugeſtehen, das ephemere, vielleicht 

ſelbſterzeugte ſogenannte Religionsgeſellſchaften vom omnipotenten Staate 

eingeräumt erhalten. Die Einheit, Machtfülle und Unabhängigkeit des 

Staates ſoll ſich durch ein Thronen des ſouveränen Menſchengeiſtes über 
9 * 
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den Ruinen der chriſtlichen Kirche offenbaren. Unter dieſen Nachzüglern 

gilt es als eine ausgemachte Sache, daß das göttliche Recht der Hierar⸗ 

chie mit der Selbſtändigkeit der Staatsgewalt unvereinbar ſei. Aber 

die Begründung wechſelt je nach dem beſonderen Lager, worin die Geg- 

ner ſtehen. An ſeine Vorgänger im 18. Jahrhundert unter den pro⸗ 

teſtantiſchen Juriſten erinnert Robert v. Mohl, wenn er neuerdings die 

„Souveränetät“, die „Würde des Staatsoberhauptes“, ja den „Staats⸗ 

begriff“ ſelber zu Hülfe ruft, um die Staatshoheit über die Kirche im 

Placet wieder zu Ehren zu bringen. Das „Recht, Befehle an die 

Angehörigen zu erlaſſen“, in den Händen der Häupter einer oder meh⸗ 

rerer Corporationen ſoll „unvereinbar ſein mit dem Anſehen und der 

Wirkſamkeit“, ja mit dem Begriffe, „ſelbſt mit der Würde der Staats⸗ 

gewalt“ 1. Allein wenn dem alſo iſt, was iſt dann mit der väterlichen 

Auctorität zu beginnen, die doch gewiß das Recht zu befehlen in ſich 

ſchließt, wenn auch kein ſo vollkommenes, als es ſich bei der geiſtlichen 

Obrigkeit findet? Was bleibt überhaupt für die freie Selbſtbeſtimmung 

der Perſonen, ſeien ſie phyſiſche oder moraliſche, übrig, die in allen ihren 

Entſchlüſſen oder Geſetzen nichts anderes thun, als was die Kirchen- 

behörde unternimmt, wenn ſie ihre Untergebenen zu einem geiſtlichen 

Zwecke bewegt? Man muß alſo der Kirche das geſellſchaftliche Leben 

ſelber abſprechen und die Anhänger des Collegialſyſtems überbieten, wenn 

man dem angeführten Grunde ein Gewicht beilegen will. 

140. Von einer anderen Seite her behauptet Laurent?, daß die 

kirchliche Geſetzgebung, ſobald ſie ſich über das innere Gewiſſensgebiet 

hinausbegibt, in das Gebiet der ſtaatlichen Souveränetät Eingriffe mache, 

alſo bei dieſer betteln gehen müſſe. Hier iſt lauteres liberales Fahr— 

waſſer. Die natürlichen Grenzen zwiſchen dem rein geiſtlichen, auf 

Dogma, Moral und Sacramente beſchränkten und dem in der zeitlichen 

Sphäre unbeſchränkten weltlichen Gebiete blicken durch. Es iſt im Vor— 

angehenden genug hierüber geſagt. Die angegebene Behauptung läugnet 

einfach, daß die Kirche eine wirkliche Geſellſchaft mit eigenem Rechte ſei, 

was gegen den Glauben, die Geſchichte und das Recht der Natur iſt. 

141. Zur Würdigung der liberalen Anſichten von Heute dürfte ein 

Rückblick auf die Entſtehung und die Entwicklungsſtufen des Placet 

dienen. Die nöthigen Anhaltspunkte bietet eine Vergleichung der Vor— 

1 Politik. I. S. 272, 236. 
2 Van Eſpen 1860. S. 115. 
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ſtellung, welche Cardinal Caprara dem Herrn von Talleyrand zu den 

liberaliſirenden Organiſchen Artikeln! machte, mit der Beſchwerde des 

päpſtlichen Internuntius zu Brüſſel (1682) gegen die Ausdehnung, 

welche dem Placet in den Niederlanden gegeben wurde. Der Letztere 

berief ſich, um den Mißbrauch ins Licht zu ſetzen, auf die geſchichtliche 

Veranlaſſung des Placet. Dieſelbe lag in dem Umſtand, daß bei päpft- 

licher Verleihung von Beneficien oder Erledigung von Proeeßſachen 

der Fall nicht unmöglich war, es möchten aus irgend welchem Verſehen 

die päpſtlichen Entſcheidungen Etwas enthalten, was den durch Concor— 

date oder ſonſtwie erworbenen Rechten der Krone und des betreffenden 

Landes zum Nachtheil gereichte. So konnte den beim Vollzug betheilig— 

ten weltlichen Behörden vom Papſte ſelber eine Einſichtsnahme ſeiner 

Erlaſſe zugeſtanden werden. Begreiflicher Weiſe fiel jeder Grund dieſer 

Art bei rein geiſtlichen, diseiplinären und dogmatiſchen Verfügungen hin— 

weg; bei ihnen ließ ſich ein Anſpruch auf Einſichtsnahme nicht begründen; 

dieſelben „müſſen“, wie der Internuntius ſagt, „allenthalben mit derſel— 

ben Freiheit veröffentlicht werden, womit die Apoſtel und ihre Nach— 

folger, unabhängig von der Zuſtimmung irgend welcher Obrigkeit, gelehrt 

haben“ ?, Im Gegenſatz zu den Magiſtraten, welche in Belgien die 

Janſeniſten begünſtigten, hatte im Jahre 1659 König Philipp IV. von 
Spanien ſelber anerkannt, daß das „Placet“ nur jene Bullen und Bre— 

ven angehen könne, welche Proceſſe und Pfründeverleihungen betreffen; 

die ſpaniſche Statthalterſchaft in den Niederlanden freilich war weiter 

gegangen, indem fie noch andere disciplinäre Verfügungen dem Placet 

unterſtellte. Gegen dieſe Anmaßung war die Beſchwerde des Inter— 

nuntius gerichtet. Soweit alſo dieſer das Placet einem chriſtlichen Fürſten 

zugeſtand, war es nichts anderes, als eine Einſichtsnahme, welche vor 

dem Vollzug die Gewißheit verſchaffen ſollte, daß keinerlei Hinderniß im 

Wege ſtehe. Aehnliches läßt ſich wohl von einer Art von Appellation 

ſagen, die von geiſtlichen Rechtsſprüchen an den Papſt, und zwar mit— 

telſt weltlicher Behörden, in Spanien eingelegt zu werden pflegte 3. Es 

1 Articles organiques de la convention du 26 messidor an IX. bei Ferd. 

Walter. Fontes juris ecclesiastici antiqui et hodierni. Bonnae apud Adolphum 
Marcum. 1862. p. 190 sqd. Zu ſehen auch das k. bayr. Religionsedict von 1818, 

die landesh. Verord. v. 30. Jan. 1830 und das Geiſtliche Reglement des Czaren 

Peter I. von Rußland aus dem Jahre 1721. A. a. O. S. 185 ff. 213 ff. 340 ff. 

2 S. die Beſchwerde bei Roskovàny Monumenta. I, 205 sqq. 
3 Papius, zur Geſchichte des Placet. Archiv für kathol. Kirchenrecht. 1867. 

V, 202. 
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war hiebei die ausschließliche Competenz der geiſtlichen Behörden, nicht 

allein in den dogmatiſchen, ſondern auch in dem ganzen Umfang der dis⸗ 

ciplinären Angelegenheiten ausdrücklich anerkannt. Daß freilich gerade 

in Spanien eine despotiſche Praxis ſich ausbildete, welche die Grenzen 

verwiſchte, iſt Thatſache. Ebenſo gewiß iſt, daß die Kirche von Anfang 

an gegen jegliches Placet proteſtirte !. Die alte Zeit wußte nichts vom 

Placet 2. Schon deßhalb ſollte der moderne Staat, welcher die antike 

Staatsidee repriſtiniren will, von dieſer Einrichtung abſtehen. Allein die 

Verlockung, den weltlichen Machtbeſitz zu erweitern, ſcheint zu reizend zu 

fein, um ihr widerſtehen zu können. Dies ſehen wir am Gallicanismus. 

Er iſt der eigentliche Erfinder des Placets und Recurſes geworden, ſo— 

ferne er der königlichen Gewalt bereits eine gewiſſe unabhängige Mit⸗ 

wirkung in den disciplinären Angelegenheiten einräumte. 

142. Aber viel weiter gehen die Organiſchen Artikel und die ihnen 

gleichartigen Religionsedicte der neueren Zeit. In ihnen richtet ſich das 

Placet gegen alle kirchlichen Erlaſſe ohne Ausnahme, und es wird nicht 

angeſprochen als ein Recht Mitbetheiligter, um den Vollzug zu erleichtern, 

ſondern als ein Hoheitsrecht des von der Kirche getrennten Staates über 

die Kirche. Daher wird die Kirche nach Art der Philoſophen als eine 

der verſchiedenen religiöſen Corporationen im Staate behandelt. „Ver- 

letzt“, ruft Cardinal Caprara hierüber aus?, „dieſe Verordnung in ihrer 

ganzen Ausdehnung gefaßt, nicht offenbar die Freiheit der kirchlichen 

Lehre? Unterwirft ſie nicht die Veröffentlichung chriſtlicher Wahrheiten 

läſtigen Formalitäten? macht fie nicht Glaubens- und Disciplinarent- 

ſcheidungen gänzlich von der weltlichen Gewalt abhängig? ... Dermaßen 

war die Kirche nie abhängig, nicht einmal in den erſten chriſtlichen Jahr— 

hunderten.“ Mit anderen Worten, die liberale Baſis für die Beziehun- 

I Hergenröther, Spaniens Verhandlungen mit dem röm. Stuhle. Im 
Archiv f. kath. Kirchenrecht. 1863. IV, 23 ff. 

2 „Et erat quidem ipsa sententia (religiosi viri Urbis Papae) per Gallias 

etiam sine imperiali sanctione valitura. Quid enim sancti Pontificis auctoritati 
non liceret?“ Constit. Valentin. III. De Episcop. ordin. Opp. S. Leonis ed. 

Ballerini. I. col. 643. 

3 Roskoväny. A. a. O. II, 9 sqq. Lehrreich find auch die dem baperiſchen 

Concordate vorangegangenen Erörterungen zwiſchen der k. bayr. Regierung und dem 

h. Stuhle über das in jenen traurigen Zeiten ſich breitmachende liberale Kirchen- 

recht. Man vergl. dazu „Concordat und Conſtitutionseid der Katholiken in Bayern.“ 

Nach unbekannten Actenſtücken. Augsburg. Schmid, 1847. Insbeſondere die im 
Anhang mitgetheilten Documente. 
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gen von Staat und Kirche ift ähnlich, wie die proteftantifhe im Wider— 

ſpruch mit den katholiſchen Grundſätzen und geht nach einer Seite noch 

viel weiter, weil ſie geradezu von der Offenbarung abſtrahirt. Freilich 

iſt ein weſentlicher Umſtand, wie bei den Organiſchen Artikeln, ſo beim 

bayriſchen Religionsedict nicht zu überſehen, daß nämlich zugleich ein Con— 

cordat als Specialgeſetz für die Katholiken beſteht, welches die Kirche als 

eine göttliche Anſtalt anerkennt“. Nun nehme man aber den Organiſchen 

Artikeln dieſes antagoniſtiſche Complement; man verweigere die billige 

Folgerung, daß, wenn der Staat die Kirche nicht mehr ſchützt, er ihr 

doch wenigſtens größere Freiheit gewähren muß?, und verkehre ſie in das 

Gegentheil: je hülfloſer die Kirche durch uns geworden iſt, deſto mehr 

werden wir ſie bedrücken; dann hat man die jungitaliſchen „Liberalen“ 

mit Geſinnungsgenoſſen? in Belgien und Deutſchland. 

143. Können die Liberalen für Placet, für Recurs und Concordat— 

bruch plaidiren? Nein, und abermals Nein, fo lange noch ein Funke 

von Conſequenz in ihnen iſt. Denn bezüglich der beiden erſteren wider— 

ſpricht ſowohl die Gewiſſens- als die Vereins- und Preßfreiheit, die ſie 

für Alle, alſo auch für die Katholiken proclamiren. Bezüglich der Con— 

cordate, auf welche wir zurückkommen, ſind ſie durch ihr Prineip nicht 
zum Abſchließen angehalten, aber auch nicht gehindert, wenn ſie abge— 

ſchloſſen haben, die kraft allgemeiner Menſchenpflicht ſchuldige Vertrags- 

treue zu beobachten. Man hat nun freilich hinſichtlich der Preßfreiheit 
eingewendet, die Auctorität eines kirchlichen Erlaſſes ſtehe mit der von 

gewöhnlichen Preßerzeugniſſen in keinem Verhältniſſe. Das geben wir 

zu, beſtreiten aber dem getrennten Staate, oder den Liberalen das Recht, 

hieraus eine Folgerung für ihre Ausnahmsmaßregel gegen die kirchlichen 

1 Treffend bemerkt Keller (Die Encpelica und die Principien von 1789. 
13. Kapitel): „Die Conceſſionen des Papſtes im Concordate, ſo ſchmerzliche Opfer 

ſie auferlegten, ſo konnten ſie doch für die Kirche Ausgangspunkt einer friedlichen 

Entwicklung werden. Allein ſo hatte es die Revolution nicht gemeint. Es gelang 

ihr, dem Kaiſer das unfinnige Mißtrauen“ (zu dem er als Kind der Revolution 

alle Dispoſition in ſich trug), „das die alten Legiſten in den Königen von Frank— 

reich gepflegt hatten, einzuflößen. Durch die Verkündigung der Organiſchen Artikel, 

dieſem erſten und ſchweren Bruch des Concordates, lebten die alten Traditionen der 

Unterdrückung wieder auf.“ 
? „Dans un tel ordre“ (der Cultfreiheit oder Trennung von der Kirche) „il 

est raisonnable et juste que les affaires qui interessent chaque culte soient 
plus concentrees dans la société religieuse, à laquelle elles appartiennent“ 

Worte von Portalis. S. Archiv f. K. R. IX, 41. 
Vergl. Papius, a. a. O. 
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Erlaſſe zu ziehen. Wir ſagen, entweder reflectiren die Liberalen auf die be⸗ 

ſondere Qualität, welche die kirchlichen Erlaſſe in Kraft ihres Urſprunges 

für katholiſche Staatsbürger haben, oder fie refleetiren nicht darauf. Im 

letzteren Falle verſchwindet auch aller vernünftige Grund, die Ausnahms⸗ 

maßregel zu verhängen; im erſteren werden ſie bei der Unterſuchung des 

beſonderen Werthes der kirchlichen Erlaſſe auf das Gebiet des Gewiſſens 

und der religiöſen Ueberzeugung geführt, von dem ſie ſich prineipiell 

fernehalten. Es fällt alſo abermals der Grund zur Ausnahmsmaßregel 

weg. Sagen ſie aber, die Politik verbiete ihnen dieſe Enthaltſamkeit, ſo 

haben wir auch hiegegen Nichts einzuwenden, nur fordern wir dann ein 

Eingehen auf die Natur der Sache; dieſes zwingt aber, wie oben gezeigt, 

zur Anerkennung, daß hier eine Geſellſchaft thätig iſt mit eigenem Rechte, 

von deren freiem Willen es abhängt, fie zu Zeugen ihrer Jurisdietions⸗ 

acte zu machen oder nicht. 

144. Wohin führt die Inconſequenz dieſer ſogenannten Liberalen, 

die mit den freiſinnigen Prinzipien den Terrorismus der Jakobiner ge— 

gen das chriſtliche Gewiſſen vereinigen möchten? Zu einer completen 

Anarchie und Willkürherrſchaft, die ſich morgen ebenſo gegen ihre Ur— 

heber kehren kann, wie ſie heute gegen die Katholiken verſucht wird. Ein 

Beiſpiel der hier beginnenden Verwirrung, vermöge der bald Niemand 

mehr ſeinen Nachbar, vielleicht auch ſich ſelber verſtehen wird, bot vor 

Kurzem Quinet, als er in dem Pariſer Blatt „Le Temps“ die fran- 

zöſiſche Regierung im Namen ſeines Gewiſſens aufforderte, den Papſt 

ſeinem Schickſale zu überlaſſen. „Die erſte Bedingung des modernen 

Staates“, argumentirte er, „iſt in mir mein Gewiſſen, meine Religion, 

meinen Glauben, mein moraliſches Leben zu reſpectiren. Wenn Ihr mich 

nun verpflichtet, zur Aufrechthaltung irgend welcher Theokratie beizutra— 

gen, mit Eiſen und mit Feuer, ſo muthet Ihr mir einen Angriff auf 

mein moraliſches Leben zu.“ Wer ſieht nicht ein, daß hiemit ein be— 

quemer Weg eröffnet iſt, im Namen der Gewiſſensfreiheit ſich all ſeiner 

Gegner auf die leichteſte Weiſe, ohne türkiſche Mittel, zu entledigen? 

Meinem Gewiſſen, konnte Quinet ſagen, widerſtrebt es, einen Cult zu 

unterſtützen, der noch einen perſönlichen Gott verehrt; durch meine 

Steuern leiſte ich dieſe Unterſtützung, alſo iſt die Regierung verpflichtet, 

wozu? meinem Gewiſſen folgend, jenen Cult nicht mehr zu unterſtützen; 

den Anhängern jener Partei allenfalls die politiſchen Rechte u. ſ. w. 

zu entziehen. Solche Einfälle find bekanntlich im Namen der Gewiſſens— 

freiheit nicht bloß von Wiedertäufern praktiſch gemacht worden. Und 
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im Weſentlichen auf denſelben Terrorismus läuft die Forderung der Li— 

beralen hinaus, gegen eine beſtimmte Art von Ueberzeugung und Re— 

ligionsübung Ausnahmsmaßregeln zu verhängen, unter dem Vorwand, 

daß dieſe Art der eigenen Ueberzeugung und Uebung nicht convenire. 

145. Wird dieſer Terrorismus von einem confeſſionellen Stand— 

punkt aus angewendet, ſo iſt er zwar nicht in ſich ſelber zu rechtfertigen, 

aber er leidet wenigſtens nicht an dieſer ſchreienden Inconſequenz der 

Liberalen, die ſich rühmen, die falſche Vermengung von Politik und Ge— 

wiſſen, Recht und Religion, Staat und Kirche aufgelöst zu haben. Iſt 

aus irgend welchem Grunde die Trennung von der Kirche ſtaatliches 

Grundgeſetz, ſo fordert die natürliche Gerechtigkeit eine klare Durchfüh— 

rung, wenn nicht die letzten Dinge ſchlimmer werden ſollen, als die 

erſten. Oberſte Bedingung aber hiebei iſt die Scheidung des eigenthüm— 

lich Religiöſen eines jeden Bekenntniſſes von der Sphäre der getrennten 

Staatsgewalt und zwar je mit Berückſichtigung der eigenthümlichen Na— 

tur des Geſchiedenen. Das Letztere ſchließt die Annahme jener Grund— 

ſätze für die beſonderen Beziehungen in ſich, welche ſich aus dem Glau— 

ben der betreffenden Religionsgenoſſen ergeben. Anders ſind dieſe Grund— 

ſätze bei den Katholiken, anders bei den Anhängern der Augsburger 

Confeſſion u. ſ. w. Wie leicht hier bei Mißachtung dieſer Regel Ein— 

griffe in die religiöfe Autonomie find, dafür wollen wir jetzt noch ein 

Beiſpiel, nicht aus der Erfahrung, ſondern aus dem Lehrbuche eines 

neueren Kirchenrechtslehrers anführen, der ſich ſonſt mit Recht auch bei 

den Katholiken des Lobes der Billigkeit erfreut. 

146. „Da ein dogmatiſcher Erlaß“, ſagt Richter ?, „keine neue Lehre 

ſchafft, ſondern nur der Irrlehre gegenüber das Beſtehende bezeugt und 

in Erinnerung bringt, ſo ſcheint es, als ob hier für einen Antheil des 

Staates überhaupt keine Stätte ſei. Dennoch kann auch der Letztere 

weſentlich betheiligt ſein; denn zuvörderſt hat die römiſche Kirchengewalt 

aus der Lehre von der göttlichen Sendung der Kirche zu Zeiten Folge— 

rungen abgeleitet und ausgeſprochen, die das Lebensmark des Staates 

zerſtören müſſen, und bis auf den heutigen Tag hat ſie dieſelben noch 

nicht ganz vergeſſen. Es iſt ferner ein Artikel des Glaubens, daß die 

Kirche außerhalb ihrer alle kirchliche Berechtigung negirte, und als der 

Staat die evangeliſche Kirche in ſich aufnahm, hat die Kirche auf ihr 

ausſchließliches Privilegium nicht verzichtet, ſondern nur unter feierlicher 

1 Kirchenrecht 3. Auflage § 182. 
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Verwahrung fih gebeugt unter die Macht der Thatſache. Deßhalb muß 

ſich der Staat um der Pflicht der Selbſterhaltung und des Rechtsſchutzes 

willen verſichern, daß nicht eine Lehre ſolcher Art wieder erweckt und 

die Saat der Zwietracht ausgeſtreut werde; er fordert alſo mit Recht 

die Einſicht jedes dogmatiſchen Erlaſſes und hindert feine Publication, 

wo er ſein eigenes Daſein gefährdet, oder die von ihm garantirten 

Rechte der evangeliſchen Kirche verletzt.“ Man könnte das Geſagte, als 

auf thatſächlich unrichtigen Vorausſetzungen beruhend, einfach hinnehmen. 

Ein Erlaß, der die Exiſtenz des getrennten Staates gefährdete, wäre 

eben kein dogmatiſcher, und ebenſo wenig wäre er dieſes, inſoweit er die 

politiſchen Rechte einer recipirten Confeſſion angriffe. Was das Lebens— 

mark des Staates angreifen ſoll, betrifft die beſondere Stellung der 

chriſtlichen, in der Kirche ſtehenden Obrigkeit zum Oberhaupte der Kirche, 

die mit der Trennung aufgegeben iſt, hat alſo hieher keinen Bezug. Die 

dogmatiſche Intoleranz der katholiſchen Kirche iſt eine weltbekannte, zudem 

ihr mit allen Religionsgeſellſchaften gemeinſame Eigenſchaft, ſie hindert 

nicht die politiſche Gleichberechtigung und das friedliche Nebeneinander— 

leben in einem getrennten Staate, das für den Katholiken Gewiſſens— 

ſache iſt!. Endlich find die Grundſätze der katholiſchen Kirche über 

Staat und Kirche allgemein bekannt, unwandelbar, mit dem Evangelium 

als oberſter Regel in Harmonie; die dogmatiſchen Erlaſſe ſind an die 

ganze Kirche gerichtet; wie iſt auch nur menſchlich zu erwarten, daß von 

der Kirche eine ſtaatsgefährliche Lehre ausgehe? Die Vorausſetzungen 

der aufgeſtellten Forderung ſind alſo nicht begründet, dieſe ſelber aber 

würde offenbar zu einem Unrecht, zur Verletzung der katholiſchen Ge— 

wiſſens⸗ und Lehrfreiheit führen, da die Staatsgewalt ſich ein Erkenntniß 

über das, was zum katholiſchen Lehrbegriff gehört, beilegen würde. 

1 In der Parität liegen nach Walter (Naturrecht und Politik. S. 491) fol- 

gende Merkmale: 1) freieſte öffentliche Religionsübung; 2) gleiche Eorporationg- 

rechte; 3) Gleichheit der Bekenner bezüglich ihrer bürgerlichen und ſtaats bürgerlichen 

Rechte und der öffentlichen Aemter; 4) der gleiche Schutz jeder Kirche von der 

Staatsgewalt, als ob „ſie zu ihr gehörte“. Der hochwürdigſte Biſchof Wilhelm 

Emanuel von Mainz findet darin „Erſtens das Recht, daß jede Confeſſion 

alle ihre Glaubenslehren, auch jene unverkürzt feſthalten und bekennen dürfe, 

welche mit denen anderer ſtaatlich anerkannter Confeſſionen im Widerſpruch ſtehen.“ 

„Zweitens, nicht nur die Lehre der eigenen Kirche zu verkündigen, ſondern auch ſie 

mit allen gerechten und erlaubten Mitteln zu vertheidigen und zu verbreiten.“ Die 
wahren Grundlagen des rel. Friedens. S. 77. 
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§. 8. Fortſetzung. Die Concordatsbrüche. 

(Theſe 43. 54.) 

147. Mag man in St. Petersburg oder in Mexico, in Wien oder 

in Karlsruhe, in Paris oder in Turin ſich über die Beweggründe Raths 

erholen, warum die Concordate mit dem heiligen Stuhle keine Gnade 

finden in den Augen der Liberalen, im Weſentlichen wird man überall 

dieſelbe Antwort erhalten: ſie vertragen ſich nicht mit der Staatshoheit, 

wie ſie heute verſtanden wird, und beunruhigen die Nichtkatholiken, ſeien 

dieſe nun Ungläubige oder Anhänger eines chriſtlichen Bekenntniſſes. 

„Daß kein Staat die volle Freiheit und Selbſtändigkeit der Kirchen mit 

den Bevorzugungen, welche ihnen heutzutage noch als Folge geſchicht— 

licher Entwicklungen eingeräumt ſind, zugeben kann, ohne dem eigenſten 

Weſen des Staates zu nahe zu treten“, das iſt in den Motiven zu den 

Geſetzentwürfen, welche den Fall der Convention im Großherzogthum 

Baden begleiteten“, als der leitende Gedanke bei dieſen Schritten zu er— 

kennen. „Vor allen Dingen kann der Staat, inſofern er ſeine Würde 

achtet, nicht zugeben, daß die Kirchen neben ihm und ſeiner Vollgewalt, 

deren Ausübung zufolge des §. 5 der Verfaſſungs-Urkunde allein der 

Krone zuſteht, gleichfalls eine Vollgewalt, eine Souveränetät in Anſpruch 

nehmen,“ womit Jedermann ganz einverſtanden ſein wird. Sobald eine 

Kirche, oder gar alle Religionsgeſellſchaften, jene Vollgewalt, welche in 

der Verfaſſung der Krone geſichert iſt, auch nur zum Theil, geſchweige 

denn gänzlich für ſich begehrten, ſo würden mit Recht gegen einen ſolchen 

Staat im Staate nicht allein die Organe der Staatsgewalt, ſondern 

ebenſowohl die Staatsbürger ſich erheben; denn dieſe wären gleich ſehr 

mit jener in ihren Rechten bedroht. Hier liegt der Grund der Miß— 

ſtimmung aller rechtlich Denkenden gegen das Unweſen der Geheimbünde, 

insbeſondere der Freimaurerei, ſofern ſie im Verdachte ſtehen, neben der 

öffentlichen eine Art geheime unverantwortliche Staatsregierung aufzu— 

richten. Dieſe Mißſtimmung wird bei den Katholiken durch den Um— 
ſtand erhöht, daß ſolche Geheimbündler in ihrer Frechheit ſo weit 

gehen, der Kirche eben das zur Laſt zu legen, was ſie ſelber ungeſcheut 

treiben. — 

148. „Die Kirchen ſollen im Staate frei, unbevormundet, nicht ges 

I Karlsruher Zeitung 1860. Nr. 130. 
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hindert durch polizeiliche Einſichtsnahme und Verbote, in ihrem eigenen 

Gebiete ſich bewegen; fie ſollen ſelbſtändig ſein; fie ſollen nicht ab— 

hängen von ſtaatlichen Genehmigungen und Erlaubniſſen in der Ord— 

nung und Verwaltung ihrer Angelegenheiten, aber ſie üben dieſe Rechte, 

ſowie jede andere freie und ſelbſtändige Corporation, wie jeder freie und 

ſelbſtändige Bürger im gegebenen Staate unter der Souveränetät des⸗ 

ſelben aus.“ Bei ſolchen Geſinnungen, wenn ſie zur That heranreiften, 

ließe ſich viel leichter, als die Gegner denken, wenigſtens mit der katho— 

liſchen Kirche, eine Verſtändigung herbeiführen. Der Staat bewillige 

ihr vollkommene Freiheit in Ausübung ihrer Rechte, eine wirkliche Selb— 

ſtändigkeit in dieſer Ausübung; ein von ſtaatlicher Einſichtsnahme und 

Genehmigung freies Ordnen und Verwalten ihrer Angelegenheiten; man 

ſichere ihren Beſitzſtand in den Schulen und Stiftungen durch öffentliche 

Einrichtungen gegen jeden Eingriff, wie das Privateigenthum jedes Bür— 

gers geſichert iſt — dann werden nicht allein die Conflicte verſchwinden, 

ſondern auch Conventionen überflüſſig werden, und die Glieder der katho— 

liſchen Kirche werden jeder anderen Confeſſion einen gleichen Rechtsſtand 

von Herzen vergönnen. Oder warum werden Conventionen abgeſchloſſen? 

Etwa um der katholiſchen Kirche eine ſouveräne Stellung in einem 

Staate zu ſichern? Jedermann, der ſich hierüber unterrichten will, weiß 

es: wenn das gemeine Recht der Kirche in ſeiner Ausübung geſichert iſt, 

welche die Staatshoheit in Nichts beeinträchtigt, ſind die Concordate 

überflüſſig; dieſe werden aber nothwendig, wenn das genannte Maß von 

Rechtsübung auf große Schwierigkeiten ſtößt; dann bewilligt die Kirche, 

weil fie über die Ausübung ihrer Befugniſſe ein gewiſſes Verfügungs— 

recht hat, mit Rückſicht auf die beſonderen Verhältniſſe eines Landes eine 

Art Nachlaß, um die noch in Uebung verbleibenden übrigen Rechte deſto 

mehr zu ſichern. Die Geſchichte aller Concordate legt hierüber Zeugniß 

ab. „Offenbar“, ſagt Cardinal Wifeman !, „wurden in den Concor— 

daten von der Kirche Conceſſionen gemacht; denn das gehört mit zu 

ihrer Freiheit, daß fie die Ausübung der Rechte, welche der Staat ver- 

möge ſeines chriſtlichen Charakters zu ſchützen berufen iſt, in irgend einem 

Punkte aufgeben kann; und der Staat, die weltliche Macht, erkannte 

dafür die Rechte an, welche die Kirche hatte.“ Wir ſagen alſo: wenn 

es gewiß iſt, daß das canoniſche Recht die Staatshoheit nicht beeinträch— 

1 Vier Vorträge über Concordate insbeſondere über das öſterreichiſche Eoncor« 

dat. Von S. Em. Card. Nic. Wiſeman. Bachem. Köln 1856. S. 68 f. 
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tigt, und dieſes kann nicht beſtritten werden, fo wird dieſelbe noch viel 

weniger von den Concordaten beeinträchtigt, durch welche die Kirche von 

der Strenge in der Uebung jenes Rechtes abgeht. 

149. Allein wir müſſen die Gegner der Concordate nicht recht ver— 

ſtanden haben; denn ſie bleiben trotz Allem dabei, daß dieſelben mit der 

Staatshoheit nicht mehr vereinbar ſeien. Sollte der Grund darin liegen, 

daß der Staat aufgehört hat, ein chriſtlicher zu ſein? Aber ſeine Natur 

hat er deßhalb nicht ausgezogen; alſo beſitzt er noch die Fähigkeit, Con— 

cordate abzuſchließen, fo oft es die Rückſicht auf feine katholiſchen Unter— 

thanen erheiſcht. Beweiſe hiefür bieten große Herrſcher der alten und 

neuen Zeit, unter den letztern nennen wir bloß Napoleon und Nikolaus 

von Rußland. „Die Kirche“, heißt es weiter“, iſt „ſelbſtändig nach 

den Geſetzen des Staates, mithin dieſem unterworfen, wie Alles, was 

ſich im Staate bewegt.“ Verhält es ſich ſo mit der katholiſchen Kirche, 

dann iſt es zwar nicht unmöglich oder unzuläſſig, mit ihrem Oberhaupte 

Concordate zu ſchließen, aber das was dieſe nach gewöhnlicher Anſicht 

ſein ſollen, Vereinbarungen von unabhängigen Gewalten über die ihnen 

zur Verfügung ſtehenden Rechte können ſie nicht mehr heißen. Um uns 

hier zurecht zu finden, müſſen wir den Sinn des Einwurfs wohl er— 

faſſen. Die Kirche iſt ſelbſtändig durch Staatsgeſetz, alſo hört ſie auf, 

kraft eigenen Rechtes ſelbſtändig zu ſein; ſie hat vielmehr ihre Selb— 

ſtändigkeit vom Staate. Das iſt allerdings die Anſicht der Liberalen, die 

wohl bekannt iſt; aber wozu ſie bei dieſem Anlaſſe repetiren? Die 

Katholiken haben eine andere Anſicht von der Sache. Sie ſagen: die 

der Kirche vom Staate gewährte Selbſtändigkeit iſt ein zeitliches Recht, 

welches in den Beſitz der Kirche übergeht und ihr gebührt, obwohl es 

das geiſtliche Recht, die der Kirche von ihrem Stifter verliehene Selb— 

ſtändigkeit, nicht erzeugt, ſondern vorausſetzt. Beide Parteien können 

ſich im liberalen Staate mit dieſen ihren Anſichten gegenſeitig freien 

Paß geben. Wenn aber eine liberale Regierung, obwohl ſie ſonſt das 

göttliche Recht der Kirche, oder ihre Unabhängigkeit von der Staats— 

hoheit nicht anerkennt, in einem beſonderen Falle ſich mit ihr als einer 

unabhängigen Macht verträgt, ſo bleibt das Ergebniß nach allgemeiner 

Regel trotz jener Anſicht rechtskräftig. Gegen das Concordat alſo kann 

die liberale Anſicht ſchon deßhalb nicht gekehrt werden, weil das Con— 

cordat ein Abgehen von der liberalen Anſicht involvirt. Aber auch aus 

1 Beleuchtung. S. 10. 
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anderen Gründen nicht. Mögen die Träger der Staatsgewalt für ihre 

Perſonen von der Kirche halten, was ſie wollen, vor dem Geſetze iſt 

die vollberechtigte katholiſche Kirche das, was fie nach dem Glauben der 

Katholiken iſt. Die Kirche iſt ſelbſtändig nach den Geſetzen des Staates, 

alſo iſt ſie vor Allem als Kirche anerkannt, berückſichtigt und voraus⸗ 

geſetzt vor den Geſetzen des Staates; und zwar nicht als evangeliſche, 

nicht als deutſchkatholiſche, ſondern als jene einige große Glaubensge— 

meinſchaft, die nach einem eigenen geiſtlichen Rechte lebt. Iſt dieſes 

richtig? Das Gegentheil wäre widerſinnig. Die Katholiken in Baden 

ſind Katholiken nicht erſt durch die Geſetze des Staates, ſondern durch 

ihr Bekenntniß, und eben dieſes gibt ihnen ihre eigenthümliche Verbindung 

mit dem Erzbiſchof und dem Papſte. Das Staatsgeſetz, das einer völker— 

rechtlichen Pflicht nachkam, verbürgte ſeinerſeits die politiſchen und bür— 

gerlichen Rechte dieſer Kirche im Großherzogthum. Diefer Act ift aller- 

dings wie das ganze Grundgeſetz ein Ausfluß der weltlichen Souverä— 

netät; die Selbſtändigkeit der Kirche, die er verleiht, iſt eine Wirkung 

der Staatsgeſetze; aber was folgt denn hieraus? Selbſt dieſe Selb— 

ſtändigkeit iſt trotz ihres Urſprungs ein wohlerworbenes Recht der vom 

Staate unabhängigen Kirche und entzieht ſich feiner Hoheit; wie viel— 

mehr die geiſtliche? Ebenſo iſt es zu beurtheilen, wenn der Souverän 

ſich mit dem Papſt verſtändigt, gewiſſen Kirchengeſetzen in ſeinem Be— 

reiche die ſtaatliche Geltung zu erwirken. — Will alſo geſagt werden, 

die politiſche Selbſtändigkeit, welche das Grundgeſetz der Kirche verleiht, 

oder die Anerkennung, welche der Staat dem Concordate lieh, iſt wie 

jeder Staatsaet eine Ausübung der Staatshoheit, fo kann man dieſes 

wohl gelten laſſen; nur muß beachtet werden, daß die betreffenden Acte 

der einſeitigen Verfügung entzogen und dem menſchlichen Geſetze, daß 

Verſprechen Halten macht, verhaftet ſind. Es iſt aber dann nicht die 

Kirche, welche in Abhängigkeit vom Staate geräth, ſondern die Geſetz— 

gebung, welche der Kirche den ſtaatlichen Schutz zuwendete oder ihr mit 

dem ſtaatlichen Rechte ein Geſchenk macht, bleibt trotz des Reſultates 

ſtaatlich. In dieſem Sinne ſagt Domat, „die Geſetze zum Schutze der 

Kirche beziehen ſich auf die allgemeine Ordnung der ſtaatlichen Geſell— 

ſchaft und das Gemeinwohl der Gläubigen; ſie ſind alſo nicht als kirch— 

liche Geſetze anzuſehen, die mit dem Charakter der geiſtlichen Gewalt 

bekleidet wären, ſondern als weltliche Geſetze, welche die Fürſten aus 

Gewiſſenhaftigkeit und kirchlichem Eifer erlaſſen, um den Religionsgeſetzen 

auf ihrem Gebiete die Ausführung, die Beobachtung und die freie Aus— 
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übung zu ſichern“ 1. Es heißt alfo ein X für ein U maden, wenn man 

behauptet, Gerechtigkeit gegen die Kirche als eine unabhängige Geſell— 

ſchaft Kaffe ſich nicht mit der fürſtlichen Souveränetät vereinigen. Wer 

ſeine Schulden ehrlich anerkennt und abzuzahlen bemüht iſt, hört deßhalb 

nicht auf, ein freier Mann zu ſein. 

150. Aus dem beleuchteten Grunde ſollen Conventionen nicht der 

rechte Weg ſein, die Verhältniſſe zwiſchen Staat und Kirche zu regeln, 

denn „ſie erzeugen den Schein, als ſei die Kirche dem Staate gleichge— 

ſtellt, während ſie gerade für die in Frage ſtehende Beziehung demſelben 

unzweifelhaft unterthan iſt.“ Das Normale ſei, „durch allgemeine Ver— 

faſſungsbeſtimmungen und Geſetze die Stellung der Kirche im Staate 

feſtzuſetzen“ 2. Wenn das Territorialſyſtem hier anwendbar wäre, dann 

ließe ſich allenfalls das Geſagte hinnehmen, aber bekanntlich paßt es ſo 

wenig als das Collegialſyſtem auf eine katholiſche Landeskirche, die ihrem 

Weſen nach Glied der untheilbaren Geſammtkirche iſt. Wie ſoll dieſe 

durch den Umſtand, daß vollberechtigte Glieder von ihr, Perſonen, Cor— 

porationen, Anſtalten im Großherzogthum Baden ſich finden, dadurch 

dieſem Staate einverleibt oder unterthan werden? Nicht bloßer Schein 

iſt es, daß die Kirche ein eigenes, von der badiſchen Staatsgewalt unab— 

hängiges Recht beſitzt, ſondern eine greifbare, durch den Abſchluß der 

Convention faktiſch anerkannte, mit dem Glauben der Katholiken, den 

die Staatsregierung ſchützt, verwachſene Thatſache. Conventionen ſind 

freilich nicht nöthig, wo eine Regierung von ſich aus volle Gerechtigkeit 

zu üben den Muth hat oder nicht gehindert iſt. Bedarf aber eine ſolche 

Regierung von der Kirche einer gewiſſen Nachſicht, ſo iſt hiefür der Weg 

des Concordates mit dem Papſte aus vielen Gründen der ſchonendſte. 

Der Papſt reſidirt außerhalb des Landes, iſt alſo der Souveränetät am 

wenigſten läſtig, und zudem iſt er ſelber mit der weltlichen Souveränetät 

ausgerüſtet. 

151. Nichts anderes läßt ſich erwidern auf die Einwendungen, 

welche in der Württemb. Abgeordnetenkammer gegen die dortige Con— 

vention vorgebracht wurden. Staat und Kirche, wurde von einer Seite 

bemerkt, ſtehen einander nicht als gleichberechtigte Parteien gegenüber; 

und der Staat, der in der Lage iſt, der Kirche Geſetze zu geben, kann 

1 Joann. Domat. Droit public. II. p. 134 8. Vergl. De finibus utrius- 

que potestatis p. 116 sqq. 

. 
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ſich hinſichtlich der Ausübung feiner geſetzgebenden Gewalt durch Ver— 

träge mit ſeinen Unterthanen nicht binden 1. Wir beſtreiten hier, daß 

der Staat in der Lage iſt, der Kirche als ſolcher verpflichtende Geſetze 

aufzuerlegen; er kann in dem, was geiſtlichen Rechtes iſt, ſeine katholiſchen 

Unterthanen ſelbſt nicht binden im Widerſpruch mit ihrem Gewiſſen und 

Glauben, geſchweige denn die kirchliche Geſellſchaft, welche ſie auf ſeinem 

Boden als Glieder der Geſammtkirche formiren. Die Katholiken beſäßen 

einem ſolchen traurigen Gewaltmißbrauch ihrer Obrigkeit gegenüber 

das unveräußerliche Recht, ihren Glauben durch paſſiven Widerſtand zu 

ſchützen. Die Kirchengewalt hat eigene Rechte, über welche die weltliche 

Gewalt nicht nach Belieben ſchalten kann, jene ſteht alſo dieſer inſoweit 

unabhängig gegenüber; warum ſoll hier ein Vertragen unmöglich ſein? 

Die Katholiken ſind allerdings Unterthanen, aber ihre Kirche iſt es nicht, 

und fie könnte nur mit Verletzung des katholiſchen Gewiſſens, das ſchon 

ein natürliches Recht auf den Staatsſchutz hat, als eine unterworfene 

Geſellſchaft behandelt werden. Liegt ein bereits unter der Vorausſetzung 

der Unabhängigkeit der Kirche geſchloſſener Vertrag vor, ſo ſind damit 

zu den vorhandenen neue Beweggründe erwachſen, die Unabhängigkeit 

zu achten. — Wenn von derſelben Seite weiter bemerkt wurde, den Con— 

cordaten gehe die Erzwingbarkeit ab, weil die Kirche als Landeskirche 

weder das Recht noch die Macht des Zwanges habe, ſo iſt das Recht 

des paſſiven Widerſtandes gegen Gewiſſensbedrückung überſehen, womit 

die Katholiken ihre Kirche ſchützen können, und zwar viel wirkſamer, als 

die Vertheidiger des Grundſatzes: Gewalt geht vor Recht, wähnen. 

Damit widerlegt ſich auch die Ausrede: „der Staat kennt nur eine 

Landeskirche, weil Alles, was in ſeinem Territorium iſt, ſeinen Geſetzen 

unterliegt und weil eine juriſtiſche Perſönlichkeit nicht zugleich dem Staate 

unterworfen und zugleich unabhängig vom Staate ſein kann.“ Und 

allen Territorialiſten? zum Trotz bleiben wir dabei, auch der moderne 

Staat kennt eine Univerſalkirche, der ſeine katholiſchen Unterthanen an— 

1 S. Archiv für kath. Kirchenrecht. XII. S. 69. 

2 In erhabener Selbſtbeſchauung findet bereits ein Jünger dieſer wieder erweck— 
ten Schule, daß im modernen Staate die Kirche alle Rechte eingebüßt, folglich auch 

durch die Concordate keine habe erlangen können. Dieſes Todesurtheil über eine 
öffentliche Corporation von der Ausdehnung der katholiſchen Kirche läßt ſich allen- 
falls durch folgenden Schluß rechtfertigen: berechtigt zur Exiſtenz iſt allein, wofür 
ſich in meinem (des N. N.) Begriffsvermögen ein Rechtstitel vorfindet. Nun finde 

ich aber bei allem Suchen in beſagtem Vermögen keinen Titel für die katholiſche 

Kirche. Alſo hat ſie auch kein Recht. — 
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gehören. Wozu auch beſoldet er Lehrer des Kirchenrechts, wenn dieſer 

wichtige Umſtand ſeinen Beamten verborgen bleibt? Dem Kirchenrecht 

können wir es auch überlaſſen, die Schwierigkeit zu löſen, wie eine juri— 

ſtiſche Perſönlichkeit zugleich von der Territorialgewalt unabhängig ſein 

kann, von welcher ſie als ſolche Perſönlichkeit mit ſelbſteigenem Rechte 

anerkannt iſt. Vom naturrechtlichen Boden aus haben wir oben in § 6 eine 

Antwort auf dieſe allerdings intereſſante Quäſtion zu geben verſucht. 

Hienach iſt es nicht widerſprechend, daß die weltliche Gewalt, ſo oft ſie 

zur katholiſchen Kirche in directe Beziehung tritt, deren poſitive Natur 

berückſichtigt, vermöge welcher ſie eine heterogene, unabhängige Geſellſchaft 

iſt. Denn dies iſt ganz der Vernunft gemäß gehandelt. 

152. Einen Punkt in der letzten Einrede hat ein anderer Einwurf 

mehr entwickelt, wir meinen die juridiſche Fiction, daß im Concordate 

der Staat mit ſeinen eigenen katholiſchen Unterthanen ſich vertrage, 

folglich von einem völkerrechtlichen Acte nicht die Rede ſein könne, eine 

andere Weiſe des Vertragens aber weiſe das heutige Staatsrecht ab. 

Der Papſt, wurde geſagt, ſchloß den Vertrag nur als das kirchliche 

Oberhaupt der Katholiken in Württemberg. Somit würde rechtlich ein 

Vertrag von dem Staate Württemberg mit einem Theile ſeiner eigenen 

Bürger abgeſchloſſen ſein. Mit dem Geiſte des beſtehenden Staatsrechts 

läßt es ſich aber nicht vereinigen, daß über öffentliche Rechte Verträge ab— 

geſchloſſen werden, welche der fernern Einwirkung der Geſetzgebung ent— 

zogen wären. Die württembergiſche Regierung konnte die Convention 

nicht als einen dem Geſetzgebungs- und Verordnungsrechte in der Zukunft 

präjudizirenden Vertrag abſchließen. Was mit dem Oberhaupt der Kirche 

vereinbart wurde, iſt nur eine Punctation. — Wollen wir auch kein 

weiteres Gewicht darauf legen, was ein berühmter Rechtslehrer dem ent— 

gegengeſtellt hat, daß vertragsmäßig erworbene Rechte einer öffentlichen 

Corporation ſich der Geſetzgebung entziehen, ſo ſcheinen uns zwei andere 

Gründe desſelben! unwiderleglich. Der Papſt hat rechtlich nicht als 

Vertreter der Landes-, ſondern als Haupt der Geſammtkirche den Ver— 

trag abgeſchloſſen; ſodann iſt nach der Abſicht der Contrahenten ein wirf- 

licher Vertrag abgeſchloſſen worden, der nur als Vertrag, noch nicht als 

Geſetz verpflichtete. Was immer alſo die Theorie des modernen Staats- 

rechtes fordere, wenn die württembergiſche Staatsregierung durch dieſelbe 

nicht gehindert wurde, einen wirklichen Vertrag mit dem Oberhaupt der 

1 Hr. v. Moy im Archiv VI, 296. 
Encyelica XII. 10 
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Geſammtkirche abzuſchließen, fo ift fie auch nicht gehindert worden, der 

Verpflichtung nachzukommen. An dieſer Freiheit wird nicht gezweifelt 

werden können. Als der erſte Conſul der franzöſiſchen Republik mit dem 

Papſte das Concordat von 1801 abſchloß, war gewiß das moderne 

Staatsrecht in Blüthe; die katholiſche Religion hatte ſich ſogar keinerlei 

öffentlicher Anerkennung oder irgend welcher Rechte außer denen, die durch 

die Gewiſſensfreiheit erworben wurden, zu erfreuen; die Grundſätze von 

1789 dagegen beſaßen noch unbeſtritten die Herrſchaft auf dieſem Ge⸗ 

biete. Gleichwohl erlangte das Concordat ausdrücklich als Staatsver⸗ 

trag mit dem Oberhaupte der Kirche, nicht als Geſetzesvorlage, die faſt 

einſtimmige Genehmigung im Geſetzgebenden Körper. „Die franzöſiſche 

Regierung“, bemerkte dabei Portalis, „hat mit dem Papſte unterhandelt 

nicht als einem fremden Souverän, ſondern als dem Haupt der allge- 

meinen Kirche, von der die franzöſiſchen Katholiken einen Bruchtheil 

bilden; ſie hat mit dieſem Haupte das Regime, unter welchem fortan 

die Katholiken ihre Religion in Frankreich ausüben ſollen, feſtgeſtellt. 

All dieſe Maßnahmen konnten nicht Gegenſtand für einen Geſetzesent⸗ 

wurf werden ... Das Geſetz iſt laut der Verfaſſung Act des nationalen 
Willens. Dieſe Eigenſchaft kann Einrichtungen nicht zukommen, welche 

ſich nothwendig auf jene beſchränken, die ſie aus Ueberzeugung zu den 

ihrigen machen. Die Convention mit dem Papſte ... theilt die Natur 

völkerrechtlicher Tractate, alſo eines wahrhaften Vertrags.“ Ja, 

man war ſo überzeugt, hiemit den Grundſätzen von 1789 conform zu 

handeln, daß einige Redner es als einen Hauptfehler der erſten con⸗ 

ſtituirenden Verſammlung erklärten, daß dieſelbe nicht ein Concordat mit 

dem hl. Stuhle abgeſchloſſen, ſondern einſeitig auf dem Wege der Geſetz— 

gebung vorangegangen ſei “. So urtheilte die wiedererwachende politiſche 

Vernunft, ſie erkannte dem Doctrinarismus der Liberalen gegenüber die 

Nothwendigkeit, den Papſt als ein unabhängiges Haupt der Katholiken 

zu behandeln. Wir geben die Hoffnung nicht auf, daß auch in Deutſch⸗ 

land dieſe Einſicht über den Doctrinarismus ſchließlich den Sieg davon 

tragen werde. ‘ 

153. Auf Mißverſtändniſſen anderer Art beruht die Beſorgniß von 

Nichtkatholiken, gläubigen und noch mehr ungläubigen, als könnte ihnen 

aus den Concordaten eine Bedrohung ihrer religiöſen Freiheit erwachſen. 

1 S. die Abhandlung des Biſchofs von Digne über die Organiſchen Artikel in 
Recueil des Actes Episcopaux. Paris 1845. I. p. 230 sqq. 
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Seltſamer Weiſe hat man in dem Concordat eine Art Breſche, durch 

welche das canoniſche Recht einziehen könnte, gewittert, als ob dieſes für 

die katholiſche Kirche erlöſchen könnte, und als ob nicht vielmehr die 
Concordate dieſem Rechte in gewiſſen den Staat berührenden Angelegen- 

heiten zu Gunſten des Staates derogirten. Die Concordate, der Natur 

ihres Vertragsgegenſtandes entſprechend, find an ſich gemiſchte Acte, ihre 

Ausführung geſchieht, ſoweit politiſche Rechte in Frage find, durch ſtaat⸗ 

liche Geſetze. So gut nun Proteſtanten oder Liberale ſich verpflichten 

können, in den Beziehungen. zu den katholiſchen Mitbürgern deren Ger 

rechtſame zu achten, ſo gut können ſie ſich verpflichten, was darüber durch 

Vereinbarung mit dem Papſte feſtgeſtellt worden iſt, auszuführen. Sie gehen 

damit aus der Politik nicht heraus; nur die Katholiken ſind durch ihren 

Glauben den betreffenden Stipulationen als kirchlichen Geſetzen unterworfen. 

Was iſt darin Verfängliches? Freilich wenn man, wie zu Durlach unter 

Anderm bemerkt wurde, ſchon darin eine Rechtsungleichheit erblickt, daß 

die Katholiken ſich einer vom Staate unabhängigen Kirchengewalt erfreuen, 

dann ſind die Concordate ein Unrecht. Aber ſo wenig der Rechtsſchutz 

des Staates für das Privateigenthum dieſes zum Geſchenke des Staates 

macht, ſo wenig iſt die ſelbſtändige Kirchenverfaſſung der Katholiken ein 

Ausfluß der Staatshoheit, mag dieſe ſich in proteſtantiſchen oder liberalen 

Händen befinden. Das Territorialſyſtem paßt eben nicht auf die Be— 

ziehungen zur katholiſchen Kirche, es ſtehen ihm am katholiſchen Gewiſſen, 

wie zur Genüge ausgeführt, unüberſteigliche Schranken gegenüber. Die 

Kirche hindert ja auch Niemanden, wenn ihm das Staatskirchenthum 

nicht mehr behagt, ſich in ihren mütterlichen Schutz zurückzubegeben. 

Volenti non Sit injuria. Die chriſtliche Freiheit vom ägyptiſchen Joch 
der Gewiſſensbeherrſchung durch weltliche Gewalt iſt Allen angeboten. 

Die Katholiken nehmen Jeden ihrer irrenden Brüder mit Freuden auf. 

Ihnen aber zuzumuthen, daß ſie dem Irrthum zulieb, weil dieſer die 

kirchliche Freiheit eingebüßt hat und unter die Menſchenknechtſchaft ge— 

rathen iſt, auch ihrerſeits auf die geiſtliche Ordnung unter Gottes Hut 

verzichten, iſt offenbar das communiſtiſche Prineip übertragen auf das 

Reich des Gewiſſens. 

154. Der ſtärkſte Widerwillen gegen die Concordate jedoch entſpringt 

dem rein politiſchen „Gewiſſen“, das die religiöſen Skrupel hinter ſich 

geworfen hat und die unbeſchränkte Freiheit des Menſchen als ihre Gott— 

heit anbetet. Die Concordate erſcheinen als ein Hemmſchuh für die 

Revolution oder das unbeſchränkte Belieben, alle Geſetze je nach Befund 
10 * 
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zu ändern, wenn fie nicht mehr behagen. Der Geſtändniſſe hierüber gibt 

es Legion. Die kirchliche Revolution iſt in die politiſchen und ſocialen 

Extremitäten der Geſellſchaft gefahren und will nun hier vollkommen 

freie Hand haben gegen Alles, was noch an Vertragstreue, an Recht 

und Gerechtigkeit erinnern könnte. Hier ſitzt die Wurzel für all dieſe neu- 

angewandten Inſtitute der negativen indireeten Gewalt, wie für den 

Anſpruch, mit den Concordaten anfangen zu können, was der herrſchenden 

Partei beliebt. „Iſt es einem Staate erlaubt,“ fragte Azeglio in ſeinem 

Notenwechſel mit dem Staatsſecretär des Papſtes, „an ſeiner politiſchen 

Ordnung zu ändern, ohne ein Concordat mit dem römiſchen Hofe?“ 

„Will man,“ fuhr er an ſeiner witzigen Frageſtellung ſich verguügend 

fort, „dieſe Frage nicht verneinen, jo iſt bewieſen, daß die Verein⸗ 

barungen, mittelſt deren man in der Vergangenheit viele kirchliche Dis⸗ 

ciplinarpunkte und die Beziehungen des Klerus zur weltlichen Gewalt 

geregelt hat, allezeit als abhängig von den ſucceſſiven Modificationen 

gedacht werden müſſen, welche jeder Staat mit der Aenderung der Zeiten 

und der Umſtände für feine Ruhe und fein eigenes Wohl als nothwen⸗ 

dig erkennt“ “. Mit andern Worten, um eine unbeſchränkte politiſche 

Freiheit zu haben, wird dieſe auch für die ſchon mit der Kirche abge— 

ſchloſſenen Staatsacte rückwirkend angeſprochen, als ob der Vorbehalt 

gemacht worden ſei, dieſelben nur ſolange gelten zu laſſen, als es für 

vereinbar mit dem Staatswohl erſcheine. Es iſt das Staatsrecht der 

Revolution, das den unbeſchränkten Staat nach der Seite der Verträge 

entwickelt. Der Staatsſecretär ließ ſich auf das Recht, die politiſche 

Verfaſſung nach Belieben zu ändern, nicht ein, aber er beſtritt die Wir⸗ 

kung für die Verträge mit der Kirche, oder die ſtaatliche Oberhoheit 

über das Geiſtliche. Mag der Staat von der Monarchie zur Demo- 

kratie übergehen, ſeine Natur kann er nicht ausziehen, er bleibt ein 

menſchliches Inſtitut, dem Naturgeſetze: pactis standum est, unter⸗ 

worfen, und zwar ein auf das weltliche Gebiet eingeſchränktes Inſtitut. 

An dieſe unüberſteiglichen Schranken wurde Azeglio erinnert. „Da die 

Kirche“, lautete die Antwort, „eine wahre und vollkommene Geſellſchaft, 

auch einer höhern Ordnung, als die bürgerlichen Geſellſchaften, angebörig 

iſt, ſo müſſen die Disciplinarpunkte derſelben, die in den Verträgen be⸗ 

rückſichtigt ſind, weit entfernt davon, als abhängig von den Verände⸗ 

rungen zu gelten, welche die Staaten in ihrer innern Verwaltung ein⸗ 

1 Note vom 3. Juni 1850. Acta Pii IX. II, 158. 
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zuführen für nöthig finden, als feſt und unverbrüchlich ſtehen bleiben; 

höchſtens können die Aenderungen in der bürgerlichen Verwaltung der 

Staaten ein Anlaß werden, neue Vereinbarungen mit der Kirche zu bes 

gehren.“ Die Frage von Azeglio müſſe alſo folgendermaßen formulirt 

werden: „iſt es einem katholiſchen Staate erlaubt, falls er feine poli— 

tiſche Ordnung abändert, den disciplinären Rechten der Kirche ohne Zu— 

ſtimmung des hl. Stuhles Eintrag zu thun?“ „Offenbar aber muß man 

dieſe Frage verneinen, oder man müßte der Kirche den nach göttlichem 

Rechte ihr zukommenden Charakter einer vollkommenen Geſellſchaft be⸗ 

ſtreiten. Die Kirche allein, die in ihrem Gebiete nicht begrenzt iſt, iſt 

die Schiedsrichterin über ihre Disciplin. Sie urtheilt über die Zuläſſig— 

keit und die größere oder geringere Ausdehnung ihrer Rechte in Bezug 

auf deren Ausübung, und wenn ſie da und dort den Forderungen der 

Staaten ſich anbequemt und theilweiſe modificirt, ſo thut ſie das aus 

eigener Machtvollkommenheit, ohne daß ſie wegen ihrer Unabhängigkeit 

von der höchſten bürgerlichen Gewalt einen Zwang hierin erleiden könnte. 

Wenn daher der Staat in gewiſſen Fällen, wo die kirchliche Disciplin 

mit ſeiner innern Verwaltung zuſammenhängt, aus Opportunitäts- oder 

politiſchen Rückſichten gewiſſe Abänderungen derſelben Diseiplin für feine 

Ruhe oder für ſein Wohl als nöthig erachtet, ſo muß er ſie bei der zu— 

ſtändigen Gewalt, welches die Kirche iſt, begehren und ſich mit dieſer in 

Einklang ſetzen, und hat nicht das Recht, aus eigener Machtbefugniß 

einſeitig vorzugehen. So mag er allenfalls handeln, wenn es ſich um 

Modificationen oder auch um Aufhebung von Corporationen handelt, die 

im Staate ſtehen oder von ihm abhangen“ 1. Für den getrennten Staat 

gilt keine andere Regel, wenn er ein Bedürfniß hat, ſich um Aenderung 

der kirchlichen Disciplin feiner katholiſchen Unterthanen zu bewerben; 

und wie für den katholiſchen, jo iſt auch für den paritätiſchen Staat 

dieſe Rechtsſchranke eine ſehr große Wohlthat, zumal in unſerer Zeit, 

wo die unbeſchränkte Willkür alle Rechte zu verheeren droht. Ein Blick 

auf die Thatſachen der Zeitgeſchichte ſoll hierüber alle Freunde des 

Rechtes, wo immer ſie ſonſt ſtehen, zum Nachdenken bewegen. 

155. „Ihr erkennt,“ hatte der hl. Vater in ſeiner Allocution über 

den ſardiniſchen Kirchenconflict, der mit dem Concordatsbruch ſeine 

Schleuſen öffnete, ausgerufen ?, „welchergeſtalt in Zukunft das Schickſal 

1 Acta Pii IX. II, 166. 

1 In consistoriali. Vom 1. November 1850. 
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der geiftlichen Angelegenheiten werden muß, wenn den Rechten der Kirche 

die ihnen gebührende Achtung vorenthalten, ihre Geſetze mit Füßen ge⸗ 

treten und ihr langjähriger Beſitzſtand mißachtet wird. Ihr koͤnnet auch 

nicht wohl verkennen, wie viel nicht allein im Intereſſe der Religion, 

ſondern ebenſowohl der ſtaatlichen Ordnung, der privaten 

und öffentlichen Wohlfahrt daran gelegen ſei, daß dieſe kirch⸗ 

lichen Uebereinkünfte heilig und unverletzlich gehalten werden, da die 

Verachtung und Erſchütterung ihrer Kraft und Geltung zur nothwen⸗ 

digen Folge haben müßte, daß auch andere öffentliche und private Ver⸗ 

träge zuſammenfallen.“ Einen Commentar hiezu hat etwa fünfzehn 

Jahre ſpäter der liberale Abgeordnete Boggio, übermannt von dem 

Elend, das ſeither über das unglückliche Italien hereingebrochen iſt, ger 

ſchrieben. Jeder Zuſatz zu ſeinen Worten iſt überflüſſig. „Im Namen 

der Verfaſſung und der Freiheit haben wir der Kirche jedes Recht und 

jede Freiheit verweigert. Wir haben damit begonnen, aus eigener Privat- 

auctorität zu erklären, daß die Concordate abgeſchafft und ohne fernere 

Wirkſamkeit ſeien; den etwa ungehorſamen und ungefügigen Biſchöfen 

gegenüber haben wir außerordentliche Zwangsmaßregeln in Anwendung 

gebracht, Arreſt und Exil ohne gerichtliche Procedur, mittelſt des ſogen. 

Appell comme d'abus über ſie verhängt, alſo von dem am meiſten despo⸗ 

tiſchen Könige in Frankreich eine Maßregelung der Geiſtlichen entlehnt, 

als hätten für dieſe jene Artikel der Verfaſſung keine Giltigkeit, welche 

die Gleichheit aller Bürger vor dem Geſetze erklären und Jedem ſeinen 

natürlichen Richter ſichern. Später haben wir abermals Frankreich 

copirt, um unſerem Strafgeſetzbuch nicht bloß die Artikel, die zur Re— 

preſſion ſpecieller Vergehen der Geiſtlichen nothwendig waren, ſondern 

auch noch eine Sanction beizuſetzen, durch welche die weltlichen Behörden 

ſich zu Richtern des innern Forums aufwerfen und darüber entſcheiden, ob 

der Beichtvater mit Recht oder mit Unrecht die Abſolution verweigert, 

ob der Pfarrer recht oder nicht recht gehandelt, als er dem Kranken die 

letzte Wegzehrung brachte, und ob Titus und Cajus die canoniſchen 

Erforderniſſe zu einer Pathenſtelle wirklich beſitzen. Haben wir damals, 

als eine ſpecielle Strafgeſetzgebung gegen den „Klerus“ geſchaffen war, 

wenigſtens auf das „ökonomiſche“ verfaſſungswidrige Mittel der „Appella⸗ 

tion vom Mißbrauch“ verzichtet? Mit Nichten! es war ja beſſer, an 

unſerem Bogen mehrere Sehnen zu haben. So wurden nach Belieben 

1 Acta ex quibus exc. est Syllabus p. 81 sq. | 
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Geiſtliche auf dem Verwaltungswege („ökonomiſch“) verurtheilt, oder 
juridiſch proceſſirt. Von den Perſonen gingen wir zu den Sachen über; 

wir begannen mit dem Sequefter der Einkünfte vertriebener Biſchöfe und 

der Unterdrückung einzelner religiöſen Genoſſenſchaften, deren Vermögen 

wir uns aneigneten, ohne uns auch nur darum zu kümmern, das Ge⸗ 

ſchehene mittelſt eines Geſetzes einigermaßen zu cohoneſtiren. Doch kam 

ſpäter das Geſetz über die „Kirchenkaſſe“, das die allbekannten herr— 

lichen Erfolge hatte. Es brachte die Mitglieder der aufgehobenen Orden 

an den Bettelſtab; die ihnen angewieſene Penſion beträgt für Viele nicht 

einmal 40 Kreuzer für den Tag; den Finanzen war damit nichts weni— 

ger als geholfen. Um das Werk zu krönen, haben wir 1859 die 

Annexion der Legationen vorgenommen, 1860 mit Gewalt Umbrien und 

die Marken occupirt und während wir uns mit Mühe darein ergaben, 

zu warten bis auch das Patrimonium des hl. Petrus und die ewige 

Stadt uns einſt zufielen, kündigten wir eine neue, weit radicalere Uns 

terdrückung aller religiöſen Orden an. Und je eiferſüchtiger wir be— 

dacht blieben, uns jeder kirchlichen Einwirkung auf das politiſche Gebiet 

zu entziehen, mit deſto größerem Umfange haben wir Anſprüche auf 

Einmiſchung in das Geiſtliche erhoben. Die Biſchöfe wurden am directen 

Verkehr mit dem Papſte und an der Romreiſe gehindert; das Exequatur 

wurde auf Materien und Acte ausgedehnt, die ſtets davon freigeblieben 

waren; die Ernennung zu geiſtlichen Pfründen wurde für die weltliche 

Gewalt in Fällen angeſprochen, in denen ſie vormals nie einen Einfluß 

geübt; die Conceſſion des Placet für die Inveſtitur von Pfarrern ward 

verſchoben oder willkürlich verweigert; im Schooße des Klerus ſelbſt 

wurde der Antagonismus begünſtigt und befördert; Prieſter, die ſich 

gegen ihre Biſchöfe empörten, erhielten Ermuthigung und Unterſtützung, 

die Suſpendirten und die mit dem heiligen Stuhle Entzweiten Ehren, 

Aemter und mit Oſtentation ausgeworfene Penſionen. Die italieniſche 

Regierung hat durch dieſe Reihe von Acten bewieſen, daß ſie nicht zu 

fürchten hat, irgendwelche Feindſeligkeit der Kirche ſchuldig geblieben 

zu ſein“ 1. Den zweiten Theil hiezu zu liefern, die Entwicklung der 

Rechtsſicherheit, des öffentlichen Wohlſtands, der Blüthe von Handel 

und Verkehr, die Steigerung der nationalen Unabhängigkeit und Würde 

nach Außen, und die gleichen Schritt haltende Befeſtigung der innern 

1 Aus der Questione Romana studiata p. 178, nach dem Mainzer Journal 
1866, Nr. 287. 
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Einheit und Zufriedenheit, und wie das Alles mit der Oberhoheit über 

die Kirche ſchrittweiſe ſich offenbarte, zu zeigen, darauf müſſen wir, des 

Raumes wegen und weil öffentliche Blätter darüber ohnehin tagtäglich 

belehren, verzichten. Dem freundlichen Leſer wird es leichte Mühe ſein, 

das Fehlende zu ergänzen. 

Dritter Abſchnitt. 

Das liberale Staatsprincip und das Leben der Kirche. 

§ 9. Das öffentliche Leben der Kirche (Theſen 44—51. 

Vergl. 54). 

156. Die Haupturſache aller Verwirrung in der ſchwierigen Frage 

der gemiſchten Angelegenheiten liegt bei den Liberalen darin, daß ſie das 

Geiſtliche als etwas Perſönliches, Privates, Innerliches auffaſſen und 

deßhalb alles, was dasſelbe äußerlich und öffentlich macht, als an und 

für ſich weltlich, ſomit das Geſellſchaftliche am Geiſtlichen, man geſtatte 

dieſen Ausdruck, als eine gemiſchte Angelegenheit behandeln . Wohl 

kann nun ein Kreis von Geiſtlichem im Innerlichen der Perſon bleiben, 

wie die inneren Acte der Religion, oder etwas Privates darſtellen. Aber 

zugleich iſt ein weiteres Gebiet von geiſtlichen Angelegenheiten mit der 

geſelligen Seite an der Religion eröffnet, welches deßhalb, daß es ſich 

in der Oeffentlichkeit bewegt, noch keineswegs ein gemiſchtes Gebiet iſt. 

Sehen wir noch von der chriſtlichen Religion ab und faſſen wir die Ne- 

ligion in unſerer natürlichen Anlage, ſo iſt es gewiß, daß ſie uns zu 

einer Geſellſchaft antreibt, die vom Staate verſchieden iſt im Zwecke, in 

den Mitteln, wie im Umfange. Von der Natur werden wir zur Ver— 

ehrung Gottes hingezogen; von ihr angeleitet, uns um das Leben nach 

dem Tode zu kümmern und zu ſorgen, wie dasſelbe als ein ſeliges ſicher 

zu ſtellen ſei; und eben fo natürlich iſt das Verlangen nach einer Be- 

lehrung und Führung auf dieſem Gebiete. Den Abſchluß, auf welchen 

die Natur hiemit hindrängt, bildet die Vereinigung des ganzen Ge— 

1 Beiſpiele hiefür ließen ſich viele anführen; wir begnügen uns auf die Gra- 
vamina catholicae Religionis zu verweiſen, die in der ſchon eitirten Schrift: 
Concordat und Conſtitutionseid S. 187 f. mitgetheilt ſind. 
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Schlechtes zu einer Familie unter der Herrſchaft Gottes. Um es aber zu 

einer von Familie und Staat verſchiedenen Geſellſchaft zu bringen, ge— 

nügt es nicht am Streben nach der wahren Gottesverehrung und dem 

Heilswege, ſondern es muß hierüber Sicherheit geboten ſein durch eine 

Auctorität, welche ſich der prüfenden Vernunft als untrüglich beglaubige; 

weßhalb auch die Stifter falſcher Religionen für nöthig gefunden haben, 

ſich auf angebliche Offenbarungen zu berufen. Dieſem natürlichen Be- 

dürfniß kommt die in die Kirche niedergelegte Offenbarung entgegen; 

ſie ermöglichte, was der Natur für ſich unmöglich war, und ſo iſt eine, 

auf das ganze Geſchlecht berechnete geſellſchaftliche Hülfe für das Geiſt— 

liche, im Unterſchied der im Staate gewährten Hülfe für das Zeitliche, 

Thatſache geworden. Durch göttliche Veranſtaltung alſo gibt es einen 

Kreis von geiſtlichen Angelegenheiten, welche einen geſellſchaftlichen, äußer— 

lichen, öffentlichen Charakter haben, ohne deßhalb unter die ſtaatliche 

Hoheit zu fallen. 

157. Gehen wir, um dieſen Kreis auszumeſſen, einen vom bisheri— 

gen Verfahren verſchiedenen Weg. Betrachten wir die Religionsübung in 

der Kirche, wie ſie von Anfang an als geſchichtliche Thatſache vor uns 

liegt. Ihren Mittelpunkt bildet das Opfer des Neuen Bundes, eine 

myſtiſche Handlung, welche dem altteſtamentlichen Ritus ein Ende ſetzte 

und beſtimmt war, das Eine blutige Opfer des Neuen Bundes zu er— 

neuern bis zur Wiederkunft des Herrn; jenes reine Speisopfer, das vom 

Aufgang bis zum Niedergang im meſſianiſchen Reiche dargebracht werden 

ſollte; einerſeits der Mittelpunkt einer ihrer Natur nach öffentlichen Gottes— 

verehrung, andererſeits als ein geheimnißvolles Mahl die Krone aller 

Sacramente, die nächſte Vorbildung der ſeligen Vereinigung mit Gott. 

Daß dieſer Opferact, von Chriſtus am Abende vor ſeinem Leiden ein— 

geſetzt, etwas rein Geiſtliches ſei, ſowohl an ſich ſelber als in ſeinem 

Ziele, wird nicht beſtritten. Aber er iſt weder etwas Innerliches, noch 

etwas Privates; was macht ihn nun zu etwas Geiſtlichem? Es iſt ein 

menſchlicher Act, menſchliche Perſonen betheiligen ſich an ihm nach einer 

gewiſſen Ordnung und Regel in einer öffentlichen Verſammlung; an den 

Opfergaben, den Gefäßen, den Räumlichkeiten und ihrer Ausrüſtung iſt 

kein anderer Stoff, als jener, der im Familienkreiſe oder bei öffentlichen 

Gerichtsverhandlungen verwendet wird. Aber alles das iſt in eine Ord— 

nung gezogen, welche der Glaube wahrnimmt, deren Ziel die Ehre 

Gottes und das Heil der Seele ſind, wie die Mittel ihre Wirkſamkeit 

von göttlichen Kräften haben, ſo daß auch die Wirkungen in übernatür— 
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lichen Gütern, der heiligmachenden Gnade, den Verdienſten vor Gott, 

den verſchiedenen Gebetsfrüchten beſtehen. Wir haben alſo hier einen 

Act, der eine eigene öffentliche Geſellſchaft dadurch erzeugt, daß er der 

übernatürlichen Ordnung angehört. Betrachten wir uns dieſe Geſellſchaft 

etwas näher. Um ſich an dem Opferacte betheiligen zu können auf menſch⸗ 

liche Weiſe, mußten die Glieder zuvor über ſeine Bedeutung aufgeklärt und 

überzeugt worden ſein; die Heiligkeit des Aetes brachte zugleich gewiſſe 

Verſprechungen über den Lebenswandel mit ſich; nur einem reinen Ge— 

wiſſen iſt es geſtattet, ſich an der Vollendung desſelben zu betheiligen. 

Wer unterweist über den Glauben, wer überwacht die Sitten? Wer 

entſcheidet über die Würdigkeit, die zur Einverleibung in dieſe Gemein⸗ 

ſchaft erforderlich iſt? Wer ſondert die Unwürdigen ab? Wer warnt, er⸗ 

mahnt, beſtärkt die Guten? Offenbar, wer Gewalt hat in dieſer Gemein- 

ſchaft. Ohne eine ſolche Gewalt wäre dieſe gar nicht denkbar. So 

ſehen wir um jenen geiſtlichen Mittelpunkt einen geſellſchaftlichen Orga— 

nismus ſich lagern, in welchem neben der prieſterlichen eine Lehr- wie 

eine Richter-Gewalt ſich vorfindet, nach den Weiſungen des Glaubens 

eine Fortſetzung des hohenprieſterlichen, prophetiſchen und königlichen Am⸗ 

tes Chriſti. Durch die Natur der Sache ſcheidet ſich hier ein Kreis von 

Angelegenheiten aus dem allgemeinen menſchlichen aus, welcher ſich im 

bürgerlichen und ſtaatlichen Leben gliedert. Sie haben ihre eigene gefell- 

ſchaftliche Natur, weil ſie auf einen ganz verſchiedenen Zweck und mit 

ganz verſchiedenen Mitteln und Wirkungen hingerichtet ſind; alſo haben 

ſie ihre eigene Regel, nach der ſie geordnet ſind, und eine eigene Gewalt, 

welche ſie ordnet. 

158. Betrachten wir nun die thätige Gewalt in jener öffentlichen 

Gottesverehrung etwas näher, woher ſtammt ſie? Wer gibt dem Prieſter 

die Macht, übernatürliche Wirkungen mit dem, was er verrichtet, zu ver— 

knüpfen? Wer hat gerade ihn hiezu auserwählt, an dieſe Stelle geſendet? 

Hiemit eröffnet ſich ein Blick in einen mehr innerlichen Kreis, in die 

hierarchiſche Ordnung der Kirche. Durch die Weihe wird die Vollmacht 

über den euchariſtiſchen und den myſtiſchen Leib Chriſti ertheilt; vereinigt 

ſich damit die Macht, durch ſolche Weiſe das Prieſterthum fortzupflanzen, 

ſo ſteht der biſchöfliche Grad vor uns; eine Vorſtufe zum Prieſterthum 

iſt das Diaconat. Dieſe Gliederung der Weihegewalt iſt nach dem 

Glauben göttliche Einrichtung. Um aber die erhaltene Fähigkeit zu ver⸗ 

wenden, bedarf es der Sendung; ſie gibt mit der Vollmacht die heiligen 

Geheimniſſe zu verwalten, den Auftrag, zu weiden durch Lehre und Zucht. 
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Nach dieſer Seite ift die Kirche eine geiſtliche Monarchie mit beſtimmten 

Rechten der Theilnahme für die Biſchöfe, denen an den Prieſtern und 

Diaconen für genau beſtimmte Verrichtungen Gehülfen zur Seite ſtehen. 

Wir haben für dieſen zweiten Kreis von geiſtlichen Angelegenheiten ein 

Bild an dem, was man im Leben des Staates die eigentlich po— 

litiſche Seite im Unterſchiede von ſeiner bürgerlichen oder den Bürgern zu— 

gewandten Bethätigung nennt. In jene erſte Seite fällt im Staate die 

Conſtituirung der Gewalten, die legislative Thätigkeit, die Einrichtung des 

Beamtenſtandes und der öffentlichen Macht zur Sicherheitspflege. Zur zwei- 

ten gehört die Leitung der Unterthanen zum Zwecke, die eigentliche Re— 

gierung und Verwaltung. Die Thätigkeit der Geſellſchaft iſt im erſten 

Kreiſe auf ſich ſelber als Eines gerichtet und einzig darauf bedacht, ſich 

geſchickt und fertig zu machen für die verſchiedenen Functionen des zwei— 

ten Kreiſes: der Regierung und Verwaltung, der Rechts- und Sicher- 

heitspflege, der Fürſorge für die verſchiedenen öffentlichen Anliegen. So 

iſt es auch in der Kirche. In ihrem erſten Kreiſe, in der Hierarchie, iſt 

Alles, was vorkommt, darauf gerichtet, Organe zu erziehen und auszu— 

ſenden, welche fähig wären, das geiſtliche Leben, die Gottesverehrung und 

das Heil der Seelen zu wirken, zu unterhalten und zu fördern. Iſt 

nun ſchon das Letztere, die Thätigkeit des zweiten, äußeren Kreiſes, durch 

ſeine Natur ausgeſchieden aus dem weltlichen Gebiete, ſo noch vielmehr 

das Erſtere, das in der Befähigung zur geiſtlichen Leitung der Gläubigen 

feinen nächſten Zweck hat. Dahin gehört alſo die Erziehung und Or— 

dination der geiſtlichen Perſonen, die Beſtellung der Kirchenämter durch 

Wahl, die Ueberwachung, Beſtrafung der Geiſtlichen, u. ſ. w. — 

159. Das weltliche Leben ſcheidet ſich von Natur in zwei Ge— 

biete, in deren einem die Familie den feſten Cryſtalliſationskern für einen 

Kreis von Geſellſchaftsbildungen vorſtellt, während im andern der Staat 

als Krone abſchließend gegenüberſteht. Der gleichen Natur zufolge be— 

ſitzt der Staat eine Hoheit über die ihm vorausgehenden geſellſchaftlichen 

Geſtalten, ohne fie doch in ſich zu abſorbiren. Das Organiſationsprineip 

in der Kirche nun gehört ſeinem Weſen und Urſprung nach einer höheren 

Ordnung an, deßhalb darf es uns nicht wundern, daß es mächtig iſt, 
was im irdiſchen Leben ſpröde ſich abſtößt, in eine höhere lebensvolle 

Einheit zuſammenzuſchließen. Wie ſchon ihre Geſellſchaftsgewalt ein 

reicherer Organismus iſt, eine Doppelgliederung von Reihen, in denen das 

ſtrengſte Maß mit der höchſten Freiheit zuſammenwirkt, ſo iſt es auch 

mit ihrer ſoeialen Wirkſamkeit. Sie iſt als politiſcher Körper ebenſowohl 
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Monarchie als Föderation; und nach der Seite ihrer Glieder ebenſowohl 

Obrigkeit als väterliche Sorgfalt, Staat und Familie; neben der öffent⸗ 

lichen Thätigkeit im Opfern, Lehren und Regieren geht die Seelſorge, 

die dem Einzelnen als Freundin berathend für alle Lebensverhältniſſe 

vom erſten bis zum letzten Augenblicke des Lebens, mit Troſt, Mahnung 

und Hülfe jeder Art zur Seite geht. Was aber das Wunderbarſte an 

dieſer Geſellſchaft iſt, das iſt das frei aufkeimende kirchliche Leben außerhalb 

ihres Kreiſes, das weite Gebiet der chriſtlichen Charitas, das in der bür⸗ 

gerlichen Geſellſchaft unter dem belebenden Hauche des chriſtlichen Geiſtes 

in den Werken der leiblichen und geiſtlichen Barmherzigkeit um ſo friſcher 

emporſproßt, je mächtiger dieſer Geiſt geworden iſt. Ihm zur Seite 

ſteht das Ringen nach Vollkommenheit, an und für ſich in das Innere 

der Menſchenbruſt verſchloſſen und die Einſamkeit ſuchend, um ganz dem 

Gegenſtande ſeiner himmliſchen Liebe anzugehören. Aber der menſchen— 

freundliche Zug der Kirche lockt ſelbſt den Einſiedler zu ſeines Gleichen, 

führt ihn unter das Joch einer Regel und baut ſo neben der hierarchiſch 

regierten Kirche mit ihren Diöceſen und Pfarreien, mit ihren geiſtlichen 

Gerichten und Oekonomieen in den religiöſen Orden einen neuen öffent- 

lichen Stand nach dem Geſetze der evangeliſchen Räthe. In der irdiſchen 

Welt, die ſich der Menſch im Staate einrichtet, wird nicht alles irdiſche 

Streben bewältigt; in der höheren, übernatürlichen Welt, die Gott ge— 

baut hat, fließt der Segen über, um fort und fort übernatürliche Gebilde 

aus dem dürren Erdreich der Menſchennatur hervorzulocken, jenen üppi⸗ 

gen Platanen vergleichbar, die unter der heißen Zone ihre überſchweren 

Aeſte in die Erde ſenken, um in neuen Bildungen ihre Lebenskraft zu 

zeigen. Wem aber ſoll dieſe Ueberfülle geiſtlicher Geſellſchaftsbildung 

und die ihr verbundene, mit ihr ſich vereinigende chriſtliche Charitas zur 

Aufſicht übergeben werden? Wer wird ſie beſſer verſtehen, pflegen und 

fördern, als die gemeinſame Mutter, aus deren Schoß fie hervorgegan— 

gen ſind? Deßhalb ſehen wir denn auch in den apoſtoliſchen Zeiten ſchon 

die Armenpflege am Fuße des Altars emporſproſſen 15 von ihm auch er⸗ 

hielten von den früheſten Zeiten an die Jungfrauen und Enthaltſamen 

ihren beſonderen Stand. Als die Kaiſer in die Kirche traten, fanden ſie 

1 S. die ſchöne Schilderung, die der hl. Juſtin in feiner I. Apologie vom 

Gottesdienſte der Chriſten entwirft (n. 67). An das heilige Opfer ſchließt ſich der 

Dienſt der Armen, in denen ja Chriſtus nur in anderer Geſtalt lebt, an, in ihm 

aber hat der Biſchof zu verfügen, dem die Gläubigen nach ihren Verhältniſſen 

milde Gaben zu Füßen legen. 
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die causae piae und den Stand der evangeliſchen Räthe als geiſtliche 

Inſtitute vollkommen ausgebildet vor und waren nur darauf bedacht, 

ihnen durch ihren Schutz den Beſtand und die ſegensreiche Wirkſamkeit 

inmitten der bürgerlichen Geſellſchaft zu ſichern. 

160. Blicken wir nunmehr zurück auf den ſtaatlichen Kreis und ſeine 

Hoheitsrechte; kann uns ein Zweifel darüber beſtehen, daß die Kirche in 

vollem Rechte war, wenn ſie nach dem Willen ihres Stifters ſich von An— 

fang an dieſer Hoheit entzog? — Hat ſie ſich damit allem Rechte ent— 

zogen? Mit Nichten! es iſt in ihr ein neues Recht entſtanden. Hatten 

wir in dem Rechte, das wir früher betrachteten, nichts Anderes vor uns, 

als den lebendigen Erdenbewohner ſelber, wie er in ſeiner geſelligen 

Richtung auf das irdiſche Wohl unter der göttlichen Ordnung ſteht, ſo 

finden wir ebendenſelben nunmehr in einer neuen Richtung auf die Ehre 

Gottes und ſein Heil. Auch hier ſteht er unter einer durch das Ziel 

wie ſeine Natur bedingten Ordnung; es entſteht hiebei eine neue, ver— 

ſchiedene, von Gott ſelber erweckte Gewalt; es entſtehen Regeln, cano- 

nes, wie der Menſchenzug geleitet und geführt werden müſſe, in ihren 

Elementen durch Gott feſtgeſtellt, in ihrer Ausbildung und Handhabung 

nach den Bedürfniſſen der geiſtlichen Gewalt übergeben, mit Einem Wort, 

es entſtehen neue, geiſtliche Rechte, unabhängig vom Staate. Sie haben 

mit dieſem gemeinſchaftlich den Acker der menſchlichen Natur; ſie liegen 

hier mit dem weltlichen Rechte zuſammen; ſie haben gemein theilweiſe 

den Spielraum der Thätigkeit, dieſes irdiſche Leben; ſie gleichen ſich in 

dem, daß ſie dienen dem Privatwohl, das einemal dem irdiſchen und 
natürlichen, das anderemal dem übernatürlichen, himmliſchen. Aber ſie 

gehen auseinander im Ziele, wie Himmel und Erde, und in den vor— 

nehmſten Mitteln, insbeſondere aber in der geſellſchaftlichen Gewalt. Dieſes 

Verhältniß erzeugt mit innerer Nothwendigkeit Berührungen und dadurch 

gemiſchte Angelegenheiten, bald durch die Perſonen, welche beiden Ge— 

ſellſchaftskreiſen zugleich angehören, bald durch die Handlungen oder 

Sachen, von denen das Gleiche gilt. Aber weit gefehlt wäre es, wenn 

man mit den Liberalen und Abſolutiſten das Menſchliche als ſolches, oder 

noch kürzer, alles, was äußerlich und ſichtbar, insbeſondere öffentlich iſt, 

unter die Hoheit des Staates ſtellte. Der Staat hat eben das Menſch— 

liche mit der Kirche gemein; jenes kann durch die beſondere irdiſche oder 

himmliſche Zweckbeziehung in den einen oder den andern Kreis actuell 

eintreten, der einen oder der andern Gewalt in geſellſchaftlicher Hinſicht 
untergeordnet ſein. Beides kann recht wohl neben einander beſtehen; 
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bald wird die weltliche Hoheit überwiegen, bald die geifilihe in einer 

und derſelben Perſon und Sache. Wer eine Sünde heute beichtet, kann 

darüber morgen vor dem weltlichen Gericht vernommen werden. So 

lange ich meine perſönliche Freiheit in legitimer Weiſe gebrauche, 

ohne Eingriff in die Rechte fremder Perſonen, geht mein Thun den 

Staat nichts an: ich kann alſo auch meine Freiheit einer neuen 

Ordnung dienſtbar machen. Aber wenn ich, in der letzteren ſtehend, z. B. 

Unrecht begehe, das zugleich vom weltlichen Geſetz geahndet wird, dann 

liegt eine gemiſchte Handlung vor, durch eine und dieſelbe Handlung 

unterſtehe ich einem doppelten Richter. 

161. Nimmt nun die weltliche Gewalt nicht Rückſicht auf die geiſt⸗ 

liche Geſellſchaft, fo bleibt dieſer nichts übrig, als jener, fo viel thun 

lich, auszuweichen, alſo im Allgemeinen ihre Ordnung in die von jener 

nach natürlichem Rechte freigelaſſene Stelle einzuzwängen. Ihre öffent— 

lichen Verſammlungen erſcheinen in einem ſolchen getrennten Staatsweſen 

als Vereinigungen zu Privatgeſellſchaften; von der inneren Gliederung 

nimmt es gar keine Notiz; das Kirchengut iſt Privateigenthum; die re— 

ligiöſen Orden find Privatvereine. Die Conflicte entſtehen, ſobald die welt— 

liche Gewalt abſolutiſtiſch die ihr gezogenen Grenzen überſchreitet, ſei es, 

daß ſie die natürliche Freiheit in der bürgerlichen Geſellſchaft und in der Fa— 

milie verletzt, ſei es, daß ſie im Dienſte einer Secte in das geiſtliche Gebiet 

durch Verfolgung übergreift. Wo dieſes Verhältniß der Trennung herrſcht, 

bilden die beiden Geſellſchaften für das Weltliche und Geiſtliche, um 

uns eines mathematiſchen Gleichniſſes zu bedienen, eine Hyperbel, indem 

die beiden Gebiete nach einer Seite ſich zugewendet ſind, auf der gemein— 

ſamen Baſis des Sittlichen. Denken wir uns aber die beiden Gewalten 

in Harmonie und Eintracht, ſo iſt zwar nicht der Kreis die Form der 

chriſtlichen Geſellſchaft, wohl aber kann fie mit der Ellipſe verglichen wer- 

den, in der alle Punkte der Peripherie auf die beiden Brennpunkte zus 

gleich bezogen ſind; alles Menſchliche iſt von der Eintracht der beiden 

Gewalten beſtimmt, welche nichts Anderes darſtellt, als die moraliſche 

Einigung der übernatürlichen und natürlichen Ordnung, gleichſam eine 

Repräſentation iſt vom Reiche Chriſti und der natürlichen Vorſehung. 

Eine beſondere Wirkung dieſer Eintracht wird das Vertragen bezüglich 

der gemiſchten Angelegenheiten ſein; dieſes wird in einfachen Verhält— 

niſſen den Vorrang des Geiſtlichen vor dem Weltlichen beachten; es kann 
ſich aber auch durch Verträge oder Herkommen Geſtalt geben. Auf eben 

dieſelbe Weiſe können gemiſchte Verhältniſſe neu entſtehen. 
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162. Wollen wir nun von dieſem Boden aus einen Ausdruck für 

das Verhältniß von Staat und Kirche gewinnen, ſo müſſen wir alle jene 

Vergleichungen als nicht zutreffend zurückweiſen, welche die menſchliche 

Natur theilen, oder welche auf die eine Seite das Natürliche, auf die 

andere das Uebernatürliche ſtellen. Der Menſch mit ſeiner ganzen Natur 

vereinigt ſich mit Seinesgleichen, das eine Mal, im Kreiſe der Natur 

bleibend für die irdiſche Wohlfahrt, das andere Mal für ein übernatür- 

liches Ziel, durch übernatürliche Mittel. Dort ſchließt er das übernatür— 

liche Wohl nicht aus, obgleich er nicht direct darnach ſtrebt, hier aber 

ſetzt er das natürliche Wohl voraus, wie er auch die natürlichen Mittel 

in ſeinem Streben einſchließt. Wie der einzelne Menſch, um geordnet zu 

leben, Alles zu ſeiner Zeit und Jegliches mit Ueberlegung, Aufmerkſamkeit 

und Fleiß verrichtet, für das Gebet ſich ſammelt mit Ausfchlagung der 

Geſchäftsſorgen, im Geſchäfte aber gleichfalls auf ſeinen Gegenſtand alle 

ſeine Kräfte hinrichtet; wie das eine mit dem anderen wechſelt, das eine 

das andere ſtützt und in Allem einem und demſelben Menſchen nach den 

Forderungen ſeiner Natur zur zeitlichen und ewigen Glückſeligkeit wie 

zuhöchſt zur Verherrlichung Gottes geholfen wird: ſo iſt es auch mit den 

beiden Ordnungen beſtellt. Sie ſind geſchieden von einander und nach 

dem Willen ihres Urhebers doch wieder auf's Innigſte vereinigt, durch 

dieſe Geſchiedenheit in der Einung eben jene höhere, harmoniſche Geſtalt 

und reiche Gliederung der Geſellſchaft erzeugend, ſich gegenſeitig mäßi— 
gend und doch wieder zum Guten verſtärkend. 

163. Damit haben wir einen Maßſtab für die in den ausgehobenen 

Theſen enthaltenen falſchen Grundſätze. Was ſich auf die Religion, die 

Sitten und die geiſtliche Leitung bezieht (Theſe 44.), iſt, wie auch von Li- 

beralen zugeſtanden wird, eine geiſtliche Sache, folglich als ſolche der Be— 

urtheilung der weltlichen Regierung entzogen. In ſolchen Amtshand— 

lungen unterſtehen deßhalb die Geiſtlichen ihrem geiſtlichen Richter, und 

wenn Jemand ſich beſchwert fühlt, hat er ſie bei dieſem zu belangen. 

Würden aus Anlaß ſolcher Handlungen Verbrechen begangen, welche den 

bürgerlichen Geſetzen unterliegen, ſo würde beim getrennten Staate die 

ſtarre Doctrin zu einem zweiſeitigen Verfahren, die Billigkeit aber ſelbſt 

hier zum Einvernehmen mit der geiſtlichen Behörde führen. Letzteres ſchon 

deßhalb, weil die weltliche Gewalt Keinem ihrer Unterthanen Unrecht thun 

und alle Rechte ſchützen will. In den von der Theſe (44) voraus- 

geſetzten Fällen handelt es ſich aber keineswegs um gemiſchte Handlungen, 

ſondern einfach um geiſtliche Verrichtungen, zu denen die Betreffenden 
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durch ihr Amt und ihren Eid verpflichtet waren. Daß Katholiken, welche 

kirchenfeindliche Geſetze machen, von den geiſtlichen Behörden darüber zu⸗ 

rechtgewieſen, oder der geiſtlichen Gnadenmittel beraubt werden, iſt ein 

rein geiſtlicher Vorgang, der ſie als Bürger Nichts angeht; alſo auch 

nicht dem Staatsurtheil unterſteht. Wir leben ja auf dem Fuße der 

natürlichen Grenzen. Haben ſie die Kirche im erſten Falle verachtet, ſo 

haben ſie zum Voraus auch die kirchliche Strafe verachtet und müſſen 

dieſe ihrem eigenen Handeln zur Laſt legen. Die betreffenden Geiſt⸗ 

lichen haben nur nach geiſtlichen Normen Folgerungen aus dieſem 

Handeln gezogen, an denen ſie durch kein weltliches Recht gehindert 

werden können. Oder: durch die Trennung hört Geiſtliches nicht auf, 

geiſtlich zu ſein, es entzieht ſich nur dem Horizont des weltlichen Rich— 

ters, der im Normalſtande den Spruch des geiſtlichen Richters zu 

ſchützen hat. 

164. Eine geiſtliche Sache iſt auch die Erziehung der Geiſt⸗ 

lichen (45— 48), ſowie der religiöſe Unterricht und die religiöſe Er⸗ 

ziehung der chriſtlichen Jugend. In der chriſtlichen Schule nimmt 

dieſes Bildungselement die ihm gebührende Stelle neben der Er— 

ziehung für irdiſche und bürgerliche Zwecke ein. Schließt man 

darum von ihr die Kirche aus, ſo wird ein gegen das poſitive 

wie gegen das natürliche Recht verſtoßender Uebergriff in das geiſt⸗ 

liche Gebiet gemacht, wie wir dieſes in der vorausgeſchickten Bro— 

ſchüre ausführlich nachzuweiſen verſucht haben. Friedliche Verein⸗ 

barungen können hier einen Ausweg finden, der die Einheit wahrt, ohne 

die Rechte oder Intereſſen der einen oder anderen Seite zu ſchädigen. 

Fehlen dieſe, ſo fordert die Einheit der Schule den vollen Gebrauch der 

Lehrfreiheit für die chriſtlichen Seelſorger und Familienväter 1. Auch hier 

wird der getrennte Staat, will er eigenſinnig auf feinem Princip be— 

harren, durch ſeine bürgerlichen, von der Kirche getrennten Schulen, die 

Conſequenzen der Lehrfreiheit, auf welche die Familien ein unveräußer⸗ 

liches, mit ihrer Ueberzeugungsfreiheit organiſch verwachſenes Recht be— 

ſitzen, nicht abſchneiden können, ohne gegen die Gerechtigkeit zu ver— 

ſtoßen. Mag er in den geiſtlichen bloße Privatſchulen erkennen, er 

darf der chriſtlichen Familie nicht verwehren, ſich an ſie anzuſchließen. 

Die Billigkeit aber wird ſolche Schulen durch Verleihung der bürger- 

1 Der moderne Staat und die chriſtliche Schule. IX. St. aus M.⸗Laach 
S. 192 ff. 
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lichen Vortheile und des öffentlichen Schutzes nach Kräften unter 

die Arme greifen und auch hier die Güter des harmoniſchen Zuſammen⸗ 

wirkens von Staat und Kirche den Unterthanen ſo weit möglich zu er⸗ 

ſetzen ſuchen. 

165. Zu den geiſtlichen Rechten des zweiten Kreiſes gehören der 

geiſtliche Verkehr mit dem Papſte, die canoniſche Einſetzung der Biſchöfe 

und das gerichtliche Verfahren gegen ſie, ſowie die Gründung der Bis⸗ 

thümer. Es erhellt dieſes ſchon aus dem natürlichen Geſellſchaftsrechte, 

das der Kirche nicht verweigert werden kann auch vom getrennten Staate, 

ihr auch ſelbſt von Napoleon ſeiner Zeit nach all den angegebenen Seiten 

im Concordate mit dem Papſte eingeräumt worden iſt. Kann in all dem 

ein hohes Intereſſe für den Staat nicht abgeſprochen werden, ſo bleibt 

zur Geltendmachung der durch das Recht dieſer Geſellſchaft gewieſene 

Weg, bei welchem die politiſchen Rechte nicht verkürzt ſind. Die Libe⸗ 

ralen, die hierin mit den craſſeſten Abſolutiſten wetteifern, find mit ſich 

ſelber im Widerſpruch. Sehen wir dieſes an dem Vertheidiger der Theſen, 

an Paul Vigil, deſſen ſtarke Seite die Folgerichtigkeit, wenigſtens nach 

Pedro Qual zu ſchließen, allerdings nicht iſt. 

166. Paul Vigil kann nicht in Abrede ziehen, daß es „in den erſten 

Jahrhunderten Sache der Kirche war, Bisthümer zu errichten und zu be— 

grenzen, ohne irgend welche Einmiſchung eines Fürſten oder einer welt- 

lichen Regierung“ !, und doch beſtreitet er hinwieder dieſes Recht der 

geiſtlichen Gewalt und legt es mit dem andern, Bisthümer zu dismem⸗ 

briren oder zu uniren, der weltlichen Gewalt bei. Er gibt mit den Li⸗ 

beralen die Scheidung des Geiſtlichen und Weltlichen nicht bloß als hifto- 

riſch gerechtfertigt, ſondern als in der Natur der Sache begründet zu, 

und doch kann er Gründe für ſeine Confuſion von Beidem vorbringen, 

wie folgende: „die Unabhängigkeit und ausſchließende Action der chriſt⸗ 

lichen Hirten durfte in keiner Weiſe der Hoheit der Fürſten zu nahe 

treten, noch im Mindeſten ihre wirklichen Rechte beeinträchtigen, da ſie 

an dem Machtbeſitz, den ſie vor der Verkündung der chriſtlichen Religion 

beſaßen, nichts einbüßten, alſo alles zu hindern vermochten, was die 

öffentliche Ordnung ſtören, die perſönlichen Rechte kränken, der nationalen 

Wohlfahrt nachtheilig fein konnte .... Nun hatten vor Chriſtus dieſe 

Regierungen auf keine Gewalt zu achten. Der Erlöſer hat in keiner 

Weiſe die Rechte der Fürſten vermindert, noch ihre Befugniſſe eingeſchränkt; 

1 Pedro Qual a. a. O. III, 8. 
Gneyelica XII. 11 



162 

fie haben feit feiner Ankunft all ihre Gewalt im gleichen Grade ſich be⸗ 

wahrt und ſie bei Gelegenheit auch mit der gleichen Freiheit, mit der⸗ 

ſelben Kraft und Unabhängigkeit entfaltet.“ Mit anderen Worten: die 

weltliche Gewalt war unbeſchränkt in Religionsſachen vor Chriſtus, alſo 

iſt ſie es auch nach ihm geblieben und hat dieſes bewährt durch ihr Ver⸗ 

halten gegen die Biſchöfe eines Reiches. Hätte Paul Vigil gejagt, die 

chriſtlichen Fürſten haben an ihrer weltlichen Gewalt nichts eingebüßt 

durch das Geſetz Chriſti, ſondern eher gewonnen; ſelbſt die Biſchoͤfe 

haben dieſelbe verſtärkt, ſo ließe ſich das aus der Geſchichte belegen. Die 

Stärke des Staatsoberhauptes ruht nicht in der Ungebundenheit der 

fürſtlichen Willkür, ſondern in jener ſittlichen Mannhaftigkeit, die in der 

Liebe zur Gerechtigkeit ihren ſchönſten Ausdruck hat. Welcher jener roͤ— 

miſchen Cäſaren kann ſich an Ruhe und Feſtigkeit, an wahrer Majeſtät 

mit dem in der chriſtlichen Ordnung gründenden Fürſten meſſen? Die 

Vorbedingung aber iſt die Unterwerfung unter das chriſtliche Geſetz, welches 

bezüglich des Geiſtlichen feſte Schranken auferlegt. 

167. Wir kehren das Argument von Vigil gerade um und ſagen: 

Die Kirche hat ihr geiſtliches Recht nicht vom Staate empfangen, ſon⸗ 

dern trotz ſeiner Verfolgung bewahrt. Alſo hat ſie es auch nicht durch 

den Eintritt der Kaiſer in ſie verloren, ſonſt wäre ja ihre Lage durch 

dieſen ſchlimmer geworden, während ſie ſich verbeſſert hat. Nun gehört 

auch nach Vigil das fragliche Recht zu jenen von Anfang an beſeſſenen; 

folglich iſt es nicht durch den chriſtlichen Staat verloren gegangen. 

Uebrigens folgt für Chriſten das Erſte ſchon aus dem Charakter der 

Kirche und ihrer Verfaſſung, mag man mit dem Glauben die göttliche 

Stiftung durch Chriſtus, in welcher die göttliche Sendung der Apoſtel 

und ihrer Nachfolger eingeſchloſſen iſt, oder mit dem Naturrecht das Ver⸗ 

hältniß des meſſianiſchen Reiches zur Synagoge, die hierin gleichfalls 

unabhängig war von der weltlichen Gewalt, in's Auge faſſen. Deßhalb 

muß man weiter ſagen, ſchon die heidniſche Gewalt beſaß keine Hoheit 

über die Kirche, alſo hat die chriſtliche nichts verloren, wenn ſie dieſe 

nicht erworben hat. Ja an und für ſich betrachtet iſt bezüglich des Geift- 

lichen die weltliche Gewalt von Anbeginn an der übernatürlichen Ord— 

nung, nach Gottes Plan, unterworfen; dem heidniſchen Staate geſchieht 

kein Unrecht, wenn ihm dieſes im Namen ſeines Oberherrn promulgirt 

wird. Daß die Staatsgewalt eben damit die Obergewalt über das heid— 

niſche Götzenthum einbüßt, wird man nicht als Verluſt, weder für das 

Staatsweſen noch für die Staatsgewalt ſelber im Ernſte erklären wollen. 
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Zudem wäre, hievon abgeſehen, erſt zu beweiſen, daß eine Rechtsconti⸗ 

nuität zwiſchen dem heidniſchen und dem chriſtlichen Staate beſtehe. Und 

geſetzt ferner, es gehe mit der Einbuße der Hoheitsrechte über die natür⸗ 

liche Religion Etwas der Machtfülle ab, ſo iſt es reichlich erſetzt durch 

den ſittlichen Zuwachs, durch den Gewinn der Wahrheit gegen die Ent⸗ 

würdigung der menſchlichen Vernunft. Endlich gibt auch Vigil zu, daß 

die prieſterliche Gewalt der heidniſchen Obrigkeit einer ganz anderen 

Ordnung angehörte; wie ſollte alſo aus jener das Recht, ſich in die An- 

gelegenheiten der ganz neuen hierarchiſchen Ordnung einzumiſchen, abge— 

leitet werden können? — | 

168. Nicht glücklicher iſt Vigil, wenn er, hauptſächlich um die Su⸗ 

periorität der weltlichen Gewalt (Theſe 54) über die geiſtliche Juris— 

diction zu beweiſen, ſich auf das weltliche Schutzrecht beruft, das viel- 

mehr eine Schutzpflicht der Kirche gegenüber, und nur im Vergleich mit 

weltlichen Concurrenten ein Recht iſt. Da dieſer Punkt in den Streitig⸗ 

keiten mit den Febronianern allſeitig in's Klare geſetzt iſt, begnügen wir 

uns, einiges Treffliche, was Pedro Qual ſeinem Gegner zu bedenken 

gibt, hier beizuſetzen. Der Eintritt einer Nation in die Kirche, ſagt er, 

gibt derſelben kein Recht, an der Verfaſſung von dieſer zu ändern. Der 

öffentliche Schutz, mit anderen Worten, welcher naturgemäß für die Re— 

ligion inmitten einer Nation, welche ſich der Kirche unterwirft, erwächst, 

iſt keine Gnade für die Kirche, ſondern eine Rechtswohlthat für die 

Nation, ein Gut, welches der Staat ſich ſelber in ſeinen Unterthanen 

erweist. Es entſte hen alſo keine Rechte über die Kirche. „Bevor ein 

Volk ſich der Wahrheit ergibt oder in die Kirche eintritt, iſt dieſe ſchon 

eine öffentliche Geſellſchaft, und nicht der Kirche wird damit ein Gefallen 

erwieſen, ſondern umgekehrt, das Volk wird durch die Kirche in den 

Stand geſetzt, ein göttliches Gebot zu erfüllen und der Wahrheit theil— 
haftig zu werden. Erhält es damit etwa Rechte gegen Gott, weil es 

ſeinen Geboten gehorcht?“ 

§ 10. Das Soeialleben der Kirche. Theſen 52. 53. 

169. Seit nahezu einem Jahrhundert iſt die Verfolgung der reli⸗ 

giöſen Orden, nachdem ſie einige Zeit geruht hatte, wieder allenthalben 

losgebrochen: erſt rohe Eingriffe in das innere Hausrecht dieſer geiſt— 

lichen Corporationen, dann willkürliche Auflöſung, Einziehung der Güter, 

gewaltfame Vertreibung, und all das mit welchem Rechte? Die Feind— 
11 * 
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ſchaft gegen das Ordensweſen iſt freilich keine Eigenthümlichkeit der Li⸗ 

beralen; ſie theilen dieſelbe mit Häreſien der alten und mittleren Zeit. 

Die Reformatoren des ſechszehnten Jahrhunderts ſtehen ihnen zur Seite, 

aber lange vor dieſen haben die Albigenſer, die Waldenſer, Humiliaten 
und Beguarden, denen Wiclef und die Huſſiten nachfolgten, den Stand 

der Ordensgelübde in der Kirche angetaſtet. Die Grundlage bildete im 

Allgemeinen die chriſtliche Freiheit, die, wie in den apoſtoliſchen 

Zeiten von Jenen, welche die Lehre des heil. Apoſtels Paulus mißver⸗ 

ſtanden haben, mehr oder weniger in einem dem Geſetze feindlichen Sinne 

aufgefaßt wurde. Das Leben nach den Evangeliſchen Räthen ſetzt die 

Anerkennung der Unerbittlichkeit des Geſetzes voraus und muß als ſinn⸗ 

los fallen, wo ſchon das Geſetz entweder geradezu preisgegeben, oder 

nicht der gehörige Ernſt mit ihm gemacht wird. Am radicalſten gingen 

diesfalls die Albigenſer zu Werke. Sie nähern ſich wohl am meiſten den 

heutigen Socialiſten. Die Ehe iſt vom Uebel, wenn man fie hört; es gibt 

keine Sünde und keine Hölle, wozu alſo beichten? Die geiſtliche Ordnung 

iſt ein ſchweres Unrecht gegen die „Natur“, der eine unbeſchränkte Frei⸗ 

heit gebührt. Die Kirche hat kein Recht, Gebote zu geben, oder zu 

ſtrafen; auch darf fie Nichts beſitzen, es ſei denn im Sinne der Güter- 

gemeinſchaft. Sonſt lehnten ſie ſich an die Manichäer mit der Annahme 

zweier Prineipien und der grobnaturaliſtiſchen Läugnung der ſittlichen 

Freiheit an. Verwandten Lehren hingen die Waldenſer an, welche das 

dritte Lateranconeil, und die Beguinen und Beguarden, welche das Coneil 

von Vienne verdammt hat. Sie gingen jedoch von dem entgegengeſetzten 

ſpiritualiſtiſchen Extreme aus. Die Letztgenannten legten dem Menſchen 

in dieſem Leben die Möglichkeit der Sündenloſigkeit bei; natürlich hört 

dann, wenn einmal dieſer Gipfel erreicht iſt, der menſchliche Gehorſam 

auf. Daher dispenſirten ſie von Kirchengeboten wie vom Naturgeſetz 

und hielten, unter Verachtung der Ehe, den fleiſchlichen Umgang für keine 
ſchwere Sünde. Die Waldenſer fanden, daß eine geiſtliche Ordnung 

ohne Prieſterthum beſtehen könne. Darum verachteten ſie alle kirchliche 

Zucht und Ordnung und kamen, wie alle Kinder des Hochmuths, am 

ſechsten Gebote nicht vorüber, ohne dem Fleiſche ihre Verehrung zu be= 

zeigen. Den Vollkommenen unterſagten fie die körperliche Arbeit “. Ver⸗ 

wandt iſt der Ausgangspunkt für die Schwärmer des ſechszehnten Jahrhun⸗ 

derts, die verſchiedenen Fractionen der Wiedertäufer, denen mit der Feind— 

1 Labbeus. Concilia. XIII, 44042. 



165 

ſchaft gegen die geiftliche und weltliche Obrigkeit, gegen das kirchliche Ver⸗ 

mögen und die religiöfen Orden die Wiclefiten zunächſt vorarbeiteten . Bei 

den Reformatoren findet ſich zwar nicht die gleiche Grundlage; aber es 

wirkte der falſche Gegenſatz von Geſetz und Evangelium; die Lehre von dem 

ſubſtantiellen Verderbniß der menſchlichen Natur; die Geringſchätzung der 

guten Werke und das Vorgeben, daß es dem Menſchen unmöglich ſei, 

das Geſetz, geſchweige denn die evangeliſchen Räthe zu erfüllen; endlich 

kommt in Betracht eine falſche Auffaſſung des Ordensweſens, um ihre 

radiale Feindſeligkeit gegen dieſes urchriſtliche, bis in die apoſtoliſche Zeit 

hinein ſeine Wurzeln treibende Inſtitut zu erklären. 

170. Ganz entgegengeſetzter Art iſt im Allgemeinen die Quelle 

der heutigen Verfolgung der religiöſen Orden. Bei den früheren Fein⸗ 

den iſt es eine bis zur Schwärmerei überſpannte Verachtung des Sitten- 

geſetzes, was ſie in dem Leben nach den evangeliſchen Räthen menſchliche 

Werkheiligkeit und einen werthloſen Menſchentand ſehen ließ; dagegen 

bei den Rationaliſten des 18. und unſeres Jahrhunderts bildet die Ueber— 

treibung der Forderungen des Sittengeſetzes, das in Gegenſatz tritt zur 

Religion, wenigſtens einen Vorwand, um die Gelübde des Ordensſtandes, 

die allerdings ihrem Weſen nach auf der Gottesverehrung beruhen, zu 

verurtheilen. Es ſind das noch die Beſſeren unter den Gegnern; die 

Senſualiſten und die Materialiſten unterſcheiden ſich wenig von den 

Albigenſern und Manichäern der alten Zeit. Am folgerichtigſten iſt 
unter den Erſteren Kant und ſeine Schule vorangegangen. Nach ihnen 

iſt der Gottesdienſt ſelber, alſo der Hauptact der Religion, etwas Un— 

ſittliches. Zwar macht der erſtere in feiner „Religion innerhalb der Grenzen 

der reinen Vernunft“ einen Anlauf, als wollte er Gott wenigſtens als 

höchſtes Gut des Menſchen eine Bedeutung abgewinnen; allein bald 

ſinkt er wieder in ſeinen troſtloſen Stoicismus zurück. Darnach dürfen 

die Sittengeſetze beileibe nicht als Gebote Gottes beobachtet werden, 

denn damit würde die Sittlichkeit Gefahr laufen, und Alles, was der 

Menſch außer dem guten Lebenswandel (im Kant'ſchen Sinne) thun zu 

können wähnt, um Gott zu gefallen, iſt Religionswahn; aller Fortſchritt 

beſteht (nach dieſem freilich bereits und nicht zum Beſſern überwundenen 

Standpunkte) darin, den poſitiven Glauben und die Religion in ſeinem 

Sinne immer mehr zu verdrängen und jene „reine“ Moral dafür herzu— 

1 S. das reiche Material im XIX. Band der eben genannten Concilien⸗ 
ſammlung. | 
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ſtellen. Macht man ſichs nun etwas bequemer, um den Cult des Schönen der 

Moral zu unterſchieben, ſo gewinnt doch begreiflich hiebei die Religion Nichts. 

Es muß alſo dieſen verſchiedenen Extremen, welche die Baſis des Liberalis⸗ 

mus bilden, zugeſchrieben werden, daß heute in den religiöſen Orden die 

Religion ſelber verfolgt wird; daß ſie insbeſondere von der materialiſti⸗ 

ſchen Geiſtesrichtung als das ausgeſprochenſte chriſtliche Element gehaßt 

ſind 1. Es iſt deßhalb keine Uebertreibung, wenn das Aufſchießen der 

ſoeialiſtiſchen Giftſchwämme als das unausbleibliche Seitenſtück zu dieſer 

Verfolgung hingeſtellt und im Gelingen der Verfolgung der Zuſammen⸗ 

bruch des chriſtlichen Geſellſchaftsgebäudes geahnt wird. Aus dieſem 

Zuſammenhange muß die gleichzeitige Feindſeligkeit gegen den öffent» 

lichen Gottesdienſt und die kirchlichen Feſttage wie gegen die chriſtliche 

Charitas erklärt werden. 

171. Das Ordensweſen iſt mit Beidem innerlich verwandt durch 

die gemeinſame Richtung auf Gott, dem in den Werken der chriſtlichen 

Liebe gegen den Nächſten eine Arbeit, ein Aufwand von Zeit und Koſten; 

in dem religiöſen Leben aber eine ganze Perſon mit ihrer Lebenszeit, ihren 

Fähigkeiten und ihrer Freiheit hingegeben wird. Während ſodann die 

Glieder des allgemeinen Chriſtenſtandes durch das Gebot angehalten ſind, 

wenigſtens gewiſſe Tage Gott zu weihen und ſeinem perſönlichen Dienſt zu 

widmen, iſt für den Religioſen jeder Tag nach einer feſten Regel mit 

beſtändigen Opfern Gott geheiligt. Das Ordensleben erweitert den 

gebotenen Gottesdienſt durch die freiwillig übernommene religiöſe Tages— 

ordnung und ſteigert das Opfer der chriſtlichen Charitas, weil es mit 

der Hingabe des ganzen Vermögens zugleich die Perſon mit allen ihren 

Kräften einſetzt. Deßhalb iſt es nicht zu verwundern, daß alle Angriffe, 

welche gegen die beiden genannten Inſtitute je für ſich erhoben werden, 

ſich gegen die religiböſen Orden vereinigen. Zur Würdigung iſt es nöthig, 

die letztern nach ihrer Eigenthümlichkeit etwas genauer ins Auge zu faſſen. 

172. Nach allgemeiner Lehre beſteht ihr Weſen in der Ablegung 

der Gelübde der Armuth, der Keuſchheit und des Gehorſams. Das 

1 Hierauf verweist die Encpelica Quanta cura in der bereits ausgehobenen 
Stelle: „wer ſieht und erkennt nicht klar, daß die menſchliche Geſellſchaft, wenn fie 

der Bande der Religion und der wahren Gerechtigkeit entledigt iſt, kein anderes 
Ziel ſich vorſtecken kann, als die Erwerbung und Anhäufung von Reichthum, und 
kein anderes Geſetz in ihren Handlungen zu befolgen vermag, als die ungezähmte 

Begierde des Herzens, den eigenen Gelüſten und Intereſſen dienſtbar zu werden? 

deßhalb verfolgen ſolche Menſchen mit wahrhaft bitterem Haſſe die religiöſen Ge— 
noſſenſchaften“ u. ſ. w. — 
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Gelübde, als ein Act der Religion, oder der Tugend, welche uns geneigt 

ſtimmt, Gott die ihm ſchuldige Verehrung zu zollen, macht das Religiöſe 

an dieſem kirchlichen Stande aus. Der Gegenſtand dieſer Gelübde iſt 

die perſönliche Freiheit in Bezug auf die äußeren Güter, den Leib und 

den eigenen Willen, eine Freiheit, welche im Geiſte des Glaubens durch 

den vollkommenen Verzicht auf das perſönliche Eigenthum, auf die Ehe 

und auf die Verfügung über ſich ſelber und ſeine Kräfte Gott zum 

Opfer gebracht wird. Soferne der Gelobende ſich einem fremden Willen 

übergibt, der für ihn Gottes Stelle vertritt, entſpringt hier aus den 

Gelübden eine eigene gewiſſermaßen theokratiſche Geſellſchaft, mit einer be⸗ 

ſondern Verfaſſung auf Grund der Gelübde; es darf hiezu nur die Befeſti— 

gung der Gelübde und ihre öffentliche Anerkennung treten, um einen öffent⸗ 

lichen Stand in der Kirche zu begründen. Die Befeſtigung wird erreicht durch 

die ewigen, d. h. für die ganze Lebenszeit abgelegten Gelübde; die öffentliche 

Anerkennung erfolgt durch die Genehmigung der beſondern Ordensverfaſſung 

Seitens der Kirche, ſoferne dadurch die ewigen Gelübde feierliche wer 

den 1. Daraus erhellt mit Leichtigkeit, daß wir es hier mit einer geiſt— 

lichen Anſtalt zu thun haben. Es prägt ſich ja, um nur an Eines zu 

erinnern, eben das mit einer großer Reinheit in ihr aus, was die Kirche 

zu einem geiſtlichen Weſen macht: Das Ziel iſt ein übernatürliches; was 

zum Eintritt in dieſe geſellſchaftliche Verbindung bewegt und in ihr er— 

hält, iſt aus dem Glauben genommen; die Geſetze, die befolgt, die 

Mittel, welche angewendet werden, gehören dem gleichen Gebiete an 

und haben außer ihm keinen Sinn. Deßhalb hat auch die Kirche allezeit 

den Gegenſtand ihrer eigenen Geſetzgebung unterworfen, wie im einzel— 

nen Falle die Genehmigung der Regel, die Einführung eines Ordens, 

die Errichtung von religiöſen Häuſern, nach Maßgabe der Verfaſſung, 

Sache der geiſtlichen Regierung iſt, die hierin eine weiſe Berückſichtigung 

der corporativen Autonomie eintreten läßt 2. Die kaiſerlichen Geſetze 

über das Ordensweſen ſetzen ausdrücklich die Kirchengeſetze als norm— 

gebend voraus 3. Nur der Nachgiebigkeit der Kirche iſt es beizumeſſen, 

1 S. Gautrelet S. J. Traite de l'état religieux. 2me édition. Paris 1849. 
1, 127 sqq. 

2 Phillips. Lehrbuch des K irchenrechts. II, § 315 über die Verf.⸗Vrh. der rel. 

Orden. 
Vergl. den Epilog zur Nov. 5 De Monach. im Cod. Justin. „Et nostrae 

siquidem Reipublicae judices .. omnibus studeant modis, ea quae sacris 

regulis continentur, quas nostra sequitur lex, ad effectum perduci 

curare.“ 
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wenn neuere Vereinbarungen des heiligen Stuhles! mit einzelnen Regie⸗ 

rungen, jedoch immer unter der Vorausſetzung des kirchlichen n 

auch die Ordensfrage in ihren Bereich zogen. 

173. Einen ganz andern Weg ſchlagen die Liberalen, wo ſie die 

Herrſchaft erlangen, in dieſer Sache ein. Ohne alle Rückſicht auf die 

geiſtliche Natur des Gegenſtandes und die damit gegebenen Beziehungen 

zum Gewiſſensgebiet legen ſie ſich das Recht bei, die zur Gelübde⸗ 

ablegung bezüglichen canoniſchen Vorſchriften abzuändern; die Verbind⸗ 

lichkeit der Ordensgelübde abzuſchaffen; dieſe geiſtlichen Corporationen 

nach ihrer moraliſchen Perſönlichkeit und der damit zuſammenhängenden 

Vermögensrechte dem weltlichen Rechte über juriſtiſche Perſonen zu unter⸗ 

werfen, als ob ſie ihre Corporationsrechte vom Staate empfangen hätten, 

und nach einer ſelbſt von Juriſten mißbilligten neueren Theorie, ihnen 

beliebig die Rechtsfähigkeit zu nehmen, um ihr Gut als herrenlos ein⸗ 

ziehen zu können. Hiegegen halten wir an der allgemeinen Regel für den 

getrennten Staat feſt; durch ſeine Trennung wird das geiſtliche Recht nicht 

aufgehoben, auch nicht in dieſem Falle, mag es ſich auch ſeinem Geſichts⸗ 

kreiſe entziehen. Hat er alſo Gründe, von den geiſtlichen Genoſſenſchaften 

innerhalb der Kirche Notiz zu nehmen, ſo muß er, um nicht ſeine katholi⸗ 

ſchen Unterthanen in den edelſten und innerlichſten Rechten zu beſchädigen, 

die Kirche als eine vollkommene, unabhängige Geſellſchaft mit eigenem 

Rechte vorausſetzen und darnach die ihm erwünſchten Accommodationen 

des canoniſchen Rechtes zu erlangen ſuchen. Alles einſeitige Vorgehen 

geſtaltet ſich hier zur Gewaltthätigkeit, die um ſo gefährlicher iſt, je 

höher die in Frage kommenden Rechte und Intereſſen ſtehen. 

174. Um aber hierin ſogleich uns in die Mitte des Gegenſtandes 

zu verſetzen, vernehmen wir die Gründe, welche die Männer der Grund- 

ſätze von 1789 für ihr angebliches Recht, alſo radical gegen die geiſt⸗ 

lichen Corporationen vorzugehen, anführen. In der Hauptſache ſind ſie 

ja doch bis in die Gegenwart herab für liberale Eingriffe, ſeien ſie von 

proteſtantiſchen oder katholiſchen Regierungen ausgegangen, maßgebend 

geblieben. Barnave hat dieſe Gründe? in vier Klaſſen eingetheilt; 

1 Beiſpielsweiſe: das bayr. Concordat Art. VII. Das Oſterr. Art. XXVIII. 

2 Die Verhandlung begann den 11. Februar 1790, nachdem am 2. Nov. 1789 

das Kirchenvermögen „zur Verfügung der Nation“ geſtellt worden war. Das Haupt⸗ 

ergebniß war das Geſetz vom 13. Febr. 1790, aus welchem wir, zur Vergleichung 
mit den Theſen 52 und 53, die Hauptbeſtimmungen hier beiſetzen: „L'assemblée 
nationale decrete,.... que la loi ne reconnaitra plus de voeux solennels 
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das Inſtitut der religiöſen Orden ſoll erſtens in Widerſpruch ſtehen 

mit den Rechten des Menſchen; zweitens mit den Anſprüchen der 

bürgerlichen Geſellſchaft; drittens ſoll es der Religion ſchädlich ſein; 

endlich viertens untauglich zu den Zwecken, zu denen es beſtimmt 

werden will. Mit den Menſchenrechten im Widerſpruch: denn es ver— 

pflichte zu Obliegenheiten, welche die Natur nicht vorgeſchrieben habe, 

die fie vielmehr verwerfe; mit den Anſprüchen der bürgerlichen Geſell— 

ſchaft: denn als Untergebene unabhängiger Obern befinden ſich die Re— 

ligioſen außer ihr; und wenn die Natur ſelber den Menſchen anleitet, 

die religiöſen Gelübde zu verletzen, iſt dann nicht die Religion gefährdet? 

Die öffentliche Erziehung endlich als einer der Hauptzwecke des Ordens— 

lebens fordere Männer, welche die Rechte des Bürgers zu ſchätzen 

wiſſen, um auch ihre Zöglinge mit Liebe zu denſelben zu erfüllen; und 

in gleicher Weiſe ſei die Mildthätigkeit, ein anderer Zweck, ein Recht 

des Bürgers, auf welches Jeder Anſpruch habe, der nicht arbeiten könne, 

alſo eine Pflicht der Geſellſchaft, deren Leiftung man Männern nicht an⸗ 

vertrauen dürfe, die außerhalb der Geſellſchaft ſtehen. 

175. Man beachte hier wohl die Rechte der „Natur“, welche ſich gegen 

die Gelübde empört und zu ihrer Verletzung antreibt. Das iſt die Saite, 

die heute noch allenthalben anklingt, wenn das Thema von den religiöfen 

Orden angeſtimmt wird. Wir haben oben ſchon auf dieſe eigenthüm— 

liche Natur und ihr Geſetz in uns aufmerkſam gemacht. Es iſt jenes 

Geſetz des Fleiſches, das dem Geiſte widerſtrebt und zu deſſen Bewäl— 

tigung es eine Heilsanſtalt unter den Menſchen gibt. Mit andern 

Worten, die tiefſte Grundlage der Feindſeligkeit gegen die religiöſen 

Orden, die ſich gewöhnlich in die triviale Ausflucht kleidet: ſie paſſen 

nicht mehr ins 19. Jahrhundert, iſt Antinomismus und Widerchriſten— 

thum. — Man beachte ferner: die religiöſen Orden ſollen deßhalb uns 

verträglich ſein mit den Anſprüchen des modernen Staates, weil ſie 

als geiſtliche Inſtitute feiner Hoheit ſich entziehen. Alſo' iſt es auch die 

Kirche, die chriſtliche Religion, ja das Gewiſſen ſelber. Es iſt deßhalb 

auch ſehr bezeichnend, daß die Abſchaffung des Chriſtenthums, welches 

von jenen Blutmenſchen Fanatismus genannt wurde, im Weſentlichen 

durch dieſelben Motive zu rechtfertigen geſucht wurde. Das „Vaterland“ 

wurde dafür als die einzige Gottheit, welche den Cult der Freien ver— 

monastiques de Yun et de Tautre sexe; declare en consequence, que les 

ordres et les congregations sont et demeureront supprimees en France.“ 
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diene, zur Verehrung vorgeſtellt; die Liebe zu ihm ſei die einzige „Re 

ligion“, welche weder Secten noch Geheimniſſe habe; ihr einziges 

Dogma ſei die Gleichheit, die Orakel die Staatsgeſetze, feine Biſchöfe 

die Staatsdiener, das Opfer für das Vaterland der Weihrauch der 

großen Familie. — Man beachte weiter, wie die einzige übrig bleibende 

öffentliche Erziehung, die Staatsſchule, eben dieſen Cult einer unum⸗ 

ſchränkten Revolution zum herrſchenden machen ſollte; wie ferner das 

Recht des Staatsbürgers auf Arbeit die chriſtliche Armenpflege zu ver— 

drängen beſtimmt war. Man erkennt ſo den Preis, welcher für die 

Abſchaffung der religiöfen Orden zu erlegen war. Der Soeialismus 

ſollte dieſelben erſetzen. 

176. Wären die Gelübde alſo gegen das Naturgeſetz, wie der 

Fundamentalſatz lautet, dann ließe ſich das Recht, die veligiöfen Orden 

abzuſchaffen, begreiflicher Weiſe nicht beſtreiten. Daß die Natur jene 

nicht vorgeſchrieben hat, beweist noch nicht, daß ſie gegen die Na— 

tur ſind. Das Gebot des Glaubens an die göttlichen Geheimniſſe 

iſt auch nicht von der Natur vorgeſchrieben; deßhalb iſt es nicht gegen die 

Natur. Die Nachfolge des Erlöſers auf dem Wege des Kreuzes 

iſt auch nicht von der Natur vorgeſchrieben, deßhalb iſt ſie nicht 

verworfen von ihr, im Gegentheil erregt eine heldenmüthige Tu— 

gend die höchſte Bewunderung jedes unverdorbenen Gemüthes. Wür⸗ 

den die Liberalen an das Verderbniß der Natur und ihre Wieder⸗ 

herſtellung durch den Erlöſer glauben, ſo würden ſie auch vom Leben 

nach den evangeliſchen Räthen ganz andere Begriffe annehmen. Die— 

ſes ruht eben ganz und gar auf dem Glauben, ohne deßhalb der 

ſittlichen Natur zu widerſprechen. Oder wie? bewundert nicht auch 

die Natur in uns Genügſamkeit und Enthaltſamkeit? wie könnte 

alſo ein Leben in Armuth, wie es die Gelübde vorſchreiben, verwerf— 

lich ſein? Die Alten haben Philoſophen, welche keuſch lebten, als 

Ideale von Tugend verherrlicht; iſt es gegen die Natur, im Vertrauen 

auf eine beſondere Berufsgnade den Vorſatz der Keuſchheit durch ein 

Gelübde zu befeſtigen? Die Klugheit lehrt, wenigſtens in allen wich— 

tigen Lebensunternehmungen ſich des Rathes der Erfahrenen zu bedienen, 

was iſt das Leben in Gehorſam, nach der Regel anderes? Wenn es 

endlich löblich iſt, Menſchen die Treue zu bewahren, wie könnte die 

Natur zum Treubruch gegen Gott anleiten? Sind die Gelübde gegen 

die Natur, dann iſt es auch die Ehe, ſofern ſie unauflöslich bindet, iſt 

es ebenfalls das göttliche Recht der Obrigkeit auf Gehorſam, ſoferne es 
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den freien Willen einem Menſchen um des Gewiſſens willen unterwirft. 

Deßhalb ſind hier nur Jene conſequent, welche alle Treue und Dienſt— 

barkeit als eine Verletzung der Menſchenrechte angreifen. Doch wie 

immer die Liberalen die Natur auffaſſen, fie geben den Katholiken die Frei- 

heit, dieſelbe anders, in Uebereinſtimmung mit dem Glauben zu verſtehen 

und nach dieſem Verſtändniß zu handeln. Sie können alſo auch die Ger 

lübde nicht verbieten, ſondern müſſen ſie als eine Sache der perſönlichen 

Freiheit Jedem überlaſſen. Iſt aber das Gelübde frei, ſo iſt es auch 

die Vereinigung zum Gelübde; das natürliche Geſellſchaftsrecht wird in 

dieſem Falle zu einem erlaubten Zwecke angewendet, ohne Nachtheil für 

Dritte, es entfällt alſo dem getrennten Staate die aus dem Rechte der 

Natur genommene Handhabe gegen die religiöſen Genoſſenſchaften. Sie 

müſſen in demſelben freigegeben werden. 

177. Der zweite, aus der Unbeſchränktheit der ſtaatlichen Gefell- 

ſchaft genommene Vorwand fällt mit dieſer Unbeſchränktheit. Der 

Bürger geht nicht im Staate auf, weil er Menſch bleibt. Seine geſellige 

Natur erſchöpft ſich alſo keineswegs in der Bildung der politiſchen Ge— 

ſellſchaft, obwohl ſie die höchſte iſt in der Richtung auf die irdiſche Wohl— 

fahrt. Iſt Religion nicht ein leeres Wort — und ſie wird ja von den 

Liberalen ſelber gegen die Gelübde angerufen — ſo entſteht ſchon in 

Kraft des Naturgeſetzes eine religiöſe Geſellſchaft neben dem Staate, 

und es iſt dieſem Geſetze vollkommen entſprechend, daß mit Hülfe 

Gottes eine ſolche religiöſe Geſellſchaft vollkommen unabhängig ſei vom 

Staate. Deßhalb folgt nicht, daß ihre Glieder außerhalb der politiſchen 

ſtehen, dieſes „außerhalb“ bezieht ſich eben auf die geiſtlichen Angelegen— 

heiten. Man ſieht leicht, daß den Liberalen mit der Freigebung des 

Gewiſſens und der Anerkennung des Vereinigungsrechtes auch dieſe 

Waffe entfällt. Deßhalb wendet man in neuerer Zeit die Sache anders. 

Man will die religiöſen Orden nicht als abſolut unverträglich mit dem 

Staate erklären, aber man macht als etwas Sichvonſelberverſtehendes die 

Bedingung, daß ſie ſich der ſtaatlichen Hoheit unterſtellen. Daraus 

leitet man das Recht ab für den getrennten Staat, Beſtimmungen vor- 

zuſchreiben, welche in die innere Verfaſſung eingreifen und die Exiſtenz 

der einzelnen Familien von der ſtaatlichen Willkür abhängig machen. 

Genauer beſehen, bleibt hier die Vorausſetzung der Jakobiner, daß die 

geiſtliche Unabhängigkeit der religiöſen Orden mit dem modernen Staate 

unverträglich ſei; aber man iſt nicht fo ehrlich, wie jene, daraus die 

Folgerung abzuleiten, daß fie unzuläſſig ſeien, ſondern man ſucht die 
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Unabhängigkeit zu untergraben, um auf dem Umwege das Ziel zu er⸗ 

reichen. i an 

178. In gröberer Weiſe als heutzutage iſt dieſe Art des Angriffes 

von den Joſephinern angewendet worden. Sie argumentirten: “ „Jeder 
Regent hat vermöge der höchſten Gewalt das Recht, alles das abzu⸗ 

ſchaffen, was dem Endzwecke des Staates zuwider iſt und alles das an⸗ 

zuordnen, was demſelben zuträglich iſt. Und dieſes Recht erſtreckt ſich 

über alle Genoſſenſchaften, welche ſich im Staate befinden, ſie mögen 

nun aus weltlichen oder geiſtlichen Gliedern beſtehen, indem auch dieſe 

nur unter der Bedingung, wenn ſie dem allgemeinen Beſten kein Hinder⸗ 

niß in den Weg legen, in den Staat aufgenommen und in demſelben 

geduldet werden können.“ Da fielen alſo die geiſtlichen Genoſſenſchaften 

ohne Gnade und Barmherzigkeit, im Namen des geſtrengen „Staats⸗ 

zweckes“, unter die Fuchtel der weltlichen Gewalt. Sie paſſiren die 

Mauthlinie nur, wenn ihre Siebenſachen nach dem Regiſter des allge— 

meinen Beſten in Ordnung befunden worden ſind, und ausdrücklich auf 

Wohlverhalten. Wir wären begierig zu wiſſen, wie es mit andern mora⸗ 

liſchen Perſonen, z. B. den Bisthümern, den Familien zu halten iſt, ob auch 

ſie nur auf Wohlverhalten und unter Paßplackereien von dem „Staats⸗ 

zweck“ zugelaſſen worden ſind; am Ende ergeht es auch den phyſiſchen 

Perſonen, die zur Welt geboren werden, nicht beſſer. Sie werden nur 

bedingungsweiſe in den Staat aufgenommen! Dieſe abſolutiſtiſche 

Fiction eines vorausexiſtirenden Staates als des unbeſchränkten Deſpo— 

ten, der nach dem bekannten: tel est notre bon plaisir, über die 

Exiſtenz und Exiſtenzweiſe der Corporationen entſcheidet, iſt doch durch 

den geſunden Menſchenverſtand für immer hoffentlich in ihr hohles Nichts 

zurückgeſunken, um geſünderen und mehr natürlichen Auffaſſungen von 

Recht und Staat zu weichen. Auf die Kirche und ihre Glieder aus⸗ 
gedehnt, iſt ſie eine ſehr plumpe Uebertreibung des proteſtantiſchen 

Territorialſyſtems. Soll fie. alſo irgendwie einen Sinn erlangen, ſo 

muß ſie mit Hülfe der Elemente des katholiſchen Glaubens purifieirt 

werden. Das Staatsoberhaupt kann — die Gerechtigkeit natürlich 

vorausgeſetzt — alles auf dem ſtaatlichen Gebiete hindern und anord⸗ 

nen nach Maßgabe des richtig erfaßten Zweckes des Staates. Wem 

dieſes Spielzeug gefällt, der mag ſich daran vergnügen. Im Grunde 

1 Pehem. Verſuch über die Nothwendigkeit einer vorzunehmenden Reformation 

der geiſtlichen Orden. Wien 1782. ö 7 
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iſt ſehr wenig an dieſer nahezu tautologiſchen Aufklärung. Alſo kann 

er auch über die unter ihm ſtehenden Corporationen, ſoweit ſie nämlich 

ſeinem Willen entſprungen ſind, verfügen — warum nicht? Auch wenn 

Geiſtliche die Mitglieder bilden? abermals warum nicht? Es können 

ja weltliche Collegien mit Geiſtlichen beſetzt ſein. Alſo kann er die 

geiſtlichen Genoſſenſchaften nach Belieben regeln, verändern, auflöſen? 

Welcher logiſche Sprung! Sind es geiſtliche Genoſſenſchaften, ſo ſtehen 

fie ja als ſolche nicht unter der ſtaatlichen Hoheit, noch verdanken fie 

dem Staate ihr Leben, geſetzt auch, er wäre der Kirche mit aller denk⸗ 

baren Hülfe zu ihrem Entſtehen und Fortkommen zur Seite geweſen. 

Mit dieſer überaus einfachen Unterſcheidung löſen ſich alle Folgerungen 

des Joſephinismus in Dunſt auf. Was der Staat den geiſtlichen Ge— 

noſſenſchaften ſchenkt, geht damit in ſie über, ohne ihre geiſtliche Natur zu 

ändern, wie ſich der Rebenſaft in Blut verwandeln kann, obwohl er ſeinem 

Urſprunge nach dem vegetativen Leben, nicht dem animaliſchen, angehört. 

179. Etwas anders lautet die Beweisführung der gemäßigteren 

Liberalen von heute. Ein Beiſpiel bietet uns das Kirchenrecht von 

Richter 1. „Auf der einen Seite“, heißt es da, „wird feſtzuhalten ſein, 

daß das Ordensleben zu den eigenthümlichen Lebensäußerungen der 

katholiſchen Kirche gehört, weßhalb ein allgemeines Verbot der Orden 

oder der Errichtung von Klöſtern nicht zu rechtfertigen iſt, und zwar 

um ſo weniger, als auch noch in der Gegenwart die mit Liebespflege 

und Unterricht befaßten geiſtlichen Genoſſenſchaften ſelbſt einem Bedürf⸗ 

niſſe der bürgerlichen Geſellſchaft entſprechen können.“ Dieſe Anerfen- 

nung aus der Feder eines proteſtantiſchen Rechtslehrers kann uns nur 

zum Danke verpflichten, ſie überhebt uns auf den letzten der obigen vier 

Einwände Seitens der Liberalen Etwas zu erwidern. Mit einiger 

Verwahrung aber müſſen wir aufnehmen, was ſich an das Geſagte an— 

ſchließt. „Auf der andern Seite können die Orden ſchon vermöge ihrer 

Stellung in dem Organismus der katholiſchen Kirche, welche ja auch 
im Rechte des Staates mit Vorrechten ausgeftattet iſt, von dieſem nicht 

wie bloße Privatvereine angeſehen werden.“ Dem ſteht gewiß nichts 

im Wege, daß der Staat ſeine politiſche Anerkennung nach der kirch— 

lichen Stellung dieſer geiſtlichen Genoſſenſchaften, die in der Kirche 

1 Lehrbuch des katholiſchen und evangeliſchen Kirchenrechts. Nach dem Tode 

des Verf. beſorgt von Dr. Rich. Wilh. Dove. Leipzig. Tauchnitz, 1867. § 293. 

S. 906 Anm. 
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allerdings öffentliche Corporationen find und einen eigenen Stand be 

gründen, abmeſſe; daraus kann aber nur folgen, daß er, ſofern er nicht 

im Verhältniß der Feindſchaft oder des Mißtrauens, ſondern des Wohl⸗ 

wollens zur Kirche ſteht, ſich nicht damit begnüge, ihnen politiſch die 

Stellung von Privatgenoſſenſchaften zu belaſſen, die er ihnen ohne Ver⸗ 

letzung der zudem noch bevorrechteten Kirche und der Gewiſſensrechte 

ſeiner Unterthanen nicht entziehen kann. Das Lehrbuch langt aber bei 

einer, wie es ſcheint, entgegengeſetzten Folgerung an. Mit Berufung 

auf Mohl (Politik I, S. 226 f.) führt es aus: „Das Ordensleben 

ergreift mit ſeinen Anforderungen die geſammten Beziehungen des menſch— 

lichen Lebens, während Privatvereine regelmäßig nur einzelne Zwecke 

zum Ziele gemeinſamer Thätigkeit machen und die individuelle Freiheit 

nach allen andern Richtungen unberührt laſſen.“ Es iſt richtig, fie ſtellen 

geiſtliche Familien und ſelbſt Geſchlechter dar, alſo complete Geſell—⸗ 

ſchaften, weßhalb es unnatürlich iſt, daß ihnen der politiſche Geſetzgeber 

die volle Rechtsfähigkeit nicht zugeſtehe. Es „fordert den Verzicht auf 

Familienleben, Eigenthum, Erwerb, alſo auf Güter, ohne welche der 

Staat ſelbſt und die bürgerliche Geſellſchaft nicht fortbeſtehen könnten“. 

Dies iſt ein Mißverſtändniß in mehrfacher Hinſicht. Einmal geht 

Eigenthum und Erwerbsfähigkeit nur die Einzelnen an, welche in die 

geiſtliche Familie ſich aufnehmen laſſen, während das Ganze in alle 

Bedingungen dieſer Rechtsverhältniſſe eintreten kann; ſodann iſt der 

Verzicht auf das Familienleben eine Erhöhung ihrer Fähigkeit, für das 

allgemeine Beſte ſich zu opfern, wie bei den katholiſchen Prieſtern und 

den Gliedern des Militärſtandes; endlich iſt auch bei der höchſten Frei- 

heit für den Ordensſtand dafür geſorgt, daß nicht alle Welt ins Kloſter 

gehe. Die Heirathsluſtigen werden allezeit, zum Troſte für das menſch— 

liche Geſchlecht, die übergroße Mehrzahl bilden (wenn man es nicht 

vorzieht, mit dem hl. Hieronymus zu erwiedern: es könnten ja auch 

alle Menſchen Narren werden, wer ſorgt dann für die Erhaltung des 
Geſchlechtes?). „Endlich dienen gewiſſe Orden der Bekämpfung anderer 

Confeſſionen im Staate, während der paritätiſche Staat Pflichten des 

Schutzes gegen letztere und die Aufgabe der Wahrung des öffentlichen 

Friedens hat.“ Wir beſtreiten weder das Eine, noch das Andere; be— 

haupten aber, es liegt in beſter Harmonie und der Staat hat keines— 

wegs nöthig, zum Territorialſyſtem gegen die Orden ſeine Zuflucht zu 

nehmen, eine „Kirchenhoheit“, wie geſchloſſen wird, anzuſprechen, die er 

der katholiſchen Gemeinſchaft gegenüber micht beſitzt. Sein Jus cavendi 
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reicht für alle Fälle aus. Kein Orden kann die Confeſſionen in einer 

von der katholiſchen Kirche und ihren Geſetzen abweichenden Art be— 

kämpfen, dieſe Geſetze ſind bekannt; ihre beſondere Anwendung auf 

paritätiſche Staaten läßt ſich ſogar bei religiöſen Orden viel vollfom- 

mener erzielen, als bei Einzelorganen der Kirche. Der paritätiſche 

Staat ſchließt aber die Vertheidigung der Kirche mit legitimen Waffen 

nicht aus!. „Der Staat iſt alfo zu einer Aufſicht über die geiſtlichen 

Orden berechtigt und verpflichtet, welche weiter geht, als die über bloße 

Privatvereine“; „er darf ſich alſo nicht mit der Fiction begnügen, das 

Beſtehen der gewöhnlichen Vereinsgeſetze reiche zum Schutze der Rechte 

aus, welche mit den Ordensintereſſen in Colliſion treten können.“ Daß 

es vernünftig und alſo politiſch gerechtfertigt iſt, auf die geiſtliche Na— 

tur der religiöſen Orden oder ihre Stellung in der Kirche zu reflectirer, 

kann man zugeben, aber ein anderes Aufſehen, als jenes, welches der 

ſtaatlichen Hoheit zur Wahrung ihrer politiſchen Rechte und Erfüllung 

ihrer politiſchen Pflichten zuſteht, und das ſich überall von ſelber ver— 

ſteht, läßt ſich daraus nicht folgern. Alſo jede Bevormundung, jeder 

Eingriff der Geſetzgebung in das Innere dieſer Corporationen, jede 

Hemmung, welche ſelbſt das mindeſte Maß von Rechten, wie es die 

Privatvereine beſitzen, noch einengte, herabdrückte, wäre, wie ſchon bemerkt, 

eine gefährliche Anwendung des cäſareopapiſtiſchen Princips und im Wider— 

ſpruch mit der ganzen Verfaſſungsgrundlage des paritätiſchen Staates. 

180. Wir wenden uns von hier zu den revolutionären Grund— 

ſätzen der 53. Theſe, in welcher offen die Befugniß für den Staat be— 

anſprucht wird, dem Ordensſtande den Rechtsſchutz zu entziehen, was 

mit dem Rechte, ſich von der Kirche zu trennen, zuſammenhängt; deß— 

gleichen der Auflöſung mitzuwirken und die Apoſtaſie zu begünſtigen, 

ſowie mit der Entziehung der Rechtsfähigkeit das Vermögen der geiſt— 

lichen Genoſſenſchaften und verwandter geiſtlichen Inſtitute einzuziehen. 

Dieſelben erledigen ſich ſchon durch die Anwendung des natürlichen 

Rechtes auf den Fall. Denn daß dieſelben nach allen Theilen mit 

dem canoniſchen Rechte ſich im Widerſpruch befinden, bedarf keiner 

Erläuterung. Deßhalb widerſprechen ſie auch dem poſitiven Rechte 

in jedem vollkommen paritätiſchen Staate, ſoferne dieſer, trotz der 

Trennung, in welcher er ſich ſeiner Grundlage nach im Ganzen 

befindet, doch die auf ſeinem Gebiete befindlichen Glieder der Kirche 

1 S. oben n. 145 Anm. 
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nach Maßgabe des katholiſchen Kirchenrechtes ſchützt. Allein fie wider⸗ 

ſprechen auch dem Rechte ſchlechtweg, wenn ſtaatlicher Seits auch von 

der geiſtlichen Stellung der Orden abſtrahirt wird. Dieſe ſind dann 

mindeſtens noch erlaubte Privataſſociationen, die vor dem Staate den 

Grund ihrer Exiſtenz nicht im ſtaatlichen Willen, ſondern in der natür⸗ 

lichen Freiheit der Mitglieder haben, ſich zu allen ſittlichguten und von 

den Geſetzen erlaubten Zwecken um geſellſchaftliche Hülfe umzuſehen !“. 

Beſtehen ſie ſchon vor der Geſetzgebung, ſo kommen zu dieſen natür⸗ 

lichen ihre erworbenen Rechte hinzu, die gleichfalls nicht beliebig ent⸗ 

zogen werden können. Daß die Zwecke nicht bloß ſittlich gute, ſondern 

mit dem ganzen Gewiſſensgebiet auch erlaubte ſind, iſt bereits gel— 

tend gemacht worden. Die Folgerung für die Vermögensverhältniſſe 

ergibt ſich mit Leichtigkeit. Gelten ſie im Staate als Corporationen, 
fo gibt ihnen das nicht erſt die corporativen Rechte, ſondern iſt nur 

die politiſche Anerkennung derſelben; mit der Entziehung der letztern 

wird die erſte nicht genommen, und ſelbſt politiſch kann das Recht, als 

Privatvereine fort zu exiſtiren, ihnen nicht entzogen werden, alſo wird 

auch ihr Vermögen keineswegs herrenloſes Gut. Sodann, wenn ſie 

bloß als Privatvereine gelten, kann ihr Vermögen doch nur an die Mitglie⸗ 

der, nicht aber an den Fiscus übergehen. Hört eine religiöſe Corpora⸗ 

tion in ordentlicher Weiſe, durch Anordnung der Kirche, auf, ſo kann 

ihr Vermögen auch nur an dieſe, in der ſie als ein Glied der Ge— 

jammteorporation Eigenthumsrechte hatte, zurückgehen 2. 

1 „Unſere Juriſten“, ſagt Dr. Reimerding über das Verhältniß der Staats⸗ 
gewalt zu den Corporationen im Staate (Archiv f. Kirchenr. 1865. 4. H. S. 19 ff.), 

„betrachten die Corporationen im Staate als eine bloße Schöpfung des allmächtigen 
Staates. Dieſe ſollen ſich, um perſönliche Rechte zu genießen, durch einen Gnaden— 

act des Staates Unterthanenrechte, ja ſelbſt das Recht der friedlichen Exiſtenz er- 

werben.“ Allein Verbindungen, die zu einem an ſich erlaubten, nicht verbrecheriſchen 
Zwecke eingegangen find, „haben unabhängig von jeder Anerkennung des Staates fo 
ſehr ein Recht zu ſein, und perſönliche ſtaatsbürgerliche Rechte, daß der Staat, ohne ſeine 

Pflicht zu verletzen, die Anerkennung und den Schutz dieſer Rechte nicht vorenthalten 
kann.“ Dieſe Vereine find wie die Kinder von Staatsangehörigen zu behandeln. 

Nach einer gewöhnlichen Behauptung ſoll der Staat Vereine, die dem allgemeinen 

Wohle nicht nützlich find, auflöſen und ihr Vermögen als herrenlos einziehen können. 
„Es iſt aber falſch, daß der Staat jeden Verein, welcher dem allgemeinen Wohle 

nicht nützlich iſt, aufheben könne.“ Nicht die Frage nach dem Nutzen, ſondern nach 

dem Rechte entſcheidet hier zuerſt. Der Staat ſchützt die Rechte der Unterthanen, 

damit ſie ſich ſelber glücklich machen können, und duldet Vieles, was nicht zum all⸗ 

gemeinen Beflen ift. 

2 Die preußiſche Verfaſſung z. B. anerkennt im Allgemeinen den Grundſatz, 
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181. Geht man in dieſer Frage etwas tiefer, fo wird man bald 

den inneren Zuſammenhang der Th. 53 mit der abſolutiſtiſchen oder athei⸗ 

ſtiſchen Geſellſchaftslehre (Th. 39) erkennen. Das canoniſche Recht, mit 

der Praxis aller chriſtlichen Jahrhunderte im Einklange, erkennt in der 

Kirche als einer vollkommenen Geſellſchaft das Recht an, öffentliche Cor 

porationen in ihrem Schoße zu erzeugen, oder ihr eigenes moraliſches 

Leben fortzuflanzen mit derſelben Unabhängigkeit von der Staatsgewalt, 

die ſie in ihrem eigenen Leben beſitzt. Bevor es zu dieſer öffentlichen 

Auswirkung kommt, hat die perſönliche Freiheit unter ihrer Aufſicht 

einen weiten Spielraum zu Privataſſociationen verſchiedener Art. Dieſes 

reiche Leben erfreut ſich einer großen Sicherheit auch deßhalb, weil die 

Kirche nach Außen nicht neidiſch iſt, nicht nur im Staate eine göttliche 

Ordnung anerkennt, ſondern auch in ihm der perſönlichen Freiheit unter 

der Ordnung die freieſte Entfaltung vergönnt. Im Lichte der chriſtlichen 

Geſellſchaftslehre erſchauen wir die ganze Größe und Fruchtbarkeit der 

durch die Ordnung unter Gott gebeugten menſchlichen Freiheit. Der 

Wille iſt freilich nicht im Stande, aus ſich die menſchliche Geſellſchaft zu 

erbauen, wohl aber im Zuſammenhang mit der ſittlichen Ordnung, und 

auf dieſem Boden erhebt ſich durch Zuſammenwirken mit der göttlichen 

Führung eine geſellſchaftliche Halle für das Geſchlecht. Aber iſt dieſer 

Grund gewonnen, dann webt ſich für alle denkbaren menſchlichen Be— 

dürfniſſe ein Netz von Vereinen, wetteifernd mit dem geſellſchaftlichen 

Leben in Staat und Kirche. Ganz anders die atheiſtiſche Geſellſchafts— 

daß die beſonderen juriſtiſchen Perſonen, „unbeſchadet ihrer beſonderen juriſtiſchen 

Perſönlichkeit im Beſitze der Geſammtcorporation“ ſich befinden, und „das Verhältniß 

der kirchlichen Anſtalten zur Kirche demjenigen gleich zu achten ſei, in welchem ſich 
die einzelnen Staatsanſtalten zum Staate befinden.“ (Archiv für kath. Kirchenrecht.) 

Doch iſt die Anwendung auf die religiöſen Orden nicht gezogen, dieſe werden viel⸗ 
mehr unter dem Collectivbegriff von „geiſtlichen Geſellſchaften“ zuſammengefaßt, welche 

Corporationsrechte nur durch beſondere Geſetze erlangen können. Außerdem unter— 

ſtehen ſie dem Geſetze über das Vereinsweſen vom 11. März 1850. S. Richter 
a. a. O. S. 905. Im Allgemeinen läßt ſich ſagen, daß dieſes die Rechtsanſchauung 

iſt, wie fie ſich in Frankreich, Holland, England und den Vereinigten Staaten Gel⸗ 

tung verſchafft hat. In letzter Zeit hat fie ſich einer beſonders eclatanten Anerfen=- 

nung durch die erſten juridiſchen Celebritäten von Deutſchland und Oeſterreich aus 

Anlaß der Jeſuitenfrage in Bayern zu erfreuen gehabt. S. hierüber „Die kirchliche 

Freiheit und die bayeriſche Geſetzgebung mit Rückblick auf die Jeſuitenfrage in 

Regensburg. Eine Anſprache des Biſchofs von Regensburg an den Klerus feiner 

Diöceſe. Manz, 1867.“ S. 20 ff. Im Anhang befinden ſich die Gutachten der 

HH. Freytag, Dr. Maaſſen, Dr. Bauerband, Dr. Roßhirt, Dr. Vering, Phillips, 

Reichensperger, Schulte, Pachmann, Arndts, Seitz, Maas, Vogel. 
Encyelica XII. 12 
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lehre. Die göttliche Führung in der Kirche verachtend, überhebt fie die 

menſchliche Kraft in der Bildung des Staates, indem ſie ihn als eine 

Schöpfung der menſchlichen Freiheit, und ſo vielleicht gar als eine Verwirk⸗ 

lichung Gottes verherrlicht. Aber als hätte fie hierin alle Kraft er— 

ſchöpft, verſagt ſie der menſchlichen Freiheit von hier an alle Fähigkeit, 

weitere moraliſche Weſen, dem Staate ähnlich, hervorzubringen. Die Cor⸗ 

porationen ſollen nicht vom menſchlichen Willen unmittelbar, ſondern nur 

vom Staate ihre Perſönlichkeit empfangen. Und doch hat der Staat, 

nach dieſer Lehre, eben nur vom menſchlichen Willen ſeine Perſönlichkeit. 

Alſo die größte öffentliche Perſon ſoll durch Vereinigung phyſiſcher Per⸗ 

ſonen ohne Weiteres entſpringen können; dagegen untergeordnete mora⸗ 

liſche Perſonen ſollen ihr Leben vom Staate erbetteln !! So rächt ſich 

die Widernatur in der Vergötterung der menſchlichen Freiheit im allge— 

meinen Staatswillen. Zum Götzen geworden kehrt ſie ſich gegen ſich 

ſelber und zerſtört die eigene Lebenswurzel in den Einzelperſonen. Sie 

iſt in ſich ſelber Empörung gegen Gott, gegen die Quelle der Ordnung, 

deßhalb feindſelig gegen das Ebenbild Gottes im Menſchen, ein verhee— 

rendes Element, das überhaupt alle Ordnung, insbeſondere aber die des 

Uebernatürlichen im Geſchlechte, verfolgt. Die Angriffe auf die Unab⸗ 

1 Eine intereſſante Controverſe über dieſe und verwandte Materien erhob ſich 
vor Kurzem in der Civilta. Gegen ihre Theſe, daß die moraliſchen Perſonen ihre 
Exiſtenz als Rechtsſubjecte aus der ſittlichen Natur, nicht aus ſtaatlicher Ermäch⸗ 

tigung ziehen (eine Theſe, die im weiteſten Umfange die Baſis für das naturrecht⸗ 

liche Syſtem von Taparelli bildet), wurde ihr der Einwurf gemacht: die (private) 

Genoſſenſchaftsbildung erzeugt nur ein gewiſſes moraliſches Band, noch nicht die 
Perſönlichkeit, Rechtsſubject werde der Verein erſt durch die öffentliche Gewalt, im 
Staate durch die weltliche, in der Kirche durch die geiſtliche Regierung. Als Haupt⸗ 

beweis wurde geltend gemacht: als ein unſterbliches Weſen könne die moraliſche 
Perſon nur von einem gleichfalls unſterblichen Weſen, ſei es nun Gott oder eine 

vollkommene Geſellſchaft, ihr Daſein empfangen. Weil der Einwurf anerkennt, daß 
die Kirche moraliſche Perſonen erzeugen kann, ſowie daß der Staat verpflichtet iſt, 

dieſelben zu reſpectiren, hält die Civilta die Theorie für praktiſch zuläſſig, bekämpft 
ſie aber aus ſpeculativen Gründen. Sie hält die Unterſcheidung zwiſchen einfacher 

Genoſſenſchaft (Privataſſociation) und moraliſcher Perſon für eine willkürliche Er⸗ 

findung des Liberalismus, der damit den Conſequenzen ſeines Grundprincips, daß 
die Geſellſchaft der menſchlichen Freiheit entſpringe, aus Furcht vor der religiöſen 
Freiheit, zu entrinnen ſuche. Aber, wirft die Eivilta ein, hat die Privataſſociation 

das Recht ſich zu bilden, warum nicht auch, ſich zu erhalten, was fie nur als Rechts- 

fubjeet kann? Daß die öffentlichen Corporationen ihre Perſönlichkeit nur vom 
Staate oder der Kirche empfangen, gibt die Eiviltä als begründet zu. VII. II. 
P. 266 sqq. 
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hängigkeit und das corporative Leben der geiſtlichen Genoſſenſchaften find 

nur beſondere Aeußerungen dieſes alles Leben der Freiheit ertödtenden 

Unholdes. 

181. Die 52. Theſe widerſtreitet als ein Eingriff in das geiſt⸗ 

liche Geſellſchaftsrecht zunächſt der unantaſtbaren Regel, daß die Staats⸗ 

gewalt, wenn fie in dieſen Kreiſen Etwas erzielen will, ſich an die Nor— 

men des canoniſchen Rechtes zu halten hat. Fände fie alſo z. B., daß 

die von dieſem vorgeſchriebene Zeit für die Profeß verfrüht ſei, wegen 

der beſonderen Berhältniffe durch Klima u. ſ. w.; oder daß unverhält⸗ 

nißmäßig viele Apoſtaſien ſich in ihrem Bereiche zutragen: ſo könnte ſie 

bei dem höchſten Träger der Kirchengewalt auf dem Wege der Vorſtellung 

ihre Wahrnehmungen und Vorſchläge vorbringen und hiebei Verdienſte 

um das geiſtliche Wohl ihrer Unterthanen wie um das Beſte der Kirche 

ſich erwerben. Daß die geiſtliche Gewalt ſelber ſich beſtimmt findet, mit 

beſonderer Rückſicht auf die Zeitverhältniſſe Reformen zur Sicherung der 

Ordenszucht, wie zum perſönlichen Beſten der Religioſen vorzunehmen, 

beweiſen am klarſten die verſchiedenen Maßnahmen Papſt Pius' IX. Ein 

wenig Billigkeit wird hierin zugeſtehen, daß die Kirche an ſich eher ge— 

eignet iſt, einzugreifen, als die Staatsgewalt, der mit dem höchſten Ge— 

ſichtspunkte, gewonnen aus dem Glauben, in der Regel auch das ge— 

hörige Verſtändniß dieſes Inſtitutes fehlt. Was würde man auch vom 

Papſte ſagen, wenn es ihm einfiele, den Engländern Ermahnungen zu 

geben, wie ſie das Seeweſen zu reformiren hätten? Nicht weniger lächer— 

lich wären gutgemeinte Einmiſchungen in das Innere der Orden, etwa 

um den Mitgliedern ihr Gelübde der Armuth weniger drückend zu machen. 

Wir ſehen hiebei von den perſönlichen Gefahren für die Betreffenden, 

da ihr Beruf darüber zu Grunde gehen kann, ebenſo von der Lockerung 

der Ordenszucht ab. Die allgemeinere Seite hieran iſt der verſteckte 

Angriff auf den Ordensſtand, und dieſer liegt namentlich in den beiden 

Grundſätzen der Theſe 52. Wenigſtens haben die Liberalen ſelber zuge— 

ſtanden, daß die Maßregel, Niemanden vor dem 25. Jahre ſeine Gelübde 

ablegen zu laſſen, eines der Mittel ſei, „um dieſe Inſtitute wenigſtens 

nach und nach zu vertilgen und ſie eines langſamen Todes ſterben zu 

laſſen“ 1. Es läßt ſich dieſes auch nicht beſtreiten; man darf nur die 

Natur des Religioſenſtandes, die Bedeutung der erſten Jugendjahre für 

1 Toleranzbibliothek für die öſterreichiſchen Staaten. Erſtes Stück. Wien 
1782. S. 15 f. 

12 
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die Charakterbildung und die gewöhnlichen Erfahrungen ins Auge faſſen. 

Das Gleiche gilt von der Verhinderung der ewigen Gelübde. Nun aber 

hat die weltliche Gewalt keineswegs das Recht, ihren katholiſchen Unter⸗ 

thanen die hohe Freiheit, dem allenfalls an ſie ergehenden Ordensberufe 

nach den Ordnungen der Kirche nachzuleben, irgendwie zu verkümmern, 

ja man darf bei einer gerechten wohlmeinenden Regierung nicht einmal 

die Abſicht hievon vorausſetzen. Die genannten Maßregeln haben aber, wie 

leicht nachweislich, dieſe Wirkung unfehlbar, folglich gebricht es an der 

Befugniß dazu. 

183. Die Einwendungen hiegegen gehen von der Wahrheit aus, daß 

bei dieſem Inſtitute verſchiedene Intereſſen collidiren können, ſie ſchreiten 

aber, weit vom Glauben abſehend, nach welchem es in erſter Linie beur⸗ 

theilt werden muß, zu einer für das katholiſche Gewiſſen nicht zutreffen⸗ 

den, vielmehr dasſelbe ſtörenden Löſung dieſer Colliſion. Nehmen wir 

beiſpielsweiſe aus Motiven zu neueren Geſetzen über das Ordensweſen, 

denen man eine wohlmeinende Fürſorge für das Privatwohl der Unter- 

thanen nicht abſprechen kann, einige ſolcher mehr angedeuteten, als aus⸗ 

geſprochenen Einwürfe. Durch den Eintritt von vermöglichen Perſonen 

in einen Orden werde ſowohl den hinterbliebenen Verwandten, als auch 

dem bürgerlichen Verkehr Capital entzogen und durch den Verzicht auf 

das Vermögen zu Gunſten der Gemeinſchaft ein Staatsunterthan einer 

ungewiſſen Zukunft ausgeſetzt. Man fühlt deßhalb den Reiz, hier der 

perſönlichen Freiheit Schranken zu ziehen. Sind die angeführten Gründe 

hinreichend, dieſen Eingriff in das Eigenthumsrecht zu legitimiren? 

Werden ſie nicht durch entgegengeſetzte Vortheile reichlich aufgewogen? 

Sind ſie auch objectiv, in den Thatſachen wurzelnd? Die Regel iſt, daß 

die Eintretenden nur ſehr beſcheidene Vermögenstheile den Orden zuwen— 

den, heutzutage entlaſten ſehr Viele und zwar die weitaus überwiegende 

Mehrzahl von Ordenscandidaten beträchtlicher Studien- nnd Erziehungs- 

koſten und gewinnen dabei einen ehrenvollen Lebensberuf. Im Allge⸗ 

meinen hängt es nur von den betreffenden Staaten ab, die reelle Ent⸗ 

ſchädigung im eigenen Lande zu empfangen, insbeſondere an geiſtlichen 

Gütern. Daß der Einzelne wagt, wenn er ſich mit ſeiner ganzen Perſon 

einem ſolchen Lebensberufe ergibt, läßt ſich nicht beſtreiten. Iſt es bei 

der Ergreifung eines weltlichen Berufes, beim Eintritt in die Ehe, bei 

einer Speculation im Weſentlichen anders? Der Ordensſtand hat aber 

ein Noviciat und außerdem längere Erprobungen, dazu heutzutage nicht 

ſelten die größten äußeren Schwierigkeiten zu überſteigen. Alles erwogen, 
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iſt kein Grund zu ſtaatlicher Einmiſchung vorhanden. Es ſpricht auch 

gegen fie, daß mit den Nachtheilen verglichen, die Vortheile: das Lebens— 

glück fo Vieler, die im Ordensſtande ihre Ruhe finden, das rückwirkende 

Beiſpiel der Entſagung, Zufriedenheit und Religioſität, eines lebendigen 

Gottvertrauens, wie die im Glauben gewirkten Opfer für die geiſtig und 

leiblich nothleidende Menſchheit überwiegen. Kann heutzutage eine er— 

leuchtete Regierung an dieſen Lichtſeiten des Ordenslebens blind vorüber— 

gehen? Bedürfen wir nicht einer außergewöhnlichen Aufweckung, um 

in den tauſendfach verſchlungenen Netzen einer überfeinerten Cultur dem 

Erſtickungstode des Materialismus zu entgehen? Das Ordensleben 

durchreißt dieſe Netze und iſt deßhalb für unſere Zeit eine moraliſche Noth— 

wendigkeit und eine große ſociale Wohlthat Seitens der gütigen Vorſehung. 

184. Wir ſind alſo weit entfernt, alle Unzuträglichkeiten, die ſich 

hier wie bei allem Menſchlichen einſtellen, zu vertuſchen, aber wir be— 

haupten, fie rechtfertigen ſchon deßhalb die Eingriffe der Geſetzgebung in 

die geiſtliche Freiheit der Katholiken nicht, weil ſie von viel größeren 

Vortheilen überwogen werden; aber weiter iſt auch der Eingriff ein viel 

bedenklicheres Uebel als all Das jenige, dem etwa gewehrt werden wollte. 

Die Rechte und Pflichten der Katholiken in der Kirche bilden ein orga⸗ 

niſches Ganze, das Eine ſtützt das Andere. Das Joch des Glaubens 

iſt ein Joch, das getragen werden will bis zum Ende des Lebens; aber 

ihm gegenüber ſtehen Erleichterungen, Freiheiten, die es verſüßen, und 

unter ihnen nimmt die Berufsgnade, das tröſtliche Bewußtſein von Gott 

geführt zu werden, eine der erſten Stellen ein. Sie hat nichts Schwär— 

meriſches, denn wie ihre Gewißheit auf dem Glauben ruht, ſo iſt ihre 

Beſtätigung geregelt durch das canoniſche Recht. In dieſes Heiligthum 

aber greift der Staat ein durch eine indiscrete Geſetzgebung, da er es 

doch unzweifelhaft zu ſchützen berufen iſt, weſſen Händen immer ſeine 

höchſte Gewalt anvertraut ſei. Iſt die Wunde, die hier dem Gewiſſen 

geſchlagen wird, bloß auf Einzelne beſchränkt? Keineswegs! mehr als 

ſonſtwo läßt ſich hier die Regel anwenden: wenn ein Glied leidet, 

leiden alle Glieder. Die Kränkung des Ordensſtandes, der ſich auch 

nach dem Eingeſtändniß der Gegner organiſch aus dem Innern der 

Kirche entwickelt, iſt eine Verkümmerung des kirchlichen Lebens ſelber; 

was iſt aber für die katholiſchen Unterthanen ein höheres Gut? iſt der 

Staat, für den ſie Opfer bringen und dieſes um ſo williger, je feſter 

ſie ihrer Kirche anhängen, für ſie noch ein Rechtsſchutz der moraliſchen 

Güter, wenn er nach dieſer Seite feindſelig ſich verhält, ſei es offen 
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oder verdeckt? — „Gebt Menſchen der Freiheit, Bürger der Geſellſchaft, 

Hände dem Ackerbau und den Gewerken, unermeßliche Reichthümer dem 

Verkehre zurück“, rief ein Jakobiner aus, alte Vorurtheile zuſammenfaſſend!, 

„ſo werdet ihr der Nation eine unſchätzbare Wohlthat erweiſen.“ Wer 

glaubt heute noch an dieſe trügeriſchen Verſprechungen, die ſo manches 

Verbrechen am Gute der Kirche und der Armen beſchönigen mußten? 

Wohl aber deuten ſie uns auf eine eigenthümliche Signatur der Zeit, die bei 

allem äußeren Glanze, bei aller materiellen Pracht, ſich geſtehen muß, 
daß der Segen Gottes von ihrem Thun gewichen iſt. Im induſtriellen 

Leben ſchwingen ſich Einzelne zu Cröſuſſen auf, aber auf Koſten von 

Millionen, denen die Armuth eine Art Verdammniß iſt, die ſie nur mit 

wilder Verzweiflung tragen; die Ehe hat an ſittlicher Reinheit und Be⸗ 

ſtändigkeit keineswegs gewonnen durch das Sturmlaufen gegen das Ge— 

lübde der Keuſchheit, und die Abſorption der Menſchen durch die Politik macht 

alles ſchaal und oberflächlich, während ehedem die öffentlichen Mahner zur 

religiöſen Tagesweihe in den klöſterlichen Tagzeiten immer und immer die 

irdiſche Alltäglichkeit durchbrachen. Es iſt heute ein ſelbſt von den National⸗ 

ökonomen angenommener Grundſatz, daß ohne Entſagung materieller 

Wohlſtand unter den Menſchen unmöglich ift?, Der Genuß aber iſt 

ein breiter Strom geworden, der alle Klaſſen in ſich hinabreißt. Bes 

greift man, daß dieſe Inſeln des freiwillig armen Ordenslebens eine 

hohe ſoeiale Miſſion haben? Vergebens wird man ſich abmühen, ohne 

die volle Wiederherſtellung der Religion als einer Lebensmacht, dem Ver— 

derben zu ſteuern, den Geiſt der Nüchternheit und der Entſagung einzu⸗ 

bürgern. Es ſind alſo Fauſtſchläge gegen die menſchliche Geſellſchaft, 

wenn unberufene Hände ſich in dieſe Sache hemmend und ſtörend ein⸗ 

drängen. | 

185. Allein nicht bloß der kirchlichen und religiöſen, ſondern auch 

der bürgerlichen und politiſchen Geſellſchaft werden tiefe Wunden verſetzt 

durch dieſe unheilbaren Rechts verletzungen, durch dieſe Eingriffe in das 

Eigenthum, womit in der Regel himmelſchreiende Ungerechtigkeit gegen 

Viele, die ſich die höchſten Verdienſte um ihre Mitmenſchen erworben hatten, 

oder doch gegen harmloſe Perſonen geübt wird; und wenn je einzelne 

Schuldige ſich unter den Opfern finden, ſo iſt es nicht der Richter, ſondern 

1 Pétion de Villeneuve. Sitzung vom 12. Februar 1790. 
2 Man ſehe den ſchönen Beweis, den Perin in feinen „Les economistes“ ſchon 

vor bald zwei Decennien geführt hat. 
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in der Regel der Fanatismus, der ohne alle Form, von blinder Habgier 

etwa geſtachelt, gegen ſie vorangeht. Notoriſch kommen auch bei dem 

Säculariſationsgeſchäfte die ſchamloſeſten Diebſtähle, Betrügereien und 

Vergeudungen öffentlicher Gelder vor. Welcher moraliſche Nachtheil für 

die Achtung des Geſetzes, wenn die Geſetzgeber ſelber mit ſolchen Ver— 

brechen in nächſter Berührung ſtehen! Eine gleichſam bleibende Wunde 

aber, der allgemeine Krebsſchaden, der in immer rieſigeren Dimenſionen 

um ſich greift, die Armenfrage, iſt ſchon längſt als die eigentliche Geißel 

Gottes für die frechen Saerilegien, die mit der Säculariſation begangen 

worden ſind, anerkannt. „Durch Aufhebung der Klöſter und Einziehung 

der Kirchengüter“, erklären unparteiiſche Kenner der engliſchen Social— 

verhältniffe !, in denen bereits ein doppelter Staat ſich zu entwickeln, 

oder vielmehr der Armenſtaat den wirklichen Staat zur Larve zu machen 

droht, „verſtopfte der Staat nicht nur die Quellen, aus denen die Armen 

bisher größtentheils unterhalten waren, ſondern gab überdies noch eine 

große Zahl der Beſchäftigung ungewohnter Perſonen dem Mangel preis. 

Die dafür eintretende Staatsfürſorge aber hat in jeder Hinſicht Bankerot 

gemacht.“ „Ueberblickt man,“ ſagt Chadwick, ein Mitglied der Londoner 

Centralarmenpflege, „die Geſchichte der Armengeſetzgebung von dem Sta— 

tute der Königin Eliſabeth an?, ſo erſcheint dieſelbe als eine fortlaufende 

1 Die engliſche Armenpflege von Dr. K. Guſtav Kries. Herausgegeben von 
Dr. Karl Freiherr von Richthofen. Berlin 1863. S. 6. Vergl. Der Pauperismus 

in England in legislativen, adminiſtrativen und ſtatiſtiſchen Beziehungen von 

Dr. Kleinſchrod. Regensburg. Manz, 1845. S. 70 ff. 

2 Bettel und Almoſengeben wurden unter Eduard VI. zum Theil mittelſt blu⸗ 

tiger Geſetze unterſagt, die „freiwillige“ Armenſteuer war ſchon vorher von der 

weltlichen Obrigkeit eingeſchärft worden. Als die Freiwilligkeit nicht flüſſig werden, 

anderer Seits die Armuth ſich nicht mindern wollte, wurde (1551) den Almofen- 

ſammlern aufgegeben „freundlich zu mahnen“; bald ſollten die „Widerwilligen“ 
durch den Biſchof vor den Friedensrichter geladen werden, um ſie erſt in Güte, dann 

aber zwangsweiſe zur Armenſteuer anzuhalten (1563). Kaum zehn Jahre ſpäter 

(1572) darf der Friedensrichter bereits ohne Dazwiſchentreten des Biſchofs die 

wöchentlichen Beiträge den Widerwilligen feſtſetzen. So war die geſetzliche 
Arm enſteuer vorbereitet, womit die Königin Eliſabeth die ſociale Revolution auf 

dem Gebiete der Charitas krönte. Heute noch gilt (mit einer 1834 angenommenen 

Reform) ihre Acte mit den Vorſchriften: arbeitsfähige Arme ſollen durch Arbeit, 

Nichtarbeitsfähige durch Geld u. ſ. w. aus öffentlichen Mitteln unterſtützt werden, 
und zwar aus den Mitteln der betreffenden Kirchſpiele, denen die Armen angehören. 

Vermittler ſind die Kirchenvorſteher unter eigener Beihülfe von Armenaufſehern. 

Im Weſentlichen blieb es hiebei bis 1834, wo die immer fühlbarer werdenden 

Uebelſtände das Parlament zur Unterſuchung und Reform drängten. Die Haupt- 

ſchwierigkeit war zu ermitteln, wer einen geſetzlichen Anſpruch auf Armenunterſtützung 
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Reihe fehlgeſchlagener Maßregeln. Kaum ein Statut über die Verwal⸗ 

tung des Armenweſens wird gefunden werden, welches den von der Ge— 

habe. Den Kirchſpielen war mit der Einziehung des Kirchengutes ohnehin viel 

genommen worden; jetzt legte ihnen der Staat eine neue Laſt auf, die nahezu er⸗ 

drückend werden wollte, weßhalb es lange anſtand, bis die Acte der Königin Eli⸗ 

ſabeth zur Ausführung kam. Alles ſuchte ſich zu entziehen. Die Lage der Armen 

läßt ſich denken. Man ſuchte durch Heimathgeſetze nachzuhelfen. Aber es waren 

nur Nothbehelfe. Die jährliche Armenlaſt ſtieg demungeachtet ſchon gegen Ende 

des 17. Jahrh. auf 6—- 900,000 Pf. Sterling; um die Zeit des amerikaniſchen Frei- 

heitskrieges betrug ſie über 2 Millionen; im Anfang unſeres Jahrhunderts über 

4 Millionen, 1813 gar 6,656,106 Pfund bei einer Bevölkerung von 10,505,800 
Seelen; 1818 nahezu 8 Millionen, ſo auch im Jahre 1832. Und wie wurden dieſe 

Summen verwaltet? Die Commiſſion des Parlaments erhob als Hauptmißſtände: 

Unterſchlagung und Verſchleuderung des Armengutes durch die Vertheiler; Beför— 

derung des Müßiggangs und der Ausſchweifung bei den Einen in großem Styl, 
Entmuthigung der beſſern von den Arbeitsfähigen; insbeſondere aber die Zucht 
eines eigenen Standes von Proletariern, welche die communiſtiſche 

Partei verſtärkten und damals ſchon von Zeit zu Zeit in Unruhen ihr Daſein bekun⸗ 

deten. „Hier bezogen die Beſitzer verfallener Häuſer durch die Armenkaſſe noch eine 

Rente von Wohnungen, die ſie ſonſt ſchwerlich hätten vermiethen können; dort hing 

die Kundſchaft einer Schankſtätte von Zuſchüſſen ab, welche Arbeiter zu ihrem Lohne 

aus der Armenkaſſe erhielten. Nur zu allgemein gewöhnten ſich Landwirthe daran, 
daß Arbeiter, deren ſie nicht immer, wohl aber zeitweiſe ſehr dringend bedurften, in 

der Zwiſchenzeit auf öffentliche Koſten gleichſam zu ihrem Gebrauch bereit gehalten 

wurden, ja ſelbſt während ſie bei ihnen beſchäftigt waren, Zuſchüſſe zu ihrem Lohn 

aus der Armenkaſſe empfingen und dafür wohlfeiler zu dingen waren. Auch an 

unmittelbaren Veruntreuungen und Unterſchleifen fehlte es nicht.“ „Schlimmer 

noch als die Höhe der Ausgaben für die Armenpflege, welche ohne eine durchgrei⸗ 

fende Aenderung des befolgten Syſtems ganz unerträglich zu werden drohte, war 
der verderbliche Einfluß, den dasſelbe auf die Begriffe, Sitten und die ganze geiſtige 

Exiſtenz der arbeitenden Klaſſen ausübte. Dieſe wurden daran gewöhnt, die Unter— 

ſtützung aus öffentlichen Mitteln in jedem vorkommenden Nothfall; die Beſchäfti— 
gung von Seiten des Kirchſpiels, wenn es ihnen an Arbeit fehlte; Zuſchüſſe zu 

ihrem Lohn, wenn dieſer unter die für normalmäßig angeſehene Höhe herabſank —, 

als ihnen zuſtehende Rechte anzuſehen, deren Verkürzung ſie widerwillig ertrugen, 

und die fie zur Selbſthülfe geneigt machten. ... Bei Mädchen ſteigerte ſich das 
Unweſen ſo weit, daß ſelbſt Unkeuſchheit ein Mittel für ſie wurde, um Unterſtützung 

zu erhalten.“ „Beſonders nachtheilig war es, daß thätige und unabhängige, d. h. 

nur vom Erwerb ihrer Hände lebende Arbeiter, ſich entmuthigt fühlen mußten, wenn 
ſie ſahen, daß der Trägheit und Sorgloſigkeit ein gleicher, oft ſogar ein höherer 
Lohn zu Theil wurde“; „ja ſie wurden poſitiv benachtheiligt, ſofern das Syſtem der 

Armenzuſchüſſe die Arbeitgeber in die Möglichkeit verſetzte, die Löhne künſtlich herab⸗ 
zudrücken.“ (Kries. a. a. O. S. 15 f.) Die Werkhäuſer erwieſen ſich als wahre 
Höhlen des Laſters, in denen die Jugend in Unwiſſenheit, Faulheit und Laſter, die 

Arbeitskräftigen in üppigem Müßiggang ihr Leben zubrachten, die wirklich Armen 
aber unſäglichem Elend ſich ausgeſetzt ſahen. (Kleinſchrod. a. a. O. S. 99.) 



185 

ſetzgebung beabſichtigten Zweck erfüllt, oder welches nicht neue Uebel her⸗ 

vorgerufen hat, um jene zu vergrößern, auf deren Bekämpfung es ab— 

zielt.“ Und hievon gibt die Reformacte von 1834 ein neues Zeugniß; ja fie 

ſcheint alle bisherigen Proben überbieten zu ſollen. Um nämlich die Armen⸗ 

ſteuer zu ermäßigen und den tüchtigen Arbeitern nicht ferner zu nahe zu 

treten, iſt die polizeiliche Aufſicht verſtärkt, die Zahl der Arbeitshäuſer 

vermehrt und endlich der Staat direct ins Mitleiden gezogen worden, 

wovor bisher der geſunde Sinn der Engländer mit Recht zurückſcheute. 

So iſt nun bereits zum Soeialftaat der Armen neben dem der Beſitzenden 

das Fundament gelegt. Statt des kirchlichen „Staates im Staate“, wie 

die Freimaurer die Kirche tituliren, exiſtirt jetzt eine Armenhierarchie in 

England; eine Centralbehörde in London, deren Präſident mit einem Ge⸗ 

halt von 2000 Pfund und zwei Seeretären von 1500 und 1000 Pfund 

eine ſehr unabhängige Stellung einnimmt, ſteht an der Spitze dieſer 

Socialregierung; ſeine Biſchöfe oder Inſpectoren für die Aufſicht über 

die Localarmenpflege, die gleichfalls mit einem Heere von gut beſoldeten 

Beamten ausgerüſtet iſt, beziehen je 1000 Pfund. Ihre Hauptaufgabe 

bilden Viſitationsreiſen und Berichte an den Centralrath. Dieſe Aemter 

wie auch die ſtädtiſchen Armenpflegen ſind als Vorſtufen für einflußreiche 

Stellungen im freien England ſehr geſucht. Im Jahre 1850 waren neben 

den Armenräthen in 604 Sammtgemeinden und 30 Gemeinden 12,853 

beſoldete Beamte angeſtellt mit einem Einkommen von 548,690 Pfund 

Sterling, thut 6,584,780 fl. rhein. jährlich. Die Geſetzgeber von 1790 hätten 

wohl ihre kühnſten Erwartungen übertroffen geſehen. Konnte die chriſt— 

liche Mildthätigkeit, mit Frere-Orban zu reden“, vollkommener ſäculari⸗ 

ſirt, oder an die bürgerliche Geſellſchaft zurückgegeben werden? Freilich 

ſteigt in vielen der alſo zuſammenregierten, früher autonomen Gemeinden 

mit dem Verluſt des Kirchenvermögens und ſo vieler ehedem beſeſſenen 

geiſtlichen Vortheile die Armenlaſt bis zu 40 Procent ihrer Grundrente, 

und doch nimmt in gleichem Maße die Unzufriedenheit und drohende 

Haltung der ärmeren Claſſen zu und erwächst der Socialregierung am 

1 „Im Jahr 1789 hat man der alten Geſellſchaft den Garaus gemacht. Drei 

weſentliche Stücke, die in den Händen des Klerus waren, ſind ſeitdem der Sorge 

des Staates anheim gefallen, nämlich die Verwaltung der Güter zur Beſtreitung 

des Cultus, der Unterricht und die öffentliche Mildthätigkeit. Dieſe drei Intereſſen, 

früher ein Zubehör des Klerus und der religiöſen Congregationen, ſind jetzt der 
Staatsverwaltung zugefallen.“ Malou und die kirchlichen Angelegenheiten in Belgien. 

Katholik. 1866. Auguſtheft S. 135 ff. 
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Arbeiterſtaat bereits eine gefährliche Concurrenz! Die zeitweiligen Kriſen, 

die durch die Gemeinden nicht mehr zu bewältigen ſind, drängen immer 

mehr zur Staatsunterſtützung. Im Jahre 1858 mußte der vierte Theil der 

Bevölkerung unterſtützt werden; im Jahre 1862, als die Kriſis über die 

Baumwolleninduſtrie hereinbrach, gerieth in den Grafſchaften Lancaſhire 

und Cheſhire der dritte Theil der über 1 Million betragenden Einwohner 

in die höchſte Noth, ſo daß nur durch enorme Anlehen dem Aeußerſten, 

den Zuſchüſſen aus Staatsmitteln, entgangen wurde. 

186. Die Säculariſirung der Geſellſchaft, d. h. die Anwendung der 

atheiſtiſchen Socialdoctrin auf die chriſtliche Geſellſchaft, macht jedenfalls 

die Heilung all dieſer Uebel unmöglich, ja führt, wie die Einſichtsvollen 

allenthalben zugeſtehen, zur Zerſtörung der letzten Reſte von perſönlicher 

Freiheit, von Recht und Ordnung. Die Kirche als die Fortſetzung des 

Erlöſungswerkes iſt eben eine übernatürliche Hülfe nicht bloß für den Einzel⸗ 

nen, ſondern auch für die Familie, die bürgerliche Geſellſchaft und den Staat, 

und dieſes Verhältniß ſteht, wie alle moraliſchen Thatſachen, unter dem 

ewigen Geſetze, das nicht ungeſtraft verletzt wird. Die von Gott beſtellte 

Armenpflegerin iſt die Kirche, und das wirkſamſte, göttlich vorgeſchriebene, 

im Erlöſer vor Augen geſtellte Mittel iſt hier die freiwillige Armuth, iſt 

der Stand der Evangeliſchen Räthe. In ihm iſt das Opfer der Liebe 

im höchſten Grade Wirklichkeit geworden, von ihm geht der ſtärkſte Reiz 

zu gleichen Opfern unter die Reichen, und das höchſte Beſchwichtigungs— 

mittel für die Notharmen aus. Hat der getrennte Staat nicht den Muth, 

zur Staatsklugheit der Römiſchen Kaiſer zurückzukehren, welche unter 

ähnlichen Verhältniſſen die chriſtliche Armenpflege als einen Nothanker 

gegen die ſociale Auflöſung unterſtützten, ſo möge er ſich wenigſtens zur 

Gerechtigkeit ermannen, die von ſeetiſchen Einflüſſen dietirten Geſetze gegen 

die chriſtliche Freiheit abſchaffen und der Charitas wie dem Ordensleben 

ihr Recht ungekränkt belaſſen! 
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Vierter Abſchnitt. 

Das liberale Staatsprincip und die katholifche Glaubenseinheit. 

$ 11. Trennung; Gewiſſensfreiheit und Cultfreiheit. 

(Vergl. mit der Theſe 55 die Sätze aus Quanta cura in n. 52 und 

die Theſen 77— 79.) 

187. Iſt es der Obrigkeit in einem katholiſchen Staate, wie das 

KR. Sardinien es war, erlaubt, ſich auf die „natürlichen Gren- 

zen“ zurückzuziehen oder durch Einführung der Religionsfreiheit 

von der Kirche zu trennen? An dieſe principielle Frage! treten wir 

nunmehr heran. Um über ihre Tragweite uns zu orientiren, gehen wir 

aus von dem Satze der Encyelica Quanta cura. „Ihr wiſſet wohl, 

daß zu dieſer Zeit ſich nicht Wenige finden, welche auf die ſtaatliche Ge— 

meinſchaft das gottloſe und widerſinnige Prineip des joge- 

nannten Naturalismus anwenden.“ In der That, es ſind 

nicht die natürlichen, ſondern die naturaliſtiſchen Grenzen, auf welche die 

Liberalen zurückgehen, es iſt nicht die Freiheit, mit andern Worten, der 

beiden Gewalten gegen einander, welche auf ihrer natürlichen Geſchieden— 

heit beruht und etwas Geſundes, von Gott Gewolltes iſt, ſondern die 

feindſelige Entgegenſetzung. Es iſt der Krieg, geführt im Intereſſe der 

ſtaatlichen Machtſphäre, daher ein ſyſtematiſcher Uebergriff über die von 

Gott gezogenen Grenzen; ein Verhältniß, welches die Eintracht für immer 

beſeitigen und mit der Vernichtung der Kirche enden ſoll. Die Baſis 

iſt ja der Naturalismus, der die übernatürliche Führung des Geſchlechtes 

nicht anerkennt, für welchen es kein göttliches Recht der Kirche, alſo 

ebenſowenig einen Titel für ihre Unabhängigkeit von der ſtaatlichen Ge— 

walt als für den ihrer geiſtlichen Auctorität gibt. Alles bisher Erörterte 

gibt uns den Beweis dafür, daß in der That mit jenen wenigen Worten 

der Encyclica das Weſen der Trennung von Staat und Kirche ge— 

zeichnet iſt. 

188. Im normalen Verhältniß der beiden Gewalten, wie es da 

geordnet iſt, wo das Licht des Glaubens ſeine Herrſchaft in einer Nation 

noch behauptet, ſind nicht bloß die Unterthanen, ſondern auch die obrig— 

keitlichen Perſonen Mitglieder der Kirche; nicht bloß das private, ſondern 

auch das öffentliche Leben iſt vom chriſtlichen Geſetze als unverbrüchlicher 

1 Vergl. $ 6. n. 107. 
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Norm beherrſcht, von jenem Geſetze, deſſen Auslegung und Hut dem 
Lehramt der Kirche anvertraut iſt. Wie nun der Einzelne im Allge⸗ 
meinen auf drei Stufen ſich dieſer Herrſchaft des chriſtlichen Geiſtes ent— 
ziehen kann, ſo auch die oberſte Gewalt in einem Gemeinweſen. Das 
erſte Stadium der Abſonderung würde mit dem Ausſcheiden aus der 
äußeren kirchlichen Lebensgemeinſchaft, ſei es durch Unbotmäßigkeit gegen 

die geiſtlichen Vorſteher, ſei es durch Abbrechen des Verkehrs mit den 

Gläubigen beſchritten. Dieſe Geſtalt der Trennung tritt im Schisma 

auf; es iſt im kirchlichen Leben, was Aufruhr und Landesverrath im 
Politiſchen iſt. Geht auch die innerliche Einheit des Glaubens, wie es 

gewöhnlich ſich entwickelt, durch hartnäckiges Ergreifen und Feſthalten 
einer von der Lehrgewalt verworfenen Meinung verloren, ſo haben wir 
die Häreſie, jene Geſtalt der Trennung, welcher im bürgerlichen Leben 

der Umſturz der politiſchen Ordnung durch neue Theorieen über die 

Staatsgewalt einigermaßen ähnlich iſt. Wird endlich dem Glauben ſelber 

mit der Läugnung der Gottheit Chriſti der Abſchied gegeben, ſo hätten 

wir die Apoſtaſie, welcher wir den communiſtiſchen Radicalismus, der 

alle Rechtsordnung über den Haufen wirft, zur Parallele geben können. 

Denken wir uns nunmehr, ein ſolcher erſt individuelle Verſuch erweitere 

ſich zur Tendenz einer Partei, welche ſich der oberſten Gewalt irgendwie 

zu bemächtigen wiſſe, fei es durch Beſeitigung der katholiſchen Social— 

auctorität, ſei es durch Vergleiche mit ihren Trägern: ſo haben wir die 

Trennung des Staates von der Kirche als ein mehr oder weniger voll— 

endetes Factum. Das Unternehmen des Photius im Morgenlande, 

Heinrich's VIII. im Abendlande bietet uns ein Beiſpiel der Trennung auf 

der erſten Stufe; die zweite iſt erkennbar in der kirchlichen Haltung der 

Königin Eliſabeth und ihrer Geſinnungsverwandten auf dem Continente; 

die Levellers in England und die Jakobiner in Frankreich, denen ſich 

Mazzini mit Anhang aus der neueſten Zeit zugeſellen, zeigen die Tren⸗ 

nung auf dem Gipfel ihrer Entwicklung. 

189. Einen andern Ausgangspunkt der Bewegung mit dem gleichen 

Endreſultate ſtellte uns Lamennais vor Augen, indem er der Kirche zu— 

muthete, den kirchenfeindlichen Regierungen, welche die göttliche Stiftung 

der Kirche läugnen, mit gleicher Münze zu bezahlen und die beſtehende 

Staatsordnung mit politiſchen Parteien in ihr auf gleichem Fuße zu behan⸗ 

deln. Es ſollte ſich alſo, um die Forderung in die einfachſte Formel zu 

faſſen, die Kirche vom Staate trennen, als ob es der Kirche frei ſtünde, die 

göttlichen Vorſchriften über den Gehorſam gegen die rechtmäßige Obrig— 
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keit zu lehren oder nicht. Nunmehr iſt es auch möglich, einen neueren 

Ausdruck für die Trennung von Staat und Kirche, der gewiſſermaßen 

die beiden Seiten zuſammenfaßt, zu würdigen: die freie Kirche im 

freien Staate. Die Freiheit einer Perſon beſteht nach den Liberalen 

zuletzt darin, daß Jeder eigentlich nur ſich ſelber gehorcht, ſoferne Obrig— 

keit und Geſetz nur Erzeugniſſe des fon. allgemeinen Willens d. h. von 

der Freiheit der Unterthanen geſetzt ſein ſollen, alſo auch nur ſo lange, 

als ſie dieſes ſind, auf den Gehorſam der Unterthanen Anſpruch machen 

können 1. Mit einer ſolchen Freiheit iſt die Unterwerfung unter das. gel- 

tende Recht, als Ausdruck des göttlichen Willens, unter die Obrigkeit 

als Stellvertreterin Gottes unvereinbar. Indem alſo der Kirche die 

Freiheit im Staate von den Liberalen angeboten wird, ſinnt man ihr 

einen Bund mit der Revolution an, als ob dieſe mit der Freiheit Eins 
und dasſelbe wäre. Die Kirche ſoll auf Seite der Liberalen tretend den 

Staat nur als eine menſchliche Anſtalt ohne alle Grundlage im Willen 

Gottes behandeln. Zum Entgelt hiefür ſoll dem Staate dasſelbe Recht 

gegen die Kirche zuſtehen; es ſoll ihm mit andern Worten geſtattet ſein, 

die Kirche, unter Abſehen von deren göttlichem Rechte, als eine bloß natürliche 

Religionsgeſellſchaft, als einen freiwilligen Verein zu behandeln und die 

volle Autonomie des Individuums in Sachen des Glaubens zu proclamiren. 

Eine ſolche Ausſöhnung zwiſchen Kirche und Liberalismus wäre aber, wie 

leicht zu erkennen iſt, nicht mehr die Freiheit der Kirche im freien Staate, 

ſondern die vollkommene Unterwerfung der Kirche unter die Revolution, 

der eigene Verzicht, wie auf die Grundſätze ſo auf das Verfaſſungsrecht. 

190. So wenig die Kirche auf die Forderung der Trennung ein— 

gehen kann, ſo wenig darf eine katholiſche Obrigkeit dieſelbe erheben. 

Eine ſolche Obrigkeit anerkennt in der Kirche die untrügliche Auslegerin des 

Wortes Gottes. Die Kirche nun aber kann Niemanden erlauben, den 

Glauben an dieſes, wovon das Heil abhängt, dahingeſtellt ſein zu laſſen, 

oder ihren Gliedern frei zu geben, wie die Liberalen von der weltlichen 

Gewalt fordern. Die Kirche hat von Chriſtus Selber mit der Sendung, 

welche Er Seinen Apoſteln ertheilte, eine Gewalt über das Gewiſſen 

ihrer Angehörigen empfangen; der Verzicht auf dieſe Gewalt wäre wie 

ein moraliſcher Selbſtmord, ſo ein Treubruch gegen ihr göttliches 

Haupt. Die Liberalen behaupten, die Freiheit, zu glauben oder nicht, 

ſei ein unveräußerliches Menſchenrecht, alſo auch nach der Promulgation 

1 Guizot. Trois generations. Paris. Michel Levy. 1863. p. 30 sqq. 
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des Geſetzes Chriſti und für die Glieder der Kirche vorhanden. Sie 

muthen alſo Katholiken, als welche die Träger der obrigkeitlichen Gewalt 

vorausgeſetzt ſind, zu, ſich zu einem Princip zu bekennen, das mit der 

Lehre und dem göttlichen Rechte ihrer Kirche im directen Widerſpruch 

ſteht. Dieſes kann die Kirche keinem ihrer Glieder geſtatten, alſo auch nicht 

der weltlichen Obrigkeit in einem katholiſchen Staate. Es vereinigt ſich 

aber mit dieſer aus dem Glauben an die göttliche Sendung der Kirche 

geſchöpften Rückſicht noch eine andere, welche dem Staate ſelber ent⸗ 

nommen iſt. Die liberale Lehre taſtet die göttliche Grundlage der ſtaat⸗ 

lichen Ordnung an. Dieſes geſchieht offen und unumwunden von jener 

entwickeltſten Form des Liberalismus, mit welcher wir es hier zu thun 

haben. Daß es aber auch von den gemäßigteren Formen des Liberalismus 

gelte, welche der Indifferenz gegen die religiöfe Grundlage des Staates 

gewiſſe Schranken ziehen, ſei es die des Naturgeſetzes oder eines vagen 

allgemeinen Chriſtenglaubens, dürfte ſchon daraus hervorgehen, daß dieſe 

halben Liberalen ſich gegen die volle Anwendung ihres Prineips nicht 

zu halten vermögen. Im katholiſchen Staate wird eben damit der öffent⸗ 

lichen Ordnung die religiöſe Grundlage entzogen, daß die Religion, wie 

fie als Offenbarung der katholiſchen Kirche anvertraut iſt, für die ſtaat— 

lichen Pflichten gegen Gott nicht mehr maßgebend ſein ſoll. 

191. Bevor wir die einzelnen Seiten des liberalen Grundſatzes in 

Augenſchein nehmen, noch ein Blick auf die Theſe 54. In dieſer wird 

vom Monarchen, obwohl vorausgeſetzt iſt, daß derſelbe perſönlich in der 

Kirche ſtehe, gelehrt, als Staatsoberhaupt ſtehe er der Kirche frei gegen— 

über, trete gleichſam aus ihr heraus, ja nehme in Diseiplinarfragen 

eine Stellung über ihr ein. Dehnt man dieſes im Geiſte der Anhänger 

Rouſſeau's auf das allgemeine Staatsbürgerthum aus, ſo gewinnt man 

den tieferen Sinn der 55. Theſe. Hiernach werden die Staatsbürger 

als ſolche, wenn ſie auch Mitglieder der katholiſchen Kirche ſind, völlig 

frei von der Kirche und haben ſich in ihrer ſtaatsbürgerlichen Stellung 

gar nicht um dieſe zu kümmern. Das Correlat dieſer falſchen und unna= 

türlichen Scheidung wäre, daß ſie in der Kirche völlig frei und unab— 

hängig vom Staate werden, in dem Sinne, daß ſie es mit ihren Pflichten 

gegen dieſen halten können, wie ſie wollen. Es bedarf keines langen 

Nachdenkens, um zu erkennen, daß das Eine, wie das Andere falſch iſt. 

Das katholiſche Gewiſſen iſt nicht in zwei Hälften geſpalten. Es iſt 

der Kirche nicht gleichgiltig, wie die ſtaatsbürgerlichen Pflichten erfüllt 

werden; und umgekehrt wäre es ſchlecht mit dem Staatswohle beſtellt, 
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wenn die Staatsbürger nicht als ſolche fih von den Vorſchriften ihres 

Glaubens leiten ließen. Wie daher die Kirche die chriſtlichen Monarchen 

warnt, daß fie ſich nicht vom Reize einer falſchen und unnatürlichen 

Unabhängigkeit auf die glatte Bahn der Revolution verlocken Taffen ', 

in gleicher Weiſe muß man den Staatsbürgern zu bedenken geben, daß 

die ihnen angebotene Freiheit von der Kirche ein Trug ſei, unter welchem 

ſich die Knechtſchaft unter der liberalen Partei verhülle. 

192. So viel über das Princip der Trennung im Allgemeinen. 

Geht man auf ſeine conerete Geſtaltung ein, ſo prägt es in dreifacher 

Richtung ſeine Eigenthümlichkeit aus. Im chriſtlichen Staat iſt erſtens 

die geſammte Politik von der durch den Glauben erleuchteten Vernunft 

geleitet; die Conſtituirung der Gewalten, die Geſetzgebung, die Verwaltung, 

die Einrichtung des öffentlichen Dienſtes geht überall von der Grundlage aus, 

daß die Offenbarung, ſo wie ſie in der Kirche hinterlegt und von ihr aus— 

gelegt ift, unantaſtbare göttliche Wahrheit iſt. Das liberale Staatsprincip 

(vergl. Theſen 56. 57) ſtellt dem die Forderung entgegen, „daß die menſch— 

liche Geſellſchaft eingerichtet und regiert werde ohne alle Rückſichtsnahme auf 

die Religion, als ob dieſe nicht vorhanden wäre, oder wenigſtens ohne 

einen Unterſchied zwiſchen der wahren und den falſchen Religionen zu 

machen.“ Hiemit ſind zwei Phaſen in der Anwendung des liberalen 

Princips angedeutet. Eine Erläuterung zu der zweiten gemäßigteren 

Form bietet Bluntſchli, wenn er ſagt: „das moderne Staatsbewußtſein 

iſt endlich darüber“ (wie ſich der Staat der religiöſen Grundlage gegen— 

über zu verhalten habe) „klarer geworden, als irgend eine frühere Welt— 

periode.“ Er will ſodann Chriſtus die Ehre erweiſen, daß derſelbe im 

Gegenſatz zur Synagoge und zum Römiſchen Rechte das liberale Princip 

von der Scheidung der beiden Gebiete am früheſten erkannt habe. Das 

Mittelalter ſoll in den alten Irrthum zurückgeſunken ſein, ſo daß es 

den Mahomedanern vorbehalten blieb, dem chriſtlichen Gedanken zu einer 

Darſtellung in ſeiner ganzen Reinheit zu verhelfen, oder „die Politik 

unabhängig von der Religion zu verſtehen“. Nach ſolchem Muſter haben 

dann die Liberalen den „ſelbſtbewußten Staat“ in den chriſtlichen Län⸗ 

dern zur Reife gebracht. Seitdem begreift „die neuere Zeit endlich die 

beiden Hauptzüge: die Religion iſt unabhängig von der Politik, die Politik 

iſt unabhängig von der Religion“ ?. Wollen die Liberalen ſich auf Seite 

1 Der Staat auf chriſtlicher Grundlage von Clemens Graf Brandis. Negens- 

burg. J. Manz. 1860. S. 93 f. 
2 Deutſches Staatswörterbuch. Stuttgart. 1864. VIII. S. 580 f. 
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Mahomets ſchlagen, fo ift das ihre Sache. Daß die Politik ſich nicht 

vom Naturgeſetz emaneipiren kann; daß das Evangelium und der Decalog 

dieſes Geſetz richtiger auslegen, als der Koran, und daß eine katholiſche 

Obrigkeit von dieſer Auslegung in ihrem Thun und Handeln nicht Um⸗ 

gang nehmen kann, bleiben für uns unumſtößliche Wahrheiten. Nach 

den vorangeſchickten Entwicklungen in der IX. Broſchüre, wie oben im 

Erſten Theile und im Erſten Abſchnitte unſeres Zweiten Theils, brauchen 

wir nicht länger hiebei zu verweilen. 

193. Wenn der chriſtliche Staat zweitens ſich verpflichtet erkennt, 

die Religion um ihrer ſelbſt willen als eine göttliche Sache wie als ein 

höheres Gut der Unterthanen zu ſchützen und der kirchlichen Auctorität 

als einer göttlich beglaubigten Gewalt ſeinen Arm zu leihen, ſo will der 

vollendete Macchiavellismus der Neuern die Religion nur mehr als ein 

Mittel der Politik gelten laſſen, und ihr auch nur inſoweit, als es ſeinen 

politiſchen Geſichtspunkten entſpricht, ſeinen Schutz zuwenden. Es ſoll 

nicht weiter die Rede ſein von einer der Staatsgewalt durch ihren Urheber 

auferlegten Pflicht, die katholiſche Religion gegen Störungen jeder Art, 

gegen Schisma und Häreſie zu vertheidigen und das Anſehen der Kirche 

und ihrer göttlichen Sendung durch den weltlichen Arm aufrecht zu 

halten. Wie ſehr dieſe Auffaſſung von der Aufgabe der chriſtlichen 

Staatsgewalt, allen vorangegangenen Jahrhunderten, der Lehre der Väter 

und der Concilien 1, wie der Uebung chriſtlicher Fürſten widerſpreche, iſt 

überflüſſig hervorzuheben. „Im Widerſpruche mit der hl. Schrift, der 

Lehre der Kirche und der hl. Väter behaupten ſie: der beſte Zuſtand der 

Geſellſchaft ſei der, in welchem der Regierungsgewalt nur ſoweit die 

Pflicht zuerkannt wird, mit geſetzlich beſtimmten Strafen die Verletzer 

der katholiſchen Religion im Zaume zu halten, als es die öffentliche 

Sicherheit verlangt“ ?. Es iſt der Standpunkt des Territorialſyſtems, 

herübergenommen in die „Erklärung der Menſchenrechte“ 3. Für beide 

iſt der höchſte Geſichtspunkt beim Schutze der Religion der bürgerliche 

Frieden unter den in religiöſer Hinſicht geſchiedenen Staatsbürgern. 

Während aber die früheren Geſtalten dieſes falſchen Prineips die unum— 

ſchränkte Freiheit der Staatsgewalt über die Gewiſſen als Ziel ver- 

1 Vergl. Conc. Trid. S. XXIV. c. 8. de ref. und S. VII. c. 14. de Bapt. 
mit S. Leo. Ep. 15. ad Turribium. Opp. I, 960. Ep. 156 ad Leonem Augu- 
stum I. 1323. — P. Schneemann in VII. L. St. n. 36. 

2 Pius IX. in Quanta cura. 
3 S. oben n. 29. 
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folgten, iſt es bei den Liberalen auf die ſchrankenloſe Ungebundenheit des 

Individuums abgeſehen. Die Religion iſt dieſen letztern nur mehr per⸗ 

ſönliche Angelegenheit; wird ſie geſchützt, ſo iſt eigentlich die perſönliche 

Freiheit, zu meinen, was beliebt, vom Staate berückſichtigt. Die Ge 

mäßigteren unter den Liberalen ziehen hier allerdings gewiſſe Grenzen 

gegen die Meinungsfreiheit, aber am Princip des Indifferentismus halten 

ſie feſt. Der moderne Staat, ſagt Bluntſchli, iſt „chriſtlich“, nicht „eon— 

feſſionell“, und „erkennt und ordnet von ſich aus nach ſtaatlichen Prin- 

eipien die Rechte der Individuen, wie der kirchlichen Gemeinſchaft“ !. 

Oder wie er das Bekenntniß an einer andern Stelle formulirt: „Ich bin 

weder katholiſch noch proteſtantiſch. Die confeſſionellen Parteien kümmern 

mich nicht, wenn ſie nur die Geſetze des Staates achten. Die Politik, 

nicht die Religion, iſt der Geiſt meiner Wirkſamkeit. Katholiken wie 

Proteſtanten und ſelbſt Andersgläubige ſind mir gerecht, wenn ſie nur 

treue Staatsbürger ſind, und ich ſtelle mich freundlich zu den verſchie— 

denen religiöſen Gemeinſchaften, inſoferne ſie mein politiſches Leben 

nicht verletzen“. Wir unterſuchen hier keineswegs, ob nicht unter ge— 

wiſſen Verhältniſſen dieſe Indifferenz politiſche Nothwendigkeit werden 

könne; es wird unten noch weiter davon die Rede ſein. Hier handelt 

es ſich um die prineipielle Berechtigung des liberalen Standpunktes 

und die Frage, ob eine katholiſche Obrigkeit ſich zu dem Grundſatze be— 

kennen dürfe. Dieſes läugnen wir. 

194. Göthe ſagt irgendwo, wie hoch der Menſch wähnen möge, 

ſich zum Himmel zu erheben, in Wahrheit bleibe ſein Antlitz allezeit der Erde 

zugeneigt. Als Heide hat er die Sache nicht beſſer verſtanden; die über- 

natürliche Erhöhung des menſchlichen Willens iſt den Ungläubigen ein 

böhmiſches Dorf. Aber der Ausſpruch iſt vollkommen zutreffend für die 

liberale „Hochachtung“ gegen die Religion und die Würdigung der Kirche. 

Denn wie devot auch die Verſicherungen dieſer Politik lauten, in Wahr- 

heit bleibt das Antlitz der Liberalen allezeit von der Religion abgewendet, 

und alle Verbeugungen ſchlagen darum naturnothwendig in das Gegen- 

theil von Verehrung aus. Die liberale Politik conſervirt immer nur, 

wie man nicht unrichtig geſagt hat, die „unendliche Gleichgiltigkeit“ gegen 

die Religion. Darin liegt aber unſeres Dafürhaltens der Hauptgrund 

für die Verwerflichkeit des liberalen Princips. Die Religion iſt nun 

1 Allgemeines Staatsrecht. II, 301. 329. 

2 A. a. O. II, 308. 
Encye lica XII. 13 
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einmal wefentlih für die zeitliche Wohlfahrt des Staates für fih, wie 

ſeiner Bürger; die liberale Politik zerſtört mit innerer Nothwendigkeit 

das Anſehen der Religion, ſie iſt alſo verwerflich und dies umſomehr, als 

es Aufgabe gerade der Staatsregierung iſt, die zeitliche Wohlfahrt zu für- 

dern. Es bedarf auch nur kurzer Ueberlegung, von der Lehre der Ge— 

ſchichte ganz abgeſehen, daß in katholiſchen Staaten dieſes Werk der 

Zerſtörung mit jedem Weichen von den katholiſchen Grundſätzen beginnt. 

Was kann man hiegegen einwenden? Man ſagt wohl, es ſei entwür⸗ 

digend für die Staatsgewalt als Gehülfe der kirchlichen Auetorität zu 

figuriren. Aber iſt es denn herabwürdigend, dem nächſten beſten armen 

Bürger zu ſeinem Rechte zu verhelfen? Und doch kommen hiebei ge— 

meinhin lange nicht fo hohe Intereſſen ins Spiel, als wenn der welt- 

liche Arm von der Kirche angerufen wird. Das Recht iſt etwas Er— 

habenes, Göttliches, ſein Schutz an ſich ſelber die ehrendſte Aufgabe für 

die Staatsgewalt. Aber, ſagt man, die ſtaatliche Ordnung hat es mit 

dem Natürlichen, nicht wie die Kirche mit dem Uebernatürlichen zu thun. 

Das läuft im Allgemeinen auf die doctrinäre Scheidung der beiden 

Gebiete hinaus, die vor dem Leben keine Berechtigung hat 1. Damit 

daß die Kirche in ihren Mitteln und ihrem Ziele geiſtlich iſt, wird ſie 

nicht unfähig, Rechte in der Geſellſchaft zu erwerben und eben damit 

den Anſpruch auf den ſtaatlichen Schutz derſelben. Im katholiſchen Staate 

ſind die Bürger Gläubige und der Staat ſchützt ſie nicht allein in ihrem 

bürgerlichen, ſondern auch religiöſen Rechte, er ſchützt alſo auch die religiöfe 

Auctorität nach Maßgabe des katholiſchen Gewiſſens. Auf andere Ein- 

würfe, fo weit fie nicht beſſer der dritten Seite an der Trennung vor- 

behalten bleiben, hat ſchon der h. Auguſtinus geantwortet. 

195. Die Donatiſten nahmen es den Katholiken übel, als dieſe den 

kaiſerlichen Schutz gegen ihre Bedränger anriefen. Als ſie ſelber, die 

Donatiſten nämlich, ſchon zuvor, nach ihrer Niederlage vor dem biſchöf— 

lichen Gerichte, an den Kaiſer appellirten, war dieſes ganz in der Ord— 

nung geweſen. Gegen die Katholiken, welche nicht gegen ein rechtmäßi— 

ges kirchliches Urtheil, ſondern gegen notoriſche Friedensſtörung ein Gleiches 

thaten, wurde auf die Urkirche verwieſen. „Die Apoſtel“, ſagten die 

Donatiſten, „haben nicht ſo gehandelt.“ „Der Glaube iſt eine freie 

Sache“; „Chriſtus hat Niemand gezwungen.“ Damals, antwortet der 

heil. Auguſtin, waren andere Zeiten. Als aber die Könige dem Herrn 

1 Vergl. oben. III. § 9 n. 159. 
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mit Furcht dienten, beftraften fie die Uebertretung der göttlichen Gebote; 

eben darin bethätigt ſich die Furcht des Herrn Seitens der Obrigkeiten. 

Die Könige haben öffentliche Verbrechen gegen die Sittlichkeit zu ahn— 

den, alſo auch gegen die Religion. — Es wäre freilich beſſer, die Men⸗ 

ſchen durch ihren freien Willen auf dem Wege des Heils zu erhalten, 

aber Viele bedürfen auch des äußeren Zwanges. — Hat nicht Chriſtus 

Selber beim heil. Apoſtel Paulus, als Er ihn bekehren wollte, dieſes 

Mittel angewendet?! 

195. Damit ſind wir ganz von ſelber zur eigentlichen Spitze der 

Trennung, zum Princip der Gewiſſensfreiheit geführt. Das höchſte Ziel 

des vom Glauben apoſtaſirten Staates, wenn der Ausdruck geſtattet iſt, 

beſteht in der Geltendmachung der von Gott abgelösten Natur, während 
der chriſtliche Staat nur die von Gott erhöhte und durch die Heilsanſtalt 

geleitete menſchliche Freiheit, als die Vollendung menſchlichen Strebens 

anerkennt. Wie der erſtere folgerichtig die natürliche individuelle Ver— 

nunft in ihre volle Autonomie einſetzt, ſo hingegen wird der chriſtliche 

Staat in der Autonomie der verderbten Natur das Prineip des Abfalls 

von der übernatürlichen Ordnung verfolgen. Im natürlichen Bereich iſt 

allerdings die durch Auctorität erzogene individuelle Einſicht das Herr— 

ſchende, weil zuhöchſt Entſcheidende. Aber der Menſch iſt zum übernatür— 

lichen Ziele geordnet, und um in das Himmelreich einzugehen, muß er 

den Kindern gleich werden, wie das Evangelium ſagt. Hier, auf geift- 

lichem Gebiet, bleibt die Kirche mütterliche Führerin, bis Gott ſelber den 

Menſchen vollkommen erleuchtet. Hier iſt das Sichſelbervertrauen der 

Anfang nicht der Erkenntniß, ſondern der Blindheit. Und Blindheit, 

oder vielmehr, wie die Encyclica Quanta cura mit Gregor XVI. ſagt, 

Wahnſinn iſt es, in Sachen des Heils die unbeſchränkte Autonomie oder 

Freiheit der Vernunft zu proclamiren und folgerichtig jede kirchliche und 

ſtaatliche Aufſicht über die Aeußerung dieſer oberſten Gebieterin zu ver— 

werfen. Dieſe Autonomie, angeblich ein unveräußerliches natürliches 

Recht des Menſchen?, iſt den Liberalen etwas ſo feſt Stehendes, daß ſie 

dieſelbe geradezu auf die Offenbarung ſelber zurückführen und als ein 

eminent chriſtliches Princip behandeln. Freilich in ihrer Art mit einer 

Vagheit und Unbeſtimmtheit, daß man kaum recht in's Klare kommen 

1 Ep. 185 an Bonifacius cp. 2 n. 6. — cp. 5 n. 19 sqq. Vergleiche Ep. 93 

an Vincentius. Bei Migne S. Aug. II. col. 792 sqq. und II. col. 321 sqq. 

2 Art. 11 der Erklärung der Menſchenrechte von 1791. Siehe die V. St. a. 
M. L. S. 30. Vergl. Oben n. 30 ff. 

13 * 
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kann, was fie eigentlich damit meinen. Hören wir Dr. Bluntſchli, fo 

ſind aus den chriſtlichen Urthatſachen zwei Fundamentalſätze den Chriſten 

offenbar geworden: „1) Die Religion iſt, wie nicht das Product des 

Staates, fo auch in ihrem Weſen vom Staate unabhängig. 2) Die 

Religion erfüllt das Individuum mit göttlichem Geiſte und verbindet 

die unſterbliche Seele mit Gott. Sie iſt daher überall kein Verhältniß 

des menſchlichen Rechts, ſondern gehört weſentlich dem ewigen und geiſti⸗ 

gen Reiche an, von dem Chriſtus geſagt: Es iſt nicht von dieſer Welt ... 

Auf dem zweiten Satze ruht das Prineip der ſogenannten individuellen 

Gewiſſensfreiheit“ 1. Dieſe wäre alſo mit der unſichtbaren Kirche der 

Rationaliſten von Chriſtus ſelber proclamirt. Religion iſt nämlich für 

Bluntſchli im Unterſchiede zur Kirche als des „ſichtbaren Organismus 

der Gemeinſchaft“, ihrem Weſen nach „unſichtbare Einigung der menfch- 

lichen Seele mit Gott und Erfüllung derſelben durch Gott“ 2. Man 

muß nun freilich ſogleich bemerken, daß die chriſtliche Offenbarung ſehr 

dürftig ausgefallen ift, wenn fie nicht mehr als dieſe deiſtiſchen Princi- 

pien, zu denen ſich auch ein Mahomedaner und ein Neuplatoniker be⸗ 

kennen kann, zu Tage gefördert hat. Daß das Geſetz von Gott komme, 

wußte ſchon der Jude, und ſelbſt der fromme Heide glaubte etwas Aehn⸗ 

liches, indem er eher den Staat als ein Product der Götter faßte, als 

umgekehrt. Die Chriſten erkennen aber in der That viel mehr, als all' 

das; namentlich, daß die Kirche von Gott ſei, geſtiftet durch den heiligen 

Geiſt, dem ſie auch die Einſetzung der kirchlichen Vorſteher zuſchreiben, 

ſowie daß die Kirche eine Säule und Grundfeſte der Wahrheit ſei. 

„Einen häretiſchen Menſchen meide“, ſchreibt der Apoſtel; „wer euch eine 

andere Lehre verkündet, der ſei verflucht“, an einer andern Stelle; „wer 

euch hört, der hört Mich“, ſagt Chriſtus Selber. „Wer die Kirche nicht 

hört, der ſei euch wie ein Heide und Zöllner.“ Das begründet doch 

ein Recht, wenn auch kein menſchliches, für die Apoſtel und ihre Nach⸗ 
folger, die Biſchöfe? nicht ein vages, geträumtes, ſondern durch die ganze 

Geſchichte der Kirche hin, von Anfang an energiſch geübtes? Alſo von 
der individuellen Gewiſſensfreiheit im Sinne der Gegner iſt im hiſtori⸗ 

ſchen Chriſtenthum nichts zu ſpüren. Die Kirche aber ſieht heute noch 
im Grundſatz der Gewiſſensfreiheit einen totalen Abfall von der Reli- 

gion zum Indifferentismus, wie die Verurtheilung von Lamennais durch 

1 Allgem. Staatsrecht. II, 252. 253. 
2 A. a. D. . 0. 
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Gregor XVI. beweist, welche die übrigen liberalen Prineipien einschließt !. 

Sie läßt ſich in ihrem Urtheil durch die glänzenden Anerbietungen der Li— 

beralen nicht irre leiten. Die Revolution bleibt dieſelbe, ob ſie ſich in das 

Gewand des Eifers für ein theokratiſches Weltreich kleide, oder die Maske 

abwerfend den Umſturz aller legitimen Gewalt in einer Univerſalrepublik 

anſtrebe. 

196. Suchen wir, um etwas tiefer einzudringen, zuvor die verſchie— 

denen Bedeutungen der hier in Frage kommenden Ausdrücke zu würdigen. 

Taparelli unterſcheidet? eine Freiheit im Willen (die natürliche Freiheit, 

der das innere Geſetz gegenüberſteht) von der äußern Freiheit des In— 

dividuums oder des moraliſchen Körpers in der Geſellſchaft. Ihm zus 

folge beſteht das Weſen der Freiheit überhaupt in der Autonomie oder 

Selbſtleitung. Eine andere Unterſcheidung wäre, wenn der phyſiſchen 

(Wahlfreiheit) die moraliſche (unter der Vernunftherrſchaft) und die ſo— 

ciale (unter der Geltung des Rechtes) zur Seite geſtellt würde. Im 

zweiten Falle wäre an der Freiheit vornämlich das negative Element, 

der Ausſchluß deſſen, was der Selbſtbeſtimmung Hemmniß bereitet (Zwang; 

Leidenſchaft; fremde Willkür), in's Auge gefaßt. Bei der erſten Ein— 

theilung aber tritt die poſitive Seite in den Vordergrund. Die De— 

finition des Römiſchen Rechtes? hat offenbar das äußere Wirken des 

Willens vor Augen, als deſſen Schranken ſie die phyſiſche Macht und 

das Recht in Betracht zieht. Sofern in dieſem Rechte das Naturrecht 

Jus gentium) inbegriffen iſt, kann man die ebengenannte Definition von 

1 S. oben n. 53. 54. — „Atque ex hoc putidissimo indifferentismi fonte 
absurda illa fluit ac erronea sententia, seu potius deliramentum, asseren- 

dam esse ac vindicandam cuilibet „libertatem conscientiae“. Cui quidem 

pestilentissimo errori viam sternit plena illa, atque immoderata libertas 

opinionum, quae in sacrae ac civilis rei labem late grassatur, dictantibus 
per summam impudentiam nonnullis, aliquid ex ea commodi in religionem pro- 

manare. ... Huc spectat deterrima illa, ac nunquam satis execranda et de- 

testabilis libertas artis librariae ad scripta quaelibet edenda in vulgus, quam 

tanto vitio audent nonnulli efflagitare ac promovere .. . Cum autem circum- 
latis in vulgus scriptis doctrinas quasdam promulgari acceperimus, quibus 

debita erga principes fides atque submissio labefactatur. ... cavendum maxime 
erit, ne populi inde decepti a recti semita abducantur ... Neque laetiora 

et religioni et principatui ominari possemus ex eorum votis, qui Ecclesiam 

a regno separari, mutuamque imperii cum sacerdotio concordiam abrumpi 

discupiunt.“ Recueil. p. 162 ff. 
2 A. a. O. § 617 f. 
3 Naturalis facultas ejus, quod cuique facere libet, nisi si quid vi aut 

jure prohibetur. Florent. de statu hom. J, 5. 
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der Freiheit als dem Correlate der Ordnung noch heute muſtergiltig 

nennen. Die Uebertragung vom äußeren Socialgebiet, dem ſie entnommen 

iſt, auf die innere ſittliche Sphäre ergibt ſich von ſelber. Durch die 

übernatürliche Ordnung ſodann iſt nicht allein die Wirkungs-Sphäre des 

Willens erweitert, ſondern auch ein tieferer Einblick in die innere Natur 

dieſes Vermögens geftattet worden. Seitdem wird mit Recht von der 

geiſtigen Wurzel der Freiheit (der inneren Wahlfreiheit) als der Grund⸗ 

lage ausgegangen. — Betrachte ich dieſe Wahlfreiheit in den Grenzen 

der Ordnung, alſo nach einer neuen Seite, ſo kann ich hier die allgemeine 

ſittliche Weltordnung, oder auch die äußere, natürliche oder übernatürliche 

Ordnung in's Auge faſſen. Im erſten Falle ergibt ſich die innere na⸗ 

türliche Freiheit des Menſchen, im zweiten die äußere ſociale, und zwar 

perſönliche, bürgerliche, politiſche und kirchliche Freiheit. Die letztere 

Gliederung beruht darauf, daß ich entweder bei der dem Individuum 

als ſolchem zukommenden Freiheit ſtehen bleibe, oder den Menſchen als 

Glied der bürgerlichen, politiſchen, kirchlichen Geſellſchaft nehme. 

198. Suchen wir nun die Stelle auf, welche die Gewiſſensfreiheit 

einnimmt, ſo erſcheint ſie auf den erſten Blick als etwas, was dem in⸗ 

neren Gebiete angehört; und gleichwohl behaupten wir, daß ihre eigent— 

liche Bedeutung die ſociale Seite an ihr iſt, oder daß ſie ſich auf die 

äußere Wirkungsſphäre des Willens bezieht. Gemeinhin verſteht man 

darunter die durch das natürliche Recht dem Menſchen bewilligte per— 

ſönliche Befugniß, nach der eigenen Vernunfteinſicht, unabhängig von 

fremder Einmiſchung, ſeine Handlungen zu beſtimmen. In ſich ſelber iſt 

das Gewiſſen fo wenig frei, als die Vernunft, deren Act es iſt. Je ge— 

ſetzmäßiger es iſt, deſto richtiger iſt es. Der Menſch iſt aber innerlich 

wahlfrei, ſich der erkannten Wahrheit zu unterwerfen oder nicht; und 

dieſer rein innere Gebrauch der Freiheit entzieht ſich dem menſchlichen 

Richter. Das ewige Geſetz geſtattet jedoch dem Menſchen keine Freiheit 

der Wahrheit entgegen, wenn es auch die innerlichen Acte als ſolche nicht 

unter den menſchlichen Richter ſtellt. Er hat kein Recht, ſich fein Ges 

wiſſen nach Belieben zu bilden. Wollte man nun ſagen: Gewiſſensfrei⸗ 

heit ſei nichts anderes, als die Freiheit vom menſchlichen Richter für die 

inneren Acte, ſo wäre ſie ein natürliches Recht, das ſich von ſelber ver— 

ſtände. De internis non judicat praetor. Allein die Gewiſſensfreiheit 

beſagt viel mehr, ſo wie ſie gemeinhin verſtanden wird. Sie iſt ein für 

das Socialleben geltend gemachtes Recht, nach eigener Vernunfteinſicht 

in ſeinen Handlungen ſich zu richten. Wie weit geht nun dieſes Recht? 



199 

Wir bemerken hiezu: das natürliche Recht entſcheidet nicht darüber, 

wie die Vernunfteinſicht zu Stande kommt; es ſchließt alſo die Er— 

ziehung des Menſchen durch göttlich menſchliche Auctorität keineswegs 

aus. Und wir ſagen ferner: dieſe Erziehung, wenn fie von der katho— 

liſchen Religion geleitet wird, iſt ſo weit entfernt davon, das Gewiſſen 

zu beeinträchtigen, daß ſie vielmehr ſeine beſte Schutzwehr iſt. Umgekehrt 

drittens, eine angebliche Vernunfteinficht, welche ſich zu dieſer Leitung 

feindſelig verhält, überliefert eben inſoweit dem Irrthum. Gewiſſens— 

freiheit alſo in dem Sinne, daß es dem Menſchen freiſtehen ſolle, ſeiner 

Einſicht, im Gegenſatz zur göttlichen Leitung, zu folgen, läßt ſich we— 

nigſtens als ein natürliches Recht nicht behaupten. Um dieſes noch deut— 

licher zu erkennen, gehen wir vom gewöhnlichen Leben aus. Es gibt 

Handlungen, bezüglich deren wir dem Nächſten eine Berufung auf das 

Gewiſſen unbedenklich geſtatten, um ihn von der Schuld freizuſprechen. 

Es ſind das namentlich jene, denen eine entſchuldbare Unkenntniß über 

das gegen ſie beſtehende Verbot zu Grunde liegt. Wiſſen wir, daß Je— 

mand bona fide gehandelt hat, fo ſprechen wir ihn frei, obwohl feine 

Handlung materiell fehlerhaft iſt. Durch die Berufung auf ſein Ge— 

wiſſen entzieht er ſich in gewiſſen Fällen der Verantwortung vor dem 

menſchlichen Richter. Manche Vorgeſetzte, insbeſondere die Träger der 

höchſten Gewalt, entziehen ſich derſelben durch die Natur ihrer Verrich— 

tungen. Wieder Andere unterſtehen mit Handlungen dem menſchlichen 

Gerichte, für welche ſie bloß Gott Rechenſchaft ſchuldig ſind, oder aber 

ſie verfallen dem menſchlichen Geſetze als ſtrafbar, während ſie vor ihrem 

Gewiſſen ſchuldlos ſind. Wäre nun unter den Menſchen das Geſetz 

denkbar: es ſolle Jeder nach ſeinem Gewiſſen gerichtet werden, ſo wäre 

allgemeine Gewiſſensfreiheit eingeführt, ſo wie ſie hier gefaßt wird. Es 

wäre erklärt, daß der höchſte Geſetzgeber und Richter des Menſchen das 
Gew ſiſſen iſt, und daß die Socialgewalt ſich bloß als Vollſtreckerin des— 

ſelben bethätigt. Und eine ſolche Gewiſſensfreiheit wäre möglich im pa— 

radieſiſchen Stande der Unſchuld, wenn Alle als Kinder Gottes von dem 

Einen göttlichen Geſetze erleuchtet und von der Wahrheit beherrſcht wären. 

Dem Irrthume und der Lüge entzogen, bedürften ſie bloß der Erklärung 

ihrer Motive, um darnach beurtheilt zu werden. Dieſe idealen Voraus— 

ſetzungen der Antinomiſten paſſen aber nicht auf den gefallenen Menſchen. 

Deßhalb kommt hier das äußere, poſitive Geſetz dem Gewiſſen zu Hülfe, 

die Berufung auf das Gewiſſen wird vom Rechte nur in beſchränkten 
Fällen zugegeben. Sie kann aber um ſo mehr Statt haben, je beſſer 
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das Gewiſſen innerlich beftellt ift, und es ift um ſo beſſer, je mehr es 

Gott unterworfen iſt; Gott aber iſt es um ſo mehr unterworfen, je mehr 

es ſich der Leitung der Kirche, dieſer Wiederherſtellung des Urſtandes, 

hingibt. Wenn wir alſo Jemanden die Berufung auf das Gewiſſen 

gelten laſſen, was ſetzen wir dabei voraus? Daß er ein wirkliches Ge— 

wiſſen habe, dieſes aber ſehen wir nur bei Jenen, die an eine Verant⸗ 

wortung vor Gott glauben; er ſoll es mit Gott abmachen, heißt ſo viel, 

als: wir überlaſſen ihn ſeinem Gewiſſen. Das Gewiſſen ſetzt die An⸗ 

erkennung der Oberherrſchaft Gottes voraus. Bei den Gläubigen ver⸗ 

ſteht ſich dieſe von ſelber. Noch mehr, durch den Gehorſam gegen die 

Kirche um Gottes willen wird dieſe Herrſchaft Gottes erweitert und 

befeſtigt. Daher können wir kurzweg ſagen: die Gewiſſensfreiheit ſteht 

zur inneren Freiheit dem Geſetze Gottes und ſeiner Kirche gegenüber im 

umgekehrten Verhältniß. Gott dienen iſt herrſchen. Je mehr wir dem 

lebendigen Gott uns innerlich unterwerfen, deſto mehr werden wir frei 

von den Menſchen; was auch daraus erhellt, daß jene Unterwerfung zur 

Erfüllung aller menſchlichen Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit aber zur Un— 

abhängigkeit führt. Nun wird es auch klar, warum es keine größeren 

Feinde der Gewiſſensfreiheit gibt als die Antinomiſten, welche den Men— 

ſchen ihre Freiheit von Gott und der Führung der Kirche aufdrängen, 

um ſie zu Selaven der Menſchen zu degradiren. — Mit der Freiheit 

der Wiſſenſchaft hat es eine ähnliche Bewandtniß. Ihr Gewicht, ihr 

Anſehen, ihre Sicherheit ſteht im directen Verhältniß zur Anhänglichkeit 

an die geoffenbarte Wahrheit, im umgekehrten zur Verachtung der kirch— 

lichen Lehrauctorität. | 
199. Hiemit glauben wir uns den Weg gebahnt zu haben zur Lö⸗ 

ſung der ſchwierigen Frage: inwiefern die ſtaatliche Geſellſchaft das 

Gewiſſen ihrem Rechte unterwerfen und dasſelbe durch Geſetze regeln könne. 

Sofern nämlich die Freiheit desſelben dem Socialgebiet angehört, nicht 

etwas rein Innerliches iſt, ſteht ſie unter der menſchlichen Geſetzgebung, 

nicht allein der kirchlichen, ſondern auch der ſtaatlichen. Als eine bloß 

innerliche Befugniß, eine Wahrheit anzunehmen oder den Willen einem 

Gebote zu unterwerfen, gehört ſie, wie geſagt, vor den Richterſtuhl Gottes 

und hat zu ihrer unverletzlichen Norm das ewige Geſetz. Beruft man 

ſich aber, wie dies z. B. im ſechszehnten Jahrhundert geſchehen iſt!, 

1 Bei der Uebergabe der Augsburger Confeſſion im Jahre 1830 wurden für 
die ſich abtrennenden Religionsgenoſſen drei Grundſätze angerufen: 1) Der Glaube 
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gegen die Glaubenseinheit auf das Gewiſſen, ſo macht man damit einem 

beſtehenden öffentlichen Rechte gegenüber Anſprüche auf ein Socialrecht, 

und hier greift dann die geſellſchaftliche Gewalt ein. Daraus erhellt 

auch, daß die Frage der Gewiſſensfreiheit von jener der Cultfreiheit 

nicht verſchieden iſt. Schon jene fordert Anerkennung eines Befennt- 

niſſes, wenn es ſich auch nur erſt negativ, als Ausſchluß des öffentlich 

geſchützten Glaubens oder als perſönliche Sache Einzelner geltend macht. 

In der Cultfreiheit tritt dann das Poſitive hinzu, daß für das Bekennt— 

niß und zwar einer Geſellſchaft, im Gegenſatz zur Glaubenseinheit Frei— 

gebung verlangt wird. (Die weiteren Abſtufungen dieſes Socialrechtes 

von der Gewährung der Hausandacht bis zur öffentlichen Gleichberechti— 

gung mit der zuvor ausſchließlich geſchützten Religion können wir hier 

füglich bei Seite laſſen.) Wir ſagen nunmehr: ſo gewiß es einen Rechts— 

anſpruch der Kirche auf öffentlichen Schutz ihres Glaubens gibt, ſo ge— 

wiß auch iſt der Staat, welcher dieſes Recht gewährt hat, der katholiſche 

Staat nämlich, verpflichtet, dieſen Schutz aufrecht zu halten; dieſes ſchließt 

aber allen Mitgliedern der Kirche gegenüber die Verſagung der Gewiſſens— 

und Cultfreiheit in ſich, dieſe kann alſo nicht als ein natürliches Recht 

gegen die Glaubenseinheit vom Staate gewährt werden. Wir ſagen 

ausdrücklich: den Mitgliedern der Kirche gegenüber; denn wie ſchon im 

Erſten Theile bemerkt iſt!, hat die Kirche, als fie das liberale Prineip 

der Menſchenrechte verwarf, ausdrücklich ſich dagegen verwahrt, daß ſie 

eine Gewalt über das Gewiſſen der Ungläubigen anſpreche oder dem 

Staate einräume. Deßhalb haben auch gerade die Päpſte im Mittel— 

alter mit der größten Energie für das natürliche Recht der Juden und 

Saracenen gegen politiſchen Glaubenszwang Partei genommen? Es 

iſt ein frei ungezwungen Ding, der Jedem freiſtehen muß. 2) In Gewiſſensſachen 

darf kein geiſtliches oder weltliches Gebot oder Verbot Statt haben, Niemand darf 
das Gewiſſen regieren. 3) Ohne Freiſtellung der Religion iſt kein Friede im Reiche 

möglich. Es iſt bekannt, daß gerade die neuen Religionsparteien ſich von dieſen 

Grundſätzen viel weiter entfernten, als die Reichsgeſetze, welche die Glaubensein— 

heit ſchützten. Sie enthalten auch bloß ein negatives auflöſendes Ferment und be— 

ruhen auf einer genugſam beleuchteten Mißkennung des ſocialen Charakters der Ge— 

wiſſensfreiheit. 

1 S. n. 54. 

2 Wir können es uns nicht verſagen, aus dem Proteſte, den die Biſchöfe der 
Provinz Santiago aus Anlaß des gegenwärtigen, liberalen Wirrſals in Spanien 

erhoben haben, einige lichtvolle Stellen zur Aufhellung unſerer Frage auszuheben. 

(Mitgetheilt im Monde Nr. 170. 4. Dec. 1868.) Die Biſchöfe bemerken zur 

Stimmung der Spanier über die neu octroyirte Religionsfreiheit: Die Geſinnung 
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ſchließt aber die Verſagung der Gewiſſensfreiheit in ſich, weil die Pflicht, 

der revolutionären Junten und eines großen Theiles der Tagespreſſe werden von 

der weit überwiegenden Mehrheit der Spanier zurückgewieſen; es gibt vielleicht 

nicht 6 Spanier, welche aus Ueberzeugung eine andere pofitive Religion als die 

katholiſche anzunehmen geneigt wären; eine ſehr geringe Zahl iſt gegen die katho⸗ 

liſche Religion nur deßhalb, weil ſie gar keine Religion will und mit dem katho⸗ 

liſchen jeden Cult verachtet. Darauf fahren fie fort: „es liegt alſo keine Noth⸗ 

wendigkeit vor, bürgerliche Toleranz und Cultfreiheit geſetzlich einzuführen. Geſchieht 

es dennoch, ſo werden die Folgen nicht ausbleiben: die Zwietracht in den Familien, 

die religiöſe Gleichgiltigkeit und andere Uebel. Sind wir nicht ſchon ohnehin genug 

heimgeſucht mit Spaltungen unter uns; müſſen wir auch noch eine viel tiefer gehende 

und unheilvollere hinnehmen? Wozu einen Gährungsſtoff herein werfen, der bald 

die ganze Maſſe ergreifen müßte? Das ſcheint uns wenig weiſe zu ſein, von der 

Pflicht zu geſchweigen, welche eine katholiſche Obrigkeit vor Gott anhält, die wahre 

Religion, die allein die Völker glücklich machen kann, zu beſchützen. Der Irrthum 
bleibt immer ein Uebel, das Uebel aber kann die Wohlfahrt einer Nation unmög⸗ 

lich begründen. Ein Staat, welcher ſich zur Einheit in der Wahrheit bekennt, iſt 

unzweifelhaft viel vollkommener als ein anderer, der unter den beſtändigen Wand- 

lungen des Irrthums zu leiden hat“ ... Sodann erörtern die Biſchöfe die Frage 

im Allgemeinen: „Gott hat dem Menſchen die Freiheit gegeben, zu denken, die 

Freiheit zu reden, die Freiheit zu lehren, die Freiheit zu ſchreiben und feine An 

ſichten durch das Mittel der Preſſe zu veröffentlichen. Wer bezweifelt das? Aber 

all dieſe Freiheiten haben ihre nothwendige Schranke, die ihnen von der Wahrheit 

und der ewigen Gerechtigkeit gezogen find. Sobald man dieſe Schranke durchbricht, 

hat man nicht mehr die von Gott verliehene Freiheit, ſondern den Mißbrauch dieſer 

koſtbaren Gaben, d. h. die Unordnung und die Knechtſchaft. In der That, welche 

Knechtſchaft iſt kläglicher als die unter dem Joche des Irrthums und ungeordneter 

Leidenſchaften? Gott hat dem Menſchen die Freiheit nicht zum Mißbrauch gegeben, 

denn dieſer ſtört die Ordnung Seines Reiches, die Ordnung aber darf von den 
Geſchöpfen nicht ungeſtraft verletzt werden. Unbeſchränkte Freiheit auf dem Gebiete 

des Wahren und Guten iſt deshalb eine mit Mangel behaftete Freiheit. — Nehmen 

wir nun die Denk- und Gewiſſensfreiheit. Im einfachen Sinne verſtanden geben 

wir zu, daß dieſelben nur vor Gott verantwortlich machen, daß weder Staat noch 

Kirche eine Gewalt über ſie haben. Allein verſteht man darunter die Bekenntniß⸗ 

freiheit, ſo geſtehen wir, daß man dieſe beiden Freiheiten durch Geſetze regeln kann, 

um die gute Ordnung in der bürgerlichen und religiöſen Geſellſchaft aufrecht zu 

halten. In gleicher Weiſe iſt es mit der Freiheit der Preſſe und des Unterrichts 
beſtellt. Wir können ihnen nicht Schranken- und Bedingungsloſigkeit zugeſtehen; 

dieſelben finden vielmehr ihre Schranken am Naturgeſetz, welches verbietet den Irr— 

thum zu lehren und den Nächſten zu beleidigen; ſowie an jener Schutzwehr, welche 

die Geſellſchaft gegen ſie errichtet, damit nicht die Ordnung durch ſie geſtört werde. 

Der Irrthum hat ſo wenig ein Recht als das Böſe. So gut die Geſellſchaft die 
Falſchmünzerei verbietet, ebenſo gut kann ſie der Verbreitung des Irrthums ent— 

gegentreten. Gleichwohl geſtehen wir zu, daß eine Geſellſchaft in eine fo unglück⸗ 

liche Lage gerathen kann, daß es ihr erlaubt wird, den Irrthum zu dulden, um der 

Wahrheit Freiheit gewähren zu können; in einem ſo traurigen Falle wählen wir 

das geringere Uebel, die Gleichheit für Alle.“ 
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ſich der kirchlichen Auetorität in Sachen des Heils zu unterwerfen, ein 

integrirender Beſtandtheil des öffentlich geſchützten Glaubens iſt. Man 

kann hiegegen nicht die Schwierigkeit erheben, daß damit dem welt— 

lichen Richter eine Entſcheidung über innere Angelegenheiten des Ge— 

wiſſens eingeräumt werde; denn er hält ſich theils an das äußere Be— 

kenntniß, theils wendet er darauf objective, durch die kirchliche Lehraucto— 

rität aus dem Glauben abgeleitete und von den Katholiken anerkannte 

Normen an. Das Urtheil über das Innere des Gewiſſens bleibt damit 

allezeit Gott vorbehalten. Kann aber der katholiſche Staat den Getauften 

keine Gewiſſensfreiheit im angegebenen Sinne geben, ſo fällt auch eben 

damit jeder Anſpruch von Cultfreiheit für dieſelben. 

200. Die Cultfreiheit geht nämlich noch weiter als die Gewiſſens— 

freiheit, ſofern ſie nicht den Einzelnen für ſich in's Auge faßt, ſondern 

ſo, wie er ſich mit einem beſtimmten Bekenntniſſe zu einer neuen Re— 

ligionsgeſellſchaft erweitert. Solche neue Religionsgeſellſchaften mit ihrem 

Anſpruch auf ſtaatliche Anerkennung ihres Bekenntniſſes treten dann dem 

katholiſchen Staate, in welchem nur das katholiſche Bekenntniß öffentliche 

Berechtigung hat, gegenüber. Kann eine katholiſche Obrigkeit unter der 

Eingangs genannten Vorausſetzung“ ihren Unterthanen ſolche Cultfreiheit 

geben? Kann ſie von der geſetzlich beſtehenden Glaubenseinheit weichen? 

Wir glauben die verſchiedenen Seiten der Frage zu erſchöpfen, wenn 

wir erſtens dieſes Weichen von der Glaubenseinheit in einem katholiſchen 

Volke, auch wenn es allein zur beſchränkten Religionsfreiheit führte und 

die von den Liberalen geforderte unbeſchränkte Freiheit ablehnte, als ver— 

werflich, die Aufrechthaltung der Einheit als geboten bezeichnen. Dagegen 

halten wir zweitens feſt: wo immer beſondere Verhältniſſe es der Staats— 

gewalt unmöglich machen, die Einheit zu erhalten, iſt das Weichen als 

ein Uebel an ſich zu betrachten. Zur Abwehr von Mißverſtändniſſen 

dient es drittens, wenn wir die Rechte der von der Kirche getrennten 

Religionsgenoſſen in's Auge faſſen. Wir beginnen mit dem Erſten. 

201. Wo immer die Glaubenseinheit beſteht, iſt ſie ein Recht nicht 

allein der Staatsgewalt, ſondern auch der Unterthanen und der Kirche. 

Nimmt man alſo für den Staat die Freiheit in Anſpruch, auf dieſes 

Recht zu verzichten, unbeſchränkt iſt jedenfalls dieſe Freiheit nicht. Es 

kann die Staatsgewalt mit anderen Worten nicht nach eigenem Belieben 

1 S. n. 187. 
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verfahren; denn es beſtehen zugleich bezüglich dieſes Gutes beſtimmte 

Pflichten gegen die Kirche und die eigenen katholiſchen Unterthanen. Es 

müßten alſo mit dieſen letztgenannten Pflichten andere, die ſtärker an 

Gewicht wären, collidiren, was eben in einer katholiſchen Nation nicht 

denkbar iſt; es bleibt alſo bei der Schutzpflicht gegen die Glaubenseinheit. 

— Mit der Glaubenseinheit in einem Volke wird die katholiſche Religion 

in der Art ein Beſtandtheil des öffentlichen Rechtes, daß ihre Verletzung 

zugleich ein bürgerliches Verbrechen und nach dem Staatsgeſetze ſtrafbar 

wird. Daß nun aber mit dieſer Verletzung auch dem Staatsweſen Scha⸗ 

den zugefügt wird, wie ihm aus dem Schutze der Religion Vortheile er⸗ 

wachſen, iſt leicht erſichtlich. Ohne Noth kann dem Staatsweſen nicht 

zugemuthet werden, auf die letzteren zu verzichten, dem erſten ſich aus⸗ 

zuſetzen. 

202. Dieſe Pflicht der Gewalt gegen ſich ſelber wird erhöht durch 

viele Geſichtspunkte, die noch dem politiſchen Bereich entnommen ſind. 

Die Glaubenseinheit iſt ein ſo bedeutendes Gewicht zur Verſtärkung der 

politiſchen Macht, daß ſelbſt außerhalb der Kirche und des Glaubens die 

Natur zu einer Art künſtlichen Erzeugung und Nachbildung auffordert. 

Die Staatsreligionen des Alterthums wie in den Ländern der Neuzeit, 

welche in der freien Forſchung das Lebensprineip der Religion ange— 

nommen haben, laſſen ſich hieraus erklären. Selbſt jene deſpotiſchen 

Kaiſer, welche die kirchliche Einheit durch Begünſtigung von Schisma 

und Häreſie zu brechen ſtrebten, haben zugleich mittelſt ihrer Religions⸗ 

ediete eine nachgeäffte Glaubenseinheit herzuſtellen geſucht 7. Es bedarf 

auch nur einer kurzen Erwägung, um die Bedeutung der Religionseinheit 

zu erkennen. Die Macht der Religion auf die Gemüther beruht auf der 

menſchlichen Natur; das Gewaltigſte iſt aber dem Menſchengebilde gegen⸗ 

über die Wirkſamkeit der Natur und in dieſer hinwiederum die Rich— 

tung auf Gott und das Jenſeits oder die Religion. Erweist ſich nun 

dieſe vollends als eine göttliche, untrügliche Führerin, wie dieſes bei der 

katholiſchen Religion der Fall iſt, die Jeden, welcher guten Willens iſt, 

von ihrer Göttlichkeit zu überzeugen fähig iſt; und umfaßt ſie wie 

eben dieſe Religion den Menſchen in allen ſeinen Beziehungen: ſo läßt 

ſich die Stärke des Bandes einigermaßen ermeſſen, welches ſie um eine 

1 Auch Bluntſchli müht ſich ab, die Eine Staatsreligion aus den Trümmern, 

in welche der Liberalismus mit Hülfe der Secten die chriſtliche Religion zerſchlägt, 

zu retten; fo feſt iſt er von der politiſchen Nothwendigkeit der Glaubenseinheit 

durchdrungen. Allg. Staatsr. II, 272 ff. 
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Nation zu ſchlingen vermag. Das iſt aber als ein offenbar öffentliches 

Gut in erſter Linie Gewinn für die öffentliche Gewalt, ihr Anſehen, 

ihre Geſetze, ihre Vertheidigungsmittel. Es wäre wahrhaft eine bis an 

Verrücktheit grenzende Vergeudung der Lebenskraft, mit einem ſolchen 

Gute leichtfertig zu ſpielen und es ohne die höchſte Noth von ſich zu 

geben. 

203. Hiemit vereinigt ſich eine Pflicht gegen die Unterthanen. Daß 

die Glaubenseinheit ein zeitliches wie geiſtliches Gut für dieſe iſt, erhellt 

abermals aus ihrer Natur. Beginnen wir wie billig mit dem Höchſten, 

ſo trägt dieſelbe nothwendig dazu bei, die religiöſe Ueberzeugung von 

der Glaubenswahrheit zu verſtärken und ſomit auch all' das geiſtige 

Elend, das mit dem Zweifel und der Glaubensloſigkeit einzieht, ferne zu 

halten. Mit der Glaubenseinheit ſind ſelbſt beim Verfall der Sitten 

unverſiegliche Quellen zur Heilung noch vorhanden, die außerdem ver— 

ſchloſſen bleiben. Wie viele Aergerniſſe in den Schulen für die Jugend 

werden mit ihr fernegehalten! Und im bürgerlichen Verkehr wie wohl— 

thätig wirkt für Treue und Glauben, für die wechſelſeitige Mittheilung 

und Hülfe, für die eheliche wie die freundſchaftliche Liebe die Gemeinſam— 

keit der Geſinnung, der Hoffnung bezüglich der höchſten Güter! Mit der 

Glaubenseinheit gewinnen alſo die einzelnen Staatsmitglieder für ſich, 

ihre Familien, ihre Mitbürger und Volksgenoſſen ein Gut von unſchätz—⸗ 

barer Bedeutung, das ſie aber nicht für ſich ſelber zu ſchützen im Stande 

ſind. Es hat alſo der Staat eine heilige Pflicht einzutreten. Hier iſt 

einer der Zwecke, um derentwillen er von Gott gewollt iſt; und mit der 

Gerechtigkeit vereinigen ſich für eine chriſtliche Obrigkeit noch die Pflichten 

der Liebe, die aus der Rückſicht auf das Seelenheil der Unterthanen ge— 

ſchöpft ſind. Anderer Seits bildet die kirchliche Gemeinſchaft, welcher 

dieſelben angehören, eine unabhängige Perſon mit beſtimmten Rechten, 

zu denen gewiß auch die Glaubenseinheit gehört, wenn ſie irgendwo er— 

rungen iſt. Durch ihre Apoſtel, häufig durch Martyrer iſt ſie begründet 

und durch geiſtliche Mittel in erſter Linie aufrecht erhalten worden; ſie 

erleichtert die Wirkſamkeit der Kirche, erweitert ihre Freiheit und iſt in 

der Regel die Quelle von beſonderen Vorrechten und Gütern. Die 

Kirche iſt dem Staate nicht unterworfen; hätte ſie auch nur als eine 

öffentlich anerkannte Corporation Rechte erworben, ſo wäre er verpflichtet, 

dieſelben zu ſchützen, alſo um ſo mehr, da ſie ihm unabhängig gegen— 

überſteht. 

204. Demungeachtet beſtreiten wir nicht, daß ſich Colliſionen im 
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Leben der Völker ereignen können, welche der Staatsgewalt die Pflicht 

auferlegen, auf den Schutz der Glaubenseinheit zu verzichten. Wir 

halten hier mit neueren Auctoren, deren Stimme für gewiſſenstreue Ka⸗ 

tholiken ſchon deßhalb ein beſonderes Anſehen hat, weil ſie unter den 

Augen des heiligen Stuhles ihre gewichtvollen Entſcheidungen abgegeben 

haben, den Grundſatz der Moral für anwendbar: zu einer poſitiven 

Leiſtung, welche mit unverhältnißmäßigem Nachtheil für den Betreffenden 

verbunden wäre, kann Niemand angehalten werden. Die Staatsgewalt 

hat zunächſt die Beſtimmung, die zeitliche Wohlfahrt der Unterthanen 

durch ihre Anſtalten zu ſichern; darf ſie nun auch unter keinerlei Um⸗ 

ſtänden um dieſer Wohlfahrt willen zur Verläugnung des Glaubens oder 

zum Ungehorſam gegen die Kirche anhalten oder mitwirken, weil dieſes 

einfach als etwas Böſes verboten iſt; ſo kann ſie doch auf den Schutz 

kirchlicher Rechte, auch der Glaubenseinheit, dann verzichten, wenn der— 

ſelbe ſich nicht ausführen ließe, ohne die öffentliche Sicherheit, dieſes 

näherliegende Object ihres Schutzes, unmöglich zu machen. So kann, 

wer eine Stadt vertheidigt, in die Lage kommen, das Eigenthum und 

ſelbſt das Leben unſchuldiger Bürger preisgeben zu müſſen, weil er den 

Schutz dieſer Güter nicht zugleich mit der Löſung der ihm obliegenden 

Aufgabe wahrzunehmen vermag. In einem ähnlichen Colliſionsfalle gibt 

die Rückſicht auf ihre erſte Beſtimmung, die zeitliche Wohlfahrt der Unter⸗ 

thanen zu beſorgen, für die Staatsgewalt den Ausſchlag. Es kann ſich 

damit noch eine andere auf die Kirche und deren Glieder verbinden; denn 

dieſe können möglicherweiſe nur durch Compromiß den Rechtsſchutz, deſſen 

fie bedürfen, erlangen oder ſichern. Das Weichen von der Glaubens- 

einheit iſt dann berechtigt und lobwürdig. 

205. Bleiben wir auf dem Boden der abſtracten Theorie“, fo unter- 

liegt es keinem Zweifel: nur der katholiſche Cult, weil auf göttlicher 

Wahrheit ruhend, iſt öffentlich berechtigt, er hat einen Anſpruch auf aus⸗ 

ſchließlichen Schutz durch den Staat, wo immer er den Beſitz errungen 

hat. Allein in der Anwendung kann dieſer Satz mit einem andern, der 

gleichfalls berechtigt iſt, zuſammentreffen und dann beſtimmte Modifica⸗ 

tionen erleiden. Es entſteht dann gleichſam eine Diagonale aus zwei 

Kräften, die ſich gemeſſen haben. Ein Beiſpiel ſoll das erläutern. Das 

1 La liberté des cultes et le droit de Eglise, par le P. F. Kestens. 
2me éd. Louvain. Fonteyn. 1864. p. 10 sqd. Die Civiltà hat die hier ent⸗ 
wickelten Prineipien ausdrücklich feiner Zeit als die ihrigen anerkannt. 
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Recht des Eigenthums ſteht feſt; es iſt nicht erlaubt, ſich eine fremde 

Sache anzueignen. Aber wer nicht anders ſein Leben friſten konnte, als 

durch die Aneignung fremden Eigenthums, war im Rechte. Dieſes geht 

aber nicht weiter, als die äußerſte Noth verlangt; ſomit entſteht eine 

Diagonale, eine mittlere Richtung. Machen wir die Anwendung. Das 

katholiſche Prineip erleidet als ſolches keinen Zweifel; aber denken wir 

uns ein Land, das verſchiedene Religionsbekenntniſſe im Schoße feiner 

Bevölkerung birgt. Um den inneren Spaltungen und Uneinigkeiten zu 

entgehen, ſchließen die Parteien einen Vergleich, in welchem ſie ſich gegen— 

ſeitig Freiheit der öffentlichen Religionsübung verbürgen. Konnten die 

Katholiken einen ſolchen Vertrag ſchließen? Sind ſie verpflichtet, ihn zu 
halten? Ohne Zweifel. Nicht als ob die Cultfreiheit an ſich berechtigt 

wäre; wohl aber weil die bürgerliche Geſellſchaft ein natürliches Recht 

auf die Exiſtenz beſitzt, ein Recht, welches die Anwendung des katho— 

liſchen Princips modifieirt. Die Freiheit, welche der Fatholifchen Religion 

abſolut gebührt, kommt ihr nunmehr immer noch relativ zu, verbürgt 

nämlich durch den Geſellſchaftsvertrag, in den ſie eingeſchloſſen iſt. (Die 

Geſchichte des Religionsfriedens in Deutſchland, zu deſſen Aufrechthaltung 

z. B. 1566 Theologen ohne Makel, wie der ſel. Caniſius, mitwirkten, 

beleuchtet dieſe Lehre allſeitig). 

206. Denken wir uns nun aber eine katholiſche Nation, mit dem 

eben angeführten Schriftſteller. „Regierende wie die Unterthanen bekennen 

ſich einmüthig zu demſelben Cult und leben ſo in der vollkommenſten 

religiöſen Einheit. Darf dieſe Gemeinſchaft als ſolche dem wahren Gott, 

den ſie erkannt hat, ihre Huldigung verweigern? Muß ſie nicht in 

ihren Geſetzen die Grundſätze des Evangeliums zur Anerkennung bringen? 

Muß ſie nicht Denjenigen zurückweiſen, welcher Zwietracht unter den 

Geiſtern ausſäete und die Empörung gegen ihre Geſetze predigte, indem 

er zur Zerſtörung der Religion aufreizte, welche ſie bekennen und be— 

ſchützen? Hier iſt es gerade die Erhaltung der Geſellſchaft, welche ſich 

mit dem abſoluten Rechte der Kirche verbündet, um die Freiheit der 

Culte auszuſchließen.“ Eine andere Frage iſt es, bemerkt unſer Auctor, 

in welcher Weiſe eine ſolche Geſellſchaft ſich der Störung ihrer 

Glaubenseinheit erwehren ſolle. Das hängt von der Zeit ab, von dem 

Charakter und den Sitten der betreffenden Völker. Er begegnet damit 

den landläufigen Einwürfen, die von der Inquifition entnommen find. 

Das Strafrecht iſt heute ein anderes, viel milderes, als in jenen Zei— 

ten, wo die Carolina ihre Schrecken entfaltete und in denen eben die 
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Kirche mäßigend dazwiſchen trat. Es war bei aller Strenge ebenſo ein 

anderes zu den Zeiten des hl. Auguſtin, welcher das Einſchreiten der 

weltlichen Gewalt zu Gunſten der religiöſen Einheit, theils aus Erfahrung, 

theils aus den Pflichten der chriſtlichen Obrigkeit entwickelt. Spanien 

ſchützte ſeine Glaubenseinheit in unſerm Jahrhundert, dem Geiſte desſelben 

gemäß, auf eine viel mildere Weiſe, als in jenen Zeiten, da Calvin es 

ganz in der Ordnung fand, eine Abweichung von ſeinen Anſichten mit 

dem Feuertode zu beſtrafen; und ſelbſt Proteſtanten ſehen eben in der Auf⸗ 

rechthaltung des Katholicismus das einzige Mittel der Regeneration für 

dieſe Nation. 

207. Iſt alſo, um zu unſerem Schluſſe zurückzukehren, eine Nation 

katholiſch, fo fehlt jeder zureichende Grund, um das Gut der Glaubens— 

einheit ſchutzlos zu laſſen. Oder könnte beiſpielsweiſe die Republik von 

Neu⸗Granada den Vortheil vorkehren, daß fie auf dieſe Weiſe mehr 

Einwanderer anlocke, alſo eine höhere Prosperität des Landes hoffen 

dürfe? Allein geſetzt, es handle ſich hier um ein ſicheres Gut, ſo kommt 

es, wie Billige zugeben werden, nicht einmal mit den zeitlichen Vor⸗ 

theilen der Glaubenseinheit, welche verbürgt ſind, in Vergleich; von 

den geiſtlichen iſt ganz abgeſehen. Und was noch mehr iſt und die 

eigentliche Verkehrtheit enthüllt: die religiöſen Pflichten des Staates ſind, 

nach Art der Liberalen, ganz mißachtet. 

208. Wir gehen nun zum zweiten Satze über. An ſich bleibt die 

Religionsfreiheit unter allen Umſtänden ein Uebel. Der Grund liegt 

zuletzt darin, weil der Irrthum ein großes Uebel iſt und die Religions- 

freiheit, als die Freiheit des Irrthums, ihn begünſtigt. Die Wahrheit, 

ſchon die natürliche, iſt ein belebendes Prineip, es läßt ſich ohne ihre 
Erkenntniß eine menſchliche Glückſeligkeit nicht denken. Je richtiger die 

Erkenntniß, deſto feſter und ſicherer in der Regel auch der Wille. Die 

Wahrheit macht frei, wie der Erlöſer geſagt hat. Dieſes gilt nun aber 

in erhöhtem Maße von jener Wahrheit, welche die übernatürliche Ord- 

nung der Menſchen enthüllt und zugänglich macht. Auf ihr ruht die 

wahre Glückſeligkeit, weil ſie allein mit Wahrheit und Tugend den 

Menſchen ausrüſtet, und in dieſem Sinne iſt ſie das höchſte irdiſche 

Gut. Es gibt deßhalb auch kein größeres Unglück als das, dieſer be⸗ 

ſeligenden Wahrheit beraubt zu ſein, und das größte Aergerniß iſt jenes, 

welches den Menſchen aus der Bahn der richtigen Erkenntniß heraus⸗ 

wirft. Mag deßhalb die Religions freiheit mit dem politiſchen Gute, 

das ſie in ſich birgt, noch ſo viel bringen; ein Uebel bleibt ſie immer, 
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wenn auch das geringere im gegebenen Falle. Als eine öffentlich ausge— 

ſprochene Gleichgiltigkeit gegen die geoffenbarte Wahrheit enthält ſie 

eine beſtändige Verſuchung, die namentlich bei den Schwächeren leicht 

Erfolge haben kann. Dazu kommt der Verluſt all der Vortheile, die 

in der Glaubenseinheit enthalten ſind. Deßhalb iſt es geziemend, daß 

die Kirche von ihrem erhabenen Standpunkte aus die chriſtlichen Völker 

immer und immer wieder an das höhere Gut gemahnt, das ſie gegen 

Güter einer niederen Ordnung mit dem Ausſcheiden aus der kirchlichen 

Einheit eingetauſcht haben. Aus demſelben Grunde hört ſie mit ihren 

Gläubigen nicht auf, um die Wiederherſtellung der Einheit im Glauben 

zu beten. 

209. Dieſes will aber nicht ſagen, daß für die Katholiken jene 

Geſetze, welche Nichtkatholiken öffentliche, politiſche und bürgerliche Rechte 

gewähren, nicht verpflichtende Kraft beſitzen. Wir ziehen es hier vor, 

eine römiſche Stimme ſich ausſprechen zu laſſen: „In dieſen Fällen“ 

(im Allgemeinen dieſelben, die wir oben berückſichtigt haben) „iſt es 

unzweifelhaft, daß zu jener (Religions-) Freiheit zuzuſtimmen, nicht 

allein erlaubt, ſondern ſelbſt lobwürdig iſt; und ſo hat auch die Kirche that— 

ſächlich zugeſtimmt. Obwohl ſie die Religionsfreiheit an ſich ſelber mißbilligt, 

hat fie geſtattet, daß der franzöſiſche und belgiſche Episcopat die betreffen- 

den Verfaſſungen ihrer Länder beſchworen, in denen ſie ausdrücklich auf— 

geſtellt iſt. Damit iſt dem Irrthum ſelber kein Recht eingeräumt, wohl 

aber konnten die Irrenden, ſei es durch beſchworene Verfaſſungen, ſei 

es durch ausdrückliche Verträge, ſei es durch langes Herkommen und 

Gewohnheiten, welche Geſetzeskraft erworben haben, ein wahres Recht 

erlangen. Iſt dieſes einmal eingetreten, fo hat Niemand mehr in Zweifel 

gezogen, daß die Katholiken insgeſammt und die Regierungen, ſowie 

jede andere geiſtliche oder weltliche Behörde verpflichtet ſind, dieſes er— 

worbene Recht zu reſpectiren.“ ! Der Einwand, der aus der Stellung 

des Papſtes zum Weſtphäliſchen Frieden genommen werden könnte, iſt 

von katholiſchen Publieiſten aus Anlaß der letzten Phaſen des oberrh. 

Kirchenſtreites ſo lichtvoll erledigt, daß wir uns nicht länger hiebei 

aufhalten 2. 
210. Die Cultfreiheit kann alſo ein nothwendiges Uebel werden 

für den Staat; ein Uebel bleibt ſie allezeit. Strafen die Thatſachen 

1 Civiltà. V, X. p. 546. 
2 Zu vergl. C. v. Jſenburg. Die neue Aera in Baden. S. 44 ff. 

Encyelica XII. 14 
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dieſe Lehre Lügen? Man erhebe ſich zu einer unparteiiſchen Würdigung 

ihrer Früchte in der Gegenwart. Ein Blick auf das allſeitig unter den 

Regierungen herrſchende Mißtrauen, das Schwanken alles Rechtes und 

die Unterhöhlung der Verträge, durch die Appellation an die Gewalt 

der Thatſachen, drängt zur Frage: „wie ſind die Regierungen zu einer 

ſolchen Verkehrtheit gekommen, der Idee des Rechtes zu entſagen, um 

ſich der Gewalt in die Arme zu werfen?“! Die Antwort iſt: „Sie 

haben ſich genöthigt geſehen, der Idee des Rechtes zu entſagen, weil 

ſie der Idee Gottes den Abſchied gegeben haben. Der Beweis liegt 

auf der Hand. Welcher Grundſatz hat heutzutage die meiſte Geltung 

bei den Regierungen? Es iſt die Trennung des Staates von der 
Kirche, die Gleichheit der Culte vor dem Staate, die Gleichgiltigkeit des 

Staates in Anſehung alles deſſen, was die Religion betrifft, was in 

der Formel enthalten iſt: der Staat iſt atheiſtiſch. Denn es iſt unmög⸗ 

lich, Gott anzuerkennen, ohne ſich verpflichtet zu fühlen ihn zu verehren, 

noch kann man Gott verehren und zugleich des Glaubens leben, er 

halte gleich hoch Wahrheit und Irrthum, Frömmigkeit oder Aberglaube. 

Daher iſt die Erklärung, daß man gleichgiltig iſt in Anſehung der ver— 

ſchiedenen Culte, gleichzuſtellen der Erklärung, daß man einen Gott nicht 

annehme oder wenigſtens nicht annehme Seine Vorſehung und Sorge um 

die menſchlichen Angelegenheiten. Nimmt man aber die Idee Gottes 

und Seiner Vorſehung hinweg, dann bleibt Nichts mehr von der Idee 

des Rechtes. Denn das eigentliche Element am Rechte iſt ſeine Unver⸗ 

letzlichkeit. Sein nothwendiges Correlativ iſt die Pflicht. Die Pflicht 

entſpringt aus dem Geſetze, für die Staaten aber kann nur Gott Ge⸗ 

ſetzgeber ſein. Die Staaten alſo, welche von Gott abſtrahiren, ab⸗ 

ſtrahiren eben damit von der Pflicht, und ſomit fällt ihnen gegenüber 

das Recht zu Boden. Sie können folgerichtig weder in Anderen Rechte 

ſich gegenüber, noch in ſich Andern gegenüber anerkennen. Für ſie hat 

nur noch die Thatſache und das, was ſie erzeugt, Bedeutung, das iſt 

aber die Gewalt. Hiemit ſind wir an der eigentlichen Quelle der be⸗ 

klagenswerthen Verkehrung und ihrer traurigen Früchte angelangt. Man 

jammert, daß die Städte ſich heutzutage in ebenſo viele Kaſernen ver⸗ 

wandelt haben. Die weite Ausdehnung der Militärpflichtigkeit hindert 

1 „Die gegenwärtigen Rüſtungen oder Gewalt für Recht“ (Gli odierni arma- 
menti ossia la forza sorrogata al diritto). Civilta VII, I. (Märzheft 1868) 
P-. 641 sqq. 
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die Ehen zum großen Schaden für die Sittlichkeit, den Frieden und die 
häusliche Ehre. Die zahlreichen Aushebungen nehmen dem Landbau und 

der Induſtrie die ſtärkſten Arme zu unſchätzbarer Einbuße für den pri⸗ 

vaten wie den Nationalreichthum. Durch die beſtändige Furcht vor dem 
Kriege ſtockt der Handel, der Geldumlauf wird gehemmt, die Bankerotte 

nehmen überhand. Die ungeheuern Auslagen, um ſo große Heere unter 

den Waffen zu halten, zwingen zu ſtetiger Erhöhung der Steuern, was 

die wachſende Verarmung der Bevölkerung zur Folge hat. All dieſe 

und noch viele andere Calamitäten in den modernen Staaten rühren ein⸗ 

zig von der Nothwendigkeit, ſich auf die Gewalt zu ſtützen, nachdem 

die Idee des Rechtes in die Brüche gegangen. Und der Untergang der 

Rechtsidee? er kommt von dem Verluſte der Gottesidee, der mit der 
Trennung von Staat und Kirche gekommen iſt. Dieſes verderbliche 

Princip aber ſtammt vom modernen Liberalismus, der mit feiner vor⸗ 

geblichen Gewiſſensfreiheit und der Unabhängigkeit der Vernunft die 

durchgängig in ſeine Gewalt gerathenen Regierungen verleitet hat, ſich 

von der Kirche zu trennen und jeden Cult ohne Wahl zuzulaſſen, d. h. 

alle für gleich unwahr zu erklären, was praktiſch nichts anderes iſt, 

als Bekenntniß des Atheismus. Der Atheismus aber führt zur Ver⸗ 

läugnung des Rechts und zur Anbetung der Gewalt. So zeigt ſich der 

Liberalismus als die Quelle all der Uebel, unter denen die Völker 

ohne einen Schimmer von Hoffnung darniederliegen.“ 

§ 12. Papſt und Liberalismus. 

(Gegen Theſe 80. Vergl. oben n. 58 f.) 

211. „Seit Langem“, ſagte jüngſt Pius IX. !, „haben ſich zwei⸗ 

deutige und verfängliche Meinungen eingeſchlichen im Gefolge einer fal- 

ſchen Philoſophie, denen der trügende Reiz der Freiheit Aufnahme ver- 

ſchafft hat. Immer weiter verbreitet, dazu unterſtützt durch eine fortge- 

ſetzte Reihe von Unordnungen, haben dieſe Anſichten nicht allein der 

Gottloſigkeit und der Empörung eine breite Straße geöffnet, ſondern 

auch die vielleicht nicht minder betrübende Erſcheinung bewirkt, daß viele 

religiös geſinnte Männer von denſelben ſich einnehmen ließen. So kam 

es, daß dieſe ſich zu Vorkämpfern und Herolden dieſer Ideen machten, 

in denen fie arglos nicht allein nichts Trügeriſches oder Unheilvolles 

1 In einem Breve an die Redacteure des „Katholik“ zu Brüſſel v. 4. Nov. 

1868. 
JA» 
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wahrnehmen, ſondern ſogar die vollſte Uebereinſtimmung mit dem gegen⸗ 

wärtigen Fortſchritt der Völker und eine natürliche Folge aus dieſem zu 

vertheidigen glauben. Sie ſind dabei von der Ueberzeugung geleitet, 

daß man bei der Entſcheidung der Streitfragen jene Löſungen vorziehen 

müſſe, welche ſich des allgemeinſten Beifalls erfreuen. Sie wiſſen in⸗ 

deſſen wohl, daß ihre Vorſtellung den Revolutionären ſelber nur zum 

Spotte Anlaß gibt; ſie wiſſen zudem, daß dieſe Anſichten wiederholt 

von Unſern Vorgängern verworfen und von Uns Selber auf eine noch 

augenfälligere Weiſe verdammt worden ſind. Aber ihre Eingenommen⸗ 

heit für ihre eigene Anſicht läßt ſie wähnen, die apoſtoliſchen Unter⸗ 

weiſungen ſeien einer milderen Auslegung zugänglich. Würden dieſe 

Meinungen, urtheilen ſie, nur auf beſtimmte Grenzen eingeſchränkt, ſo 

widerſtreiten ſie keineswegs der geſunden Lehre; ſie bleiben alſo in ſich 

ſelber unſchädlich und ſeien ſelbſt nützlich. So verleiten ſie durch ihr 

Beiſpiel und ihr Anſehen auch Andere zu dieſen Anſichten, bringen die 

in ihnen verborgenen ſchlimmen Keime zur Entfaltung, ſäen die Zwie⸗ 

tracht und ſchwächen gegen ihre eigene Abſicht und ihren Zweck die guten 

Kräfte, ſtatt ſie zu einigen und gegen den gemeinſamen Feind zu führen.“ 

212. Wir hoffen, dieſes apoſtoliſche Wort hebt die letzten Zweifel 

über die Tragweite der 80. Theſe. Nicht allein jene Vertheidiger des 

liberalen Princips ſind zurückgewieſen, welche die Kirche offen verfolgen; 

mit ihnen ſich auszuſöhnen, wird ohnehin dem Papſte nicht ernſtlich zuge⸗ 

muthet; ſondern auch Jene, welche dieſe Ausgeſtaltung der modernen Ideen 

verdammen, daneben aber dieſe in ſich ſelber noch zu retten hoffen. Mit 

dem liberalen Prineip iſt ſchlechterdings kein Vergleich möglich. Die 

katholiſche Lehre ſtellt es der weltlichen Obrigkeit nicht frei, ob ſie die 

Wahrheit gegen den Irrthum beſchützen wolle oder nicht. Das Poſtu— 

lat, in die Kirche einzutreten als Obrigkeit, iſt unvergänglich; ebenſo 

unzweifelhaft iſt die Pflicht der katholiſch gewordenen Staatsgewalt, dies 

ſen ihren Charakter zu bewahren. Aber nicht jede Pflicht iſt hienieden 

ausführbar. Inſofern können triftige Gründe vor dem katholiſchen Ge— 

wiſſen beſtehen, vom ſtaatlichen Schutze der Glaubenseinheit zu Gunſten 

der Cultfreiheit abzugehen und es können ſich Rechte Andersgläubiger 

auf Bekenntnißfreiheit entwickeln, welche treue Söhne der Kirche ver- 

pflichten. Die Entſcheidung darüber, ob ſolche Gründe in einem ge- 

gebenen Falle vorliegen, kann wegen der gemiſchten Natur der Frage 

nicht ausſchließlich der Staatsgewalt zuſtehen. Die Kirche hat auch zu 

allen Zeiten in ihren Coneilien wie in den päpſtlichen Conſtitutionen 
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ihr Urtheil hierüber den weltlichen Gewalthabern intimirt. Indem Papft 
Pius IX. im Syllabus das Prineip der Trennung verwirft und in 

Quanta cura mit ſeinen Vorgängern Pius VI. und Gregor XVI., unter 

Zuſtimmung des geſammten katholiſchen Episcopates, die liberalen Grund— 

ſätze der Religionsfreiheit ächtet, gibt er hierüber unzweifelhaft VBor- 

ſchriften, welche Nachachtung heiſchen. Mit dieſem Verhalten der Kirche 

iſt ebenſowohl der Forderung des Glaubens, als der Freiheit des poli— 

tiſchen Handelns genügt. 

213. Geſetzt nun, ein Katholik wäre hiemit nicht zufrieden, ſei es, 

daß er für die Religionsfreiheit, und wäre es auch nur die be— 

ſchränkte, principielle Berechtigung anſpräche; ſei es, daß er der 

Kirche das Recht beſtritte, ſich in dieſe Angelegenheit einzumiſchen, 

fo würde er eben damit in Widerſpruch mit der Lehre und Aue- 

torität der Kirche treten, wie ſehr er auch ſeine Unterwürfigkeit be— 

theuerte. Welchen Vorwand aber könnte ein ſolcher Katholik allenfalls 

gebrauchen, um ſein Verfahren zu beſchönigen? Er könnte etwa die 

Freiheit der Kirche ſelber vorſchützen. Stützt ſich dieſelbe denn nicht auf 

den Grundſatz der Unabhängigkeit des Geiſtlichen vom Weltlichen, um 

ſich der Einmiſchung des Staates in ihre Angelegenheiten zu erwehren? 

Iſt es alſo nicht ein eminent chriſtliches Princip, daß die religiöſe Ueber— 

zeugung von der weltlichen Gewalt gänzlich ferne gehalten werde? 

Oder iſt die volle Freiheit der Kirche zu halten, wenn nicht auch dem 

Staate die volle Freiheit von der Kirche zugeſtanden wird? Spricht 

man (ſo reaſſumirt der „liberale Katholik“, deſſen wir Eingangs ge— 

dachten !, dieſe landläufigen Bedenken) der weltlichen Gewalt die Pflicht 

zu, die Religion zu ſchützen, ſo gewährt man ihr auch das Recht, dieſe 

Religion zu prüfen, alſo auch über ſie zu entſcheiden. Das heißt aber, 

man hebt das chriſtliche Grundgeſetz über die Unabhängigkeit des Geiſt— 

lichen vom Weltlichen auf. Wie ſoll es alſo gegen den Glauben ſein, 

der weltlichen Gewalt die Schutzpflicht zu beſtreiten? — Wir geben zu, 

daß das Chriſtenthum die Unabhängigkeit des Geiſtlichen vom Welt 

lichen zum Grundgeſetz gemacht hat, weil es eine von Gott ſelber ge— 

ſtiftete Religion bekennt; ebenſo räumen wir ein, daß mit der Zumuthung 

der Annahme und des Schutzes, der weltlichen Gewalt ein Prüfungsrecht 

zugeſtanden worden iſt. Aber wir läugnen die Folgerung, daß dieſes 

Prüfungsrecht eine Gewalt über die chriſtliche Religion eintrage. Jeder 

1 S. n. 57. 
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Ungläubige hatte das Recht der Prüfung; wurde damit die Offenbarung 

feiner Vernunft unterworfen? Gewiß nicht! Dieſelbe blieb als gött- 

liche Wahrheit über die Vernunft erhaben, ob dieſe ſich ihr fügte oder 

nicht fügte. Das Recht der Prüfung hebt weder die Pflicht der Unter⸗ 
werfung unter die erkannte Wahrheit auf noch die Schuld der Treue 

nach der Unterwerfung. Hat die Obrigkeit geprüft, ſo ſchuldet ſie den 

Eintritt in die Kirche mit den ihr als Obrigkeit zukommenden eigen- 

thümlichen Leiſtungen. Unter dieſen aber befindet ſich weder die Leitung 

der Seelen, noch die Verwaltung der Geheimniſſe oder die Regierung 

der Kirche. Denn für alles dieſes iſt bereits vor dem Eintritt der 

Obrigkeit durch die Religion ſelber Vorſorge getroffen. Die Furcht der 

Liberalen, es könnte unter der allerdings entſtehenden weltlichen Schutz⸗ 

pflicht die geiſtliche Ordnung an ihrer Freiheit Einbuße leiden, iſt edel, 

aber nicht begründet. 

214. Es wird alſo auch mit der Lehre von der Schutzpflicht kei— 

neswegs der Grundſatz aufgeſtellt, daß der Staat als ſolcher das Recht 

habe, eine ihm beliebige Religion einzuführen, oder unter dem Deck— 

mantel der Religion trübe politiſche Zwecke zu verfolgen. Die Religion 

iſt Sache Gottes, und der Menſch hat ſich hier zu unterwerfen. Sagt 

man aber, thatſächlich werde jene Schutzpflicht zu dieſem Mißbrauch der 

Gewalt führen, ſo ſehen wir nicht ein, wie man dieſen dem Prineip 

ſchuld geben will, und noch viel weniger, wie das Aufgeben des Prin- 

cips den Abweg abgraben fol, Sind denn vielleicht die Liberalen hierin 

unſchuldige Kinder der Kirche gegenüber? — Aber führt nicht wenigſtens 

heutzutage die Behauptung der Schutzpflicht fo viele Nachtheile im Ge— 

folge, daß man unmöglich annehmen kann, dieſelbe liege in den Abſich— 

ten der göttlichen Vorſehung? Eigentlich ſind wir eine Antwort hierauf 

nicht ſchuldig. Denn wir geben ja zu, daß unter gewiſſen Verhältniſſen 

nicht allein die Klugheit, ſondern auch Rechtspflichten gebieten können, 

vom Schutze der Glaubenseinheit gegen Diſſidenten abzuſtehen. So 

haben, wie jüngſt der Biſchof von Nimes im Univers mit Recht her— 

vorhob, die Päpſte ſelber, ein Pius VII. und ein Gregor XVI., es 
nicht etwa bloß als unvermeidliche Nothwendigkeit hingenommen, daß in 

gewiſſen Staaten die modernen Freiheiten eingeführt wurden, und den 

Katholiken den Eid auf Verfaſſungen mit jenen Freiheiten geſtattet; ſon⸗ 

dern fie haben unter gewiſſen eigenthümlichen Verhältniſſen die Religions- 

freiheit als einen wahren Fortſchritt angeſehen. „Als Fürſten haben ſie 

ſelber ſolche Freiheiten gewährt, freilich nicht wie jene Regierungen, 

ie — 
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die fih zu ihnen im Prineip bekennen.“ Was läßt ſich mehr ver⸗ 

langen? | 

215. Aber, ſagt man weiter, find nicht Repreſſalien zu fürchten, 
wenn katholiſche Staaten nach dem katholiſchen Princip ihre Verfaſſung 

geſtalten? Zunächſt iſt klar, daß damit abermals Nichts gegen das 

Princip geſagt iſt; ſodann aber iſt der Einwurf in ſich ſelber haltungs⸗ 

los und genauer beſehen eine beleidigende Inſinuation. Oder werden 

z. B. gerechte Proteſtanten von einem Staate mit katholiſchem Grund- 

geſetze fordern, daß er die Diſſidenten nach den Regeln der Parität 

behandle, welche der Verfaſſung anderer Staaten entſpricht? Es wäre 

dasſelbe Unrecht, als wenn einem monarchiſchen Staate zugemuthet 

würde, republikaniſche Beſtrebungen auf ſeinem Gebiete zu dulden. Auch 

nichtkatholiſche Staatsmänner müſſen es vom rein politiſchen Gefichts- 

punkte aus als ein großes Unglück, als eine weit greifende Störung 

des allgemeinen Friedens anſehen, daß in vormals katholiſchen Staaten 

das religiöſe Grundgeſetz durch heilloſe Umtriebe untergraben wird. Aber, 

wenden uns wohlmeinende Katholiken ein, iſt denn nicht die ganze moderne 

Weltentwicklung derart geſtaltet, daß es im Intereſſe der Kirche ſelber 

läge, vom Princip der Glaubenseinheit auch da abzugehen, wo die 

Kirche ein Recht hätte, auf ihr zu beſtehen?! Zur Verſtärkung ließe 

ſich noch anführen, daß auf dieſem Wege der Intoleranz getrennter 

Staaten (Schwedens z. B.) jeder Vorwand benommen würde, dem ka— 

tholiſchen Bekenntniſſe die ihm gebührende Freiheit noch länger vorzu— 

enthalten. — Wir wollen ganz abſehen von der Gleichſtellung; das 

Nöthige iſt diesfalls bereits oben berührt. Das katholiſche Bewußtſein 

vermag in einem Beſitzſtand religiöſer Einheit, der ſich urſprünglich durch 

Abfall begründet hat und in der Folge faktiſch zur Anerkennung ge— 

langt iſt, niemals ein Seitenſtück zu dem Beſitz katholiſcher Glaubens— 

einheit erblicken, welcher ſich auf objectiv göttliches Recht ſtützt. Davon 

alſo abgeſehen geben wir zweierlei zu bedenken. Erſtens überträgt dieſe 

Forderung auf die europäiſche Staatenfamilie einen Charakter der innern 

Einheit und Wechſelwirkung, den ſie nicht beſitzt. Dieſelbe macht aus 

ihr eine Ethnarchie, die ſie aufgehört hat zu ſein, und muthet den ka— 

tholiſchen Gliedern das Opfer von ſichern Gütern zu, ohne einen ent- 

ſprechenden Erſatz dafür in feſte Ausſicht ſtellen zu können. Die Wir⸗ 

kung könnte leicht eher die gegentheilige von derjenigen ſein, welche man 

1 Dr. Segeſſer. Studien und Gloſſen zur Tagesgeſchichte. S. 83 ff. 
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ſich verfpricht: die Feinde der Kirche könnten gerade in ihrem Unrecht 

beſtärkt werden. Zweitens iſt der letzte Gedanke, der in der indifferen⸗ 

tiſtiſchen Strömung arbeitet, ein Gegenbild zum christlichen Gottesreich 

unter den Menſchen aufzurichten. Ueber den rechten Namen für das 

Ziel wären wir nicht verlegen. Die Strömung iſt ohnehin ſtark genug. 

Können die Katholiken dieſelbe mit gutem Gewiſſen bekräftigen? Iſt 

ihnen denn nicht durch ihren Glauben bekannt, daß das Ziel der Menſch⸗ 

heit in der gerade entgegengeſetzten Richtung liegt? Daß nicht auf der 

Freiheit von dem lebendigen Gott, ſondern auf der Unterwerfung unter 

Ihn und Sein Wort das Heil des Geſchlechtes beruht? Iſt es darum 

einer katholiſchen Obrigkeit aufrichtig um die Wahrung allgemein kirch⸗ 

licher Intereſſen zu thun, ſo wird ſie dieſe am ſicherſten dadurch erreichen, 

daß ſie treu jener Strömung zu folgen befliſſen iſt, welche von den 

legitimen Organen der Kirche ſelber und der in ihnen ſich kundgebenden 

Leitung des h. Geiſtes ausgeht. Dieſe werden ſich freilich niemals im 

Namen der Kirche und zu Gunſten angeblich kirchlicher Intereſſen zu 

einem Weſtphäliſchen Frieden auf Grund vollſtändiger Gleichheit mit 

dem erſtarkten Irrthum herbeilaſſen. 

216. Allein ſetzt ſich denn eine ſolche Anſicht von den Pflichten des 

Staates nicht in Widerſpruch mit der geſammten modernen Bildung, 

mit allen Errungenſchaften der Neuzeit, unter denen die Religionsfrei⸗ 

heit die erſte Stelle einnimmt? ! Es iſt der letzte Schreckensruf, und 

bei der herrſchenden Grundſatzloſigkeit ift feine Wirkung nicht zu unter- 

ſchätzen. Allein unſer Urtheil über eine Bildung, deren oberſtes Geſetz 

nicht die Wahrheit iſt; eine Bildung, welche den Menſchen für die Re⸗ 

ligion kalt und gleichgiltig, wenn nicht gar unfähig macht, welche ihm 

die übernatürlichen Güter verſchließt, um ſeine Kräfte an der Oberfläche 

dieſer Erſcheinungswelt zu zerſplittern — unſer Urtheil über eine ſolche 

Bildung, geſtehen wir es offen, iſt etwas kühler, als das der liberalen 

Katholiken. Nach der höchſten Seite ſcheint ſie uns eher den Namen 

der Barbarei zu verdienen, und ſehen wir mit den Beſten unſerer Zeit 

in ihr ein übertünchtes Grab von Moder und Fäulniß, in welchem die 

wirklichen Elemente von Bildung zu verſinken drohen, wenn nicht mit 
dem wirkſamen Schutze der höchſten Güter ein Damm aufgerichtet 

wird. 

217. Nicht anders urtheilen wir über den Fortſchritt. Was dem 

2 S. oben n. 57. 
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Menſchengeiſte das höchſte Ziel alles Strebens entrückt, die Aehnlichkeit 

und beſeligende Einheit mit feinem Schöpfer; was über die unverleg- 

lichen Schranken der ewigen Gerechtigkeit hinwegſchreitet, das kann nicht 

wahrer Fortſchritt fein. Das mag in Geiſtesblitzen aufflackern, aber 

das Ende wird Finſterniß, Erſtarrung und Verſumpfung ſein. Nur 

die Völker des Glaubens ſind Völker des Fortſchrittes; weil belebt und 

genährt von einer unverſieglichen Lichtquelle, bewahren ſie die Fähigkeit, 

aus der tiefſten Entartung ſich wieder zu erheben, ſo lange ſie das 

Band des Glaubens nicht zerreißen. Oder man vergleiche Pius IX., 

den milden Friedens fürſten, mit feinen Gegnern, den Vollblutliberalen. 

Auf welcher Seite iſt der wahre Fortſchritt, der im Umbilden erhält, 

nicht zerſtört? Wo iſt die wahre Geſittung? wo die ächte Liebe zur 

Freiheit? Wer übt im Namen der Freiheit die Tyrannei über die Ge— 

wiſſen aus? „Als Italien“, ruft Pius IX. ſeinen Verleumdern zu, 

„von ſeinen rechtmäßigen Obrigkeiten freiere politiſche Einrichtungen er⸗ 

hielt, haben Wir in väterlicher Geſinnung Zugeſtändniſſe gemacht.“ 

Und wer hat dieſe milderen Formen zerſtört? wer an ihre Stelle die 

Schreckensherrſchaft geſetzt? Wer machte das blühende Italien zu einer 

Räuberhöhle? Es ſind die folgerichtigen Vertheidiger der Grundſätze 

von 17893 es ſind Jene, welche ſich mit dem Namen der Liberalität 

brüſten. „Wer aber immer aus Irrthum oder Furcht auf die For— 

derungen dieſer Zerſtörer der bürgerlichen Geſellſchaft eingeht, der halte 

ſich überzeugt, daß ſie erſt dann ruhen werden, wenn ſie jedes Prineip 

der Auctorität aus dem Wege geräumt, jeden Zügel der Religion ge— 

ſprengt, jede Norm des Rechtes und der Gerechtigkeit beſeitigt ſehen.“ 

218. Wir ſind am Schluſſe. Der Römiſche Papſt, durch göttlichen 

Beruf der oberſte Wächter der Heilsordnung, iſt zugleich der ſtärkſte 

Hort der Gerechtigkeit, die verläſſigſte Wehr gegen die Feinde aller zeitlichen 

Wohlfahrt. Das göttliche Licht, das er am heiligen Heerde hütet, iſt 

der menſchlichen Vernunft nicht feind, ſondern ihre ergiebigſte Hülfe, 

und deßhalb bleibt das Papſtthum die mächtigſte Bürgſchaft für die 

menſchliche Bildung. Der wahre Fortſchritt unſeres Geſchlechtes, welcher 

dieſem mit den ewigen Normen ſeine koſtbarſten Errungenſchaften ſichert, 

iſt bedingt durch die Verſöhnung des Forſchens mit dem Glauben, durch 

die Unterordnung alles Strebens unter jenes höchſte übernatürliche Ziel, 

zu welchem der Papſt, unmerklich für das gewöhnliche Auge, aber nichts 

deſto weniger mit Sicherheit und Stätigkeit das Geſchlecht hinbewegt. In 

dem höheren Geiſtesleben, in welchem unter Führung des Statthalters 
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Chriſti Freiheit und Ordnung, das Recht der Geſammtheit und der 

Glieder, das Natürliche und Uebernatürliche zu wunderbarer Harmonie 

ſich umfangen, liegen reichlich aufgeſchichtet die Heilmittel gegen die 

Uebel, an denen die Gegenwart krankt. Wird die Zeit ihr Heil er⸗ 

greifen? Werden die Mächte des Irrthums die Menſchen unrettbar 

mit ſich fortreißen? Die Wege der Vorſehung ſind uns verborgen. 

Wenn aber Gott verleiht, um was alle Guten zu Ihm flehen, eine 

Erneuerung der Chriſtenheit von Innen heraus, und mit der Erneuerung 

die Einheit der widernatürlich Getrennten, einen ſtarken Frieden für die 

Bedrängten, eine Aera des Glücks und der Wohlfahrt: dann wird eine 

dankbare Nachwelt, deß find wir gewiß, den Hauptantheil am Ver⸗ 

dienſte den Unterweiſungen Pius IX. beimeſſen, zu deren Verſtändniß 

beizutragen, wir nach dem ſchwachen Maße unſrer Kräfte beſtrebt 

waren. 

I nn 

Sn 
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Beilage zu § 1 n. 10. 

Nähere Beleuchtung der Hegel’fchen Staatsidee. 

219. Die Hegel'ſche Staatslehre iſt nicht originell; nach ihren 

Hauptzügen findet ſie ſich ausgeprägt in dem Syſteme des ungläubigen 

Juden Spinoza. Was die Hegel'ſche Schule vor einigen Jahrzehnten 

gegen das Evangelium und die auf dasſelbe gegründete chriſtliche Social— 

ordnung vorgebracht, hat Spinoza längſt zuvor in ſeinem Tractatus 

theologico-politicus, und zwar mit einem Cynismus entwickelt, der kaum 

noch zu überbieten war. Hienach beſteht zwiſchen dem Glauben und 

dem Wiſſen ein unverſöhnlicher Gegenſatz; wo das Wiſſen anfängt, hört 

der Glaube an die Geheimniſſe auf; der Glaube iſt nicht die Vollen— 

dung, ſondern eine ſehr unvollkommene Vorſtufe des Wiſſens. Der 

Glaube ſoll den Menſchen nicht durch eine höhere Wahrheit bereichern, 

ſondern nur ein Mittel ſein, um die Unaufgeklärten gegen die beſtehende 

Gewalt im Staate gefügiger zu ſtimmen. Die Philoſophie dagegen 

mache den Menſchen durch Aufklärung glückſelig; und zwar iſt hiebei die 

pantheiſtiſche gemeint, nach welcher das menſchliche Wiſſen ſelbſt ein Theil 

des göttlichen Verſtandes ſein ſoll. Dieſe vom Glauben abführende, den 

Menſchenverſtand vergötternde Erkenntnißweiſe oder Aufklärung anſtreben, 

heißt nach Spinoza Gott lieben, Gott nämlich als den Inbegriff der 

Erkenntniſſe, wodurch der Menſch ſich ſelber und die Natur außer ſich 

erkennt!! (Ihr werdet fein wie die Götter, wiſſend das Gute und das 

Böſe [Gen. 3, A], wenn ihr vom Baume eſſet. Was uns Empörung 

gegen Gott, das iſt Dieſen Liebe Gottes 1.) — Der Staat ſoll nun eine 

Art Erſatz für dieſes höhere Wiſſen ſein, der durch Geſetze bei den Men— 

ſchen, die ihren Vorurtheilen und Trieben folgen, zu erreichen ſuche, 

wozu die Philoſophie die Freien führe. Mit dem Staate entſtehe ſo das 

1 Tractat. theolog. pol. ep. 14. ep. 4. Ethic. I, 16. 17. Schol. IV, 28. 
App. ep. 4. Epp. 21. 31 sqq. 



220 

Recht!. Da das abſolute Recht bei der Philoſophie ift, fo folgt ſchon 

hieraus, daß der Staat die höchſte Pflicht hat, durch Geſetze und Ein— 

richtungen die philoſophiſche Aufklärung zu befördern. In dieſer Rich—⸗ 

tung iſt einer aufgeklärten Regierung nicht allein Alles erlaubt, ſondern 

genauer beſehen geboten. Ohnehin iſt ihr Alles erlaubt, wozu ſie die 

Macht beſitzt. Sie iſt deßhalb insbeſondere die allein rechtmäßige Quelle 

aller Religionsgeſetze und hat über das Gewiſſen der Bürger ebenſo uns 

beſchränkte Gewalt als über ihr Leben und Eigenthum 2. 

220. Dieſe philoſophiſche Begründung des Abſolutismus iſt darin 

lobenswerth, daß ſie folgerichtig und ehrlich iſt. Der entſcheidende Punkt 

tritt deßhalb gleich von vorneherein mit aller nur wünſchbaren Klarheit 

hervor: es gibt nach Spinoza keine ſittliche Verpflichtung, kein 

Sittengeſetz, keine ſittliche Weltordnung, keine Freiheit 

und keine göttliche Vorſehung. Wo aber keine Pflicht, da iſt 

kein Recht; verſchwindet das Recht, ſo herrſcht einzig die Gewalt, die 

zwar phyſiſche, aber keine ſittlichen Schranken kennt. Die höchſte Macht 

hat der Staat, und will man ſie Recht heißen, ſo iſt ſein Recht unbe— 

grenzt. Der letzte Grund der Läugnung des Rechtes und der Sittlich— 

keit iſt alſo die Gottesläugnung oder der ſpinoziſtiſche Fatalismus, wor⸗ 

nach Alles im Reiche des Geiſtes wie der Natur von einer blinden Noth— 

wendigkeit beherrſcht iſt. Natürlich hat dann die Tugend und der Beſitz 

Gottes als des höchſten Gutes keinen Sinn. Das Höchſte iſt die Er— 

kenntniß der Nothwendigkeit, und ebenſo wenig iſt noch ein Verſtändniß 

des Glaubens möglich, der von Seiten Gottes ein freies Sicherſchließen, 

von Seite des Menſchen ein ſittlichfreies Sichhingeben an den lebendigen 

Gott in ſich enthält. Der Spinozismus theilt dieſe finſtere Grundlage 

ſeines Abſolutismus mit den Manichäern, welche mit ihrer Lehre, daß 

die Sünde etwas Naturnothwendiges ſei, gleichfalls die Sittlichkeit und das 

Recht untergruben. Inſofern hat bereits der große Gegner der Mani⸗ 

chäer, der heil. Auguſtin, die ſtärkſten Waffen gegen die moderne ſpino⸗ 

ziſtiſch⸗atheiſtiſche Geſellſchaftslehre angewendet. Die Sünde iſt That des 

freien Willens, das Gewiſſen, das ſie richtet und verdammt, lügt nicht; 

der freie Wille aber iſt ein Geſchöpf des gütigen Gottes und von ſeinem 

Urheber gebunden an das ewige Geſetz, oder den göttlichen Grundſatz, 

daß Alles in höchſter Weiſe geordnet ſei. Die freie Unterwerfung des 

1 Ethic. IV, 37. Schol. II. Tract. pol. cp. 2. $$ 18. 19. 23. 
2 Tract. pol. cp. 3. $$ 2.5 sqq. cp. 4 $ 4. etc. 



221 

Geiſtes unter dieſes höchſte Gefe der Ordnung, die Weisheit, begründet 

allein hienieden unſere wahre Glückſeligkeit und iſt der Weg zur ſeligen 

Unſterblichkeit; die Thorheit aber, der freiwillige Abfall vom ewigen Ge— 

ſetze, überliefert der göttlichen Gerechtigkeit, als deren Stellvertreterin 

hienieden ſchon die zeitliche Strafgerechtigkeit thätig iſt . Hiemit iſt dem 

Staate die ſittliche Grundlage, dem Rechte die göttliche Sanction, der 

Wohlthat des Glaubens die gerechte Würdigung gerettet und dem Ab— 

ſolutismus durch die chriſtliche Staatsidee gründlich vorgebeugt. 
221. Den kalten Hohn des ſpinoziſtiſchen Fatalismus auf Alles, 

was den Menſchen adelt, konnte ein deutſcher Philoſoph nicht wohl auf 

den Markt bringen, weil der ſittliche Abſcheu ihn ſofort zurückgeſtoßen 

hätte. Auch hatte die Kant'ſche Philoſophie bei allen Verirrungen doch 

das große Verdienſt, gegen die Läugner der ſittlichen Freiheit wie gegen 

die praktiſchen Materialiſten für die Unerbittlichkeit des Moralgeſetzes mit 

ihrem kategoriſchen Imperativ eingeſtanden zu ſein. Als nun Hegel nach den 

Fichte 'ſchen Uebertreibungen des Kant'ſchen Moralprineips in die mate— 

rialiſtiſche Sitten⸗ und Rechtslehre zurückſank, wurde von ihm ſein 

weſentliches Einverſtändniß mit Spinoza wiederholt eingeſtanden; aber 

zugleich nahm er Bedacht darauf, jene Seiten ſeiner Philoſophie, welche 

Religion und Sittlichkeit zerſtören, in eine unverſtändliche, dem äußeren 

Anſcheine nach der chriſtlichen Geſellſchaftsordnung günſtige Terminologie 

einzuhüllen. So konnte es kommen, daß ſeine Ausſprüche über Staat, 

Religion und Chriſtenthum als eine Art Heilmittel gegen den Alles zer— 

nagenden Rationalismus von den Freunden des „chriſtlichen Staates“, 

von Juriſten wie Theologen, mit einer Art Devotion behandelt wurden. 

In Wahrheit aber hat die Geſellſchaftslehre dieſer Philoſophie, wie auch 

heutzutage allen Einſichtsvollen klar iſt, die widerchriſtlichen, revolutio— 

nären Grundſätze des achtzehnten Jahrhunderts auf die Spitze getrieben. 
Um zu beweiſen, daß hiemit dieſer Philoſophie kein Unrecht geſchieht, 

falls dies je nöthig ſein ſollte, darf man nur auf die Art und Weiſe 

hinſehen, wie dieſelbe ihren Standpunkt gegen ältere Naturrechtslehrer, 

gegen die Senſualiſten und ihre unmittelbaren Vorgänger aus der Kant'- 

ſchen Schule, ſelber angegeben hat ?. 

1 De libero arbitrio. J, 12 n. 26 sqq. 15, 31. De vera religione. 9, 16 etc. 

2 Lehrreich iſt hierüber der Aufſatz: „Ueber die wiſſenſchaftlichen Behandlungs- 

arten des Naturrechts, ſeine Stelle in der praktiſchen Philoſophie und ſein Verhält— 

niß zu den poſitiven Rechtswiſſenſchaften.“ Gef. Ausgabe I, 321 ff. Parallelen 

lie ßen ſich aus allen Schriften Hegels zur Seite ſtellen. 



222 

222. Man kann ſagen, Alles was an dieſen verſchiedenen Richtungen 

am weiteſten von der Wahrheit ſich entfernt, wird richtig herausgefun⸗ 

den und als ein glücklicher Fund von Hegel eingeſammelt; dagegen was 
ſie noch Gutes an ſich haben, bei Seite geſchoben. Zu dem Letzteren 

gehört bei den älteren Naturrechtslehrern die Anerkennung einer ſittlichen 

Verpflichtung gegen Gottes heiligen Willen, die der „unendlichen Frei⸗ 

heit“, d. h. genauer beſehen, dem Atheismus geopfert wird. In Kant 

und Fichte iſt es ein gewiſſer ſittlicher Ernſt, in der Erkenntniß, daß das 

Sittengeſetz unerbittlich iſt, welcher von Hegel dem „griechiſchen Princip“ 

d. h. der Verherrlichung der Legalität auf Koſten der Moralität nach⸗ 

geſetzt wird. Deßhalb kommen auch die Eneyelopädiſten, welche den 

Egoismus als die wahre Triebfeder des tugendhaften Handelns auf den 

Schild erhoben und alle Scheu vor dem Sittengeſetz abwarfen, ver— 

hältnißmäßig am beſten weg. Freilich in dem werden auch Kant und 

namentlich Fichte belobt, daß ſie Gott aus der Moral zu bringen ſuchten 

und die Wege zur Vergötterung der menſchlichen Freiheit und Vernunft 

einſchlagend, dem Spinozismus die Thore öffneten 1. Man nehme alſo 

1 Beiſpielsweiſe führen wir einen der abſtruſen Sätze an mit dem Verſuche, 

ihn durch den „olympiſchen“ Transſcendentalidealismus zurück in die Sprache der 

„übertägigen“ Menſchen zu übertragen. „Der Naturzuſtand und die den Individuen 
fremde und darum ſelbſt einzelne und beſondere Majeſtät und Göttlichkeit des 

Ganzen des Rechtszuſtandes, ſowie das Verhältniß der abſoluten Unterwürfigkeit 
der Subjecte unter jene höchſte Gewalten, find die Formen, in welchen die zerſplit⸗ 
terten Momente der organiſchen Sittlichkeit ... als beſondere Weſenheiten firirt 

und eben dadurch, ſowie die Idee verkehrt ſind. Die abſolute Idee der Sittlichkeit 

enthält dagegen den Naturzuſtand und die Majeſtät, als ſchlechthin identiſch; 
indem die letztere ſelbſt nichts Anderes als die abſolute ſittliche Natur iſt, 
und an keinen Verluſt der abſoluten Freiheit, welche man unter der natür⸗ 

lichen Freiheit verſtehen müßte, oder im Aufgeben der ſittlichen Natur, durch das 

Reelſein der Majeſtät gedacht werden kann.“ (A. a. O. S. 338.) Das heißt in 
gemeiner Sprache: das ältere Naturrecht ſtellt auf die eine Seite den Menſchen 

mit ſeiner natürlichen Freiheit, auf der andern anerkennt es noch den perſönlichen 

Gott mit dem ewigen Geſetze und der ſittlichen Weltordnung, welcher das menſchliche 

Geſchöpf unterworfen und durch welche es angehalten iſt, ſich der rechtmäßigen 

Obrigkeit um Gotteswillen zu fügen. Damit hat es getrennt und fixirt, was an 

ſich Eines und dasſelbe iſt. Die abſolute, göttliche Perſönlichkeit iſt nicht ein für 
ſich beſtehendes Weſen, eine „den Individuen fremde und darum ſelbſt einzelne, be— 

ſondere Majeſtät“, ſondern ſoll die freie Natur der menſchlichen Individuen ſein, 

nur abſtract genommen. Ebenſo iſt der Naturſtand derſelben, d. h. der Stand, in 

welchem vom geſelligen Stande des Menſchen in der beſtehenden Geſellſchaft ab- 

ſtrahirt wird, nichts von der eben genannten freien Natur, oder von Gott Verſchie⸗ 
denes; er drückt nur die Abſolutheit oder Göttlichkeit der menſchlichen Freiheit aus. 

Alſo verſteht es ſich von ſelber, daß zwiſchen dem Menſchen und Gott kein Sub⸗ 
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den Wolfianern den theiſtiſchen Hintergrund und bewahre von ihnen den 

Rationalismus; man entlehne Rouſſeau den allgemeinen Volks willen, 

mit dem er ſich über alle rechtmäßige Gewalt hinwegſetzte und gebe dem⸗ 

ſelben göttliche Attribute, woran er ſelber noch nicht dachte; man ver— 

ſetze das Ganze mit der „griechiſchen“ Sittlichkeit, die von den Materia- 

liſten ihre Füllung, von den Skeptikern die Freiheit, von den Staats- 

jeetionsverhältniß angenommen werden darf, das hieße den Menſchen ſich felber 

unterthan machen. In keinem Stande ferner verliert der Menſch etwas von dieſer 

„unendlichen“ Freiheit, vermöge deren er ſelber Gott iſt; und im geſelligen Stande, 

im Staate, im „Reelſein der Majeſtät“ iſt nichts anderes als ſeine göttliche Frei— 

heit realifirt. Die abſolute Freiheit und Gleichheit alſo, wie die franzöſiſche Revo— 
lution ſie vom Naturrecht auf den Staat übertrug, iſt und bleibt berechtigt. Sie iſt 

nach Hegel allerdings nicht wirklich in allen Staatsmitgliedern, namentlich noch nicht 

in dem gewöhnlichen Bürgerthum, wohl aber im Stande der Philoſophen oder Auf— 

geklärten, welche als die Herrſchenden und Geſetzgebenden den Nichtfreien gegenüber 

ſtehen und den Naturſtand fo in ſich repräſentiren. (A. a. O. S. 380 f.) Da wir 

nun den Leſer ſchon in dieſes Labyrinth hereingeführt, iſt es wohl erlaubt noch einige 

weitere Gänge und den Ausweg zu zeigen. Das Große der kant'ſchen und fichte'- 

ſchen Philoſophie nämlich wird darein geſetzt (S. 343), daß „das Weſen des Rechts 

und der Pflicht und das Weſen des denkenden und wollenden Subjects ſchlechthin 

Eins ſind.“ Dieſes Weſen iſt die praktiſche Vernunft, welche ohne Rückſicht auf 

den göttlichen Willen aus ſich ſelber die höchſte Geſetzgebung für Recht und Sitt— 

lichkeit abſpinnen ſoll, was ſie allerdings Gott gleich machen müßte, weil ihr Ge— 

ſetz unbedingt verpflichtet. Alſo dieſe coloſſale Verirrung auf den pantheiſtiſchen 

Irrweg ſoll das Große an jener Philoſophie ſein! Eben daſelbſt wird von den 

Encyclopädiſten (Helvetius und Conſ.) gefagt: „In einer niedrigern Abſtraction iſt 

die Unendlichkeit zwar auch als Abſolutheit des Subjects in der Glückſeligkeitslehre 

überhaupt und im Naturrecht insbeſondere von den Syſtemen, welche antiſocialiſtiſch 
heißen, und das Seyn des Einzelnen als das Erſte und Höchſte ſetzen, herausge— 

hoben, aber nicht in die reine Abſtraction, welche ſie in dem K. u. F. Idealismus 

erhalten hat.“ Das heißt, wenn die Encyelopädiſten den abſoluten Egoismus pro— 
clamirten und dem Menſchen Alles erlaubten, was ihm beliebte oder zum Genuſſe 

verhalf, ſo fehlten ſie nicht darin, daß ſie ihn ſo von allen göttlichen und menſch— 
lichen Geboten frei erklärten; nur das war ihr Fehler, daß ſie ſtatt der Vernunft 

den ſinnlichen Trieb, die Leidenſchaft als das Höchſte anſahen. — Endlich wird aber 

auch an Kant und Fichte getadelt, daß ſie über dem Staate noch eine beſondere 

Sittlichkeit annahmen; in der organiſchen Sittlichkeit ſoll die Ordnung umgekehrt, 

d. h. genauer beſehen die Moralität der Legalität geopfert werden. (A. a. O. 

S. 394. 399.) Wir haben alſo nach dieſer in Ausſicht genommenen Geſellſchafts— 

ordnung der Philoſophen im Staate nichts als einen ungläubigen Philoſophenſtand, 
der ſich und ſeine Anhänger, nach Art der Braminen, als Incarnationen der Gott— 

heit, als abſolut Freie oder Herrſchende anſieht, dabei für die Andern das Recht 

macht, damit ſie wenigſtens als Dienende die abſolute Freiheit verkoſten. Der 

Hegel'ſche Staat mit andern Worten iſt nichts anders als die unumſchränkte Herr— 

ſchaft der Philoſophen. 



224 

abſolutiſten die, Achtung vor dem Beſtehenden erhält: fo hat man den 

eigenthümlichen Stoff, aus welchem Hegel Recht, Sittlichkeit und Geſell⸗ 

ſchaft knetet, um ihn ſpäter durch eine Art Deſtillation, durch Kunſt und 

Religion, in die pantheiſtiſche Philoſophie zu verklären. Jenen Stoff 

heißt er abſolute Sittlichkeit; auch das „griechiſche Princip“, nach welchem 

Staatsgeſetz und Religion zuſammen fallen, die Theologie in Philoſophie 

ſich auflöst, das Jenſeits im Diesseits aufgeht. Es iſt eine Auffaſſung 
von der Beſtimmung des Menſchen, welche zur chriſtlichen den reinen 

Gegenpol darſtellt und gerade in dem die Sittlichkeit annimmt, worin 

das Chriſtenthum das radical Böſe, die Wurzel der Empörung des ges 

ſchaffenen Geiſtes erblickt. Es iſt die Trennung vom Glauben und ſeiner 

Ordnung bis zum Gegenſatz verkehrt. | 
223. Da aus dieſer Quelle hauptſächlich die Urheber der Theſen 

39 und 40 ihren abſolutiſtiſchen Staatsbegriff geſchöpft haben, verweilen 

wir noch etwas bei dieſer „abſoluten Sittlichkeit“, um das Geſagte mehr 

zu verdeutlichen. Nehmen wir alſo die vielbeſprochene Hegel'ſche De— 

finition vom Staate vor: „der Staat iſt der göttliche Wille als gegen- 

wärtiger, ſich zur wirklichen Geſtalt und Organiſation einer Welt ent- 

faltender Geiſt“ 1. Hier könnte nun ſcheinen, es wolle gelehrt werden, 

der Staat ruhe als eine ſittliche Ordnung auf dem göttlichen Willen; 

ſeine Geſetze und Einrichtungen ſeien nichts anderes, als die Entfaltung 

der ſittlichen Natur, in beſtimmter Anwendung auf concrete Verhältniſſe 

und Thatſachen, wie fie ſich unter dem Walten der Vorſehung für ein⸗ 

zelne Völker geſtalten. Aber eine ſolche, der chriſtlichen Staatsidee ent⸗ 

nommene Deutung dieſer Definition iſt völlig bei Seite zu laſſen. Die 

Hegel'ſche Philoſophie kennt weder einen göttlichen Willen im Sinne des 

Chriſtenthums, noch iſt ihr die ſittliche Natur in uns eine Auslegung 

ſeiner heiligen Ordnung, noch endlich weiß ſie etwas von Fügungen der 

göttlichen Vorſehung in Bildung und Leitung der Staaten. Göttlich 

heißt hier vernünftig, im Sinne von Spinoza; göttlicher Wille iſt der 

von der Vernunft geleitete Wille; Vernunft aber in einem Volke iſt die 

jeweilige Culturſtufe eines Volkes. Dieſe ſoll Gott ſelber darſtellen in 

einem beſonderen Stadium feines Lebens oder geſchichtlichen Proceffes. 

Denn die Entwicklung des menſchlichen Geiſtes iſt nach dieſer Philoſophie 

das Leben Gottes. Wenn ſich alſo die in einem Volke herrſchenden 

Ideen in den Sitten oder in den Geſetzen und religiöſen Vorſchriften 

1 Grundlinien der Philoſophie des Rechts. Gef, ausg. VIII. S. 334. 
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Aus rich geben ach) iſt , göttlicher Wille! vorhandene Ein ſolcher gött⸗ 
licher Wille“ mag unn mit dem Condentu von Frankreichn die: Religion 

abſchaffen, oder mit dem Sultan uvon Dähomey⸗ die Anbetung den Ameiſen 

befehlen, an bleibt immen göttlich, feine Aüsſprüche ind das Recht in 
einems Volke (das) Racht iſt obs / Daſein “n dieſes allgemeinen ! Willens, 

wien den echniſche Ausdruck zlautrt ) E Ders Compler deſſen ) was hun! in 
ſeiner zollen? Organiſationd durch Familie und bürgerliche Geſellſchaft bier 

durch ſentflieſtt, it der Staat; dieſen iſt „gegenwäntiger “ Geiſt, die jeweils 
erſtirgene Bildung: und Cultur als wirkſam durch Geſetzen rund Einrich⸗ 

tungen lan einemneviſtirenden Volke: Die! Reltigiduniſt e nichts anderes als 

derllStadtz aber in Ahr: ſollo die Cultur, der Volksgeiſt nals detwas Jen⸗ 

ſeitiges, als ein perſümlicher Gwtt; oder als! Götter mit einem ganderen 

jenfeittgenReken vorgeſtellt ſein,awas nur Phantasmagorie wäre Kommt 

dia Rhileſophie oder die Aufklärſiig darübereſſo wird dus „Jenſeits“ ver 

laſſen nund im Staate Alles a Himmelyn Borſchung: ua wilnekaunt. 

(Glückliche Aufklärung die dem Menſchen : für den Heilandtund⸗Erlöſer 
einen Robespierreiz fürdie Vorſehung einen Phitoſpphenolub beſcheext h 

Stützt Ache mun kim Staat mit feinen Geſetzru rauf göttliche Auctorität; 
ſorcheißt das für die; Philsſophen z nul erg dindit int! der! menſchlichen Ver⸗ 

nunft i göttliche Auetorität yz denm alli feln Recht ickommt won jeiner; Vers 

nünftigkeit ) Weib: dies Vernunft - überhaupt oder nas Denken vr Grund 

alles Seins iſt ſo hat rin Staatz ſo wiel Recht als; rl dieſer r Bernunft 

dtent, wie chain Spinoza Grit gleichſam En Beweis non der Göttlich; 

keituder ſmenſchlichen Vernunft zudenundie Menſchem z unterwerfell ſich ihn 
obwohl ger nichts danderks biſtzealstadin Verwirklichung der! Menſchenver⸗ 
nunft. 9 Dieſen Gedanken werden in Hegel ſcher Terminologie: galſo:mus⸗ 
gedrückt: „Beider Freiheit! welche dern Staat verwirkliche; „muß : man 

en vom Weſen des! Sülbſtbewußtfeins ausgehen adennnderg Menſch 

mag ies wiſſen oder nicht! (gufgeklörtudarüber⸗ denken oder immeligis ſem 

Glauben die! Sache betrachten) n ydiesp Weſen roaliſirtl ihr: als felbſtändige 

Gewalt, inder die zeinzelnen Zudiwiduen nurs Momentes iſindull Der 

Menſchengeiſtſ alſo z iſt 85 deſſen Hoheit dem Stuntelſein Rechti gibt daz 
berg iſt auch die Unimmſchränktheit dern Staatsgewalt gegenüber den Unter⸗ 

then ganz) in Ordnung zi hat denn meine Vernunft! nicht nnumſchränktes 

Recht übern nuch An Oder: demn Staate gegenüber haben dieg Mitglieder 
als Alnteuthanten nur Pflichten weil der n Staat nichts anderes zaiſt, nals 

ihr eigenes geiſtiges Weſen, dem ſie ſich ſo wenig widerſetzen können, 

als das Blatt der Triebkraft des Baumes. „Es iſt der Gang Gottes 
Encyelica XII. 15 
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in der Welt, daß der Staat iſt: fein Grund ift die Gewalt der ſich als 

Wille verwirklichenden Vernunft“ 1. In unſerer Sprache: da die Ge⸗ 

ſchichte nichts anderes, als die Entwicklung der Menſchennatur oder des 

Denkens, dieſes aber Gott ſelber iſt, ſo gehört der Staat, als das zur 

Herrſchaft gelangende Denken in einem Volke zum Leben Gottes und 

hat göttliche Gewalt. Mit andern Worten: der pantheiſtiſche Atheismus 

führt mit Nothwendigkeit zur abſolutiſtiſchen Staatslehre oder zur Zer⸗ 

ſtörung alles Rechtes im Staate. Indem das menſchliche Recht ſich zu 

Gott erweitert, geht es ihm wie dem Froſche in der Fabel, welcher 

platzte, weil er ſich durch Aufblähen dem Ochſen gleichmachen wollte. 

224. Hieraus erhellt aufs Neue, wie bei Spinoza, nicht allein 

wie enge der Staatsabſolutismus mit der atheiſtiſchen Grundlage der 

ganzen Weltanſicht zuſammenhängt, ſondern auch wie gründlich hier 

für den Abſolutismus geſorgt iſt. Denn wenn über dem Menſchen 

eine Weltordnung und Vorſehung nicht beſteht, wenn alſo Verantwor- 

tung vor einem höhern Richter, jedes Abhängigkeitsverhältniß ſchlecht⸗ 

weg verſchwindet, dann wird die Ueberlegenheit, ſei es der Intelli⸗ 

genz, ſei es der materiellen Gewalt, die einzige noch bleibende Schranke 

für die individuelle Willkür, das Geſetz des Staates wird ſelber ſchran⸗ 

kenlos, eine Gottheit, die dem Menſchen Alles erſetzen muß, wofür die 

ſittliche Weltordnung durch das Gewiſſen und den religiöſen Glauben 

neben der ſtaatlichen Ordnung geſorgt hat. Je weniger ferner eine 

ſolche Staatsgewalt höhere Stützpunkte beſitzt, weil ihr ganzer Rechts— 

titel die Vernünftigkeit ihrer Anordnungen iſt, deſto mehr muß ſie durch 

äußere Gewaltmittel nachhelfen und die Herrſchaft durch das, was den 

Vernunftgründen direct entgegengeſetzt iſt, aufrecht halten. Die Ver⸗ 

herrlichung der Menſchenvernunft ſchlägt durch eine bittere Ironie in 

den Götzendienſt der äußeren Macht um. Allein der ruheloſe Proceß 

der Revolution bleibt ſtets an ſeine Ferſe geheftet. Denn das Kritiſiren 

und Beſſerwiſſenwollen der Untergebenen iſt ja der göttliche Lebens- 

funke im Menſchen; es iſt die Gottheit, die der beſtehenden Staats⸗ 

gewalt ſelber ihre Auctorität verleiht. Wird alſo die auflöſende Kritik 

von dieſer gewaltſam gefeſſelt, damit Ordnung möglich werde, ſo ver— 

greift ſich die beſtehende Macht an ihrer eigenen Lebensquelle. Die 

Entfeſſelung, oder die Revolution gegen die beſtehende Gewalt, wird 

dann vor der Vernunft vollkommen berechtigt. Sobald alſo die „gött- 

1 A. a. O. 320. 
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liche“ Vernunft des Menſchen im Staate zur Herrſchaft kommt, wird 
ihr Gebahren von den Beherrſchten als unvernünftig verurtheilt. Es 

geht ihr wie den römiſchen Imperatoren: ihre Apotheoſe iſt das Signal, 

daß es mit ihrer Herrſchaft zu Ende geht. Die Abwechslung zwiſchen 

abſolutiſtiſchem Gewaltmißbrauch und revolutionärem Umſturz bildet darum 

das Lebensgeſetz dieſes Staates der Pantheiſten. Ihre Staatslehre 

zerſtört ſo den Staat, weil ſie ſeine natürliche Beſtimmung, Friede und 

Sicherheit zu wirken, unmöglich macht. 

225. Auch bei Hegel iſt der tiefere Grund dieſes antiſocialen und 

antinomiſtiſchen Endreſultates, daß ihm der Sinn für die moraliſche Welt⸗ 

ordnung abhanden gekommen iſt. Es würde zu weit führen, auf dieſen 

Grund tiefer einzugehen. Die Thatſache, die wir bloß nachweiſen wollen, 

hängt mit der hyperkritiſchen und ſkeptiſchmaterialiſtiſchen Richtung des 

18. Jahrhunderts zuſammen, aus deſſen Taumelbecher dieſer hochbegabte 

Geiſt zu viel getrunken hat. Wer das Gewiſſen im Menſchen nicht zu 

würdigen weiß, wem der ſittliche Abſcheu vor der Sünde unverſtanden 

bleibt, der verräth eben dadurch ſeinen Fall aus der ſittlichen Welt⸗ 

anſchauung, ſowie die Unfähigkeit, die Grundlage der Sittlichkeit, die 

Religion, geſchweige denn das Uebernatürliche in ihr zu würdigen. Nun 

iſt wirklich die Hegel'ſche Lehre über die beiden Punkte bodenlos und 

erinnert unwillkürlich an jene alten Antinomiſten unter den Gnoſtikern, 

welche in der Schlange im Paradieſe die Manifeſtation des guten Prin⸗ 

cips, in Kain und Judas Auserwählte, dagegen in Jehovah und ſeinen 

Anhängern das Reich der Finſterniß erblickten. Der Sündenfall nämlich 

erſcheint als die erſte Regung des ſpecifiſch Menſchlichen („die Scheidung 

des unvernünftigen Thieres und des Menſchen“), als ein nothwendiger 

Durchgangspunkt für die Sittlichkeit, alſo als etwas eminent Gutes! 

und Natürliches! Dagegen wird vom Gewiſſen behauptet, es ſei „dies, 

auf dem Sprunge zu ſein, ins Böſe umzuſchlagen“. Das Böſe iſt ein 

zurechnungsfähiger Act des freien Willens, das Gewiſſen ein Act des 

Verſtandes, dazu an ſich nothwendig und im Allgemeinen unzurechnungs— 

fähig; hienach wäre alſo der Verſtand auf dem Sprunge, in den Willen, 

das Nothwendige in das Freie umzuſchlagen! Aus demſelben coloſſalen 

Mißverſtändniſſe über die ſittlichen Grundbegriffe muß es erklärt werden, 

wenn die principielle Gewiſſenloſigkeit der modernen Antinomiſten mit 

dem rechtmäßigen reflexiven Gewiſſensdietamen unter dem Ausdrucke: 

1 A. a. O. VIII. 185. 
15* 
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„formelles Gewiſſen“ in Eins zuſammengeworfen wird. Welche Vor— 
ſtellung vom Gewiſſen muß da herrſchen, wo dieſes als der „Stande 

punkt der modernen Welt“ bezeichnet wird im Gegenſatze zu den „voran⸗ 

gegangenen ſinnlicheren Zeiten,“ d. h. im Gegenſatz zu der chriſtlichen 

Geſinnung, welche noch an der göttlichen und menſchlichen Auctorität 

als objectiven Leitern des Gewiſſens feſthält. Unter dieſen „ſinn⸗ 

licheren Zeiten“ verſteht nämlich Hegel jene, die „ein Aeußerliches und 

Gegebenes vor ſich haben, ſei es Religion oder Recht“. Das Gewiſſen 

dieſer Modernen iſt „eben dies, auf dem Sprunge zu ſein, in die Ge— 

wiſſenloſigkeit umzuſchlagen“, könnte man hier mit Recht ſagen; oder viel⸗ 

mehr es hat den Sprung vollzogen und trägt den Namen nur von dem, 

was es zerſtört hat. Mit dieſen großartigen Verirrungen hängt es 

zuſammen, wenn dieſe Philoſophie ein Naturgeſetz im Sinne der chriſt⸗ 

lichen Naturrechtslehrer nicht kennt !, fie weiß nur von Naturgeſetzen 

außer uns und von poſitivem Recht; freilich müßte ſie, um jenes zu ver⸗ 

ſtehen, auch vom göttlichen Weſen ganz andere Begriffe annehmen. 

In alldem offenbart ſich auch bei Hegel als die wahre Grundlage 

ſeiner Staatsvergötterung der völlige Mangel einer fi ttlichen Welt⸗ 

anſchauung. 

226. Iſt ſchon das Gewiſſen und die ſittliche Weltordnung geläug⸗ 

net, fo darf noch weniger darauf gerechnet werden, ein Verſtändniß für 

die übernatürliche Führung des Menſchen in der Kirche bei Hegel vor— 

zufinden. In der That wird auch Alles, was dieſem Gebiete angehört, 

als etwas Unhaltbares, Staatswidriges, alſo (nach der Vorausſetzung, 

daß das Sittliche im Staate aufgehe) Unſittliches, Schlechtes von die⸗ 
ſer Philoſophie verfolgt. Sofern die Kirche ſich ſogar herausnimmt, 

nach ſelbſteigenem Rechte, ohne vorher bei der Philoſophie oder ihrem 

Staate um Erlaubniß anzufragen, voran zu gehen, wird ihr eine 

Art Hochverrath gegen die Majeſtät des Vernunftſtaates zur Laſt ge⸗ 

legt. Hegel kann daher ſeinen „ſittlichen“ Abſcheu gegen die Un⸗ 
abhängigkeit der Kirche nicht ſtark genug ausſprechen. Der Staat 

als das Höhere, als der Vertreter der Aufklärung, müſſe ſolchen 

Prätenſionen des Glaubens den Garaus machen. Wie es in ſei⸗ 

ner unvergleichlichen Ausdrucksweiſe heißt: Wenn der Staat gegen 

die eine „unbeſchränkte und unbedingte Auctorität anſprechende Kirche 

das formelle Recht des Selbſtbewußtſeins an die eigene Einſicht, Ueber⸗ 

1 Rechtsphiloſ. S. 8 Anm. 
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zeugung und überhaupt Denken deſſen, was als objective Wahrheit 

gelten ſoll“ (d. h. die rationaliſtiſche Aufklärung), „in Schutz nimmt, 

ſo vertheidigt er damit die „Grundſätze des ſittlichen Lebens“ gegenüber 

dem „Meinen ſchlechter Grundſätze“.“ Wir wollen dies mit derſelben 

Ergebung hinnehmen, mit der wir der Entdeckung uns unterwarfen, 

daß die Encyelopädiſten das „Gewiſſen“ in die Welt eingeführt haben. 

Es iſt eine von den Wahrheiten, die „dies ſind, auf dem Sprunge zu 

ſein, in ihr Gegentheil umzuſchlagen“. 

227. Nunmehr würde es wahrlich zu verwundern ſein, wenn die 

Hegelianer und ihr Meiſter Geſchmack an der katholiſchen Lehre gefun— 

den oder ihren Widerwillen gegen fie zurückgehalten hätten. Hegel gibt 

hierin dem Convent nichts nach; mit derſelben Offenheit, mit welcher 

er die Revolution des „Gedankens“, wie er die Schreckensherrſchaft 

nennt, bewundert, ſpricht er ſein philoſophiſches Verdammungsurtheil 

über die Kirche und ihre Lehre, über die chriſtliche Religion überhaupt 

aus. „Hier“, ſagt er z. B. an einer Stelle, an welcher er dem „Son— 

nenaufgang“ der genannten Umwälzung ſeine Huldigung ſpendet und 

der „erhabenen Rührung“ gedenkt, welche in „jener Zeit (der Freiheits- 

bäume) geherrſcht“, der „Verſöhnung des Göttlichen mit der Welt“ 

(durch die edeln Sansculotten!), hier alſo „muß nun ſchlechthin ausges 

ſprochen werden, daß mit der katholiſchen Religion keine vernünftige 

Verfaſſung möglich iſt“.? Deßhalb ſoll auch die belgiſche Unabhängig— 

keitserklärung, in welcher eine politiſche Verfaſſung mit der Beibehaltung 

der katholiſchen Religion nicht allein möglich, ſondern auch wirklich, alſo 

auch vernünftig wurde, Hegel ganz außer Faſſung gebracht haben 3, 

Statt der chriſtlichen Religion fordert er, gleich Julian, Rückkehr zum 

„griechiſchen Princip“, in welchem die Religion Staatsſache, der Staat 

aber in den Händen der Philoſophen wäre, denen ſomit die Bürger mit 

dem leiblichen Leben auch die Seele zu verſchreiben hätten. Scheinbar 

zwar, und dies könnte man gegen uns einwenden, kommt der ſymbol— 

gläubige Proteſtantismus günſtiger bei ihm weg, und dieſer Schein hat 

viele Anhänger des proteſtantiſch-chriſtlichen Staatsprincips über den 

jakobiniſchen Bodenſatz im Hegelthum irregeführt; allein in Wahrheit 

e. G. 322 ff. 
2 Philoſophie der Geſchichte. S. 535 — 36. 538. Zu vergl. ähnliche Aus- 

fälle. Geſch. der Philoſ. III, 527 ff. Naturrecht und Staatswiſſenſchaft im Grund- 

riſſe. 1821. S. 243. 261 f. Religionsphiloſophie I, 173. 177 ff. U. ſ. w. 

Roſenkranz. Das Leben von Hegel. S. 416. 
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gibt es keine ſchneidendere Kritik des Proteſtantismus, als die Hegel 

und feine Schule geübt haben. Denn nach ihnen iſt die Miſſion des⸗ 

ſelben zur Abſchaffung der chriſtlichen Religion die Brücke zu bilden. 

So heißt es in einer der Vorbereitungsarbeiten Hegels für ſein Syſtem: 

„Nachdem nun der Proteſtantismus die fremde Weihe ausgezogen“ (es 

iſt das übernatürliche Element in der Kirche gemeint), „kann der Geiſt 

ſich als Geiſt in eigener Geſtalt zu heiligen und die urſprüngliche Ver— 

ſöhnung mit ſich“ (vergleiche oben die Rührung unter den Freiheits⸗ 

bäumen!) „in einer neuen Religion herzuſtellen wagen ..., wenn es 

nämlich ein freies Volk geben und die Vernunft ihre Realität als einen 

ſittlichen Geiſt haben wird, der die Kühnheit haben kann, auf eigenem 

Boden und aus eigener Majeſtät ſich feine reine Geſtalt zu nehmen“. ? 

Es iſt wieder auf das „griechiſche Princip“ gezielt, die heidniſche Des 

dürfnißloſigkeit euphemiſtiſch als eine urſprüngliche Verſöhnung mit ſich, 

die Vergötterung des Menſchengeiſtes und Verherrlichung der Götterſöhne 

in den Philoſophen unter der „reinen Geſtalt“ und der „eigenen Maje— 

ſtät“ zu verſtehen. Nach ſolchem Schwindel muß man der katholiſchen 
Religion mit ehrfurchtsvoller Verbeugung zu der Anklage der Hegelinge 

gratuliren, daß ihre Geſellſchaftslehre mit der neuen Vernunft ſchlechter⸗ 

dings nicht verträglich ſei. 

1 Roſenkranz. a. a. O. S. 141. 
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thanen auf den ſtaatlichen Schutz derſelben. Daher erwirbt 

der getrennte Staat keine Rechte über das katholiſche Ge— 

wiſſenz es behaupten in dieſem nach wie vor bei der Colli⸗ 

ſion mit den politiſchen Pflichten die kirchlichen das Ueber⸗ 
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Naturrecht gezogenen Grenzen überſchritten; dies liegt in der Natur der Trennung. 

Thatſachen der Geſchichte. Demungeachtet bleiben ſolche Rechtsgrenzen beſtehen. 

109. 110. Drei Gründe, warum für den getrennten Staat die geiſtlichen Rechte der 

Kirche beſtehen bleiben. Entwicklung aus der katholiſchen Gewiſſensfreiheit. 111. 

Warum haben die Katholiken auch nach der Trennung ein natürliches Recht auf den 

ſtaatlichen Schutz dieſer Rechte? In Kraft eben des liberalen Princips, daß der 

Katholik als ſolcher durch die Trennung nicht rechtslos wird. 112. Die Ketten⸗ 

burg'ſche Angelegenheit zur Beleuchtung des Grundſatzes. 113. Der Staat gewinnt 

kein Recht über die Gewiſſen, namentlich nicht das, von ſich aus die Grenzen 

zwiſchen dem Geiſtlichen und Weltlichen zu beſtimmen. 114. Auch für den Conflict 
der beiden Gewalten bleiben die katholiſchen Grundſätze aufrecht. 115. Erläuterung 

der dritten Folgerung aus einer Analogie mit dem politiſchen Leben. 116. Beſei⸗ 

tigung einer liberalen Einrede, die eigentlich auf einem Mißbverſtändniſſe beruht. 

117. Zwei Arten von Gegnern: Jene, die eine natürliche Religion nicht kennen; 

und Jene, die von der poſitiven Natur der Kirche abſtrahiren. 118. Beleuchtung 

aus dem Preußiſchen Parlament. Eine Entſcheidung bezüglich der Diſſidenten in 

Preußen. Sind die Vereinigten Staaten ſchuldig, den Buddhiſten und Mormonen 

in Kraft der Religionsfreiheit Duldung zu gewähren? 119. Wird die katholiſche 

den „falſchen“ Kirchen gleichgeſtellt, wie Nuytz will, wenn der getrennte Staat zu ihr 
als ſolcher in Beziehung tritt? Beidtel. 120. Die drei Momente der dritten Folgerung. 
121. Beweis, daß der getrennte Staat in der Kirche als ſolcher eine von ſich unter— 

ſchiedene Geſellſchaft vorausſetzen muß, ſo oft er auf ſie einwirken will. 122. Beweis, 

daß er die Kirche als eine heterogene vorausſetzen muß. 123. Sind heterogene 

Geſellſchaften denkbar, die zugleich unter dem Staate verblieben? Nein! Ein ſolcher 

Zweck erzeugt eine unabhängige Geſellſchaft. Analogieen an Schulen. Eine Hypo— 

theſe. Die innere Wurzel der kirchlichen Unabhängigkeit beſtärkt durch die äußere 

Geſtaltung der Kirche. 124. Warum find die von der Kirche getrennten Reli— 
gionen nicht im Stande, vom Staate unabhängig zu werden? Das Gut, das 

bei ihnen die Geſellſchaft bildet, iſt ein zeitliches, ein Beſtandtheil der zeit- 

lichen Wohlfahrt. In der n aber a es die ge Wahrheit als der Weg 

zum Leben ; 0 5 ; Seite 102—119 

$7. Die indirecte negative Gewalt im Geiſtlichen; Placet; 

Recurs; das Ueberwiegen des Weltlichen über das 

Geiſtliche. 

(Theſen 41, 42 und 54.) 

125. Wie entſteht bei Nuytz die Theorie von der indireeten negativen Gewalt? 

Was iſt hierunter zu verſtehen? im gewöhnlichen Sinne zugleich eine directe poſitive 
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Gewalt inbegriffen. 126. 127. Charakteriſtik dieſer Lehre; des Placet und Recurſes. 

128. Begründung des Veto durch Nuytz. 129. 130. Ruht das Veto auf einem natür⸗ 

lichen Rechte oder dem Willen Gottes? In Wahrheit iſt es Gottes! äſterung, das 

zu behaupten. Das Veto will die ſelbſtverſchuldeten Schwierigkeiten durch Vollen⸗ 

dung des Unrechtes löſen. 131. Es iſt ein Inſurrectionsrecht gegen die geiſtliche 
Gewalt. Beiſpiele aus dem Leben über ſeinen zerſtörenden Charakter. 132. Fortſetzung. 
133. Die weſentlichen und unweſentlichen; die inneren und äußeren Angelegenheiten 

der Kirche überliefern dieſe an die Willkür des Staates, ſelbſt nach ihrer Exiſtenz. 

Urtheile hierüber aus der Paulskirche 1848. 134. Die Preußiſche Verfaſſung. Rei⸗ 

chensperger. 135. Inwiefern das Veto zugegeben werden muß. 136. Iſt es richtig, 

daß bei der Trennung jeder Richter über die Conflictsfälle verſchwindet? 137. Auch 

der Nutzen, und zwar der private neben dem öffentlichen, kommt in Frage. 138. 

Tieferer Grund für den Irrweg von Nuptz: er nimmt das Anormale zum Aus⸗ 

gangspunkte für die Regel. 139. Nachzügler für das Placet. Robert v. Mohl. 
140. Laurent bei Papius. 141. Urſprüngliche Bedeutung des Placet und der Appellation 

im chriſtlichen Staate. Mißbrauch bei den Gallicanern. Unſtatthaftigkeit im moder⸗ 
nen Staate. Geſchichtliche Vergleichung des von den Modernen angeſprochenen 

Placet und Recurſes mit den früheren Formen. 142. Religionsedicte. Keller. 

143. Kritik der Liberalen. 144. Ein Beiſpiel liberaler Confuſion. Was Ouinet 

im Namen der Gewiſſensfreiheit Alles begehrt. 145. Das liberale Prineip fordert 
ſtrenge Autonomie für die einzelnen religiöſen Bekenntniſſe und Berückſichtigung von 

deren beſonderen Grundſätzen in allen directen Beziehungen. 146. Richter als Bei⸗ 

ſpiel, wohin die Mißachtung dieſer Regel führt. Ferd. Walter über den parität. 
Staat. Biſchof von Ketteler über die religiöſe Toleranz 3 Seite 120 — 138 

§. 8. Die Concordatsbrüche. 

(Theſe 43. 54.) 

147. 148. Wollen die Concordate der Kirche eine ſouveräne Stellung in einem 
Lande erwerben? Im Gegentheil, ſie ſchränken ihre Stellung ein. Das beſte Mittel, 

um Concordate überflüſſig zu machen, iſt Gerechtigkeit. Card. Wiſeman. 149. Wird 

die Kirche deßhalb der weltlichen Hoheit unterworfen, weil fie durch die Aus- 

übung von dieſer Staatsrechte erwirbt? Mit nichten! Domat. 150. Die Kirche 

iſt nicht zum Scheine bloß unabhängige Beſitzerin eines eigenen Rechtes, über 

welches der Staat nichts vermag. Conventionen berückſichtigen in beſonderer Weiſe 

die weltliche Souveränetät. 151. Der Staat ſoll der katholiſchen Kirche verpflich- 

tende Geſetze auferlegen können. Iſt es widerſprechend, daß eine juriftifche Perſön— 

lichkeit im Staate zugleich unabhängig ſei vom Staate? Was die Anhänger des neuer- 
weckten Territorialſyſtems träumen. 152. Hat der Papſt als Haupt der württ. Katholiken 

oder der Geſammtkirche ſich mit dem weltlichen Souverän vertragen? v. Moy. Por⸗ 
talis. Urtheil des Geſetzgebenden Körpers über das franz. Concordat von 1801. 

153. Confeſſionelle Mißverſtändniſſe. Sie ruhen zuletzt auf einer ungerechtfertigten 

Anwendung des Territorialſyſtems. Letzte Conſequenz Communismus. 154. Der 

tiefſte Grund des Widerwillens ſitzt in der von der Revolution erſtrebten Unbän⸗ 

digkeit. Azeglio. Antonelli. Löſung der Schwierigkeit aus dem innigen Zuſammen⸗ 

hang der Concordatsgegenſtände mit der politiſchen Verfaſſung. 155. Die Con⸗ 
cordatsbrüche und die Revolution. Pius IX. Der Dep. Boggio. Die Wirkungen 

des Concordatsbruches in Italien überſichtlich . ‘ r r Seite 139 —152 
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Dritter Abſchnitt. 

Das liberale Staatsprincip und das Leben der Kirche. 

§ 9 Das öffentliche Leben der Kirche. 

(Theſen 44— 51. 54.) 

156. Die geiſtlichen Angelegenheiten find deßhalb, weil fie Aeußeres und Oeffent— 

liches betreffen, noch nicht gemiſchte Angelegenheiten, wie die Liberalen wähnen. 
157. Ein Verſuch, den Kreis dieſer Angelegenheiten zu umſchreiben. Die geiſtliche 

Geſellſchaftsbildung, welche ſich um den euchariſtiſchen Mittelpunkt lagert. 158. Ein 

zweiter Kreis von geiſtlichen Angelegenheiten: die Ordnungen der Hierarchie. 159. 

Der dritte Kreis in den causae piae und religiöſen Orden. 160. 161 Rückblick auf das 
Verhältniß der beiden Gewalten und Rechtsgebiete. Die gemiſchten Angelegenheiten. 

Beiſpiele. 162. Fortſetzung. Analogie für die beiden Gewalten. 163. Anwendung 

auf die Theſe 44— 53. Die Theſen 45—48. 164. 165. Die Theſen 49 — 51. 54. 

166. Ein Grund von Vigil für die angebliche Staatshoheit über die Kirche. 167. 

Retorſion: die chriſtliche Kirche kann durch den Eintritt der Römiſchen Kaiſer 

ihre Unabhängigkeit nicht eingebüßt haben. Auch die Staatsgewalt hat im 

Grunde Nichts verloren und iſt nicht abhängiger geworden, als zuvor. 168. Zur 
54. Theſe F .. Seite 153— 163 

§ 10. Das Socialleben der Kirche. 

(Theſen 52. 53.) 

169. Geſchichtliche Skizze der Vorläufer der Liberalen in der Verfolgung der 

religiöſen Orden. 170. Gegenſatz der Rationaliſten zu den Schwärmern; dieſe 

verachten die Sittlichkeit, jene die Religion. Kants Anſichten über den Gottesdienſt. 

Chorus der Rationaliſten und Materialiſten. Verwandtſchaft mit Gottesdienſt, Feſten 

und Charitas. 171. Nachweis dieſer Verwandtſchaft. 172. Das Weſen des Ordens— 

ſtandes in den Gelübden zu ſuchen. Nachweis ſeines geiſtlichen Charakters. 173. 

Uſurpationen der Liberalen. Allgemeine Regel dagegen. 174. Die Gründe der 
Liberalen in der franz. Nationalverſ. v. 1790. 175. Antinomiſtiſcher Hintergrund 
nachgewieſen. Widerchriſtliche und ſocialiſtiſche Tendenz. 176. Sind die Gelübde 

gegen die Natur? Vieles iſt nicht von der Natur vorgeſchrieben, und doch nicht 

gegen die Natur. Die Gelübde gehören dahin, die Liberalen müſſen den Katholiken 

dieſelben frei geben. 177. Die politiſche Geſellſchaft abſorbirt nicht den ganzen 
geſelligen Menſchen, es gibt außer ihr noch andere Geſellſchaften. Deßhalb eine 

neue Art, die rel. Orden anzugreifen beliebt. Sie werden der Staatshoheit unter— 
worfen. 178. Beweisgang der Joſephiner. Pehem. Der Staatszweck. Veraltetes 

Rüſtzeug. Um ihm zu entgehen, bloß die Unterſcheidung von Geiſtlich und Welt- 

lich vorzuweiſen. 179. Dove über das Ordensweſen. Bezieht ſich auf Mohl, um 

beſondere Beſchränkungen zu rechtfertigen. Die verſchiedenen Bedenken gewürdigt. 
180. Widerlegung der 53. Theſe. Dr. Reinerding. Verſchiedene juridiſche Cele- 

britäten aus Anlaß der Jeſuitenfrage in Bayern über das geiſtliche Aſſociations- 

recht. 181. Kann die Kirche geiſtliche Corporationen aus ihrem Schoße erzeugen? 

Ueber die Quelle alles corporativen Lebens. Widerſpruch der Liberalen. Eine 
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Controverſe in der Eivilta. 182. Gegen die 52. Theſe. 183. Widerlegung von Ein- 

würfen aus neueren Geſetzesmotiven; den Nachtheilen ſtehen überwiegende Vortheile 

gegenüber. 184. Fortſetzung. Der Eingriff in die Berufsfreiheit ein größeres Uebel, 

als jene, denen geſteuert werden will. Die Verkümmerung des kirchlichen Lebens. 

Sociale Mißſtände. Perin. 185. Wunden für die bürgerliche Geſellſchaft; für das 

Rechtsgefühl. — Ein warnendes Beiſpiel über die Wirkung der Säculariſation aus 

England. Dr. Kries. Frhr. v. Richthofen. Dr. Kleinſchrod. Statiſtik des Armen⸗ 

weſens. Der Socialſtaat im Werden. 186. Schluß. Miſſion der Kirche gegen 

den Socialismus durch den Stand der evangeliſchen Räthe. Vom modernen Staate 
wenigſtens Gerechtigkeit gegen die chriſtliche Freiheit zu erwarten Seite 163—186 

Vierter Abſchnitt. 

Das liberale Staatsprincip und die katholiſche Glaubenseinheit. 

$. 11. Trennung, Gewiſſensfreiheit und Cultfreiheit. 

(Vergl. mit der Theſe 55 die Sätze aus Quanta cura in n. 52 und 
die Theſen 77— 79.) 

187. Die „natürlichen“ oder vielmehr naturaliſtiſchen Grenzen von Staat und 
Kirche. Grundcharakter der Trennung. 188. Drei Stufen der Trennung nach der 
Analogie von Schisma, Häreſie und Apoſtaſie. 189. Erklärung der Formel: die 
freie Kirche im freien Staate. Sie muthet der Kirche zu ſich ſelber aufzugeben. 

190. Allgemeiner Grund, warum einer katholiſchen Obrigkeit die Trennung nicht 

erlaubt iſt. 191. Die 54. Theſe oder die Trennung des Monarchen nach der abſo— 

lutiſtiſchen Lehre verglichen mit der Trennung des Staatsbürgers nach liberaler 
Anſicht. 192. Erſte Seite der Trennung: dem Staate entſchwindet die religiöſe 
Grundlage. Bluntſchli. 193. Zweite Seite: die Religion wird nur als Mittel der 

Politik geſchützt. Abermals Bluntſchli. 194. Dieſe Trennung untergräbt die Religion. 
Einwürfe gegen den politiſchen Schutz. 195. Antwort des h. Auguſtinus auf die 

Gründe der Donatiſten gegen den Glaubenszwang. 196. Das Princip der Ge— 
wiſſensfreiheit die dritte Seite an der Trennung. Der liberale und der chriſtliche 

Staat. Beleuchtung des von Bluntſchli Vorgebrachten aus dem Evangelium. Wie 
Gregor XVI. dieſe Gewiſſensfreiheit characteriſirt. 197. Begriff der Freiheit und ihrer 

verſchiedenen Arten nach Taparelli und dem Römiſchen Rechte. 198. Die Gewiſſens⸗ 
freiheit. Inwiefern ſie dem ſocialen Gebiete angehört. 199. Gründe, warum der 
katholiſche Staat die Gewiſſensfreiheit verweigert, und wem er ſie verweigert. 

Erklärung der Biſchöfe von Santiago in Spanien über den Gegenſtand. 200. Die 
Cultfreiheit eine Abart und weitere Entwicklung der Gewiſſensfreiheit. Frageſtellung. 
201. Die katholiſche Obrigkeit iſt nicht frei dem Rechte der Glaubenseinheit gegen⸗ 
über. 202. Gründe für die letztere aus den politiſchen Gütern. 203. Aus den 
Rechten der katholiſchen Unterthanen. 204. Kann eine katholiſche Regierung dem⸗ 

ungeachtet weichen? Ja, wenn ihre nächſte Aufgabe es fordert. 205. Theoretiſche 

Erläuterungen nach Keſtens. 206. Einſchränkung des Falles, wenn die Nation 
katholiſch iſt. 207. Anwendung auf Neugranada oder die Theſe 77. 208. Warum 
iſt die Religionsfreiheit an ſich allezeit ein Uebel? 209. Die Getrennten können 

wirkliche Rechte auf Religionsfreiheit erwerben. 210. Schluß: Nachtheile der 
Cultfreiheit und der Trennung, nachgewieſen von der Civilta an der heutigen 
Lage der Völker und Staaten re are N Ne RE Se 
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$ 12. Papft und Liberalismus. 

(Gegen Thefe 80.) 

211. Aus einem neueſten Breve Pius’ IX. gegen die falſche Stellung liberaler 

Katholiken. 212. Zuſammenfaſſung des Principiellen über die Schutzpflicht des 

Staates gegen die Religion. 213. Erſter Vorwand hiegegen, genommen aus der 

Unabhängigkeit des Geiſtlichen vom Weltlichen. 214. Zweiter aus dem Mißbrauch 
des Abſolutismus mit der Schutzpflicht. 215. Dritter aus den Repreſſalien und der 

Intolerenz getrennter Staaten. 216. Vierter aus der heutigen Bildung. 217. 

Fünfter vom Fortſchritt. 218. Schluß. Das Pe als Hort wahrer Bildung 

und wahren Fortſchrittes. Pius IX. J ; . 4 Seite 211—218 

Beilage zu § 1 n. 10. 

Nähere Beleuchtung der Hegel'ſchen Staatsidee. 

219. Die ſpinoziſtiſche Grundlage der Hegel'ſchen Staatsidee. 220. Sie 

enthält den Grund des Abſolutismus in der Läugnung der Sittlichkeit; dieſe 
aber wurzelt im Fatalismus. Deßhalb mit den alten Manichäern auch die 

pantheiſtiſchen Staatsphiloſophen ſchon durch den h. Auguſtin widerlegt. Das 

ewige Geſetz und feine ewige wie zeitliche Sanction die Grundlage der fitt— 

lichen oder chriſtlichen Staatsidee. 221. 222. Hegel's naturrechtlicher Stand- 

punkt vereinigt alle Irrwege der Rationaliſten, Senſualiſten und Kantianer 

und ſteuert mit ihnen zu Spinoza zurück. Einige Hegel'ſche Stellen aus der Gefell- 

ſchaftslehre erläutert, um den Hegel'ſchen Staatsbegriff genauer kennen zu lernen. 

Staat iſt nichts anders als eine unbeſchränkte Herrſchaft der Philoſophen. Seine 

„abſolute Sittlichkeit“ und ihre Deſtillation. Das „griechiſche Princip“. Sein 

Gegenſatz zur chriſtlichen Lehre. — 223. Nachweis der 39. Theſe aus dem Hegel'ſchen 

Staatsbegriff, der erläutert wird. 224. Fortſetzung. Die innere Nothwendigkeit 

des Abſolutismus und feines Wechſels mit der Revolution bei der pantheiſtiſchen 

Staatslehre nachgewieſen. 225. Der tiefere Grund hievon auch bei Hegel die 

Läugnung der ſittlichen Weltanſchauung. Nachgewieſen an der Behauptung der 

Nothwendigkeit des Böſen und an der Verwirrung in der Lehre vom Gewiſſen. 

226. Zur 40. Theſe. Die völlige Unfähigkeit dieſer Philoſophie, Etwas von der 

Kirche zu verſtehen. 227. Fortſetzung. Hegel macht im Weſentlichen die Stellung 

der Jakobiner zur katholiſchen Kirche zur ſeinigen. Werth der Hegel'ſchen An- 

klage, daß die katholiſche Kirche mit einer vernünftigen Verfaſſung unverein— 
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